Gesetzentwurf

der Bundesregierung

Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Anderung des Steuerberatungsge-
setzes und zur Anderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften

A. Problem und Ziel

Im Steuerberatungsgesetz (StBerG) besteht insbesondere bei der Befugnis zur entgeltli-
chen Hilfeleistung in Steuersachen umfangreicher Modernisierungsbedarf. Bisher sind ne-
ben den Personen, die zur unbeschrankten Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind (Steu-
erberaterinnen und Steuerberater, Steuerbevollmachtigte, Rechtsanwaltinnen und Rechts-
anwalte, europaische Rechtsanwaltinnen und europaische Rechtsanwalte, Wirtschaftspri-
ferinnen und Wirtschaftsprufer sowie vereidigte Buchpriferinnen und vereidigte Buchpru-
fer), zahlreiche weitere Personen und Vereinigungen in beschranktem Umfang zur ge-
schaftsmafigen Hilfeleistung in Steuersachen befugt. Diese Personen und Vereinigungen
werden bislang abschlielRend im StBerG aufgezahlt. Da die Europaische Kommission im
Vertragsverletzungsverfahren Nr. 2018/2171 die Auffassung vertritt, dass die vorgesehe-
nen Ausnahmen von der Beschrankung der Erbringung von Hilfeleistung in Steuersachen
unsystematisch und inkoharent seien, erscheint in diesem Bereich eine Neuregelung ange-
zeigt.

DarlUber hinaus ist die Befugnis zur unentgeltlichen Hilfeleistung in Steuersachen ange-
sichts des gesellschaftlichen Wandels reformbedirftig. Die starre Beschrankung der Zulas-
sigkeit unentgeltlicher Hilfeleistung in Steuersachen auf Angehdrige der beziehungsweise
des Steuerpflichtigen bildet die Lebensrealitdten nicht mehr sachgerecht ab und bertick-
sichtigt alternative Lebenskonzepte nicht. Zudem bestehen Wertungswiderspriuche im Hin-
blick auf die weitergehende Zulassigkeit unentgeltlicher Rechtsdienstleistungen nach dem
Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG).

Im Bereich der Lohnsteuerhilfevereine besteht aufgrund des Gesetzes zur Modernisierung
des Personengesellschaftsrechts Anderungsbedarf. AuRerdem ist das Leitungserfordernis
von weiteren Beratungsstellen von Steuerberaterinnen und Steuerberatern durch den digi-
talen Fortschritt und neue Arbeitsformen Uberholt und nicht mehr zeitgemafi.

SchlieBlich sollen in einigen weiteren kleineren Punkten des Berufsrechts der Steuerbera-
terinnen und Steuerberater Anderungen vorgenommen werden.

Dariiber hinaus besteht im Bereich der Gewerbesteuer und der Grunderwerbsteuer Ande-
rungsbedarf.

Es hat sich gezeigt, dass auch der derzeitige Mindesthebesatz fir die Gewerbesteuer in
Hohe von 200 Prozent noch zu hohe Anreize fir rein steuermotivierte Unternehmensverla-
gerungen bietet.

Bei dem Erwerb von Anteilen an grundbesitzenden Gesellschaften kann es zu einer zwei-
fachen Besteuerung desselben Lebenssachverhalts kommen, wenn das Verpflichtungsge-
schéft, das sogenannte Signing, und der Ubergang der Anteile, das sogenannte Closing,
zeitlich auseinanderfallen und nicht fristgerecht und in allen Teilen vollstandig angezeigt
war.



B. Losung; Nutzen

Der Entwurf sieht zunachst eine Liberalisierung vor, indem auf eine abschlieRende Aufzah-
lung der zur beschrankten Hilfeleistung in Steuersachen befugten Personen und Vereini-
gungen verzichtet wird. Die entsprechenden Vorschriften sollen vollstandig neu geordnet
und um eine nicht abschlieRende Generalklausel fir die Hilfeleistung in Steuersachen er-
ganzt werden, die als Nebenleistung zu einem anderen Berufs- oder Tatigkeitsbild erbracht
wird. Im Zuge der Neuordnung der Vorschriften soll die Beratungsbefugnis von Lohnsteu-
erhilfevereinen mafvoll durch den Wegfall der Betragsgrenzen bei den vereinbaren Tatig-
keiten erweitert werden. Vereine von Land- und Forstwirtinnen und -wirten, Berufs- und
Interessenvereinigungen und genossenschaftliche Prufverbande, Spediteurinnen und Spe-
diteure und sonstige Zollvertreterinnen und Zollvertreter sowie Notarinnen und Notare und
Patentanwaltinnen und Patentanwalte sollen unter bestimmten (niedrigschwelligen) Vo-
raussetzungen weiterhin Hilfe in Steuersachen leisten diirfen.

Daruber hinaus ist vorgesehen, die unentgeltliche Hilfeleistung in Steuersachen grundle-
gend neu auszugestalten und weitestgehend an § 6 RDG anzugleichen, der fir die unent-
geltliche Rechtsdienstleistung auf allen anderen Rechtsgebieten au’er dem Steuerrecht
gilt. Damit entsteht ein koharentes Regelungsgeflige.

Ferner sieht der Entwurf eine Neustrukturierung der Vorschriften tber Lohnsteuerhilfever-
eine vor, die kunftig in Anlehnung an die Vorschriften zu den Berufsausubungsgesellschaf-
ten ausgestaltet werden sollen. Aufterdem soll das Leitererfordernis bei weiteren Bera-
tungsstellen von Steuerberaterinnen und Steuerberatern entfallen.

Mit den vorgenannten Anderungen ist ein qualitativer Nutzen verbunden, da die Befugnis
zu beschrankter geschaftsmafiger Hilfeleistung in Steuersachen systematisch neu gefasst
und eine weitergehende altruistische Hilfeleistung in Steuersachen ermdéglicht wird. Aul3er-
dem wird Burokratie abgebaut (vergleiche Ausfuhrungen zum Erfullungsaufwand unter E.).
Monetar Iasst sich der Nutzen nicht berechnen.

Weiterhin sieht der Entwurf mit einer Anderung des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) die
Anhebung des Mindesthebesatzes fir die Gewerbesteuer auf 280 Prozent vor.

Im Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) wird der Besteuerungsvorrang der fir Anteilsiber-
gange geltenden Erganzungstatbestande umgekehrt. Mit der Umkehr des Besteuerungs-
vorrangs wird die Rechtsanwendung flr die Wirtschaft und die Verwaltung vereinfacht, da
grundsatzlich nur noch eine Anzeige zum Zeitpunkt des Signing notwendig ist und der Vor-
gang regelmafig zu diesem Zeitpunkt bereits abschlieRend besteuert werden kann. Zur
weiteren Erleichterung werden die Anzeigefristen fir Beteiligte nach § 19 GrEStG auf einen
Monat verlangert.

C. Alternativen

Im Hinblick auf die Befugnis zu beschrankter und unentgeltlicher geschaftsmafiger Hilfe-
leistung in Steuersachen bestehen alternative Regelungsmdglichkeiten, die aber weniger
sinnvoll erscheinen und daher nicht verfolgt werden sollen. Fiir die tibrigen Anderungen
bestehen keine sachgerechten Alternativen.

Zur Anhebung des derzeitigen Mindesthebesatzes flir die Gewerbesteuer bestehen keine
sinnvollen Alternativen.

Alternative Regelungen zur Vermeidung einer zweifachen Besteuerung desselben Lebens-
sachverhalts bei dem Erwerb von Anteilen an grundbesitzenden Gesellschaften verringern
nicht gleicherweise die Pflichten der Beteiligten und wurden daher nicht weiterverfolgt.
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

(Steuermehr- und -mindereinnahmen (=) in Mio. Euro)

Gebietskarper- volle Jahreswirkung®

schaft 2026 2027 2028 2029 2030
Insgesamt - + 220 + 225 + 225 + 225
Bund - +4 +4 +4 +4
Lander - +8 +8 +8 +8
Gemeinden - +208 +213 +213 +213

Kassenjahr

2026 2027 2028 2029 2030
Insgesamt - +195 + 225 + 225 + 225
Bund - +3 +4 +4 +4
Lander - +7 +8 +8 +8
Gemeinden - +185 +213 +213 +213

R Wirkung im Veranlagungsjahr
Durch die Anderungen des Steuerberatungsgesetzes und den dazugehdrigen Folgeande-
rungen werden keine Auswirkungen auf das Steueraufkommen erwartet.

E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fur Blirgerinnen und Burger

Durch die Aufhebung der Betragsgrenzen im Zusammenhang mit der Lohnsteuerhilfe re-
duziert sich der jahrliche Aufwand der Blrgerinnen und Burger um insgesamt 10 100 Stun-
den und 10 736 000 Euro Sachkosten.

Der laufende Erfillungsaufwand der Birgerinnen und Buirger unterliegt der ,One in, one
out“- Regel. Damit ergibt sich insgesamt ein ,Out" in Héhe von 10 736 00 Euro.

E.2 Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

Fiar die Wirtschaft reduziert sich der jahrliche Erfullungsaufwand um voraussichtlich
12 670 550 Euro. Groltenteils entsteht die Entlastung durch die Aufhebung des Leiterer-
fordernis bei weiteren Beratungsstellen von Steuerberaterinnen und Steuerberatern.

Der laufende Erfullungsaufwand fir die Wirtschaft unterliegt vollstandig der ,One in, one
out”- Regel. Damit ergibt sich insgesamt ein ,Out" in Héhe von 12 670 550 Euro.

Davon Burokratiekosten aus Informationspflichten

Die Burokratiekosten aus Informationspflichten erhéhen sich um 100 000 Euro.
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E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Fur die Verwaltung reduziert sich der jahrliche Erflllungsaufwand um etwa 908 100 Euro.
Dieser entfallt vollstandig auf die Lander (inklusive Kommunen).

Der laufende Erfullungsaufwand der Verwaltung unterliegt der ,One in, one out*- Regel.
Damit ergibt sich insgesamt ein ,Out" in H6he von 908 100 Euro.

F. Weitere Kosten

Durch die Erhéhung der Gebihren fiir die Anerkennung von Lohnsteuerhilfevereinen wer-
den neu gegrindeten Lohnsteuerhilfevereinen Mehrausgaben entstehen, die gemessen an
den durchschnittlich pro Jahr anzuerkennenden Lohnsteuerhilfevereinen jahrlich insgesamt
etwa 9 600 Euro betragen.
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Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Anderung des Steuerberatungs-
gesetzes und zur Anderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften

Vom ...

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-

sen:

Artikel 1

Anderung des Steuerberatungsgesetzes

Das Steuerberatungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. November
1975 (BGBI. | S. 2735), das zuletzt durch Artikel 32 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024
(BGBI. 2024 | Nr. 323) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Die Inhaltsubersicht wird wie folgt geandert:

a) Die Angabe zu § 4 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

§4
§4a
§ 4b
§ 4c
§ 4d

§ de

Lohnsteuerhilfevereine

Vereine von Land- und Forstwirten

Berufs- und Interessenvereinigungen; genossenschaftliche Prifungsverbande und Treuhandstellen
Offentliche und 6ffentlich anerkannte Stellen; Notare; Patentanwilte

Spediteure; sonstige Zollvertreter

Nebenleistungen®.

b) Die Angabe zu § 7 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

87

Untersagung der Hilfeleistung in Steuersachen; Verordnungserméachtigung*.

c) Die Angaben zum Zweiten Abschnitt des Ersten Teils werden durch die folgenden
Angaben ersetzt:

§ 13
§ 14

§ 15

LZweiter Abschnitt

Lohnsteuerhilfevereine

Erster Unterabschnitt

Anerkennung und allgemeine Anforderungen
Tatigkeit
Anerkennung

Anerkennungsverfahren; Bezeichnung; Gebuhr



§16
§17
§18
§19

§ 20

§22
§23
§ 24
§25

§ 26

§ 27
§28
§ 28a
§29

§ 30

§ 31
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Erldschen, Ricknahme und Widerruf der Anerkennung
Abwicklung schwebender Steuersachen
Satzung des Lohnsteuerhilfevereins
Beratungsstellen

Leitung einer Beratungsstelle

§ 21 VertreterversammlungZweiter Unterabschnitt

Pflichten

Allgemeine Pflichten der Lohnsteuerhilfevereine
Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten
Geschaftsprifung

Mitteilungspflichten; Verzeichnisauszug

Haftpflichtversicherung; Haftungsausschluss

Dritter Unterabschnitt

Aufsicht

Zustandige Aufsichtsbehdrde

Pflicht zum Erscheinen vor der Aufsichtsbehérde

Befugnisse der Aufsichtsbehorde

Unterrichtung uber Mitgliederversammlungen und Teilnahme der Aufsichtsbehdrde

Elektronisches Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine

Vierter Unterabschnitt

Verordnungsermachtigung

Durchfihrung der Vorschriften uber die Lohnsteuerhilfevereine; Verordnungsermachtigung®.

d) Die Angaben zum Dritten Teil werden durch die folgenden Angaben ersetzt:

§ 159

§ 160

LDritter Teil

Zwangsmittel, Ordnungswidrigkeiten

Zwangsmittel

BuRgeldvorschriften

§§ 161 bis 164  (weggefallen)®.

2. § 2 wird wie folgt geandert:



a)

b)
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In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe ,Rechtssuchenden” durch die Angabe ,Recht-
suchenden® ersetzt.

Absatz 2 wird durch die folgenden Absatze 2 und 3 ersetzt:

»(2) Hilfeleistung in Steuersachen ist jede Tatigkeit in fremden Angelegenhei-
ten im Anwendungsbereich dieses Gesetzes, sobald sie eine rechtliche Prifung
des Einzelfalls erfordert.

(3) Nicht als Hilfeleistung in Steuersachen gilt

1. die Erstattung wissenschaftlicher Gutachten und

2. die Durchfihrung mechanischer Arbeitsgange bei der Fihrung von Blchern
und Aufzeichnungen, die fur die Besteuerung von Bedeutung sind.

Satz 1 Nummer 2 gilt nicht fur das Kontieren von Belegen und das Erteilen von Bu-
chungsanweisungen.®

§ 3a Absatz 6 wird wie folgt geandert:

a)

Satz 1 Nummer 4 wird durch die folgende Nummer 4 ersetzt:

»4. sie die Befugnis zur voribergehenden und gelegentlichen geschaftsmaligen
Hilfeleistung in Steuersachen Uberschreitet.”

Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Uber die Léschung aus dem Berufsregister wegen des Uberschreitens der Befug-
nis zur vorubergehenden und gelegentlichen geschaftsmafigen Hilfeleistung in
Steuersachen sind diejenigen Finanzbehdérden zu unterrichten, die eine Mitteilung
nach § 5 Absatz 5 erstattet haben.*

Die §§ 4 bis 7 werden durch die folgenden §§ 4 bis 7 ersetzt:

.84
Lohnsteuerhilfevereine

(1) Lohnsteuerhilfevereine sind vorbehaltlich des Absatzes 3 befugt, ihren Mitglie-

dern geschaftsmalig Hilfe in Steuersachen zu leisten, wenn die Mitglieder Einklinfte

erzielen aus

1. nichtselbstandiger Arbeit,

2. wiederkehrenden Bezligen nach § 22 Nummer 1 des Einkommensteuergesetzes,
3. Unterhaltsleistungen nach § 22 Nummer 1a des Einkommensteuergesetzes oder
4. Leistungen nach § 22 Nummer 5 des Einkommensteuergesetzes.

(2) Lohnsteuerhilfevereine sind zudem vorbehaltlich des Absatzes 3 zur ge-

schaftsmaRigen Hilfeleistung in Steuersachen befugt, wenn das Mitglied neben den in
Absatz 1 genannten Einkunftsarten weitere Einklunfte erzielt und diese im Veranla-
gungsverfahren zu erklaren sind oder auf Grund eines Antrags der steuerpflichtigen
Person erklart werden.
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(3) Lohnsteuerhilfevereine sind nicht zur geschaftsmaRigen Hilfeleistung in Steu-
ersachen befugt, wenn das Mitglied Einklinfte aus Land- und Forstwirtschaft, aus Ge-
werbebetrieb oder aus selbstandiger Arbeit erzielt oder umsatzsteuerpflichtige Um-
satze ausfihrt. Satz 1 gilt nicht, wenn die den Einklnften zugrundeliegenden Einnah-
men nach § 3 Nummer 12, 26, 26a, 26b oder 72 des Einkommensteuergesetzes in
voller Hohe steuerfrei sind.

(4) Die Befugnis von Lohnsteuerhilfevereinen ist auf die Hilfeleistung bei der Ein-
kommensteuer und ihren Zuschlagsteuern beschrankt. Abweichend davon besteht in
den Féllen des Absatzes 1 auch die Befugnis zur Hilfeleistung

1. bei Arbeitgeberaufgaben, die mit Kinderbetreuungskosten im Sinne des § 10 Ab-
satz 1 Nummer 5 des Einkommensteuergesetzes zusammenhangen,

2. bei Arbeitgeberaufgaben, die mit haushaltsnahen Beschaftigungsverhaltnissen im
Sinne des § 35a des Einkommensteuergesetzes zusammenhangen,

3. beim Familienleistungsausgleich im Sinne des Einkommensteuergesetzes und

4. bei sonstigen Zulagen und Pramien, auf die die Vorschriften der Abgabenordnung
anzuwenden sind.

§ 4a
Vereine von Land- und Forstwirten

(1) Zur Berufsvertretung oder zu ahnlichen Zwecken gegriindete Vereine von
Land- und Forstwirten, zu deren satzungsmaRiger Aufgabe die Hilfeleistung in Steuer-
sachen fur land- und forstwirtschaftliche Betriebe im Sinne des Bewertungsgesetzes
gehdrt, sind vorbehaltlich des Absatzes 2 zur geschaftsmafligen Hilfeleistung in Steu-
ersachen befugt, wenn die Hilfe geleistet wird

1. flr ihre Mitglieder,
2. im Rahmen ihres satzungsmafigen Aufgabenbereichs und

3. durch Personen, die nach § 44 Absatz 1 oder 3 Uber die Berechtigung zum Fiihren
der Bezeichnung ,Landwirtschaftliche Buchstelle® verfugen.

Mitarbeitende Angehorige des land- und forstwirtschaftlichen Betriebs und vorherige
Betriebsinhaber stehen den Mitgliedern nach Satz 1 Nummer 1 gleich.

(2) Vereine im Sinne des Absatzes 1 sind nicht zur geschaftsmafligen Hilfeleis-
tung in Steuersachen befugt, soweit flr die Mitglieder, die mitarbeitenden Angehorigen
oder die vorherigen Betriebsinhaber Einklinfte aus Gewerbebetrieb oder aus selbstan-
diger Arbeit zu ermitteln sind. Satz 1 gilt nicht, wenn es sich bei den Einklinften um
Ubliche Nebeneinkiinfte von Land- und Forstwirten handelt.

§ 4b

Berufs- und Interessenvereinigungen; genossenschaftliche Prifungsverbande und
Treuhandstellen

(1) Zur geschaftsmaRigen Hilfeleistung in Steuersachen fur inre Mitglieder und fur
die Mitglieder der ihnen angehoérenden Vereinigungen oder Einrichtungen sind befugt:
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1. berufliche oder andere zur Wahrung gemeinschaftlicher Interessen gegrindete
Vereinigungen und deren Zusammenschlisse sowie

2. genossenschaftliche Prifungsverbande und deren Spitzenverbande sowie genos-
senschaftliche Treuhandstellen.

Die Befugnis nach Satz 1 besteht nur, soweit die Hilfe im Rahmen des satzungsmafi-
gen Aufgabenbereichs der Stellen geleistet wird und sie gegentber der Erfullung der
Ubrigen satzungsmafigen Aufgaben nicht von Ubergeordneter Bedeutung ist. Die Hil-
feleistung kann auch durch eine juristische Person erbracht werden, die im alleinigen
wirtschaftlichen Eigentum der in Satz 1 genannten Stellen steht.

(2) Wer Hilfe in Steuersachen nach Absatz 1 leistet, muss Uber die zur sachge-
malfen Erbringung dieser Hilfeleistung erforderliche personelle, sachliche und finanzi-
elle Ausstattung verfigen. Dies umfasst insbesondere eine hinreichende fachliche
Qualifikation derjenigen Person, durch die oder unter deren Anleitung die Hilfeleistung
erbracht wird.

§4c
Offentliche und 6ffentlich anerkannte Stellen; Notare; Patentanwalte

(1) Zur geschaftsmafigen Hilfeleistung in Steuersachen im Rahmen ihres jewei-
ligen Aufgaben- und Zustandigkeitsbereichs sind befugt:

1. gerichtlich oder behérdlich bestellte Personen,

2. Behorden, juristische Personen des offentlichen Rechts einschlieBlich der von
ihnen zur Erflllung ihrer 6ffentlichen Aufgaben gebildeten Unternehmen und Zu-
sammenschlisse sowie Uberortliche Prufungseinrichtungen fir juristische Perso-
nen des offentlichen Rechts,

3. nach Landesrecht als geeignet anerkannte Personen oder Stellen im Sinne des
§ 305 Absatz 1 Nummer 1 der Insolvenzordnung und

4. Verbande der freien Wohlfahrtspflege im Sinne des § 5 des Zwdlften Buches So-
zialgesetzbuch, anerkannte Trager der freien Jugendhilfe im Sinne des § 75 des
Achten Buches Sozialgesetzbuch und anerkannte Verbande zur Forderung der
Belange von Menschen mit Behinderungen im Sinne des § 15 Absatz 3 des Be-
hindertengleichstellungsgesetzes jeweils nach MalRgabe des § 4b Absatz 2.

(2) Zur geschaftsmaRigen Hilfeleistung in Steuersachen sind zudem befugt:

1. Notare im Rahmen ihrer Befugnisse nach der Bundesnotarordnung und

2. Patentanwalte und Berufsausibungsgesellschaften im Sinne der Patentanwalts-
ordnung im Rahmen ihrer Befugnisse nach der Patentanwaltsordnung.

§4d
Spediteure; sonstige Zollvertreter

Zur geschaftsmaligen Hilfeleistung in Steuersachen nach Maligabe des § 4b Ab-
satz 2 sind befugt:
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1. Spediteure bei allen zollrechtlichen Verfahrenshandlungen, in Einfuhr- und Aus-
fuhrabgabensachen und bei der verbrauchsteuerlichen Behandlung von Waren im
Warenverkehr mit anderen Mitgliedstaaten der Europaischen Union und

2. sonstige Zollvertreter in Einfuhr- und Ausfuhrabgabensachen.

§ 4e
Nebenleistungen

Geschaftsmafige Hilfeleistung in Steuersachen darf im Zusammenhang mit einer
anderen Tatigkeit erbracht werden, wenn sie als Nebenleistung zum Berufs- oder Ta-
tigkeitsbild gehort. Ob eine Nebenleistung vorliegt, ist nach inrem Inhalt, Umfang und
sachlichen Zusammenhang mit der Haupttatigkeit unter Berlicksichtigung der fir die
Haupttatigkeit erforderlichen Steuerrechtskenntnisse zu beurteilen.

§5

Verbot der unbefugten Hilfeleistung in Steuersachen, Missbrauch von Berufsbezeich-
nungen

(1) Andere als die nach § 3 Satz 1, § 3a Absatz 1 Satz 1, den §§ 3c und 3d Ab-
satz1 Satz 1, § 4 Absatz 1, § 4a Absatz 1 Satz 1, § 4b Absatz 1 Satz 1 und 3 sowie
den §§ 4c bis 4e Satz 1 Befugten durfen nicht geschaftsmafig Hilfe in Steuersachen
leisten. Die nach § 3a Absatz 1 Satz 1, den §§ 3c und 3d Absatz 1 Satz 1, § 4 Absatz 1,
§ 4a Absatz 1 Satz 1, § 4b Absatz 1 Satz 1 und 3 sowie den §§ 4c bis 4e Satz 1 Be-
fugten durfen nur im Rahmen ihrer Befugnis Hilfe in Steuersachen leisten.

(2) Werden den Finanzbehoérden oder den Steuerberaterkammern Tatsachen be-
kannt, die den Verdacht begriinden, dass eine Person oder Vereinigung entgegen Ab-
satz 1 geschaftsmahig Hilfe in Steuersachen leistet, so haben sie der fir die Durchfiih-
rung eines Buligeldverfahrens nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 des Rechtsdienstleis-
tungsgesetzes zustandigen Stelle die fur das Verfahren erforderlichen Informationen
mitzuteilen. Das Bundesamt fur Justiz unterrichtet eine Finanzbehorde, die eine Mittei-
lung nach Satz 1 gemacht hat, Gber den Ausgang des entsprechenden BulRgeldverfah-
rens.

(3) Werden den Finanzbehdrden oder dem Bundesamt flur Justiz Tatsachen be-
kannt, die darauf hinweisen, dass eine Person oder Vereinigung entgegen Absatz 1
geschaftsmaRig Hilfe in Steuersachen leistet, so kdnnen sie der zustandigen Steuer-
beraterkammer diejenigen Informationen mitteilen, die zur Prifung der Geltendma-
chung von Anspriichen nach den Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb erforderlich sind. Zustéandige Steuerberaterkammer im Sinne des Satzes
1 ist diejenige, in deren Bezirk die unbefugt hilfeleistende Person oder Vereinigung
ihren Sitz hat. Besteht kein Sitz im Inland, jedoch in einem der in § 3a Absatz 2 Satz 2
genannten Staaten, so ist die nach dieser Vorschrift fir den jeweiligen Staat zustandige
Steuerberaterkammer zustandig. Kann nach den Satzen 2 und 3 keine Zustandigkeit
bestimmt werden, so ist diejenige Steuerberaterkammer zustandig, in deren Bezirk die
unbefugte Hilfeleistung erbracht wurde.

(4) Die Finanzbehdrden oder die Steuerberaterkammern haben der fir das Straf-
verfahren, das Buligeldverfahren oder ein berufsaufsichtliches Verfahren zustandigen
Stelle ihnen bekannte Tatsachen mitzuteilen, die den Verdacht begriinden, dass
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1. Personen, die geschaftsmaRig Hilfe in Steuersachen leisten, entgegen § 132a Ab-
satz 1 Nummer 2 des Strafgesetzbuches die Berufsbezeichnungen ,Steuerbera-
ter®, ,Steuerbevollmachtigter”, ,Rechtsanwalt®, ,Wirtschaftsprifer oder vereidigter
~Buchprufer® fiihren,

2. Personen, Vereinigungen oder Korperschaften, die geschaftsmaRig Hilfe in Steu-
ersachen leisten,

a) entgegen § 15 Absatz 4, § 44 Absatz 7 oder § 55¢g eine dort genannte Be-
zeichnung fuhren,

b) entgegen § 2 Absatz 1 oder § 8 Absatz 4 Satz 3 des Partnerschaftsgesell-
schaftsgesetzes einen erforderlichen Zusatz nicht in den Namen einer Part-
nerschaft aufgenommen haben,

c) entgegen § 11 Absatz 1 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes den Zusatz
,Partnerschaft‘ oder ,und Partner” fihren oder

d) entgegen § 133 Absatz 1 der Wirtschaftspriferordnung die Bezeichnung
~Wirtschaftsprifungsgesellschaft oder ,Buchprifungsgesellschaft” fihren.

(5) Werden den Finanzbehoérden Tatsachen bekannt, die darauf hinweisen, dass
Personen oder Vereinigungen die ihnen nach den §§ 3a und 3c zustehende Befugnis
zu vorubergehender und gelegentlicher geschaftsmaliger Hilfeleistung in Steuersa-
chen Uberschreiten, so haben die Finanzbehdrden diese Tatsachen der zustandigen
Steuerberaterkammer mitzuteilen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn den Finanzbehdrden
Tatsachen bekannt werden, die darauf hinweisen, dass Personen oder Vereinigungen
die ihnen erteilte Erlaubnis zum partiellen Zugang nach den §§ 3d und 3e Uberschrei-
ten.

(6) § 30 der Abgabenordnung steht den Mitteilungen nach den Absatzen 2 bis 5
nicht entgegen.

§6
Ausnahmen vom Verbot der unbefugten Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Das aus den §§ 2 und 5 folgende Verbot gilt nicht fir

1. das Anlegen von Kontenplanen, das Buchen laufender Geschaftsvorfalle, die lau-
fende Lohnabrechnung und das Fertigen der Lohnsteuer-Anmeldung, soweit das
Erbringen dieser Tatigkeiten in der Verantwortung von Personen liegt, die nach
Bestehen der Abschlussprifung in einem kaufmannischen Ausbildungsberuf oder
nach Erwerb einer gleichwertigen Vorbildung mindestens drei Jahre auf dem Ge-
biet des Buchhaltungswesens in einem Umfang von mindestens 16 Wochenstun-
den praktisch tatig gewesen sind, und

2. die geschaftsmaRige Hilfeleistung in Steuersachen, die nicht im Zusammenhang
mit einer entgeltlichen Tatigkeit steht (unentgeltliche geschaftsmaRige Hilfeleis-
tung in Steuersachen).

(2) Wer unentgeltlich geschaftsmalig Hilfe in Steuersachen aulerhalb familiarer,
nachbarschaftlicher oder ahnlich enger personlicher Beziehungen leistet, muss sicher-
stellen, dass die Hilfeleistung durch eine der folgenden Personen oder unter Anleitung
einer der folgenden Personen erbracht wird:
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1. eine Person, die zur unbeschrankten Hilfeleistung in Steuersachen befugt ist,
2. eine Person mit Befahigung zum Richteramt,

3. eine Person mit bestandener Steuerberaterprifung,

4. eine Person, die von der Steuerberaterprifung befreit worden ist,

5. eine Person mit bestandenem Wirtschaftsprifungsexamen.

Anleitung umfasst eine an Umfang und Inhalt der zu leistenden Hilfe ausgerichtete Ein-
weisung und Fortbildung der angeleiteten Person sowie, soweit dies im Einzelfall er-
forderlich ist, eine Mitwirkung der anleitenden Person bei der Hilfeleistung.

§7
Untersagung der Hilfeleistung in Steuersachen; Verordnungsermachtigung

(1) Das fur den Sitz einer Person oder Vereinigung zustandige Finanzamt kann
Personen und Vereinigungen, die nach § 4a Absatz 1 Satz 1, § 4b Absatz 1 Satz 1 o-
der 3, § 4c Absatz 1 Nummer 4, § 4d oder § 6 Absatz 1 geschaftsmafig Hilfe in Steu-
ersachen leisten, die weitere Erbringung dieser Hilfeleistung fur langstens funf Jahre
untersagen, wenn begrindete Tatsachen die Annahme dauerhaft unsachgemafer Ta-
tigkeit zum Nachteil der Rechtsuchenden oder des Rechtsverkehrs rechtfertigen. Das
ist insbesondere der Fall, wenn erhebliche Versté3e gegen die Vorgaben des § 4a Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 3, des § 4b Absatz 2 oder des § 6 Absatz 2 vorliegen. Besteht
in den Fallen des Satzes 1 kein Sitz im Inland, so kann ein Finanzamt, in dessen Zu-
standigkeitsbereich eine Hilfeleistung erbracht wurde, die Untersagung aussprechen.

(2) Die bestandskraftige Untersagung ist dem Bundesamt fur Justiz mitzuteilen
und von diesem o6ffentlich bekanntzumachen. § 16 Absatz 2 Nummer 2 und Absatz 3
sowie § 17 des Rechtsdienstleistungsgesetzes gelten entsprechend. § 30 der Abga-
benordnung steht nicht entgegen.

(3) Von der Untersagung bleibt die Befugnis, unentgeltliche geschaftsmafige
Hilfe in Steuersachen innerhalb familidrer, nachbarschaftlicher oder ahnlich enger per-
sonlicher Beziehungen zu leisten, unberthrt.

(4) Die Landesregierungen werden ermachtigt, durch Rechtsverordnung die den
Finanzamtern nach Absatz 1 Satz 1 und 3 zugewiesene Aufgabe auf eine andere Lan-
desfinanzbehoérde oder auf ein Finanzamt fir die Bezirke mehrerer Finanzamter zu
Ubertragen. Die Aufgabe kann mit Zustimmung des anderen Landes auch auf eine Lan-
desfinanzbehorde eines anderen Landes Ubertragen werden. Die Landesregierungen
kénnen die Ermachtigungen nach den Satzen 1 und 2 durch Rechtsverordnung auf die
jeweils fur die Finanzverwaltung oberste Landesbehdrde Gbertragen.”

§ 8 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe ,Nr. 3 und 4“ durch die Angabe ,Absatz 1 Num-
mer 1“ ersetzt.

b) Absatz 4 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,Nr. 4 durch die Angabe ,Absatz 1 Nummer 1“ er-
setzt.
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bb) Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

~Personen, die den anerkannten Abschluss ,Geprifter Bilanzbuchhalter/Ge-
prufte Bilanzbuchhalterin®, auch in Form des ,Bachelor Professional in Bilanz-
buchhaltung®, oder den anerkannten Abschluss ,Steuerfachwirt/Steuerfach-
wirtin“ erworben haben, durfen unter dieser Bezeichnung werben.*

6. § 10 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Gerichte und Behdrden einschlieRlich der Berufskammern tbermitteln der fir

die Entscheidung zusténdigen Stelle diejenigen Daten Uber Personen, Lohnsteuerhil-
fevereine oder Berufsausibungsgesellschaften, deren Kenntnis aus Sicht der Ubermit-
telnden Stelle erforderlich ist fur

1.

2.

5.

6.

die Zulassung zur Steuerberaterprifung oder die Befreiung von dieser Prifung,

die Bestellung oder Wiederbestellung oder die Rlicknahme oder den Widerruf der
Bestellung als Steuerberater oder Steuerbevollmachtigter,

die Anerkennung oder die Ricknahme oder den Widerruf der Anerkennung als
Berufsausubungsgesellschaft oder als Lohnsteuerhilfeverein,

die Einleitung oder Durchfiihrung eines berufsaufsichtlichen Verfahrens,
MaRnahmen der Aufsichtsbehorden Uber Lohnsteuerhilfevereine oder

eine Untersagung nach § 3f oder § 7 Absatz 1.

7. Der Zweite Abschnitt des Ersten Teils wird durch den folgenden Zweiten Abschnitt er-
setzt:

LZweiter Abschnitt

Lohnsteuerhilfevereine

Erster Unterabschnitt

Anerkennung und allgemeine Anforderungen

§13
Tatigkeit

Lohnsteuerhilfevereine sind Selbsthilfeeinrichtungen von Arbeitnehmern, die fur

ihre Mitglieder geschaftsmafig Hilfe in Steuersachen im Rahmen ihrer Befugnis nach
§ 4 leisten. Arbeitslose stehen Arbeitnehmern im Sinne des Satzes 1 gleich.
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§ 14
Anerkennung

(1) Ein Lohnsteuerhilfeverein bedarf der Anerkennung durch die zustandige Auf-
sichtsbehdrde.

(2) Die Anerkennung ist zu erteilen, wenn
1. der Verein im Vereinsregister eingetragen ist,
2. die Satzung des Lohnsteuerhilfevereins die Voraussetzungen des § 18 erflillt,
3. mindestens eine Beratungsstelle nach § 19 eingerichtet ist und

4. der Abschluss der Haftpflichtversicherung nach § 25 nachgewiesen ist oder eine
vorlaufige Deckungszusage vorliegt.

(3) Der Lohnsteuerhilfeverein darf erst nach der Anerkennung geschaftsmafig
Hilfeleistung in Steuersachen erbringen.

§ 15
Anerkennungsverfahren; Bezeichnung; Gebuhr
(1) Der Antrag auf Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein ist schriftlich bei der
zustandigen Aufsichtsbehdrde zu stellen. Ihm ist eine Abschrift der Satzung des Lohn-

steuerhilfevereins beizuflgen.

(2) Fdur die Bearbeitung des Antrags auf Anerkennung hat der Verein eine Gebuhr
von funfhundert Euro an die zustandige Aufsichtsbehérde zu zahlen.

(3) Uber die Anerkennung stellt die zusténdige Aufsichtsbehérde eine Urkunde
aus, die dem Lohnsteuerhilfeverein auszuhandigen ist.

(4) Die Bezeichnung ,Lohnsteuerhilfeverein“ oder ihre Abkurzung ,LStHV* darf
vorbehaltlich des Satzes 2 nur von anerkannten Lohnsteuerhilfevereinen geflihrt wer-
den. Noch nicht anerkannte Lohnsteuerhilfevereine durfen die Bezeichnungen nur im

Zusammenhang mit Handlungen fuhren, die der Herbeifihrung der Anerkennung oder
der Vorbereitung der Geschéaftsaufnahme dienen.

§ 16
Erléschen, Ricknahme und Widerruf der Anerkennung
(1) Die Anerkennung erlischt durch
1. Aufldsung des Vereins,

2. schriftlichen Verzicht auf die Rechte aus der Anerkennung gegenuber der zustan-
digen Aufsichtsbehorde oder

3. Loschung aus dem Vereinsregister.
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(2) Die Anerkennung ist mit Wirkung fir die Zukunft zuriickzunehmen, wenn sich
ergibt, dass die Anerkennung héatte versagt werden missen. Von der Ricknahme der
Anerkennung kann abweichend von Satz 1 abgesehen werden, wenn die Griinde, aus
denen die Anerkennung hatte versagt werden mussen, nicht mehr bestehen.

(3) Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn

1. der Lohnsteuerhilfeverein die Voraussetzungen des § 14 Absatz 2 Nummer 2 bis
4 nicht mehr erfiillt, es sei denn, dass er innerhalb einer von der zustandigen Auf-
sichtsbehorde zu bestimmenden angemessenen Frist einen der genannten Vor-
schrift entsprechenden Zustand herbeifiihrt,

2. die tatsachliche GeschaftsfUhrung des Lohnsteuerhilfevereins nicht den in § 18
Absatz 1 bezeichneten Anforderungen an die Satzung entspricht,

3. der Lohnsteuerhilfeverein in Vermdgensverfall geraten ist, wobei ein Vermdgens-
verfall vermutet wird, wenn ein Insolvenzverfahren Uber das Vermoégen des Lohn-
steuerhilfevereins ertffnet oder der Lohnsteuerhilfeverein in das Schuldnerver-
zeichnis (§ 882b der Zivilprozessordnung) eingetragen ist, oder

4. eine sachgerechte Erbringung der Hilfeleistung in Steuersachen oder eine ord-
nungsgemafle Geschaftsfihrung nicht gewahrleistet ist, wobei eine ordnungsge-
male Geschaftsfihrung insbesondere dann nicht vorliegt, wenn gegen die Pflich-
ten nach diesem Gesetz in nachhaltiger Weise verstof3en wird.

(4) Vor einer Ricknahme oder einem Widerruf ist der Lohnsteuerhilfeverein zu
héren.

§17
Abwicklung schwebender Steuersachen

(1) Ist die Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein erloschen, zurickgenommen
oder widerrufen worden, so kann die zustandige Aufsichtsbehérde auf Antrag des Ver-
eins erlauben, dass der Verein einen Beauftragten zur Abwicklung der schwebenden
Steuersachen bestellt.

(2) Der Beauftragte darf nur bestellt werden, wenn er
1. eine der in § 20 Absatz 2 bezeichneten Voraussetzungen erfillt und

2. Uber einen Versicherungsschutz fur die Abwicklung der schwebenden Steuersa-
chen verfugt.

(3) Eine Erlaubnis nach Absatz 1 soll héchstens fir ein Jahr erteilt werden; sie
kann jederzeit widerrufen werden. Auf Antrag des Vereins kann die Erlaubnis um bis
zu einem Jahr verlangert werden, wenn glaubhaft gemacht wird, dass schwebende
Steuersachen noch nicht zu Ende gefiihrt werden konnten.

(4) Dem Beauftragten obliegt es, die schwebenden Steuersachen abzuwickeln.
Ihm stehen die Befugnisse nach § 4 zu. Der Beauftragte gilt fur die schwebenden Steu-
ersachen als von dem jeweiligen Mitglied des Vereins bevollmachtigt, sofern dieses
nicht fir die Wahrnehmung seiner Rechte in anderer Weise gesorgt hat.
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§18
Satzung des Lohnsteuerhilfevereins
(1) Aus der Satzung des Lohnsteuerhilfevereins muss sich ergeben, dass

1. der Name des Vereins keinen Bestandteil mit besonderem Werbecharakter hat
und die Bezeichnung ,Lohnsteuerhilfeverein® oder ihre Abkirzung ,LStHV* enthalt,

2. sich der Sitz und die Geschéaftsleitung des Vereins im Bezirk derselben Aufsichts-
behorde befinden,

3. der Zweck des Vereins ausschlief3lich in der Hilfeleistung in Steuersachen im Rah-
men der Befugnis nach § 4 sowie in der in diesem Zusammenhang erlaubten Er-
bringung von Rechtsdienstleistungen besteht,

4. eine sachgemale Austibung der Tatigkeit sichergestellt ist,

5. neben dem von der konkreten Tatigkeit unabhangigen Mitgliedsbeitrag kein be-
sonderes Entgelt erhoben wird,

6. die Anwendung des § 27 Absatz 1 und 3 Satz 1 sowie der §§ 32 und 33 des Bir-
gerlichen Gesetzbuches nicht ausgeschlossen ist,

7. \Vertrage des Vereins mit Mitgliedern des Vorstands oder deren Angehérigen der
Zustimmung oder Genehmigung der Mitgliederversammlung bedirfen und

8. innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe des wesentlichen Inhalts des Pru-
fungsberichts an die Mitglieder (§ 26 Absatz 7 Nummer 2) eine Mitgliederver-
sammlung oder Vertreterversammlung stattfinden muss, in der insbesondere eine
Aussprache Uber das Ergebnis der Geschaftsprifung durchzuflihren und dber die
Entlastung des Vorstands wegen seiner Geschéaftsfiihrung wahrend des gepriften
Geschéftsjahres zu befinden ist.

(2) Der Lohnsteuerhilfeverein hat der zustandigen Aufsichtsbehorde Satzungsan-
derungen innerhalb eines Monats nach der Beschlussfassung anzuzeigen. Der Ande-
rungsanzeige ist eine offentlich beglaubigte Abschrift der jeweiligen Urkunde beizufi-
gen.

§ 19
Beratungsstellen

(1) Der Lohnsteuerhilfeverein muss in dem Bezirk der Aufsichtsbehoérde, in dem
er seinen Sitz hat, mindestens eine Beratungsstelle unterhalten.

(2) Die Unterhaltung von Beratungsstellen in Bezirken anderer Aufsichtsbehérden
ist zulassig.

(3) Eine Beratungsstelle darf ihre Tatigkeit erst aufnehmen, wenn sie und ihre
Leitung nach Uberpriifung der in § 20 Absatz 2 und 3 genannten Voraussetzungen bei
der zustandigen Aufsichtsbehorde im elektronischen Verzeichnis der Lohnsteuerhil-
fevereine (§ 30) eingetragen sind.
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§ 20

Leitung einer Beratungsstelle

(1) FuUr jede Beratungsstelle ist eine natlrliche Person als Leitung zu bestellen.
Eine Person darf hdchstens drei Beratungsstellen gleichzeitig leiten.

(2) Der Lohnsteuerhilfeverein darf als Leitung einer Beratungsstelle nur Personen
bestellen, die

1. zudemin § 3 Satz 1 Nummer 1 bezeichneten Personenkreis gehdren,

2. eine Abschlusspriifung in einem kaufmannischen Ausbildungsberuf bestanden ha-
ben oder eine andere gleichwertige Vorbildung besitzen und nach Abschluss ihrer
Ausbildung drei Jahre in einem Umfang von mindestens 16 Wochenstunden auf
dem Gebiet der von den Bundes- oder Landesfinanzbehdrden verwalteten Steuern
praktisch tatig gewesen sind oder

3. mindestens drei Jahre auf den flr die Beratungsbefugnis nach § 4 einschlagigen
Gebieten des Einkommensteuerrechts in einem Umfang von mindestens 16 Wo-
chenstunden praktisch tatig gewesen sind, wobei Ausbildungszeiten nicht ange-
rechnet werden kénnen.

(3) Der Lohnsteuerhilfeverein darf als Leitung einer Beratungsstelle nur Personen
bestellen, die personlich geeignet sind. Eine Bestellung darf insbesondere nicht erfol-
gen, wenn die Person

1. nicht in geordneten wirtschaftlichen Verhaltnissen lebt,

2. infolge strafgerichtlicher Verurteilung keine Fahigkeit zur Bekleidung offentlicher
Amter besitzt oder

3. sich so verhalten hat, dass die Besorgnis begriindet ist, sie werde die Pflichten des
Lohnsteuerhilfevereins nicht erfllen.

§21
Vertreterversammlung

(1) An die Stelle der Mitgliederversammlung eines Lohnsteuerhilfevereins kann
eine Vertreterversammlung treten, sofern durch sie eine ausreichende Wahrnehmung
der Interessen der Mitglieder gewahrleistet ist. Die Vorschriften tber Mitgliederver-
sammlungen gelten fur Vertreterversammlungen sinngemaf.

(2) Als Vertreter kann jedes Mitglied des Lohnsteuerhilfevereins gewahlt werden,
das nicht dem Vorstand angehdrt. Vertreter kdnnen nicht durch Bevollmachtigte ver-
treten werden.
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Zweiter Unterabschnitt

Pflichten

§ 22
Allgemeine Pflichten der Lohnsteuerhilfevereine

(1) Die geschaftsmaRige Hilfeleistung in Steuersachen im Rahmen der Befugnis
nach § 4 ist sachgemal, gewissenhaft, verschwiegen und unter Beachtung der Rege-
lungen zur Werbung (§ 8 Absatz 1 und 2) zu erbringen. Sie darf nur durch Personen
erbracht werden, die einer Beratungsstelle angehdren.

(2) Die Ausubung einer anderen wirtschaftlichen Tatigkeit in Verbindung mit der
geschaftsmafigen Hilfeleistung in Steuersachen ist verboten.

(3) Personen, derer sich der Lohnsteuerhilfeverein bei der geschaftsmaigen Hil-
feleistung in Steuersachen bedient, sind in Textform zur Verschwiegenheit zu verpflich-
ten und zur Einhaltung der in den Absatzen 1 und 2 bezeichneten Pflichten anzuhalten.
§ 62a gilt entsprechend.

§ 23
Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten

(1) Der Lohnsteuerhilfeverein hat sdmtliche Einnahmen und Ausgaben fortlau-
fend und vollstandig aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind unverziglich und in deut-
scher Sprache vorzunehmen.

(2) Fur einzelne Mitglieder des Lohnsteuerhilfevereins empfangene Betrage sind
vom Vereinsvermogen getrennt zu erfassen und gesondert zu verwalten.

(3) Der Lohnsteuerhilfeverein hat bei Beginn seiner Tatigkeit und am Ende eines
jeden Geschaftsjahres auf Grund einer fur diesen Zeitpunkt vorgenommenen Be-
standsaufnahme seine Vermdgenswerte und Schulden aufzuzeichnen und in einer
Vermogensubersicht zusammenzustellen.

(4) Fdar die Aufbewahrung von Belegen und sonstigen Unterlagen, Aufzeichnun-
gen Uber Einnahmen und Ausgaben sowie Vermodgensibersichten gelten die Vorschrif-
ten des Handelsgesetzbuchs Uber die Aufbewahrung von Belegen, sonstigen Unterla-
gen, Bilanzen und Inventaren entsprechend. Abweichend davon sind Belege und sons-
tige Unterlagen sechs Jahre, Aufzeichnungen und Vermdégensuibersichten zehn Jahre
aufzubewahren.

(5) Die Handakten Uber die geschaftsmafige Hilfeleistung in Steuersachen sind
fur eine Dauer von zehn Jahren nach Abschluss der Tatigkeit des Lohnsteuerhilfever-
eins in der jeweiligen Steuersache des Mitglieds aufzubewahren. § 66 ist sinngeman
anzuwenden.

(6) Sonstige Vorschriften tber Aufzeichnungs- und Buchfihrungspflichten blei-
ben unberthrt.
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§24

Mitteilungspflichten; Verzeichnisauszug

(1) Der Lohnsteuerhilfeverein hat der fir den Sitz seiner Beratungsstelle zustan-
digen Aufsichtsbehoérde unverziglich mitzuteilen:

1. die Eréffnung, die Verlegung und die Schlielung der Beratungsstelle,
2. die Bestellung und die Abberufung der Leitung der Beratungsstelle sowie
3. die Personen, derer er sich bei der Hilfeleistung in Steuersachen bedient.

(2) Die Aufsichtsbehdrde Ubermittelt dem Lohnsteuerhilfeverein, der die Bera-
tungsstelle unterhalt, einen Auszug des Eintrags dieser Beratungsstelle aus dem elekt-
ronischen Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine.

§ 25
Haftpflichtversicherung; Haftungsausschluss

(1) Lohnsteuerhilfevereine sind verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung abzu-
schlieffen und wahrend der Dauer ihrer Anerkennung aufrechtzuerhalten.

(2) Die Haftpflichtversicherung muss die Haftpflichtgefahren fir Vermégensscha-
den, die sich aus der Tatigkeit des Lohnsteuerhilfevereins ergeben, angemessen de-
cken. Der Versicherungsschutz muss sich auch auf solche Vermdgensschaden erstre-
cken, fur die der Lohnsteuerhilfeverein nach § 278 oder § 831 des Burgerlichen Ge-
setzbuchs einzustehen hat.

(3) Die Versicherung muss bei einem im Inland zum Geschaftsbetrieb befugten
Versicherungsunternehmen zu den nach MalRgabe des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes eingereichten allgemeinen Versicherungsbedingungen genommen werden.

(4) Zustandige Stelle im Sinne des § 117 Absatz 2 des Versicherungsvertragsge-
setzes ist die fUr den Lohnsteuerhilfeverein zustéandige Aufsichtsbehdrde.

(5) Beider geschaftsmafigen Hilfeleistung in Steuersachen kann die Haftung des
Vereins fur das Verschulden seiner Organe und Angestellten nicht ausgeschlossen
werden.

§ 26
Geschaftsprifung

(1) Der Lohnsteuerhilfeverein hat die Vollstandigkeit und Richtigkeit der Aufzeich-
nungen und der Vermdgensibersicht nach § 23 Absatz 1 und 3 sowie die Ubereinstim-
mung der tatsachlichen Geschaftsfliihrung mit den satzungsmaligen Aufgaben des
Lohnsteuerhilfevereins jahrlich durch einen Geschaftsprifer prifen zu lassen. Die Pri-
fung muss spatestens acht Monate nach Beendigung des Geschéaftsjahres abgeschlos-
sen sein.

(2) Zu Geschaftsprifern kdnnen nur bestellt werden:

1. Personen und Gesellschaften im Sinne des § 3 sowie
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2. Prufungsverbande, zu deren satzungsmafigem Zweck die regelmafige oder au-
Rerordentliche Prifung ihrer Mitglieder gehoért, wenn mindestens ein gesetzlicher
Vertreter des Verbands eine Person im Sinne des § 3 Satz 1 Nummer 1 ist.

(3) Als Geschéftsprufer durfen keine Personen tatig sein, bei denen die Besorgnis
der Befangenheit besteht.

(4) Geschaftsprufern ist Einsicht in Belege und sonstige Unterlagen, Aufzeichnun-
gen uber Einnahmen und Ausgaben sowie Vermdgenstbersichten des Lohnsteuerhil-
fevereins zu gewahren sowie eine Feststellung des Kassenbestands und der Bestande
an sonstigen Vermogenswerten zu gestatten. Ihnen sind alle Erklarungen und Nach-
weise zuganglich zu machen, die fir die Durchflihrung einer sorgfaltigen Geschafts-
prifung notwendig sind.

(5) Geschaftsprufer sind zur gewissenhaften und unparteiischen Prifung sowie
zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie durfen Geschéaftsgeheimnisse, die sie bei der
Wahrnehmung ihrer Tatigkeit erfahren haben, nicht unbefugt verwerten. Geschéaftspru-
fer, die ihre Obliegenheiten vorsatzlich oder grob fahrlassig verletzen, haften dem
Lohnsteuerhilfeverein fir einen daraus entstehenden Schaden. Mehrere Personen haf-
ten als Gesamtschuldner.

(6) Geschaftsprufer haben Uber das Ergebnis der Geschaftsprifung dem Vor-
stand des Lohnsteuerhilfevereins unverzuglich schriftlich zu berichten.

(7) Nach Erhalt des Prifungsberichts hat der Lohnsteuerhilfeverein

1. innerhalb eines Monats der zustandigen Aufsichtsbehdrde eine Abschrift zuzulei-
ten und

2. innerhalb von sechs Monaten seinen Mitgliedern den wesentlichen Inhalt in Text-
form bekannt zu geben.

Dritter Unterabschnitt

Aufsicht

§ 27
Zustandige Aufsichtsbehdrde

(1) Zustandige Aufsichtsbehorde ist die Oberfinanzdirektion oder die durch die
Landesregierung bestimmte Landesfinanzbehdrde. Sie fuhrt die Aufsicht Gber die
Lohnsteuerhilfevereine, die ihren Sitz im Bezirk der Aufsichtsbehérde haben.

(2) Der Aufsicht durch die Aufsichtsbehérde unterliegen auch alle im Bezirk der
Aufsichtsbehorde bestehenden Beratungsstellen. Die im Rahmen dieser Aufsicht ge-
troffenen Feststellungen und MaRnahmen sind der flr den Sitz des Lohnsteuerhilfever-
eins zustandigen Aufsichtsbehdrde mitzuteilen.
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§ 28

Pflicht zum Erscheinen vor der Aufsichtsbehorde

(1) Die Mitglieder des Vorstands eines Lohnsteuerhilfevereins und die Personen,
derer sich der Lohnsteuerhilfeverein bei der Hilfeleistung in Steuersachen bedient, ha-
ben auf Verlangen der Aufsichtsbehdrde vor dieser zu erscheinen sowie der Aufsichts-
behorde Auskunft zu erteilen und Handakten und Geschaftsdokumente des Lohnsteu-
erhilfevereins vorzulegen.

(2) Liegen die in Absatz 1 genannten Handakten und Geschaftsdokumente in
elektronischer Form vor, kann die Aufsichtsbehérde verlangen, dass sie ihr nach ihren
Vorgaben in einem maschinell auswertbaren Format zur Verfugung gestellt werden.

§ 28a
Befugnisse der Aufsichtsbehdrde

(1) Die mit der Aufsicht betrauten Amtstrager der Aufsichtsbehdrde sind berech-
tigt, die Geschéaftsraume der Lohnsteuerhilfevereine wahrend der Ublichen Geschafts-
und Arbeitszeiten zu betreten, um Prifungen vorzunehmen oder sonstige Feststellun-
gen zu treffen, die zur Ausiibung der Aufsicht erforderlich sind. Eine Prifung ist auch
in den Geschéaftsraumen der Vorstandsmitglieder des Lohnsteuerhilfevereins und der-
jenigen Personen zulassig, derer sich der Lohnsteuerhilfeverein bei der Hilfeleistung in
Steuersachen bedient.

(2) Die von der Prifung nach Absatz 1 Betroffenen haben den mit der Prifung
betrauten Amtstragern auf Verlangen Auskunft zu erteilen sowie Handakten und Ge-
schaftsdokumente des Lohnsteuerhilfevereins vorzulegen, soweit dies zur Durchfuh-
rung der MalRnahmen nach Absatz 1 erforderlich ist. § 28 Absatz 2 gilt entsprechend.

(3) Liegen der Aufsichtsbehorde Hinweise vor, die ernsthafte Zweifel daran be-
grinden, dass die Leitung einer Beratungsstelle die Voraussetzungen des § 20 Ab-
satz 2 und 3 erfiillt oder dass in einer Beratungsstelle die in § 22 bezeichneten Pflichten
eingehalten werden, so sind der Lohnsteuerhilfeverein und die Leitung der Beratungs-
stelle hierzu zu héren. Im Fall von Pflichtverletzungen ist die Mdglichkeit einzurdumen,
innerhalb einer angemessenen, von der Aufsichtsbehdrde zu bestimmenden Frist ei-
nen gesetzmaligen Zustand herbeizufihren.

(4) Ist fur eine Beratungsstelle keine Leitung bestellt, so ist der Lohnsteuerhil-
feverein zu héren und ihm die Mdglichkeit einzurdumen, innerhalb einer angemesse-
nen, von der Aufsichtsbehérde zu bestimmenden Frist eine Leitung zu bestellen.

(5) Die Aufsichtsbehdrde kann die SchlieRung einer Beratungsstelle anordnen,
wenn

1. flr sie keine Leitung bestellt ist,
2. ihre Leitung die Voraussetzungen des § 20 Absatz 2 oder 3 nicht erfullt oder

3. inihr die Einhaltung der Pflichten nach § 22 nicht gewahrleistet ist.
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§ 29

Unterrichtung Gber Mitgliederversammlungen und Teilnahme der Aufsichtsbehdrde

(1) Lohnsteuerhilfevereine haben die Aufsichtsbehoérde Uber bevorstehende Mit-

gliederversammlungen spatestens zwei Wochen im Voraus zu unterrichten.

(2) Die Aufsichtsbehdrde ist berechtigt, an der Mitgliederversammlung teilzuneh-

men.

(3) Die Absatze 1 und 2 gelten flr Vertreterversammlungen entsprechend.

§ 30
Elektronisches Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine
(1) Die Aufsichtsbehdrden flihren ein elektronisches Verzeichnis tber
die Lohnsteuerhilfevereine, die in inrem Bezirk ihren Sitz haben, und
die Beratungsstellen, die in ihrem Bezirk bestehen.

(2) Ein Auszug einzelner Daten aus dem elektronischen Verzeichnis der Lohn-

steuerhilfevereine steht jedem zu, der ein berechtigtes Interesse darlegt.

Vierter Unterabschnitt

Verordnungsermachtigung

§ 31

Durchfihrung der Vorschriften tUber die Lohnsteuerhilfevereine; Verordnungsermach-

tigung

(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermachtigt, durch Rechtsverord-

nung mit Zustimmung des Bundesrates Folgendes zu bestimmen:

1.

2.

das Verfahren zur Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein,
die Verfahren zur Eréffnung, Verlegung und SchlieBung einer Beratungsstelle,

das Verfahren zur Bestellung der Leitung einer Beratungsstelle sowie die hierbei
erforderlichen Erklarungen und Nachweise,

den Abschluss und die Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung, den Inhalt,
den Umfang und die Ausschlisse des Versicherungsvertrags sowie die Hohe der
Mindestversicherungssummen,

die Einrichtung und Fuhrung des elektronischen Verzeichnisses der Lohnsteuer-
hilfevereine sowie die sich auf die Eintragung beziehenden Meldepflichten der
Lohnsteuerhilfevereine.
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(2) Die Landesregierungen werden erméachtigt, durch Rechtsverordnung die den
Oberfinanzdirektionen nach diesem Abschnitt zugewiesenen Aufgaben auf eine an-
dere Landesfinanzbehoérde zu Ubertragen. Diese Aufgaben kénnen mit Zustimmung
des anderen Landes auch auf eine Landesfinanzbehdrde eines anderen Landes Uber-
tragen werden. Die Landesregierungen kdnnen die Ermachtigung nach Satz 1 durch
Rechtsverordnung auf die jeweils fur die Finanzverwaltung zustandige oberste Landes-
behdrde Ubertragen.”

§ 34 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) Steuerberater und Steuerbevollmachtigte kdnnen weitere Beratungsstellen
unterhalten, soweit die Erfullung ihrer Berufspflichten dadurch nicht beeintrachtigt
wird.*

§ 43 Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

»(4) Die Bezeichnung ,Steuerberater®, ,Steuerberaterin®, ,Steuerbevollmachtigter*
oder ,Steuerbevollmachtigte® darf nur flihren, wer nach diesem Gesetz dazu berechtigt
ist.”

§ 44 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 2a wird gestrichen.

b) In Absatz 4 wird die Angabe ,§ 4 Nr. 8 durch die Angabe ,§ 4a“ ersetzt.
c) Die Absatze 5 bis 7 werden durch die folgenden Absatze 5 bis 7 ersetzt:

»(5) Wird eine Buchstelle fir land- und forstwirtschaftliche Betriebe von einer
nach § 4b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 zur geschaftsmafigen Hilfeleistung in Steu-
ersachen befugten Berufs- oder Interessenvereinigung oder einer nach § 4c Ab-
satz 1 Nummer 2 zur geschaftsmaRigen Hilfeleistung in Steuersachen befugten
Kdrperschaft des 6ffentlichen Rechts betrieben, so darf diese Buchstelle die Be-
zeichnung ,Landwirtschaftliche Buchstelle® nur fihren, wenn die Leitung der Buch-
stelle zum Fuhren dieser Bezeichnung berechtigt ist.

(6) Die Berechtigung nach Absatz 1 Satz 1 erlischt, wenn die Bestellung zum
Steuerberater oder Steuerbevollmachtigten, die Zulassung zur Rechtsanwalt-
schaft oder die Aufnahme in die Rechtsanwaltskammer erlischt oder zurlickge-
nommen oder widerrufen wird.

(7) Die Bezeichnung ,Landwirtschaftliche Buchstelle® darf nur von den nach
Absatz 1 Satz 1 und den Absatzen 3 bis 5 dazu berechtigten Personen, Vereini-
gungen und Koérperschaften gefiihrt werden. Die nach Satz 1 Berechtigten dirfen
die Bezeichnung nur als Zusatz zu den in den jeweiligen Absatzen genannten An-
gaben flihren.*

§ 46 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Die Bestellung ist mit Wirkung fur die Zukunft zurickzunehmen, wenn Tatsa-
chen nachtraglich bekannt werden, bei deren Kenntnis die Bestellung hatte versagt
werden mussen. Von der Ricknahme der Bestellung kann abgesehen werden, wenn
die Grinde, aus denen die Bestellung hatte versagt werden missen, nicht mehr beste-
hen.*

§ 55g wird durch den folgenden § 55g ersetzt:
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.8 559
Steuerberatungsgesellschaft

Nur Berufsausibungsgesellschaften, bei denen Steuerberater und Steuerbevoll-
machtigte die Mehrheit der Stimmrechte innehaben und bei denen die Mehrheit der
Mitglieder des Geschaftsfliihrungsorgans Steuerberater oder Steuerbevollmachtigte
sind, durfen die Bezeichnung ,Steuerberatungsgesellschaft fihren.*

13. In § 58 Satz 2 Nummer 1 und 2 wird jeweils die Angabe ,Leiter* durch die Angabe ,Lei-
tung” ersetzt.

14. § 76d wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:

,2. Buchstellen von Vereinigungen und Koérperschaften, die nach § 44 Absatz 5
die Bezeichnung ,Landwirtschaftliche Buchstelle* fihren durfen, wenn die
Buchstellen im Registerbezirk gelegen sind.”

b) Absatz 2 wird wie folgt geandert:
aa) Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:
»1. der Verein oder die Buchstelle im Sinne des Absatzes 1 aufgeldst ist,”.
bb) Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:

,3. der Sitz des Vereins oder der Buchstelle im Sinne des Absatzes 1 aus
dem Registerbezirk verlegt wird.”

c) Absatz 3 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Die Eintragung oder Léschung ist von den jeweiligen Vertretungsberechtigten der
Vereinigung oder Korperschaft zu beantragen.”

15. In § 85a Absatz 4 Nummer 5 wird nach der Angabe ,8§§ 4“ die Angabe ,bis 4d“ einge-
fugt.

16. § 154 Absatz 1 Satz 2 und 3 wird durch die folgenden Satze ersetzt:

,Dies gilt auch, wenn die Gesellschaft zur Ubernahme der Mandanten einer Ein-
richtung nach § 4 Nummer 3, 7 oder 8 in der am 31. August 2026 geltenden Fas-
sung gegrindet wurde oder spater die Mandanten einer solchen Einrichtung tber-
nommen hat. Verandert sich in den Fallen der Satze 1 und 2 der Bestand der Ge-
sellschafter oder das Verhaltnis ihrer Beteiligungen oder Stimmrechte durch
Rechtsgeschéaft oder Erbfall und geht der Anteil oder das Stimmrecht nicht auf ei-
nen Gesellschafter Uber, der die Voraussetzungen der §§ 49 und 50 erfillt, so hat
die zustandige Steuerberaterkammer nach § 55 Absatz 3 zu verfahren.”

17. Die Uberschriften zum Ersten und Zweiten Abschnitt des Dritten Teils werden gestri-
chen.

18. Die §§ 160 bis 164 werden durch den folgenden § 160 ersetzt:
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»§ 160
BuRgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer
einer vollziehbaren Anordnung nach § 7 Absatz 1 Satz 1 zuwiderhandelt,

entgegen § 15 Absatz 4, § 44 Absatz 7 oder § 55g eine dort genannte Bezeich-
nung fuhrt,

entgegen § 18 Absatz 2 Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig oder nicht recht-
zeitig erstattet,

entgegen § 20 Absatz 2 eine Person bestellt,

entgegen § 24 Absatz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder
nicht rechtzeitig macht,

entgegen § 22 Absatz 2 eine andere wirtschaftliche Tatigkeit ausubt,

entgegen § 26 Absatz 1 eine dort genannte Prifung nicht oder nicht rechtzeitig
durchfiihren lasst,

entgegen § 26 Absatz 7 Nummer 1 eine Abschrift nicht, nicht richtig, nicht vollstan-
dig oder nicht rechtzeitig zuleitet,

entgegen § 26 Absatz 7 Nummer 2 den wesentlichen Inhalt des Prifungsberichts
nicht oder nicht rechtzeitig bekannt gibt oder

entgegen § 29 Absatz 1 die Aufsichtsbehoérde nicht, nicht richtig, nicht vollstandig
oder nicht rechtzeitig unterrichtet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 1 mit ei-

ner Geldbuf3e bis zu flunfzigtausend Euro, in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 6 mit
einer Geldbule bis zu zwanzigtausend Euro, in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 2,
4 und 7 bis 9 mit einer Geldbulde bis zu flinftausend Euro und in den Fallen des Absat-
zes 1 Nummer 3, 5 und 10 mit einer Geldbule bis zu tausend Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehorde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes

Uber Ordnungswidrigkeiten ist das Finanzamt.

(4) §387 Absatz 2, § 410 Absatz 1 Nummer 1, 2, 6 bis 11 und Absatz 2 sowie

§ 412 der Abgabenordnung gelten entsprechend.”

§ 164a wird wie folgt geandert:

a)

b)

Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Die Durchfihrung des Verwaltungsverfahrens in 6ffentlich-rechtlichen und berufs-
rechtlichen Angelegenheiten, die durch den ersten Teil, den Zweiten und Sechsten
Abschnitt des Zweiten Teils sowie durch § 159 geregelt werden, richtet sich nach
der Abgabenordnung.®

Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Die Vollziehung der Ricknahme oder des Widerrufs der Anerkennung als Lohn-
steuerhilfeverein (§ 16 Absatz 2 und 3), der Anordnung der Schlieung einer Be-
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ratungsstelle (§ 28a Absatz 5), der Ricknahme oder des Widerrufs der Bestellung
als Steuerberater oder Steuerbevollmachtigter (§ 46) oder der Ricknahme oder
des Widerrufs der Anerkennung als Berufsausibungsgesellschaft (§ 53) ist bis
zum Eintritt der Unanfechtbarkeit des Widerrufs, der Rlicknahme oder der Anord-
nung gehemmt; § 361 Absatz 4 Satz 2 und 3 der Abgabenordnung und § 69 Ab-
satz 5 Satz 2 bis 4 der Finanzgerichtsordnung bleiben unberihrt.*

20. In Anlage 1 wird in der Uberschrift und in Ziffer Il. in der Angabe vor Nummer 1 jeweils
die Angabe ,§ 86“ durch die Angabe ,§ 85a“ ersetzt.

Artikel 2

Anderung der Verordnung zur Durchfiihrung der Vorschriften
uber die Lohnsteuerhilfevereine

Die Verordnung zur Durchfiihrung der Vorschriften ber die Lohnsteuerhilfevereine
vom 15. Juli 1975 (BGBI. | S. 1906), die zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung vom 12. Juli
2017 (BGBI. | S. 2360) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. § 1 wird gestrichen.

2. § 2 wird durch den folgenden § 2 ersetzt:

»§2
Nachweise

Dem Antrag auf Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein sind neben der Abschrift
der Satzung (§ 15 Absatz 1 des Steuerberatungsgesetzes) beizufligen:

1. der Nachweis der Eintragung in das Vereinsregister,
2. eine Liste mit den Namen und den Anschriften der Mitglieder des Vorstands,

3. der Nachweis Uber das Bestehen einer Versicherung gegen die sich aus der Hilfe-
leistung in Steuersachen ergebenden Haftpflichtgefahren,

4. ein Verzeichnis der Beratungsstellen, deren Eréffnung im Bezirk der fur die Aner-
kennung zustandigen Aufsichtsbehérde beabsichtigt ist, sowie die nach den §§ 4a
und 4b erforderlichen Mitteilungen nebst Erklarungen und Nachweisen,

5. eine Abschrift der nicht in der Satzung enthaltenen Regelungen Uber die Erhebung
von Beitragen.”

3. In § 3 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,§ 17 des Gesetzes“ durch die
Angabe ,§ 15 Absatz 3 des Steuerberatungsgesetzes” ersetzt.

4. Die Uberschrift des Zweiten Teils wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:
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,LZweiter Teil

Beratungsstellen und deren Leitung®.

5. In § 4a in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,§ 23 Absatz 4 Nummer 1 des
Gesetzes"® durch die Angabe ,§ 24 Absatz 1 Nummer 1 des Steuerberatungsgesetzes*
ersetzt.

6. § 4b wird durch den folgenden § 4b ersetzt:

.S 4b
Bestellung der Leitung einer Beratungsstelle

(1) Die Mitteilung uber die Bestellung der Leitung einer Beratungsstelle (§ 24 Ab-

satz 1 Nummer 2 des Steuerberatungsgesetzes) muss die Anschrift der Gbernomme-
nen Beratungsstelle sowie folgende Angaben Uiber die Person, die als Leitung der Be-
ratungsstelle bestellt ist, enthalten:

1.

2.

Name, Anschrift und Beruf,

ob und gegebenenfalls bei welchem Lohnsteuerhilfeverein diese Person bereits
friher Hilfe in Steuersachen geleistet hat,

ob und gegebenenfalls welche andere Beratungsstelle diese Person weiterhin lei-
tet.

(2) Der Mitteilung nach Absatz 1 sind beizufigen:

Bescheinigungen Uber die bisherige berufliche Tatigkeit, insbesondere mit Anga-

ben Uber Art und Umfang der Tatigkeit, zum Nachweis daruber, dass die Voraus-

setzungen des § 20 Absatz 2 des Steuerberatungsgesetzes erflillt sind,

eine Erklarung der als Leitung der Beratungsstelle bestellten Person,

a) dass sie in geordneten wirtschaftlichen Verhaltnissen lebt,

b) ob sie in den letzten zwolf Monaten strafgerichtlich verurteilt worden ist und ob
gegen sie ein gerichtliches Strafverfahren oder ein Ermittlungsverfahren ab-
hangig ist; Entsprechendes gilt fur berufsgerichtliche Verfahren sowie fur Buf3-

geldverfahren nach der Abgabenordnung und dem Steuerberatungsgesetz,

c) dass sie bei der Meldebehdrde die Erteilung eines Flhrungszeugnisses zur
Vorlage bei der zustandigen Behorde beantragt hat.”

7. Die Uberschrift zum Dritten Teil wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

,Dritter Teil

Elektronisches Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine®.

8. § 5 wird wie folgt geandert:
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a) In der Angabe vor Nummer 1 wird nach der Angabe ,das” die Angabe ,elektroni-
sche” eingefugt.

b) In Nummer 2 Buchstabe ¢ wird die Angabe ,des Leiters* durch die Angabe ,der
Leitung“ ersetzt.

In § 5a wird durch den folgenden § 5a ersetzt:

,9 ba
Ablehnung der Eintragung
Wird die Eintragung einer Beratungsstelle oder der Leitung einer Beratungsstelle
in das elektronische Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine abgelehnt, gilt § 4 entspre-

chend.”

In § 6 in der Angabe vor Nummer 1 wird nach der Angabe ,Im*“ die Angabe ,elektroni-
schen® eingeflgt.

§ 7 wird wie folgt geandert:
a) In Satz 1 wird nach der Angabe ,der das“ die Angabe ,elektronische” eingefligt.

b) In Satz 2 wird die Angabe ,§ 23 Abs. 4 des Gesetzes” durch die Angabe ,§ 24
Absatz 1 des Steuerberatungsgesetzes” ersetzt.

§ 8 wird wie folgt geandert:
a) In Absatz 1 Satz 1 wird nach der Angabe ,Die das“ die Angabe ,elektronische®
eingefligt und wird die Angabe ,§ 23 Abs. 6 des Gesetzes" durch die Angabe ,§ 19

Absatz 3 des Steuerberatungsgesetzes* ersetzt.

b) In Absatz 2 wird nach der Angabe ,im“ und nach der Angabe ,deren” jeweils die
Angabe ,elektronischen® eingeflgt.

§ 9 wird gestrichen.

In § 11 Absatz 2 Satz 2 und § 13 Satz 1 wird jeweils die Angabe ,des Gesetzes* durch
die Angabe ,Absatz 1 des Steuerberatungsgesetzes® ersetzt.

In § 14 Absatz 1 wird die Angabe ,§ 25 Absatz 2 des Gesetzes" durch die Angabe ,§ 27
Absatz 1 des Steuerberatungsgesetzes” ersetzt.

Artikel 3

Anderung der Abgabenordnung

Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2025

(BGBI. 2025 | Nr. 24) wird wie folgt gedndert:

1.

§ 80 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,3 und 4 Nummer 11“ durch die Angabe ,3, 4
und § 4c Absatz 2“ ersetzt.
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b) In Absatz 8 Satz 2 wird die Angabe ,§ 3 Nummer 1, § 4 Nummer 1 und 2 und § 23
Absatz 3 durch die Angabe ,§ 3 Satz 1 Nummer 1, § 4c Absatz 2 sowie § 20 Ab-
satz 2“ ersetzt.

2. § 80a Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) Absatz 2 gilt entsprechend fir Vollmachtsdaten, die von einem Lohnsteuerhil-
feverein im Sinne des § 4 des Steuerberatungsgesetzes Ubermittelt werden, sofern die
fur die Aufsicht zustandige Stelle in einem automatisierten Verfahren die Zulassung zur
Hilfe in Steuersachen bestatigt."

3. § 147 Absatz 6 Satz 4 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

»In den Fallen des Satzes 2 hat der mit der AulRenprifung betraute Amtstrager den in
§ 3 Satz 1 und § 4c Absatz 2 des Steuerberatungsgesetzes bezeichneten Personen
sein Erscheinen in angemessener Frist anzukindigen.”

4. In § 149 Absatz 3 in der Angabe vor Nummer 1 wird nach der Angabe ,§§ 3 und 4“ die
Angabe ,bis 4d“ eingefligt.

Artikel 4

Anderung des Umsatzsteuergesetzes

Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005
(BGBI. | S. 386), das zuletzt durch Artikel 27 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBI.
2024 | Nr. 387) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. § 22a Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:
»(2) Zur Fiskalvertretung sind befugt:

1. Personen und Gesellschaften im Sinne des § 3 Satz 1 des Steuerberatungsgeset-
zes sowie

2. Spediteure und sonstige Zollvertreter, soweit sie nach § 4d des Steuerberatungs-
gesetzes zur Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind.

Der Fiskalvertreter nach Satz 1 Nummer 2 muss im Geltungsbereich des Steuerbera-
tungsgesetzes ansassig sein und darf die Regelung fir Kleinunternehmer nach § 19
nicht in Anspruch nehmen.”

2. In § 22e Absatz 1 wird die Angabe ,die Fiskalvertretung der in § 22a Abs. 2 mit Aus-
nahme der in § 3 des Steuerberatungsgesetzes” durch die Angabe ,eine Fiskalvertre-
tung durch die in § 22a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 ersetzt.
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Artikel 5

Anderung des Lastenausgleichsgesetzes

Das Lastenausgleichsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 1993
(BGBI. 1 S. 845; 1995 | S. 248), das zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 15. Juli 2024
(BGBI. 2024 | Nr. 236) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

§ 327 Absatz 2 und 3 wird durch die folgenden Absatze 2 und 3 ersetzt:

»(2) Zur geschaftsmafigen Vertretung vor den Ausgleichsbehérden und den Be-
schwerdeausschussen sind neben Rechtsanwalten zugelassen

1. Personen und Gesellschaften, soweit sie nach § 3 Satz 1 oder § 4c Absatz 2 des
Steuerberatungsgesetzes zur Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind, sowie
Verwahrer und Verwalter fremden oder zu treuen Handen oder zu Sicherungszwe-
cken Ubereigneten Vermogens, soweit sie hinsichtlich dieses Vermdgens nach
§ 4e des Steuerberatungsgesetzes zur Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind,

2. von den zustandigen obersten Bundesbehdrden oder den Landesregierungen an-
erkannte Verbande, deren Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschéaftsbetrieb
gerichtet ist, sofern die Verbande ihre Mitglieder unentgeltlich vertreten und die
Vertretung in unter den Dritten Teil dieses Gesetzes fallenden Angelegenheiten zu
ihren satzungsmafigen Aufgaben gehdrt; diesen Verbanden kann die Vertretung
durch den Leiter des Landesausgleichsamtes untersagt werden,

a) wenn die Vertretung ganz oder uberwiegend von Personen ausgeubt wird,
denen nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 des Rechtsdienstleistungsgesetzes eine
Registrierung zu versagen ware, und wenn geriugte Mangel in dieser Hinsicht
nicht in angemessener Zeit abgestellt werden,

b) wenn ihre Rechtsform zur Umgehung der erforderlichen Zulassung miss-
braucht wird,

¢) wenn sie fur ihre rechtsbesorgende Tatigkeit Werbung treiben, es sei denn,
dass es sich nur um Hinweise handelt, die nur fur ihre Mitglieder bestimmt
sind.

(3) Die in Absatz 2 Nummer 1 und 2 genannten Personen, Gesellschaften und
Verbande sind, soweit sie zur geschaftsmalligen Vertretung vor den Ausgleichsbehor-
den und den Beschwerdeausschiissen zugelassen sind, auch zur geschaftsmaRigen
Rechtsberatung in den unter den Dritten Teil dieses Gesetzes fallenden Angelegenhei-
ten befugt.”

Artikel 6

Folgeanderungen

(1) Das Bundesvertriebenengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Au-
gust 2007 (BGBI. | S. 1902), das zuletzt durch Artikel 5 Absatz 1 des Gesetzes vom 11.
Juni 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 185) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

§ 95 wird gestrichen.
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(2) Die Finanzgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Marz
2001 (BGBI. | S. 442, 2262; 2002 | S. 679), die zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom
15. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 237) geandert worden, wird wie folgt geandert:

1. § 33 Absatz 1 Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:

»3. in offentlich-rechtlichen und berufsrechtlichen Streitigkeiten Gber Angelegenhei-
ten, die durch den Ersten Teil, den Zweiten und den Sechsten Abschnitt des Zwei-
ten Teils des Steuerberatungsgesetzes sowie durch § 159 des Steuerberatungs-
gesetzes geregelt werden,”

2. §62 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geandert:
a) In Nummer 4 wird die Angabe ,§ 4 Nr. 8 durch die Angabe ,§ 4a“ ersetzt.
b) In Nummer 5 wird die Angabe ,Nr. 11“ gestrichen.

(3) Die Patentanwaltsordnung vom 7. September 1966 (BGBI. | S. 557), die zuletzt
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 10. Marz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 64) geandert worden
ist, wird wie folgt gedndert:

In § 41a Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,§ 4“ durch die Angabe ,§ 4c Absatz 2 Nummer 2¢
ersetzt.

(4) Das Geldwaschegesetz vom 23. Juni 2017 (BGBI. | S. 1822), das zuletzt durch
Artikel 8 des Gesetzes vom 27. Dezember 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 438) geandert worden
ist, wird wie folgt geandert:

1. In § 2 Absatz 1 Nummer 12 wird die Angabe ,die in § 4 Nummer 11 des Steuerbera-
tungsgesetzes genannten Vereine“ durch die Angabe ,Lohnsteuerhilfevereine,” er-
setzt.

2. In § 50 Nummer 7a wird die Angabe ,Vereine nach § 4 Nummer 11 des Steuerbera-
tungsgesetzes” durch die Angabe ,Lohnsteuerhilfevereine® ersetzt.

Artikel 7

Anderung des Gewerbesteuergesetzes

Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002
(BGBI. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. Februar 2025 (BGBI.
2025 | Nr. 69) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. In § 16 Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe ,200“ durch die Angabe ,280“ ersetzt.
2. § 36 wird wie folgt geandert:
a) Nach Absatz 5a wird folgender Absatz 5b eingefugt:
»(5b) § 16 Absatz 4 Satz 2 in der Fassung des Artikels 7 des Gesetzes vom ... (BGBI. I. S.
...) [einsetzen: Artikel, Datum und Fundstelle dieses Gesetzes] ist erstmals fir den Erhe-

bungszeitraum 2027 anzuwenden.”

b) Die bisherigen Absatze 5b und 5c werden die Absatze 5c und 5d.



-32-
Artikel 8

Anderung des Grunderwerbsteuergesetzes

Das Grunderwerbsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Feb-

ruar 1997 (BGBI. | S. 418, 1804), das zuletzt durch Artikel 33 des Gesetzes vom 2. Dezem-
ber 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 387) geandert worden ist, wird wie folgt geéndert:

1.

§ 1 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 3 wird durch folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) Gehort zum Vermdgen einer Gesellschaft ein inlandisches Grundsttick,
so unterliegen der Steuer:

ein Rechtsgeschéft, das den Anspruch auf Ubertragung eines oder mehrerer Anteile
der Gesellschaft begriindet, wenn durch die Ubertragung unmittelbar oder mittelbar
mindestens 90 vom Hundert der Anteile der Gesellschaft in der Hand des Erwerbers
oder in der Hand von herrschenden und abhangigen Unternehmen oder abhangigen
Personen oder in der Hand von abhangigen Unternehmen oder abhé&ngigen Personen
allein vereinigt werden wuirden;

die Vereinigung unmittelbar oder mittelbar von mindestens 90 vom Hundert der Anteile
der Gesellschaft, wenn kein schuldrechtliches Geschéaft im Sinne der Nummer 1 vo-
rausgegangen ist;

ein Rechtsgeschéft, das den Anspruch auf Ubertragung unmittelbar oder mittelbar von
mindestens 90 vom Hundert der Anteile der Gesellschaft begrindet;

der Ubergang unmittelbar oder mittelbar von mindestens 90 vom Hundert der Anteile
der Gesellschaft auf einen anderen, wenn kein schuldrechtliches Geschaft im Sinne
der Nummer 3 vorausgegangen ist.”

b) Absatz 3a Satz 1 wird durch folgenden Satz 1 ersetzt:

»~Soweit ein Rechtsvorgang nicht nach Absatz 3 der Steuer unterliegt, gilt als
Rechtsvorgang im Sinne des Absatzes 3 auch ein solcher, aufgrund dessen ein
Rechtstrager unmittelbar oder mittelbar oder teils unmittelbar, teils mittelbar eine
wirtschaftliche Beteiligung in Hohe von mindestens 90 vom Hundert an einer Ge-
sellschaft, zu deren Vermogen ein inlandisches Grundstuck gehort, innehat.”

c) Nach Absatz 3a wird folgender Absatz 3b eingeflgt:

»(3b) Absatz 2a oder Absatz 2b gilt nicht, soweit Anteile in Erflillung eines Rechtsgeschafts
im Sinne des Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 3 oder des Absatz 3a nach Abschluss
dieses Rechtsgeschéfts Ubergehen oder die Anteile nach Absatz 3 Nummer 2 oder Num-
mer 4 oder nach Absatz 3a tbergehen.”

2.

§ 8 Absatz 2 Satz 2 wird durch folgende Satze ersetzt:

.Erstreckt sich der Erwerbsvorgang im Sinne des § 1 Absatz 1, 2, 3 oder 3a auf ein
noch zu errichtendes Gebdude, ist der Wert des Grundsticks abweichend von § 157
Absatz 1 Satz 1 des Bewertungsgesetzes nach den tatsachlichen Verhaltnissen im
Zeitpunkt der Fertigstellung des Gebaudes maligebend. Dies gilt ebenso, wenn die
Anderung des Gesellschafterbestandes im Sinne des § 1 Absatz 2a oder 2b oder das
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Rechtsgeschaft oder der Anteilsiibergang im Sinne des § 1 Absatz 3 oder 3a auf einem
vorgefassten Plan zur Bebauung eines Grundstiicks beruht.”

§ 13 wird wie folgt geandert:
a) Nummer 5 wird durch folgende Nummer 5 ersetzt:
”5'

a) bei der Vereinigung von mindestens 90 vom Hundert der Anteile an einer Gesell-
schaft in der Hand

aa) des Erwerbers: der Erwerber und die Gesellschaft, der das Grundstlck gehort;

bb) mehrerer Unternehmen oder Personen: diese Beteiligten und die Gesell-
schaft, der das Grundstlick gehort;

b) bei der Ubertragung vereinigter Anteile von mindestens 90 vom Hundert an einer
Gesellschaft: die an dem Erwerbsvorgang als Vertragsteile beteiligten Personen
und die Gesellschaft, der das Grundstlck gehdrt;*.

b) Nummer 8 wird durch folgende Nummer 8 ersetzt:

,8. bei der wirtschaftlichen Beteiligung von mindestens 90 vom Hundert an einer
Gesellschaft: der Rechtstrager, der die wirtschaftliche Beteiligung innehat
und die Gesellschaft, der das Grundstiick gehért.”

§ 16 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 4a wird gestrichen.

b) Absatz 5 Satz 2 wird gestrichen.

§ 19 Absatz 3 wird durch folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) Die Anzeigepflichtigen haben innerhalb von einem Monat, nachdem sie von
dem anzeigepflichtigen Vorgang Kenntnis erhalten haben, den Vorgang anzuzeigen,
und zwar auch dann, wenn der Vorgang von der Besteuerung ausgenommen ist.”

Nach § 23 Absatz 27 werden folgende Absatze 28 und 29 eingeflgt:

,(28)§ 1 Absatz 2a bis 3a in der Fassung des Artikels 8 des Gesetzes vom [....]
[einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 9 Absatz 2 dieses Geset-
zes] sind erstmals auf Erwerbsvorgange anzuwenden, die nach dem [einfligen: Tag
der Verkundung] verwirklicht werden.

(29) Fur Erwerbsvorgange, bei denen die Anteile in Erflllung eines vor dem [einfu-
gen: Tag nach der Verkindung] abgeschlossenen Rechtsgeschéafts im Sinne des § 1
Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 3 oder des § 1 Absatz 3a nach dem [einfligen: Tag
der Verkiindung] tibergehen, erfolgt eine Besteuerung ausschlielich nach § 1 Absatz
3 und 3a in der Fassung am [einfligen: Tag der Verkindung]; die Anwendung des § 16
Absatz 4a ist ausgeschlossen.®
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Artikel 9

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 1. September 2026 in Kraft.

(2) Die Artikel 7 und 8 treten am Tag nach der Verkindung in Kraft.
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

l. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen
1. Neuregelung der Befugnis zur beschréankten Hilfeleistung in Steuersachen

Die Befugnis zur beschrankten geschaftsmaligen Hilfeleistung in Steuersachen soll neu
geregelt werden, um ein systematischeres Regelungsgeflige herzustellen.

Das Steuerberatungsgesetz (StBerG) unterscheidet zwischen der unbeschrankten und der
beschrankten geschaftsmafligen Hilfeleistung in Steuersachen. Wahrend die unbe-
schrankte geschaftsmalfige Hilfeleistung in Steuersachen grundsatzlich den in § 3 Satz 1
Nummer 1 StBerG genannten Berufstragerinnen und Berufstrager vorbehalten ist, besteht
in § 4 StBerG ein umfangreicher, aber abschliellender Katalog, nach dem bestimmte Per-
sonen und Vereinigungen in beschranktem Umfang zur geschaftsmafligen Hilfeleistung be-
fugt sind. Der daraus resultierende generelle Ausschluss von anderen als den dort genann-
ten Tatigkeiten und Berufen von der beschrankten geschaftsmaRigen Hilfeleistung in Steu-
ersachen soll mit der Neuregelung abgeschafft werden. Gleichzeitig soll bei der beschrank-
ten geschaftsmafigen Hilfeleistung in Steuersachen kinftig zwischen deren Erbringung als
Hauptleistung oder als Nebenleistung differenziert werden.

2, Erweiterung der unentgeltlichen Hilfeleistung in Steuersachen

Eine unentgeltliche Hilfeleistung in Steuersachen ist bisher nach § 6 Nummer 2 StBerG nur
bei Angehdrigen im Sinne des § 15 der Abgabenordnung (AO) zulassig. Diese starre Be-
schrankung auf Angehdrige berticksichtigt den gesellschaftlichen Wandel und das Vordrin-
gen alternativer Lebenskonzepte, die an die Stelle traditioneller familiarer Bindungen treten,
nicht.

Durch die Neuregelung des § 6 des Steuerberatungsgesetzes in der Entwurfsfassung
(StBerG-E) soll die Beschrankung auf Angehdérige entfallen und die unentgeltliche Hilfeleis-
tung in Steuersachen im Regelfall zuldssig werden. Dadurch sollen die Lebensrealitaten
einer modernen Gesellschaft wieder sachgerecht abgebildet werden. Zugleich sollen durch
die vorgesehene Anlehnung an § 6 des Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG), der die un-
entgeltliche Rechtsdienstleistung in allen anderen Rechtsgebieten aufl3er dem Steuerrecht
regelt, Wertungswiderspruche verhindert werden.

Durch die Neuregelung sollen auch ,Tax Law Clinics* an oder im Umfeld von Hochschulen
zuldssig werden, bei denen unter Anleitung besonders qualifizierter Person zu Ausbildungs-
zwecken altruistische Hilfeleistung in Steuersachen angeboten wird. Das ehrenamtliche En-
gagement soll damit gestarkt und die Gewinnung von Nachwuchskraften geférdert werden.

3. Modernisierung der Vorschriften tiiber Lohnsteuerhilfevereine

Bei den geltenden Vorschriften zu den Lohnsteuerhilfevereinen besteht aufgrund des am
1. Januar 2024 in Kraft getretenen Gesetzes zur Modernisierung des Personengesell-
schaftsrechts vom 10. August 2021 (MoPeG; BGBI. | S. 3436) Anpassungsbedarf. Vor dem
Hintergrund der drohenden Handelndenhaftung geman § 54 Absatz 2 des Blrgerlichen Ge-
setzbuchs (BGB) sollen kiinftig nur eingetragene Vereine als Lohnsteuerhilfevereine aner-
kannt werden kénnen. Darlber hinaus soll neben der Bezeichnung ,Lohnsteuerhilfeverein®
im Rechtsverkehr auch die Kurzbezeichnung ,LStHV* zulassig werden.
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Des Weiteren sollen die gesamten Vorschriften Uber die Lohnsteuerhilfevereine (§§ 13 bis
31 StBerG) — teilweise mit kleineren punktuellen inhaltlichen Anderungen und Ergdnzungen
— systematisch neu geordnet werden.

4. Wegfall des Leitererfordernisses bei weiteren Beratungsstellen von Steuerbe-
raterinnen und Steuerberatern

Das Leitungserfordernis bei weiteren Beratungsstellen von Steuerberaterinnen und Steuer-
beratern ist durch den digitalen Fortschritt und neue Arbeitsformen Uberholt und nicht mehr
zeitgemal. Durch die Neuregelung des § 34 Absatz 2 StBerG-E sollen die Voraussetzun-
gen, unter denen weitere Beratungsstellen unterhalten werden durfen, vereinfacht werden.
Das Leitungserfordernis soll aufgrund digitaler Kommunikationsmaéglichkeiten entfallen.

5. Anhebung des Gewerbesteuer-Mindesthebesatzes

Der bisherige Mindesthebesatz von 200 Prozent bietet noch zu hohe Anreize fir rein steu-
ermotivierte Unternehmensverlagerungen. Mit der Anhebung des Mindesthebesatzes auf
280 Prozent soll derartigen Gestaltungen von Unternehmen unter Nutzung von Niedrighe-
besatzkommunen daher kiinftig in noch starkerem Male als es bisher schon der Fall ist
entgegengewirkt werden.

6. Umkehr des Besteuerungsvorrangs im Grunderwerbsteuergesetz

Der bisherige Besteuerungsvorrang der Erganzungstatbestande im GrEStG kénnen zu ei-
ner zweifachen Besteuerung desselben Lebenssachverhalts fuhren und gehen damit Gber
die gesetzgeberische Intention hinaus. Die Umkehr des Besteuerungsvorrangs 16st diese
Konstellation und filhrt im Bereich der Erganzungstatbestande die Systematik der Grund-
tatbestande fort, bei denen vorrangig das Verpflichtungsgeschéaft besteuert wird.

Il. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

1. Neuregelung der Befugnis zur beschrankten Hilfeleistung in Steuersachen (§§ 4
ff. StBerG)

Die geschaftsmaRige Hilfeleistung in Steuersachen ist zum Schutz der Rechtsuchenden,
des Rechtsverkehrs und der Rechtsordnung vor unqualifizierter Hilfeleistung nach § 2 Ab-
satz 1 Satz 2 StBerG grundsatzlich den in § 3 StBerG genannten Personen und Gesell-
schaften vorbehalten. Dabei handelt es sich zum einen um Steuerberaterinnen und Steu-
erberater, Steuerbevoliméachtigte, Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte, europaischen
Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte, Wirtschaftspriferinnen und Wirtschaftsprifer so-
wie vereidigte Buchpriferinnen und Buchprifer. Zum anderen sind auch Berufsaustibungs-
gesellschaften nach den §§ 49, 50 StBerG und den §§ 59b, 59¢ der Bundesrechtsanwalts-
ordnung (BRAO), Wirtschaftsprifungs- und Buchprifungsgesellschaften sowie unter be-
stimmten Voraussetzungen auch Gesellschaften nach § 44b Absatz 1 der Wirtschaftspru-
ferordnung zur unbeschrankten Hilfeleistung in Steuersachen befugt.

Dieser Vorbehalt erfahrt in § 4 StBerG eine Durchbrechung. Nach dieser Vorschrift sind die
darin genannten Personen und Vereinigungen unter besonderen Voraussetzungen und un-
ter Beachtung bestimmter Beschrankungen zur geschaftsmafigen Hilfeleistung in Steuer-
sachen befugt. Diese sogenannten Teilerlaubnistrager dirfen — korrespondierend mit der
Beschrankung des Beratungsumfangs — Uberwiegend geschéaftsmafig Hilfe in Steuersa-
chen leisten, ohne ein vergleichbares Qualifikationsniveau nachweisen zu missen. Der he-
terogene Ausnahmekatalog in § 4 StBerG hat zuletzt die Frage der Systematik und Koha-
renz der Befugnisse zur geschaftsmafigen Hilfeleistung in Steuersachen aufgeworfen.
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Vor diesem Hintergrund sieht der Entwurf eine vollstandige Neuregelung der beschrankten
geschaftsmaRigen Hilfeleistung in Steuersachen vor. In diesem Zusammenhang soll insbe-
sondere auf die Aufnahme eines abschlieRenden Katalogs verzichtet werden.

Die Neuregelung soll kiinftig in den §§ 4 bis 4e StBerG-E untergliedert werden:
— Lohnsteuerhilfevereine (§ 4 StBerG-E)
— Vereine von Land- und Forstwirten (§ 4a StBerG-E)

— Berufs- und Interessenvereinigungen sowie genossenschaftliche Prifungsverbande
und Treuhandstellen (§ 4b StBerG-E)

—  Offentliche und 6ffentlich anerkannte Stellen, Notarinnen und Notare sowie Patentan-
waltinnen und Patentanwalte (§ 4c StBerG-E)

— Spediteurinnen und Spediteure sowie sonstige Zollvertreter (§ 4d StBerG-E)
— Nebenleistungen (§ 4e StBerG-E)
a) Lohnsteuerhilfevereine (§ 4 StBerG-E)

Die Befugnis der Lohnsteuerhilfevereine zur Hilfeleistung bei der Einkommensteuer soll
kinftig in einer eigenstandigen Vorschrift geregelt werden.

Inhaltlich orientiert sich die Befugnis in weiten Teilen an der bisherigen Regelung nach § 4
Nummer 11 StBerG. Abweichend von den bislang in § 4 Nummer 11 Buchstabe ¢ StBerG
vorgesehenen Beschrankungen verzichtet die vorgeschlagene Neufassung auf die Auf-
nahme von Betragsgrenzen und erweitert insoweit die Beratungsbefugnis von Lohnsteuer-
hilfevereinen. Die Betragsgrenzen haben in jlingerer Vergangenheit vereinzelt dazu ge-
fuhrt, dass die Beratungsbefugnis von Lohnsteuerhilfevereinen bei im Ubrigen unverander-
ten Sachverhalten ausschlieRlich aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen entfallen ist.
Dieser Problematik kdnnte zwar mit einer erneuten Erhdhung der Betragsgrenzen begegnet
werden, allerdings ware die Beibehaltung von Betragsgrenzen im Hinblick auf den Verhalt-
nismafigkeitsgrundsatz sachlich nur noch schwer zu rechtfertigen. Denn die steuerrechtli-
che Komplexitat beispielsweise bei Einkiinften aus Vermietung und Verpachtung (§ 21
EStG) steht weder mit der Anzahl der Mietobjekte noch mit der Miethéhe zwingend in sach-
lichem Zusammenhang.

b) Vereine von Land- und Forstwirten (§ 4a StBerG-E)

Die Befugnis der Vereine von Land- und Forstwirten soll ebenfalls in einer eigenstandigen
Vorschrift geregelt werden. In inhaltlicher Hinsicht orientiert sie sich weitestgehend an dem
bisherigen § 4 Nummer 8 StBerG.

c) Berufs- und Interessenvereinigungen sowie genossenschaftliche Priifungs-
verbande und Treuhandstellen (§ 4b StBerG-E)

Durch den neuen § 4b StBerG-E soll in Anlehnung an § 7 RDG die Befugnis zur geschafts-
mafigen Hilfeleistung in Steuersachen von Berufs- und Interessenvereinigungen sowie ge-
nossenschaftlichen Prifverbanden im Rahmen ihres satzungsmaRigen Aufgabenbereichs
geregelt werden. Die Vorschrift nimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 4 Nummer 6
und 7 StBerG auf.

Die in § 4b Absatz 2 StBerG-E festgelegten Mindestvoraussetzungen, die fur die Erbringung
der Hilfeleistung in Steuersachen erfullt sein mussen, sollen bei einer Gesamtbetrachtung
der neuen Vorschriften ein systematisches und koharentes Regelungsgeflige schaffen
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d) Offentliche und offentlich anerkannte Stellen, Notarinnen und Notare sowie
Patentanwaltinnen und Patentanwailte (§ 4c StBerG-E)

In dem neuen § 4c StBerG-E wird geregelt, dass die genannten 6ffentlichen und 6&ffentlich
anerkannten Personen und Stellen, Notarinnen und Notare sowie Patentanwaltinnen und
Patentanwalte innerhalb des ihnen zugewiesenen Aufgaben- und Zustandigkeitsbereichs
beziehungsweise im Rahmen ihrer Befugnisse nach der Bundesnotarordnung (BNotO) o-
der der Patentanwaltsordnung (PAO) zur Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind.

e) Spediteurinnen und Spediteure sowie sonstige Zollvertreterinnen und
Zollvertreter (§ 4d StBerG-E)

Speditionsunternehmen sind derzeit nach § 4 Nummer 9 Buchstabe a StBerG in Eingangs-
abgabensachen und bei der verbrauchsteuerlichen Behandlung von Waren im Warenver-
kehr mit anderen Mitgliedstaaten der Europaischen Union zur Hilfeleistung befugt. Sonstige
Unternehmen sind momentan nach § 4 Nummer 9 Buchstabe b StBerG zur Hilfeleistung
befugt, soweit diese im Zusammenhang mit der Zollbehandlung in Eingangsabgabensa-
chen erfolgt. Diese auf eine Spezialmaterie beschrankten Befugnisse sollen durch den
neuen § 4d StBerG-E beibehalten werden, da sie der Vereinfachung der Ablaufe bei der
Zollverwaltung beziglich der verschiedenen Zollverfahren sowie der Erhebung von Einfuhr-
abgaben dienen. Zum Schutz des Rechtsuchenden vor unsachgemafier Hilfeleistung in
Steuersachen darf die Hilfeleistung nur nach MalRgabe des § 4b Absatz 2 StBerG-E erfol-
gen.

f) Nebenleistungen (§ 4e StBerG-E)

§ 4e StBerG-E stellt das Kernstlick der Neuregelung dar. Hierdurch soll die beschrankte
geschaftsmafige Hilfeleistung in Steuersachen ohne die ausdrickliche Nennung von be-
stimmten Tatigkeiten oder Berufen als Nebenleistung zu einer anderen Tatigkeit zulassig
werden, wenn sie als Nebenleistung zum Berufs- oder Tatigkeitsbild gehort. Der Umfang
der Befugnis bestimmt sich im Einzelfall. Er ist ausdricklich nicht auf Erlauterungen allge-
meiner Art beschrankt, sondern kann insbesondere auch die Stellung von Antragen umfas-
sen.

2. Erweiterung der unentgeltlichen Hilfeleistung in Steuersachen (§ 6 StBerG)

§ 6 Nummer 2 StBerG sieht derzeit vor, dass die unentgeltliche Hilfeleitung in Steuersachen
nur gegenuber Angehdrigen im Sinne des § 15 AO zulassig ist. Diese Regelung beruck-
sichtig den gesellschaftlichen Wandel, in dem alternative Lebenskonzepte vermehrt auftre-
ten, nicht. Der Entwurf sieht daher eine Regelung zur unentgeltlichen Hilfeleistung vor, die
den neuen Lebensrealitdten Rechnung tragt, die altruistische Hilfeleistung in Steuersachen
ermdglicht und zugleich die Gewinnung von Nachwuchskraften im Steuerrecht fordert.

Nach der vorgeschlagenen Neuregelung soll die unentgeltliche Hilfeleistung in Steuersa-
chen kunftig im Regelfall zulassig werden (§ 6 Absatz 1 Nummer 2 StBerG-E). Auf die
starre und nicht mehr zeitgemalRe Beschrankung der Zulassigkeit unentgeltlicher Hilfeleis-
tung in Steuersachen auf Angehoérige im Sinne des § 15 AO soll vollstandig verzichtet wer-
den. Stattdessen differenziert der Entwurf ausgehend von der im Grundsatz zulassigen un-
entgeltliche Hilfeleistung in Steuersachen bei den weiteren Voraussetzungen nach der
Schutzwirdigkeit der Rechtsuchenden der Hilfeleistung. Eine unentgeltliche Hilfeleistung
innerhalb familidrer, nachbarschaftlicher oder ahnlich enger persénlicher Beziehungen soll
ohne weitere Voraussetzungen zulassig werden, da aufgrund der besonderen Nahebezie-
hung kein besonderer Schutz erforderlich ist. Bei unentgeltlichen Hilfeleistungen, die au-
Rerhalb dieses engsten Verwandten- und Bekanntenkreises erbracht wird, soll zum Schutz
der Rechtsuchenden vor unqualifizierter Hilfeleistung in Steuersachen zumindest die Anlei-
tung durch eine zur unbeschrankten geschaftsmafigen Hilfeleistung in Steuersachen be-
fugte Person oder durch eine Volljuristin oder einen Volljuristen, eine Personen mit bestan-
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dener Steuerberaterprifung oder mit bestandenem Wirtschaftspriiferexamen erfolgen (§ 6
Absatz 2 StBerG-E).

Diese Neuregelung ist in weiten Teilen an § 6 RDG angelehnt, der die Zulassigkeit unent-
geltlicher Rechtsdienstleistungen in samtlichen anderen Rechtsgebieten auller dem Steu-
errecht regelt und vergleichbare Voraussetzungen vorsieht. Eine starkere Beschrankung
der Hilfeleistung in Steuersachen, bei der es sich um eine Form der Rechtsdienstleistung
handelt, ist sachlich nicht gerechtfertigt.

Durch die Neuregelung sollen auch ,Tax Law Clinics“ an oder im Umfeld von Hochschulen
zulassig werden, bei denen zu Ausbildungszwecken unter Anleitung einer besonders qua-
lifizierten Person altruistische Hilfeleistung in Steuersachen angeboten wird. Dadurch soll
das ehrenamtliche Engagement gestarkt und die Gewinnung von Nachwuchskraften gefor-
dert werden.

3. Modernisierung der Vorschriften uber Lohnsteuerhilfevereine (§§ 13 ff. StBerG)

Die Neuregelung der Beratungsbefugnis von Lohnsteuerhilfevereinen soll zum Anlass ge-
nommen werden, die Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Ersten Teils (§§ 13 bis 31
StBerG) insgesamt systematisch neu zu ordnen und sprachliche Anpassungen vorzuneh-
men. Uberdies sollen punktuell inhaltliche Anderungen und Erganzungen erfolgen.

a) Eingetragener Verein als Anerkennungsvoraussetzungen

Fir die Anerkennung eines Vereins als Lohnsteuerhilfeverein ist derzeit nach § 14 Absatz 1
Satz 1 StBerG unter anderem Voraussetzung, dass es sich um einen rechtsfahigen Verein
im Sinne der §§ 21 ff. BGB handelt. Durch die mit dem Gesetz zur Modernisierung des
Personengesellschaftsrechts am 1. Januar 2024 in Kraft getretene Anderung des § 54 Ab-
satz 1 Satz 1 BGB gelten kinftig auch fur den Idealverein ohne Rechtspersdnlichkeit die
vereinsrechtlichen Vorschriften der §§ 24 bis 53 BGB entsprechend. Dadurch ist im Ver-
einsrecht der ,nicht rechtsfahige® Idealverein nunmehr als rechtsfahig anerkannt.

Seit dem 1. Januar 2024 kann demnach ein rechtsfahiger Verein im Sinne des § 14 Ab-
satz 1 Satz 1 StBerG auch ein nicht eingetragener Idealverein sein, der als Lohnsteuerhil-
feverein anerkannt werden konnte. Fur eine Beibehaltung der derzeitigen Fassung des § 14
Absatz 1 Satz 1 StBerG spricht zwar grundsatzlich die gesetzgeberische Entscheidung,
nicht eingetragene Vereine mit eingetragenen Vereinen rechtlich nahezu gleich zu stellen.
Hinzu kommt, dass die mit der Eintragung in das Vereinsregister verbundenen Kosten ent-
fallen wirden. Dagegen spricht jedoch im besonderen Male die bei einem nicht eingetra-
genen Verein gemal § 54 Absatz 2 BGB drohende Handelndenhaftung.

Schlielt ein Vorstandsmitglied eines eingetragenen Vereins ein Rechtsgeschaft fir den
Verein ab, berechtigt und verpflichtet dies allein den Verein. Das Vorstandsmitglied muss
hierbei deutlich machen, dass es fiir den Verein handelt (Offenkundigkeitsprinzip) und tber
Vertretungsmacht verfiigen. Nur wenn es an einer dieser Voraussetzungen fehlt, kommt
eine personliche Haftung nach § 164 Absatz 2 BGB beziehungsweise § 179 BGB in Be-
tracht. Verletzt ein Vorstandsmitglied Vertragspflichten des Vereins, haftet hierflir gegen-
Uber dem Vertragspartner wegen der Zurechnung seines Handelns gemaR § 31 BGB allein
der Verein. Organschaftliche Pflichten obliegen den Vorstandsmitgliedern nur gegenuber
dem Verein, nicht aber gegentber Dritten wie Vereinsglaubigern oder den Vereinsmitglie-
dern. Eine AulRenhaftung kann sich daher nur aus anderen Rechtsgriinden ergeben.

Im Gegensatz dazu regelt § 54 Absatz 2 BGB ausdriicklich die Handelndenhaftung nicht
eingetragener Vereine. Demnach haftet der Handelnde aus einem Rechtsgeschéaft, das im
Namen des Vereins ohne Rechtspersénlichkeit einem Dritten gegentber vorgenommen
wird, personlich. Daraus ergabe sich ein Haftungsrisiko fir Organe und Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter eines nicht im Vereinsregister eingetragenen Lohnsteuerhilfevereins, da sie
im Namen und im Auftrag des Lohnsteuerhilfevereins tatig werden.
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Zur Vermeidung einer drohenden Handelndenhaftung gemafR § 54 Absatz 2 BGB besteht
deshalb bei den Vorschriften Gber die Lohnsteuerhilfevereine Anpassungsbedarf. Voraus-
setzung fir die Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein soll deshalb kiinftig die Eintragung
in das Vereinsregister sein. Die mit der Eintragung in das Vereinsregister verbundenen
Kosten durften unter Berticksichtigung der Ublicherweise langfristigen Tatigkeit von Lohn-
steuerhilfevereinen nicht ins Gewicht fallen.

b) Kurzbezeichnung , LStHV“

Lohnsteuerhilfevereine sollen kinftig bei der in den Vereinsnamen aufzunehmenden Be-
zeichnung ein Wahlrecht zwischen der Bezeichnung ,Lohnsteuerhilfeverein“ oder der Kurz-
bezeichnung ,LStHV* erhalten. Derzeit ist der Verein nach § 18 StBerG verpflichtet, die
Bezeichnung ,Lohnsteuerhilfeverein® in den Vereinsnamen aufzunehmen. Dies fuhrt in der
Praxis teilweise zu langeren und damit wenig einpragsamen Vereinsnamen. Um Abhilfe zu
schaffen, soll der Regelungsgehalt des § 18 StBerG daher im Zuge der Neustrukturierung
in § 18 Absatz 1 Nummer 1 StBerG-E Uberfuhrt und um die Kurzbezeichnung ,LStHV* er-
ganzt werden.

c) Belehrung liber die Verschwiegenheitspflicht

Zukunftig sollen Personen, derer sich der Lohnsteuerhilfeverein bei der geschaftsmaigen
Hilfeleistung in Steuersachen bedient, in Textform zur Verschwiegenheit verpflichtet wer-
den. Der Lohnsteuerhilfeverein hat nach § 22 Absatz 1 StBerG-E die geschaftsmafige Hil-
feleistung in Steuersachen unter anderem verschwiegen auszuiiben. Nach § 22 Absatz 3
StBerG-E hat er alle Personen, derer er sich bei der geschaftsmaligen Hilfeleistung in
Steuersachen bedient, zur Einhaltung dieser Pflicht anzuhalten. Die vorgesehene Beleh-
rungspflicht stellt sicher, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lohnsteuerhilfever-
eine Kenntnis von dieser Pflicht haben. Dies dient sowohl dem Schutz der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter vor den Folgen eines etwaigen VerstolRes gegen die Verschwiegenheits-
pflicht, als auch dem Schutz der Mitglieder des Lohnsteuerhilfevereins, die dem Lohnsteu-
erhilfeverein im Rahmen der Beratung sensible persénliche Steuerdaten anvertrauen. Eine
vergleichbare Verpflichtung existiert auch fur Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie
Steuerbevollmachtigte (§ 62 StBerG).

d) Weitere Anderungen

In § 26 Absatz 7 Nummer 2 StBerG-E ist vorgesehen, dass die Bekanntgabe des wesentli-
chen Inhalts des Berichts Uber die Geschéaftsprifung an die Mitglieder des Lohnsteuerhil-
fevereins kinftig auch in Textform erfolgen kann. Damit soll die Méglichkeit der Ubersen-
dung per E-Mail eréffnet und der fortschreitenden Digitalisierung Rechnung getragen wer-
den. Derzeit sieht § 26 Absatz 7 Nummer 2 StBerG noch eine schriftliche Bekanntgabe des
wesentlichen Inhalts der Prifungsfeststellungen vor.

Uberdies sollen in § 21 StBerG-E zur Vertreterversammlung ergédnzende Vorgaben in An-
lehnung an das Genossenschaftsgesetz aufgenommen werden. Aullerdem soll die Geblhr
fur die Bearbeitung eines Antrags auf Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein (§ 15 Ab-
satz 2 StBerG-E) an die Gebuhr fur die Bearbeitung eines Antrags auf Anerkennung einer
Berufsausubungsgesellschaft angeglichen werden.

4. Wegfall des Leitungserfordernisses bei weiteren Beratungsstellen von Steuerbe-
raterinnen und Steuerberatern (§ 34 StBerG)

Das Leitungserfordernis bei weiteren Beratungsstellen von Steuerberaterinnen und Steuer-
beratern ist durch den digitalen Fortschritt und neue Arbeitsformen Gberholt und nicht mehr
zeitgemal. Durch die Neuregelung des § 34 Absatz 2 StBerG-E sollen die Voraussetzun-
gen, unter denen weitere Beratungsstellen unterhalten werden durfen, vereinfacht werden.
Das Leitungserfordernis soll aufgrund digitaler Kommunikationsmdglichkeiten entfallen.
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5. Neustrukturierung der BuBgeldvorschriften im StBerG (§§ 160 ff. StBerG)

Die Aufteilung der Tatbestande, Buldgelddrohungen, Verfolgungszustandigkeiten und sons-
tige Verfahrensbestimmungen auf funf Paragraphen (§§ 160 bis 164 StBerG) entspricht
nicht mehr den heutigen Anforderungen an die Ausgestaltung von BulRgeldvorschriften au-
Rerhalb des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten (OWiG). Die ohnehin aufgrund der Neu-
fassung der Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Ersten Teils des StBerG erforderliche
Uberarbeitung der §§ 162 und 163 StBerG soll deshalb zum Anlass genommen werden,
die Bullgeldvorschriften insgesamt in eine zeitgemale Ausgestaltung zu tberfuhren. Ein-
zelne Tatbestéande die nur an begunstigende verwaltungsrechtliche Vorschriften anknlp-
fen, die dem Betroffenen bestimmte Handlungsweisen erméglichen, sollen dabei entfallen.

6. Erweiterung der Volimachtvermutung auf Notarinnen und Notare sowie Patent-
anwaltinnen und Patentanwalte (§ 80 AO)

Notarinnen und Notare sowie Patentanwaltinnen und Patentanwalte unterliegen ebenso
wie Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte sowie Steuerberaterinnen und Steuerberater
strengen berufsrechtlichen Rechten und Pflichten, weshalb die Vollmachtvermutung des §
80 Absatz 2 Satz 1 AO kiinftig auch fur sie gelten soll. Dies fuhrt auch zu einer Verfahrens-
vereinfachung, da Vollmachten im Einzelfall nicht mehr grundsétzlich vorzulegen sind.

7. Sonstige Anderungen im Steuerberatungsrecht

Im Ubrigen sollen in verschiedenen weiteren Normen des StBerG, der Verordnung zur
Durchfuhrung der Vorschriften Uber Lohnsteuerhilfevereine (DVLStHV), der AO, des Um-
satzsteuergesetzes (UStG), des Lastenausgleichsgesetzes (LAG) und des Geldwaschege-
setzes (GwG) kleinere Anderungen inhaltlicher, systematischer, rechtsférmlicher und
sprachlicher Art erfolgen.

8. Anderung im Gewerbesteuergesetz

In § 16 Absatz 4 Satz 2 GewStG wird der Gewerbesteuer-Mindesthebesatz auf 280 Pro-
zent angehoben.

9. Anderungen im Grunderwerbsteuergesetz

Der Vorrang der Besteuerung des Signings wird in einem neuen Absatz 3b des § 1 GrEStG
geregelt. Absatze 3 und 3a werden in der Folge angepasst. Aufgrund dessen sind weitere
Folgeanderungen der Bemessungsgrundlage, der Steuerschuldner und der Verfahrensvor-
schriften erforderlich.

In § 19 Absatz 3 GrEStG werden die Fristen der Beteiligten einheitlich auf einen Monat
festgelegt.

1. Exekutiver FuBabdruck

Der Wegfall der Betragsgrenzen von vereinbaren Tatigkeiten bei der Befugnis der Lohn-
steuerhilfevereine (§ 4 Absatz 2 StBerG-E) beruht auf einer Anregung des Bundesverban-
des der Lohnsteuerhilfevereine e. V.; auf die konkrete Ausgestaltung der Regelung wurde
kein Einfluss genommen.

Im Ubrigen hat es seit dem 1. Juli 2024 keine wesentlichen Einflussnahmen von Verbanden
auf den Inhalt des Gesetzentwurfs gegeben.
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Iv. Alternativen

Hinsichtlich der Regelungen der Befugnis zu beschrankter und unentgeltlicher geschafts-
mafiger Hilfeleistung in Steuersachen bestande mit Ausnahme der Vorschrift Gber die Be-
fugnis der Lohnsteuerhilfevereine theoretisch die Mdglichkeit, diese Vorschriften insgesamt
aufzuheben. Es wirden insoweit die Regelungen des RDG gelten, insbesondere die §§ 5,
7 und 8 RDG. In diesem Fall waren jedoch die mit der Hilfeleistung in Steuersachen ver-
bundenen Besonderheiten nicht gesondert geregelt, was die Anwendbarkeit der Normen
erschweren wurde.

Fur die Ubrigen Regelungen bestehen keine Alternativen.

V. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fiir die Anderungen des StBerG, des RDG, des
EinfGhrungsgesetzes zum Rechtsdienstleistungsgesetz, der Finanzgerichtsordnung (FGO)
und der PAO ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 des Grundgesetzes (GG) (Straf-
recht, Rechtsanwaltschaft, Notariat, Rechtsberatung).

Fir die Anderung der AO ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Arti-
kel 108 Absatz 5 GG.

Fur die Anderung des UStG ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Ar-
tikel 105 Absatz 2 Satz 2 Alternative 1 GG, da das Steueraufkommen diesbezlglich dem
Bund ganz oder teilweise zusteht.

Fur die Anderung des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG) folgt die Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 6 GG (Angelegenheiten der Fllchtlinge
und Vertriebenen).

Fur die Anderung des LAG ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Arti-
kel 74 Absatz 1 Nummer 9 GG (Kriegsschaden und Wiedergutmachung).

Fir die Anderung des GWG ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Ar-
tikel 74 Absatz 1 Nummer 11 GG (Recht der Wirtschaft). Fir den Gegenstand der konkur-
rierenden Gesetzgebung hat der Bund nach Artikel 72 Absatz 2 GG das Gesetzgebungs-
recht, da die Regelungen zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaat-
lichen Interesse erforderlich sind. Angesichts der internationalen und zugleich innerstaatlich
landeribergreifenden Dimensionen der Geldwasche und des Terrorismus kann eine effek-
tive Verhinderung der Geldwasche sowie der Terrorismusfinanzierung nur durch bundes-
einheitliche Regelungen hinreichend gewahrleistet werden. Auch zur Wahrung der Wirt-
schaftseinheit sind die Regelungen erforderlich, da abweichende Landerregelungen erheb-
liche Nachteile fur die Gesamtwirtschaft mit sich brachten; unterschiedliche Umsetzungen
in den einzelnen Bundeslandern wirden Schranken und Hindernisse fur den Wirtschafts-
verkehr im Bundesgebiet schaffen.

Fir die Anderung des Gewerbesteuergesetzes (Artikel 7) ergibt sich die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 zweite Alternative i. V. mit Artikel
72 Absatz 2 GG. Danach hat der Bund das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Her-
stellung gleichwertiger Lebensverhaltnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts-
oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung
erforderlich macht. Die bundesgesetzliche Regelung ist zur Wahrung der Rechts- und Wirt-
schaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich.

Die Gesetzgebungskompetenz fir das GrEStG folgt aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 zweite
Alternative GG.
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VL. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und volkerrechtlichen
Vertragen

1. Richtlinie 2006/123/EG (Dienstleistungsrichtlinie)

Die von dem Entwurf erfassten Dienstleistungen fallen in den Anwendungsbereich der
Dienstleistungsrichtlinie (Richtlinie 2006/123/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 12. Dezember 2006 Uber Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABI. L 376 vom
27. Dezember 2006, S. 36). Der Entwurf steht mit den Bestimmungen dieser Richtlinie im
Einklang und entspricht insbesondere den Vorgaben der Artikel 9 und 15 der Dienstleis-
tungsrichtlinie.

Nach Artikel 9 Absatz 1 der Dienstleistungsrichtlinie dirfen Genehmigungen fiir die Auf-
nahme und die Auslbung einer Dienstleistungstatigkeit nur vorgesehen werden, wenn
diese nicht diskriminierend sowie durch zwingende Grinde des Allgemeinwohls gerechtfer-
tigt und verhaltnismafig sind. Der Entwurf sieht in § 14 StBerG-E flir Lohnsteuerhilfevereine
eine Anerkennungspflicht vor, diese erflllt die Voraussetzungen des Artikel 9 Absatz 1 der
Dienstleistungsrichtlinie. Die Anerkennungspflicht dient zum einen dem Schutz der Ver-
braucherinnen und Verbraucher sowie der Dienstleistungsempfangerinnen und Dienstleis-
tungsempfanger, aber auch dem Schutz der geordneten (Steuer-)Rechtspflege und ist auf
das zur Erreichung dieses Ziels unbedingt erforderliche Mall beschrankt. Eine reine Auf-
sicht durch nachtragliche Kontrolle kommt als milderes Mittel nicht in Betracht, da diese
nicht geeignet ware, die mit der Anerkennungspflicht verfolgten Ziele zu erreichen. Mit der
Anerkennung soll sichergestellt werden, dass der Lohnsteuerhilfeverein Uber diejenigen
Strukturen verflgt, durch die eine unqualifizierte Hilfeleistung in Steuersachen vermieden
wird, um Verbraucherinnen und Verbraucher zu schiitzen. Die entsprechenden Strukturen
muassen in der Vereinssatzung angelegt sein, die nachtraglich nicht ohne Weiteres geadndert
werden kann. Weiteres Ziel der Anerkennung ist zudem sicherzustellen, dass der Pflicht
zur Vorhaltung einer Haftpflichtversicherung entsprochen wurde. Eine nur nachtragliche
Kontrolle konnte etwaige Schaden fur die Verbraucherinnen und Verbraucherinnen sowie
Dienstleistungsempfangerinnen und Dienstleistungsempfanger nicht verhindern. Die Aner-
kennung ist aulerdem erforderlich, um eine Aufsicht zu ermoglichen und die Wahrung der
Pflichten durchzusetzen.

Nach Artikel 15 Absatz 6 der Dienstleistungsrichtlinie sind neue Anforderungen an die Auf-
nahme oder Ausiibung der Dienstleistungstatigkeiten in den in Absatz 2 aufgezahlten Be-
reichen unzuldssig, es sei denn, die Anforderungen erfillen die in Artikel 15 Absatz 3 der
Dienstleistungsrichtlinie aufgefuhrten Bedingungen. Neue Anforderungen mussen daher
nicht diskriminierend sein (Buchstabe a), durch einen zwingenden Grund des Allgemeinin-
teresses gerechtfertigt (Buchstabe b) und verhaltnismalig (Buchstabe c) sein. Von dem
Entwurf betroffen ist insbesondere der Bereich ,Anforderungen, die die Aufnahme der be-
treffenden Dienstleistungstatigkeit aufgrund ihrer Besonderheiten bestimmten Dienstleis-
tungserbringern vorbehalten®. Ob eine neue Anforderung im Sinne des Artikel 15 Absatz 6
der Dienstleistungsrichtlinie geschaffen wird, ist unklar, da sich der Entwurf zwar nicht da-
rauf beschrankt den bestehenden Vorbehalt der steuerberatenden Dienstleistungen aufzu-
heben, im Vergleich zur bisherigen Rechtslage materiell durch die Schaffung des § 4e
StBerG-E jedoch eine erhebliche Lockerung der bisher geltenden Anforderungen bedeutet.
Die neu formulierten Anforderungen des Entwurfs sind jedoch jedenfalls nach Artikel 15
Absatz 3 der Dienstleistungsrichtlinie gerechtfertigt. Sie enthalten keine Diskriminierungen
aufgrund der Staatsangehdrigkeit oder des Sitzes. Soweit Einschrankungen aufrechterhal-
ten werden, sind diese erforderlich und angemessen.

Der Entwurf wird in Ubereinstimmung mit Artikel 15 Absatz 7 und Artikel 44 Absatz 2 der
Dienstleistungsrichtlinie der Europaischen Kommission notifiziert.

2, Richtlinie (EU) 2018/958 (VerhaltnismaRBigkeitsrichtlinie)
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Der Entwurf fallt zudem in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/958 des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 Uber eine VerhaltnismaRigkeitspri-
fung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen (ABI. L 173 vom 09. Juli 2018, Seite 25 bis
34). Die VerhaltnismaRigkeitsprifung wurde gemal § 42a der Gemeinsamen Geschafts-
ordnung der Bundesministerien vom 28. Juli 2000 (GMBI 2000, Seite 526), zuletzt gedndert
durch Beschluss vom 29. Juli 2024 (GMBI 2024, Seite 534), durchgefuhrt. Die Regelungen
genugen dem Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit. Sie enthalten keine Diskriminierung auf-
grund der Staatsangehdrigkeit oder des Wohnsitzes. Gesetzgeberisches Ziel dieses Vor-
habens ist unter anderem eine umfassende, systematische und koharente Neuregelung der
beschrankten geschaftsmafkigen Hilfeleistung in Steuersachen. Es soll ein zeitgemaler, in
sich schlUssiger, systematischer und koharenter Rechtsrahmen fur die Hilfeleistung in Steu-
ersachen geschaffen werden, der gleichzeitig die Qualitat der steuerlichen Beratung sicher-
stellt. Dadurch soll der Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor unqualifizierter
Hilfeleistung in Steuersachen sichergestellt und die geordnete (Steuer-)Rechtspflege ge-
wahrt werden. Mit der Neuregelung wird auf3erdem das Ziel verfolgt, die Anforderungen,
die sich aus dem Grundrecht der Berufsfreiheit sowohl nach dem Grundgesetz als auch
nach der Charta der Grundrechte der Europaischen Union ergeben (vergleiche hierzu Er-
wagungsgrund 1 der Richtlinie (EU) 2018/958), auch bei den gesetzlichen Regelungen der
geschaftsmaRigen Hilfeleistung in Steuersachen umzusetzen.

Neuregelung der Befugnis zur Hilfeleistung in Steuersachen (§§ 4 ff. StBerG-E)

Der Entwurf sieht bei der Befugnis zur beschrankten Hilfeleistung in Steuersachen drei we-
sentliche Liberalisierungen vor: Die Beratungsbefugnis von Lohnsteuerhilfevereinen soll er-
weitert werden (§ 4 StBerG-E), die Hilfeleistung in Steuersachen als Nebenleistung im Zu-
sammenhang mit einer anderen Tatigkeit soll kiinftig zuldssig sein, wenn sie als Nebenleis-
tung zum Berufs- oder Tatigkeitsbild gehort (§ 4e StBerG-E) und Buchhalterinnen und
Buchhalter soll das Anlegen von Kontenplanen als Tatigkeit einfacher Art (§ 6 Absatz 1
Nummer 1 StBerG-E) ermdglicht werden.

Die Vorschriften Uber die beschrankte geschaftsmaRige Hilfeleistung in Steuersachen sind
zur Erreichung des Zieles des Schutzes der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie der
geordneten (Steuer-)Rechtspflege geeignet und gehen nicht tUber das zur Erreichung des
Ziels erforderliche Mal} hinaus. Im Einzelnen:

a) Wen sollen die Vorschriften schiitzen?

Auch kunftig soll die Hilfeleistung in Steuersachen geschaftsmalig nur von Personen und
Vereinigungen ausubt werden durfen, die hierzu befugt sind (§ 2 Absatz 1 Satz 1 StBerG).
Dies dient dem Schutz der Rechtsuchenden, des Rechtsverkehrs und der Rechtsordnung
vor unqualifizierter Hilfeleistung in Steuersachen (§ 2 Absatz 1 Satz 2 StBerG).

Die verbleibende Einschrankung, dass die entgeltliche geschaftsmaRige Hilfeleistung in
Steuersachen grundsatzlich den Angehdrigen bestimmter Berufe (Steuerberater, Rechts-
anwaltinnen und Rechtsanwalte, europaischen Rechtsanwaltinnen und europaischen
Rechtsanwalte, Wirtschaftspruferinnen und Wirtschaftsprifer sowie vereidigten Buchprife-
rinnen und vereidigte Buchprufer) vorbehalten bleibt, ist mit Blick auf die Komplexitat des
Steuerrechts nicht nur zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern auch
zur Wahrung der geordneten (Steuer-)Rechtspflege angezeigt. Die zur unbeschrankten ge-
schaftsmafligen Hilfeleistung in Steuersachen befugten Personen, die gemall § 62 Ab-
satz 2 FGO vor den Finanzgerichten vertretungsbefugt sind, unterliegen strengen Berufs-
rechten mit scharfen Sanktionsrechten, die bei der Verletzung von Berufspflichten anzu-
wenden sind. Diese Berufspflichten sind Voraussetzung dafiir, dass Steuerberaterinnen
und Steuerberater ihre Funktion als unabhangige Organe der Steuerrechtspflege wahrneh-
men konnen. Entsprechendes gilt fir Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte, die Organe
der Rechtspflege sind, sowie die weiteren Personen und Gesellschaften, die zur unbe-
schrankten Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind.
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b) Welche Risiken sollen durch die Vorschriften minimiert beziehungsweise welche
Vorteile sollen die MaBhahme maximiert werden, um die Ziele des offentlichen Inte-
resses zu verfolgen? Wie werden die Vorschriften eingesetzt, um diese Ziele zu er-
reichen?

Im Kern sollen die Rechtsuchenden, also die Dienstleistungsempfanger, vor Schaden und
Nachteilen geschutzt werden, die daraus resultieren kdnnen, dass sie in Unkenntnis ihre
Steuerrechtsangelegenheiten einem Dritten anvertrauen, der nicht Uber eine hinreichend
fachliche Qualifikation verfugt und deshalb eine ordnungsgemafe und fachlich qualifizierte
Hilfeleistung in Steuersachen nicht sichergestellt ist, obwohl dies bei einer Beratung und
Vertretung in einer Rechtsangelegenheit zu erwarten ware. Hierbei sind nicht nur mogliche
nachteilige finanzielle Auswirkungen auf das Vermogen von Dienstleistungsempfangern zu
berlcksichtigen, sondern auch etwaige steuerstraf- oder buf3geldrechtliche Konsequenzen,
die sich gegebenenfalls aus unterbliebenen, unrichtigen oder unvollstdndigen Angaben ge-
genuber Finanzbehdrden im Zusammenhang mit einer unqualifizierten Hilfeleistung in
Steuersachen ergeben kénnen.

Die Vorschriften (§§ 4 bis 4e und § 6 StBerG-E) enthalten differenzierte sachliche und per-
sonliche Voraussetzungen unter denen eine geschaftsmafige Hilfeleistung in Steuersa-
chen erbracht werden darf. Diese orientieren sich an dem Schwierigkeitsgrad der zu erbrin-
genden Tatigkeiten.

c) Wird das Ziel auf kohdrente und systematische Weise verfolgt?

Mit der im vorliegenden Entwurf vorgesehenen Neuregelung der beschrankten geschafts-
maRigen Hilfeleistung in Steuersachen (§§ 4 bis 4e StBerG-E) soll unter bestimmten Vo-
raussetzungen, die dem Schutz der Rechtsuchenden dienen, weiteren Personen und Ver-
einigungen die geschaftsmaRige Hilfeleistung in Steuersachen ermdglicht werden. Dabei
soll aus systematischen Grinden und zur Sicherstellung der Koharenz der Regelungen
stringent unterschieden werden, ob die entgeltliche geschaftsmaRige Hilfeleistung in Steu-
ersachen als Hauptleistung oder als Nebenleistung im Zusammenhang mit einer anderen
Tatigkeit erbracht wird. Im Fall der Erbringung der geschaftsmaRigen Hilfeleistung in Steu-
ersachen als Hauptleistung erscheint es geboten, héhere Anforderungen an die fachlichen
Qualifikationen zu stellen, als im Fall der Erbringung der Hilfeleistung in Steuersachen als
Nebenleistung, die im Zusammenhang mit einer anderen Tatigkeit erbracht wird. Gleich-
wohl soll auch in letzterem Fall zur Sicherstellung einer entsprechenden Beratungsqualitat
nicht ganzlich darauf verzichtet werden, dass die hilfeleistende Person Uiber entsprechende
Steuerrechtskenntnisse verflgt.

Durch die in den §§ 4 ff. StBerG-E vorgesehenen Ausnahmen von dem Grundsatz, dass
die geschaftsmaRige Hilfeleistung in Steuersachen bestimmten Berufsgruppen vorbehalten
ist, entsteht ein mit Blick auf die VerhaltnismaRigkeit ausdifferenziertes Regelungsgeflige,
das das Ziel des Schutzes der Verbraucherinnen und Verbraucher auf kohdrente und sys-
tematische Weise verfolgt:

Sofern die geschaftsmalige Hilfeleistung in Steuersachen als Hauptleistung erbracht wird,
unterliegt diese — wie bislang schon — zumindest sachlichen Einschréankungen. Dies betrifft
zum einen Berufs- und Interessenvereinigungen sowie genossenschaftliche Prifungsver-
bande, die flr ihre Mitglieder und fir die Mitglieder der ihnen angehdrenden Vereinigungen
oder Einrichtungen im Rahmen des satzungsmafigen Aufgabenbereichs geschaftsmanig
Hilfeleistung in Steuersachen erbringen (§ 4b StBerG-E). Zum anderen betrifft dies die in
§ 4c¢ Absatz 1 Nummer 4 StBerG-E genannten Verbande und Trager, die nur im Rahmen
ihres Aufgaben- und Zustandigkeitsbereichs zur geschaftsmafRigen Hilfeleistung in Steuer-
sachen befugt sind. Schlief3lich sollen auch Spediteure und sonstige Zollvertreter in einem
sachlichen eng begrenzten Rahmen zur geschaftsmaligen Hilfeleistung in Steuersachen
befugt sein (§ 4d StBerG-E). Fir die in diesem Rahmen zulassige geschaftsmafige Hilfe-
leistung in Steuersachen sieht der Entwurf zur Sicherstellung einer qualifizierten Beratung
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vor, dass diejenige Person, durch die oder unter deren Anleitung die Hilfeleistung erbracht
wird, Uber eine hinreichende fachliche Qualifikation verfligen muss (§ 4b Absatz 2 StBerG-
E). Vor dem Hintergrund, dass die geschaftsmalige Hilfeleistung in Steuersachen zumin-
dest sachlichen und teilweise auch personellen Beschrankungen unterliegt, erscheint ein
genereller Berufstragervorbehalt zur Erreichung der angestrebten Ziele jedoch nicht erfor-
derlich.

Gleiches gilt fir Lohnsteuerhilfevereine, die nach § 4 StBerG-E zur geschaftsmaigen Hil-
feleistung in Steuersachen befugt sind. Bei Lohnsteuerhilfevereinen, die nur in einem sach-
lich und personell begrenzten Umfang Hilfe in Steuersachen leisten durfen, wird der Schutz
der Verbraucherinnen und Verbraucher durch die Verpflichtung sichergestellt, dass die Lei-
tung einer Beratungsstelle, die bestimmte fachliche Voraussetzungen erfullen muss (§ 20
StBerG-E). Hinzu kommt, dass Lohnsteuerhilfevereine einer behordlichen Aufsicht (§ 27
StBerG-E) unterliegen. Bei Vereinen von Land- und Forstwirten, die nach § 4a StBerG-E
zur geschaftsmaRigen Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind, wird die Erreichung des
Ziels durch die Verpflichtung zur Beratung durch eine Person, die zum Fuhren der Bezeich-
nung ,Landwirtschaftliche Buchstelle“ berechtigt ist, sichergestellt (§ 4a Absatz 3 StBerG-
E). Hierbei handelt es sich um Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie Rechtsanwal-
tinnen und Rechtsanwalte, die eine entsprechende Sachkunde auf dem Gebiet der Hilfe-
leistung in Steuersachen fir land- und forstwirtschaftliche Betriebe im Sinne des Bewer-
tungsgesetzes haben.

In den Fallen des § 4b Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 2 StBerG-E bestehen andere
aufsichtsrechtliche MaRnahmen, um die sachgerechte Auslibung der geschaftsmaRigen
Hilfeleistung in Steuersachen auszulben. Beispielsweise kann bei den in § 4b Absatz 1
Nummer 3 StBerG-E genannten Personen und Stellen bei Unzulanglichkeiten die fur ihre
Anerkennung zustandige Landesbehdrde die erforderlichen Mallnahmen ergreifen und ge-
gebenenfalls die Anerkennung widerrufen.

Wird die geschaftsmaRige Hilfeleistung in Steuersachen hingegen als Nebenleistung im
Zusammenhang mit einer anderen Tatigkeit erbracht, gelten weitaus weniger strenge Vo-
raussetzungen, da insoweit bei der Hilfeleistung in Steuersachen der Nebenleistungscha-
rakter Uberwiegt und von einer deutlich weniger starken Beeintrachtigung der angestrebten
Ziele auszugehen ist. Die geschaftsmaRige Hilfeleistung in Steuersachen darf im Zusam-
menhang mit einer anderen Tatigkeit erbracht werden, wenn sie als Nebenleistung zum
Berufs- oder Tatigkeitsbild gehort (§ 4e Satz 1 StBerG-E). Ob eine Nebenleistung vorliegt,
ist nach ihrem Inhalt, Umfang und sachlichen Zusammenhang mit der Haupttatigkeit unter
Bertcksichtigung der fir die Haupttatigkeit erforderlichen Steuerrechtskenntnisse zu beur-
teilen (§ 4e Satz 2 StBerG-E). Der Entwurf verzichtet mithin auf die im bisherigen § 4 StBerG
enthaltene abschliellende Aufzahlung der zur geschaftsmaRigen Hilfeleistung in Steuersa-
chen befugten Personen und Vereinigungen und o&ffnet die Befugnis zur Erbringung von
Hilfeleistungen in Steuersachen als Nebenleistung.

Die in § 6 Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit § 6 Absatz 2 StBerG-E fur die Erbringung
einer unentgeltlichen Hilfeleistung vorgesehenen Voraussetzungen runden das ausdiffe-
renzierte System der Hilfeleistung in Steuersachen ab. Denn im Bereich der unentgeltlichen
Hilfeleistung in Steuersachen (§ 6 Absatz 1 Nummer 3 StBerG-E) kbénnen zum Schutz der
Verbraucherinnen und Verbraucher grundsatzlich keine strengeren Anforderungen gelten
als bei einer entgeltlichen Hilfeleistung in Steuersachen. Vor dem Hintergrund, dass eine
geschaftsmafige Hilfeleistung in Steuersachen in sachlich oder zumindest persdnlich be-
schranktem Umfang nach den im Entwurf vorgesehenen Vorschriften zum Teil auch unter
Anleitung einer fachlich hinreichend qualifizierten Person erbracht werden darf, ist es zur
Vermeidung von Wertungswiderspriichen geboten, eine Anleitung auch im Bereich der un-
entgeltlichen Hilfeleistung in Steuersachen zu erlauben. Andernfalls liefe man Gefahr, dass
die Gesamtsystematik, die mit Blick auf den Verbraucherschutz zwischen einer unbe-
schrankten entgeltlichen Hilfeleistung in Steuersachen, einer beschrankten entgeltlichen
Hilfeleistung in Steuersachen und einer unentgeltlichen Hilfeleistung in Steuersachen un-
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terscheidet und deren Voraussetzungen in Abhangigkeit vom jeweiligen Befugnisumfang
bestimmt sind, inkoharent werden wirde. Hinzu kommt, dass Rechtssuchende, die eine
unentgeltliche Hilfeleistung in Steuersachen in Anspruch nehmen, nicht in gleich hohem
Male wie bei der Inanspruchnahme einer entgeltlichen Hilfeleistung schitzenswert sind.

Mit anderen Regelungen, insbesondere solchen, die sich auf den Verbraucherschutz be-
schranken wirden, kdnnten insbesondere das Ziel der Wahrung der geordneten (Steuer-
JRechtspflege nicht in vergleichbarer Weise erreicht werden. Dies beinhaltet unter anderem
auch eine mogliche Regelung zur Verpflichtung zum Abschluss einer Berufshaftpflichtver-
sicherung aus Verbraucherschutzgriinden, da Rechtssuchende im Falle von Beratungsfeh-
lern die Darlegungs- und Beweislast fur die Geltendmachung eines etwaigen Schadenser-
satzanspruchs trifft.

d) Gibt es wissenschaftliche und technologische Entwicklungen, die die Information-
sasymmetrie zwischen dem Erbringer einer Dienstleistung und Verbraucherinnen
und Verbraucher wirksam verringern konnten?

Die Informationsasymmetrie zwischen rechtskundigen Berufsangehdrigen und rechtsun-
kundigen Rechtsuchenden kann im Bereich des Steuerrechts zwar durch die Recherchen
von Einzelfragen in der Literatur oder im Internet sowie durch den Einsatz von Steuersoft-
ware verringert werden. Allerdings setzt eine zutreffende steuerrechtliche Wirdigung eines
Sachverhalts in der Regel eine umfassende steuerrechtliche Kenntnis im materiellen Steu-
errecht und im Verfahrensrecht voraus, die durch nicht durch die Recherche von Einzelfra-
gen oder den Einsatz einer Steuersoftware vollstandig ersetzt werden kann. Im Ubrigen
kann davon ausgegangen werden, dass der Einsatz von Kunstlicher Intelligenz bei einem
entsprechenden Nutzerverhalten die Informationsasymmetrie weiter verringern wird. Die
diesbezlglichen Entwicklungen bleiben aber abzuwarten.

e) Anforderungen in Bezug auf Qualifikation und vorbehaltene Tatigkeiten: Welcher
Zusammenhang besteht zwischen dem Umfang der dem Beruf vorbehaltenen Tatig-
keiten und der erforderlichen beruflichen Qualifikation? Welcher Zusammenhang be-
steht zwischen der Komplexitiat der Aufgaben und der erforderlichen beruflichen
Qualifikation (insbesondere, wenn die Tatigkeiten unter Aufsicht/Verantwortung ei-
ner ordnungsgemaR qualifizierten Fachkraft ausgeuibt werden)?

Die Befugnis zur unbeschrankten geschaftsmaRigen Hilfeleistung in Steuersachen soll wei-
terhin grundsatzlich den Angehdrigen der steuerberatenden Berufe vorbehalten bleiben, da
nur diese Uber die hierfur erforderlichen umfassenden steuerrechtlichen Kenntnisse verfu-
gen. Erst nach einer umfassenden steuerrechtlichen Wurdigung des jeweiligen Einzelfalls
kann abschlie3end beurteilt werden, ob die gegebenenfalls zu erstellende Steuererklarung
beziehungsweise Steueranmeldung komplexere Schwierigkeiten aufweist.

Dies betrifft insbesondere auch die Umsatzsteuer-Voranmeldung, bei der es sich nicht eine
Tatigkeit ,einfacher Art“ im Sinne einer mechanischen Tatigkeit handelt und die vor diesem
Hintergrund auch kinftig den Angehorigen der steuerberatenden Berufe vorbehalten blei-
ben soll. Die Erstellung der Umsatzsteuer-Voranmeldung ergibt sich nicht allein aus den
Daten der Erfassung der Geschaftsvorfalle. Vielmehr bedarf es einer rechtlichen Wirdigung
im Einzelfall.

Mit der Umsatzteuer-Voranmeldung wird eine endgultig entstandene Steuer nach § 13 Ab-
satz 1 Nummer 1 UStG angemeldet und entrichtet, wobei die Steuer fir den Voranmel-
dungszeitraum in der Steuer fiir den Besteuerungszeitraum (Kalenderjahr) aufgeht und die
Umsatzsteuer-Voranmeldungsfestsetzung durch die Umsatzsteuerjahresfestsetzung im
Sinne von § 124 Absatz 2 AO dadurch ,auf andere Weise erledigt" wird. Die Umsatzsteuer-
Voranmeldung ist gleichwohl nicht mit Lohnsteuer-Anmeldungen vergleichbar, die (Bilanz-
)Buchhalter schon nach derzeitiger Rechtslage erstellen dirfen. So werden auf der Um-
satzsteuer-Voranmeldungsfestsetzung beruhende VollstreckungsmalRnahmen, festge-
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setzte Verspatungszuschlage, die Auszahlung eines an einen Dritten abgetretenen Vor-
steueruberschusses oder die Falligkeit von Vorauszahlungen und eine dadurch entstan-
dene Aufrechnungslage durch den spateren Umsatzsteuerjahresbescheid nicht berthrt.

Zwar nimmt die Umsatzsteuerjahressteuerfestsetzung die Vorauszahlungsbescheide in ih-
ren Regelungsgehalt und damit materiell-rechtlich den Inhalt der Steuerfestsetzungen fir
die Voranmeldungszeitrdume in sich auf und die Voranmeldungsfestsetzung ist keiner ma-
teriellen Bestandskraft in dem Sinne fahig, dass sie --mit gegenliber dem Umsatzsteuerjah-
resbescheid durchsetzbarer Verbindlichkeit-- Uber das Bestehen einer Umsatzsteuerschuld
entscheidet. Gleichwohl ist trotz der ,Vorlaufigkeit" der Voranmeldungsfestsetzung diese
einer Vertrauensschutzregelung nach § 176 Absatz 2 AO zuganglich, sodass der Steuer-
pflichtige auch im Verhaltnis zur Umsatzsteuerjahressteuerfestsetzung davor geschitzt
wird, dass sich ein Rechtsakt, der Eingang in die Umsatzsteuer-Voranmeldung gefunden
hat, spater als mit der Rechtsordnung nicht vereinbar erweist.

Dies verdeutlicht, trotz eines gewissen Vorlaufigkeitscharakters, dass die Umsatzsteuer-
Voranmeldung keine Tatigkeit ,einfacher Art“ im Sinne einer mechanischen Tatigkeit ist.

Die Angaben in der Umsatzsteuer-Voranmeldung sind zudem wahrheitsgemaf nach bes-
tem Wissen und Gewissen zu machen (§ 150 Absatz 2 AO). Diese Wahrheitspflicht ist von
strafrechtlicher Relevanz, da die Nichtabgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung oder un-
richtige oder unvollstandige Angaben in der abgegebenen Umsatzsteuer-Voranmeldung (o-
der das Unterlassen einer gebotenen Berichtigung, § 153 AQO) den objektiven Tatbestand
der Steuerhinterziehung (§ 370 Absatz 1 Nummer 1 und 2 AO) erflllen kdnnen

Anders liegt der Fall bei der bloRen Ubermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung. Hierbei
handelt es sich um eine Tatigkeit, die schon bislang nicht zu den vorbehaltenen Tatigkeiten
gehort und unter den Voraussetzungen des § 87d AO auch von Dritten vorgenommen wer-
den darf. Entsprechendes gilt nach § 2 Absatz 3 Nummer 2 StBerG-E flir die Durchfiihrung
mechanischer Arbeitsgange bei der Fihrung von Blchern und Aufzeichnungen, die fir die
Besteuerung von Bedeutung sind. Hinsichtlich des Anlegens von Kontenplanen, das eine
Hilfe in Steuersachen darstellt und fur das bislang keine Ausnahme vorhanden ist, soll kiinf-
tig eine Ausnahme in § 6 Absatz 1 Nummer 1 StBerG-E geschaffen werden. Beim Anlegen
von Kontenplanen handelt es sich um eine einfache Tatigkeit, da in der Regel auf standar-
disierte Kontenrahmen zuriickgegriffen wird. Der Entwurf sieht vor, dass diese Tatigkeit
kiinftig Buchhalterinnen und Buchhaltern erlaubt werden soll.

aa) Welcher Grad an Autonomie wird den Berufsangehoérigen bei der Ausiibung des
Berufs eingeraumt?

Die Angehorigen der steuerberatenden Berufe konnen ihren Beruf bei Einhaltung der Be-
rufspflichten der jeweiligen Berufsgesetze frei und autonom ausiiben. Im Bereich der be-
schrankten Hilfeleistung in Steuersachen bestehen nur bei Lohnsteuerhilfevereinen be-
stimmte Vorgaben, unter denen die Hilfeleistung in Steuersachen erbracht werden darf. Im
Bereich der Nebenleistung bestehen bei Erflillung der Tatbestandsvoraussetzungen des §
4e StBerG-E keine weiteren Einschrankungen.

bb) Tragen die organisatorischen und aufsichtsrechtlichen MaBnhahmen, die fiir Be-
rufsangehorige gelten sollen, zum Erreichen des angestrebten Ziels bei (insbeson-
dere, wenn die Tatigkeiten unter Aufsicht/Verantwortung einer ordnungsgemaR qua-
lifizierten Fachkraft ausgeiibt werden)?

Die zur beschrankten Hilfeleistung in Steuersachen befugten Personen und Vereinigungen
unterliegen — abgesehen von den Lohnsteuerhilfevereinen — keinen besonderen organisa-
torischen und aufsichtsrechtlichen MaRnahmen. Bei Lohnsteuerhilfevereinen sollen auf-
sichtsrechtlichen MaRnahmen die Einhaltung der Anforderungen in Bezug auf die Qualifi-
kation erfullen.
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f) Konnen die vorbehaltenen Tatigkeiten mit anderen Berufen geteilt werden, und
wenn nein, warum nicht?

Die unbeschrankte Hilfeleistung in Steuersachen ist bereits nach geltendem Recht nicht nur
Steuerberaterinnen und Steuerberatern sowie Steuerbevollmachtigten vorbehalten. Berufe,
die Uber eine vergleichbare Qualifikation und ein vergleichbares Berufsrecht mit einer Auf-
sicht und Berufspflichten verfligen, sind ebenfalls zur unbeschrankten Hilfeleistung in Steu-
ersachen befugt. Dabei handelt es sich namentlich um Rechtsanwaltinnen und Rechtsan-
walte, europaische Rechtsanwaltinnen und europaische Rechtsanwalte, Wirtschaftsprife-
rinnen und Wirtschaftsprifer sowie vereidigte Buchpriferinnen und vereidigte Buchprifer.
Daruber hinaus sind, wie dargelegt, nach den §§ 4 ff. StBerG-E zahlreiche weitere Perso-
nen und Vereinigungen zur Hilfeleistung in Steuersachen in beschranktem Umfang befugt.

g) Warum sind die bestehenden Vorschriften spezifischer oder allgemeiner Art (zum
Beispiel Produktsicherheitsvorschriften, Verbraucherschutzgesetze, Strafen/straf-
rechtliche Sanktionen bei illegaler Berufsausiibung) unzureichend, um das ange-
strebte Ziel zu erreichen und das o6ffentliche Interesse zu schiitzen?

Die Vorschriften Gber die Befugnis zur Hilfeleistung in Steuersachen dienen dem Schutz
von Rechtsuchenden, des Rechtsverkehrs und der Rechtsordnung vor unqualifizierter Hil-
feleistung in Steuersachen. Nur durch die vorgesehenen Vorgaben lasst sich das ange-
strebte Ziel des Schutzes der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Wahrung der
geordneten (Steuer-)Rechtspflege erreichen. Andere Vorschriften existieren nicht. Allge-
meine zivilrechtliche Schadensersatzvorschriften, die gegebenenfalls zu einem Schadens-
ersatzanspruch bei Beratungsfehlern flihren koénnen, sind nicht geeignet, um das Ziel
gleichermalden zu erreichen, da sie nur darauf ausgerichtet sind, die finanziellen Folgen der
Beratungsfehler auszugleichen und strafrechtliche Verantwortlichkeiten unberthrt lassen.
Zudem wirde Verbraucherinnen und Verbrauchern die Darlegungs- und Beweislast fir ei-
nen etwaigen Schadensersatzanspruch treffen.

h) Gibt es eine Mdglichkeit, weniger restriktive Mittel zur Erreichung dieser Ziele ein-
zusetzen (zum Beispiel freiwillige Verhaltenskodizes/Zertifizierungssysteme, Regu-
lierung der allgemeinen und beruflichen Bildung, Schutz der Berufsbezeichnung, Re-
gulierung nur fiir bestimmte Formen der Berufsausiibung, System von Ex-post-Kon-
trollen, Haftungsregeln, Offnung der vorbehaltenen Tétigkeiten fiir benachbarte Be-
rufe)?

Grundsatzlich sind weniger restriktive Mittel, wie die Etablierung eines Zertifizierungssys-
tems sowie der Schutz der Berufsbezeichnung, denkbar. Bei einer Aufgabe der Vorbehalts-
aufgaben, zum Beispiel durch die Etablierung eines Zertifizierungssystems mit einem
Schutz der Berufsbezeichnung, ware aber zu berlcksichtigen, dass eine Zertifizierung auf
Freiwilligkeit basieren wiirde und insbesondere die Beratung durch nicht-zertifizierte Perso-
nen zu einem erheblichen Qualitatsverlust flihren wirde, was nicht nur entsprechende Aus-
wirkungen auf die Rechtssuchenden, sondern auf die Rechtsordnung insgesamt zur Folge
hatte.

Der vorliegende Entwurf sieht aber eine weitestmégliche Offnung der vorbehaltenen Tatig-
keiten durch eine Ausweitung der Befugnis zur beschrankten Hilfeleistung in Steuersachen
in Steuersachen vor: Die Befugnis von Lohnsteuerhilfevereinen soll erweitert werden (§ 4
StBerG-E), die Hilfeleistung in Steuersachen als Nebenleistung im Zusammenhang mit ei-
ner anderen Téatigkeit soll kiinftig zuldssig sein, wenn sie als Nebenleistung zum Berufs-
oder Téatigkeitsbild gehort (§ 4e StBerG-E) und Buchhalterinnen und Buchhalter soll das
Anlegen von Kontenplanen als Tatigkeit einfacher Art (§ 6 Absatz 1 Nummer 1 StBerG-E)
ermdglicht werden.

ii) Gibt es alternative Wege zum Erwerb der geforderten Berufsqualifikation (zum Bei-
spiel andere Ausbildungswege oder eine Anerkennung von Berufserfahrung)?
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Das Bestehen der Steuerberaterpriifung ist Voraussetzung fir die Bestellung zur Steuer-
beraterin oder zum Steuerberater. Die Zulassung zur Steuerberaterpriifung setzt nach § 36
Absatz 1 StBerG voraus, dass Bewerberinnen und Bewerber ein wirtschaftswissenschatftli-
ches oder rechtswissenschaftliches Hochschulstudium oder ein anderes Hochschulstudium
mit wirtschaftswissenschaftlicher Fachrichtung erfolgreich abgeschlossen hat und danach
praktisch tatig gewesen sind. Bewerberinnen und Bewerber sind nach § 36 Absatz 2
StBerG alternativ unter anderem auch dann zur Steuerberaterprifung zuzulassen, wenn
sie eine Abschlussprifung in einem kaufmannischen Ausbildungsberuf bestanden haben
oder eine andere gleichwertige Vorbildung besitzt und nach Abschluss der Ausbildung prak-
tisch tatig waren. Darlber hinaus besteht die Mdglichkeit zur Ablegung einer Eignungspri-
fung (§ 36a StBerG).

Demgegenuber ist die Befugnis zur beschrankten Hilfeleistung in Steuersachen hinsichtlich
der Anforderungen an die Qualifikation an niedrigschwellige Voraussetzungen geknuipft, da
der persoénliche oder sachliche Anwendungsbereich der Hilfeleistung auf bestimmte Perso-
nengruppen, auf bestimmte Einkunftsarten oder auf einen sektorspezifischen Bereich be-
schrankt ist.

j) Wie wurde sich die MaBnahme insgesamt auswirken (zum Beispiel in Bezug auf
den Grad des Wettbewerbs auf dem Markt, die Qualitat der Dienstleistungen, die
Wahimoéglichkeiten der Verbraucherinnen und Verbraucher und die Auswirkungen
auf den freien Personen- und Dienstleistungsverkehr innerhalb der EU)?

Die Erweiterung der Hilfeleistung in Steuersachen fihrt insbesondere im Bereich der Hilfe-
leistung, die als Nebenleistung zu einem anderen Beruf erbracht wird, zu einer Steigerung
der Wahlméglichkeiten der Verbraucherinnen und Verbraucher und wirkt sich positiv auf
den freien Dienstleistungsverkehr innerhalb der Europaischen Union aus.

VIl. Gesetzesfolgen
1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Mit der Neuregelung der geschaftsmaRigen Hilfeleistung in Steuersachen durch die §§ 4
bis 4e StBerG-E geht eine Rechtsvereinfachung einher. Der Verzicht auf eine abschlie-
Rende Regelung schafft Flexibilitat, da die Hilfeleistung in Steuersachen als Nebenleistung
auch zu neuen und deshalb nicht bedachten Berufs- oder Tatigkeitsbildern ermdéglicht wird,
ohne dass die Ergénzung eines enumerativen Katalogs durch den Gesetzgeber erforderlich
werden wirde. Die abschlieRende Aufzahlung in § 4 StBerG kann entfallen. Im Ubrigen
orientieren sich die §§ 4b bis 4e StBerG-E tGberwiegend an den §§ 5, 7 und 8 RDG, sodass
bei den entsprechenden Stellen Synergieeffekte zu erwarten sind.

Die Neufassung der §§ 13 bis 31 StBerG-E flihrt ebenfalls zu einer Rechtsvereinfachung,
da die Voraussetzungen flir die Anerkennung sowie die Rechte und Pflichten der Lohnsteu-
erhilfevereine kunftig weitestgehend anhand der bei den steuerberatenden Berufsaus-
Ubungsgesellschaften nach den §§ 49, 50 StBerG bewehrten Struktur nachvollziehbar und
ubersichtlich dargestellt werden.

Die Umkehr des Besteuerungsvorrangs der Erganzungstatbestande im GrEStG vereinfacht
der Systematik der Grundtatbesténde folgend die Rechtsanwendung fur Wirtschaft und Ver-
waltung, da nur noch ein Erwerbsvorgang angezeigt werden muss. Eine zweifache Steuer-
festsetzung und ggf. Aufthebung einer der zwei Steuerfestsetzungen unterbleibt.

2. Nachhaltigkeitsaspekte
Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen

Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der
Agenda 2030 fur nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen dient. Er fordert insbe-
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sondere die Innovation, tragt zu weniger Ungleichheiten bei und ermoglicht eine hochwer-
tige Bildung.

Der Beitrag des Entwurfs zur nachhaltigen Entwicklung besteht darin, dass kilinftig auf einen
abschlielienden Katalog der zur beschrankten Hilfeleistung in Steuersachen befugten Per-
sonen und Gesellschaften verzichtet und stattdessen eine Generalklausel eingefihrt wird,
die eine Hilfeleistung in Steuersachen unter bestimmten Voraussetzungen als Nebenleis-
tung zum Tatigkeits- und Berufsbild ermdglicht. Damit wird der Eindruck einer méglicher-
weise fehlenden Plausibilitat, der mit der bisherigen Regelung aufgrund der selektiven Nen-
nung bestimmter Berufe und Tatigkeiten entstanden sein kénnten, beseitigt. Dies leistet
einen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele 9 und 10, da Hemmnisse im Bereich der Hilfe-
leistung in Steuersachen abgebaut und dadurch Ungleichheiten vermieden werden. Zudem
dient dies mittelbar der Wahrung und Verbesserung des sozialen Zusammenhalts im Sinne
des Prinzips 5 einer nachhaltigen Entwicklung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie.

Mit der Liberalisierung der Voraussetzungen, unter denen unentgeltlich Hilfeleistung in
Steuersachen geleistet werden darf, wird ebenfalls ein Beitrag zu Ziel 10 geleistet. Die Hil-
feleistung in Steuersachen soll kiinftig nicht mehr nur durch enge Angehérige moglich sein,
sondern — sofern die Rechtsuchenden bei einer Beratung auferhalb des engeren Verwand-
ten- und Bekanntenkreises durch Einschaltung einer besonders qualifizierten Person vor
einer unsachgemalen Beratung geschutzt sind — durch samtliche Personen. Damit soll das
blrgerliche Engagement im Bereich der altruistischen Hilfeleistung in Steuersachen gefér-
dert werden, damit auch besonders vulnerable Bevdlkerungsgruppen niedrigschwelligen
und kostenlosen Zugang zur Hilfeleistung in Steuersachen erhalten kébnnen und Ungleich-
heiten in diesem Bereich verringert werden.

Zugleich kdnnen mit der Neufassung der Voraussetzung fir die unentgeltliche Hilfeleistung
in Steuersachen kiinftig zulassigerweise sogenannte ,Tax Law Clinics* an oder im Umfeld
von Hochschulen entstehen, in denen Studierende anhand echter Falle Hilfeleistung in
Steuersachen unter Anleitung einer besonders qualifizierten Person erbringen kdnnen.
Dadurch wird die Hochschulausbildung durch die Mdéglichkeit einer praktischen Tatigkeit
unter Anleitung einer Mentorin oder eines Mentors erganzt. Dies leistet einen Beitrag zu
einer hochwertigen Bildung und fordert folglich die Erreichung des Ziels 4.

Der Entwurf folgt damit den Prinzipien der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie ,(1.) Nach-
haltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen Entschei-
dungen anwenden®, ,(5.) Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und
verbessern“ und ,(6.) Bildung, Wissenschaft und Innovation als Treiber einer nachhaltigen
Entwicklung nutzen®.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)

Steu-
erart / Volle Jahreswirkung’ Kassenjahr
Ifd Ge-
’ MaRnahme biets-
Nr. kor-
per- |2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
schaft
1 § 16 Absatz 4 Satz 2 GewStG Ins ) + + + + ) + + +
9 220 225 225 225 195 225 225 225
Anhebung des Gewerbesteuer-Min- GewSt ) + + + + ) + + +
desthebesatzes auf 280 % ab 2027 230 235 235 235 205 235 235 235
ESt - -10 -10 -10 -10 - -10 -10 -10 -10
SolZ - . . . . -
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Steu-
erart / Volle Jahreswirkung' Kassenjahr
Ifd Ge-
' MaBRnahme biets-
Nr. kor-
per- | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
schaft
Bund - +4 +4 +4 +4 - +3 +4 +4 +4
GewSt - +8 +8 +8 +8 - +7 +8 +8 +8
ESt - -4 -4 -4 -4 - -4 -4 -4 -4
Solz - .
Lander - +8 +8 +8 +8 - +7 +8 +8 +8
GewSt - 412 412 412 +12 11 +12 +12 +12
ESt - -4 -4 -4 -4 - -4 -4 -4 -4
G + + + + + + + +
em. T 208 213 213 213 T 185 213 213 213
+ + + + + + + +
GewSt T 210 215 215 215 T 187 215 215 215
ESt - -2 2 2 -2 - -2 2 2 -2
2 Finanzielle Auswirkungen insgesamt Ins ) + + + + ) + + + +
9 220 225 225 225 195 225 225 225
GewsSt + + + + + + + +
ew T 230 235 235 235 T 205 235 235 235
ESt - -10 -10 -10 -10 - -10 -10 -10 -10
Solz - .
Bund - +4 +4 +4 +4 - +3 +4 +4 +4
GewSt - +8 +8 +8 +8 - +7 +8 +8 +8
ESt - -4 -4 -4 -4 - -4 -4 -4 -4
Solz - .
Lander - +8 +8 +8 +8 - +7 +8 +8 +8
GewSt - +12 412 12 +12 S 11 +12 +12 +12
ESt - -4 -4 -4 -4 - -4 -4 -4 -4
G + + + + + + + +
em. © 208 213 213 213 © 185 213 213 213
+ + + + + + + +
GewSt T 210 215 215 215 T 187 215 215 215
ESt - -2 2 2 -2 - -2 2 .2 -2

Anmerkungen:

Y Wirkung fiir einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten.

Im Bereich des Steuerberatungsrechts entstehen weder fur den Bund noch fir die Lander
Mehrausgaben.
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4. Erfiillungsaufwand

4.1. Erfiillungsaufwand fiir die Biirgerinnen und Biirger

Jahrlicher Einmaliger
Erflllungs- Erflllungs-
. A Jahrlicher aufwand . Einmaliger aufwand
ifd ALE Re.gelungs- Jahrliche | fwand (in Stunden S Aufwand | (in Stunden
. entwurf; Norm Fallzahl . lige Fall- .
NI (§§): Bezeichnung | und Ein- pro Fall (in bzw. Tsd. zahlund | PO Fall (in bzw. Tsd.
- Minuten Euro) oder S Minuten Euro) oder
der Vorgabe heit S Einheit S
bzw. Euro) | ,geringfu- bzw. Euro) | ,geringfi-
gig” (Be- gig” (Be-
grindung) grindung)
411. 1§ 4 Absatz 2| 35500 Sachauf- Sachauf-
StBerG-E;  Hilfe- | Steuer- wand: -528 | wand:
leistungen in Steu- | pflichtige | Euro
ersachen  durch -18.744
Steuerberater Tsd. Euro
412 |§ 4 Absatz 2] 35500 Sachauf- Sachauf-
StBerG-E; Hilfe- | Steuer- wand: 229 | wand:
leistungen in Steu- | pflichtige | Euro 8.130 Tsd.
ersachen  durch Euro
Lohnsteuerhil-
feverein
4.1.3 | Burger bevoll- | 101 000 | Zeitauf- Zeitauf-
méachtigt Kreditin- | Voll- wand: -6 | wand:
stitut, Anséssig- | machten Minuten
keitsbescheini- Sachauf- -10.100
gung zu beantra- wand: -1,2 | Stunden
gen Euro
Sachauf-
wand: -121
Tsd. Euro
Summe  Zeitauf-
wand (in Stunden) Al )
Summe Sachauf-
wand (in Tsd. -10.736 -
Euro)

Erlduterungen:

Zu Lfd. Nr. 4.1.1: Hilfeleistungen in Steuersachen durch Steuerberater (§ 4 Absatz 2
StBerG-E)

Lohnsteuerhilfevereine dirfen ihren Mitgliedern keine Hilfe in Steuerfragen leisten, sollten
diese Einnahmen aus anderen Einkunftsarten haben, die insgesamt die Hohe von 18 Tsd.
Euro, im Falle von Zusammenveranlagung 36 Tsd. Euro, Gibersteigen. Durch eine Anderung
des § 4 Satz 1 Nummer 11 Buchstabe ¢ StBerG sollen diese Grenzen wegfallen. Mitglieder
sind naturliche Personen, die Hilfe bezuglich der Einkommensteuererklarung bendtigen.
Folglich sind diese Mitglieder dem Normadressat ,Burgerinnen und Burger” zuzuordnen.
Erwartet wird, dass dadurch mehr Personen die Hilfe eines Lohnsteuerhilfevereins in An-
spruch nehmen, anstatt eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater aufzusuchen.
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Eine allgemeine Internetrecherche hat ergeben, dass ungefahr 28% der Steuerpflichtigen
von Steuerberaterinnen und Steuerberater unterstiitzt werden. Nach der Lohn- und Ein-
kommensteuerstatistik des Statistischen Bundesamtes erzielten im Jahr 2020 126 Tsd. Ein-
zelpersonen und Zusammenveranlagte besagte Einkinfte oberhalb der Grenzen. Nimmt
man an, dass 28% dieser Personen nun anstelle eines Steuerberaters oder einer Steuer-
beraterin einen Lohnsteuerhilfeverein um Unterstutzung bitten, ergibt sich 35,5 Tsd. als
Fallzahl. Bei diesen Fallzahlen handelt es sich um Personen, die zur Abgabe einer Steuer-
erklarung verpflichtet sind.

Laut Einkommens- und Verbraucherstichprobe (EVS) liegt das durchschnittliche jahrliche
Haushaltsbruttoeinkommen bei etwa 63,5 Tsd. Euro. Die Vergltung der Steuerberaterin
oder des Steuerberaters flr die Erstellung einer Einkommensteuererklarung betragt laut
Steuerberatervergutungsverordnung StBVV 1/10 bis 6/10 einer vollen Gebuhr (10/10) nach
Tabelle A. In Abhangigkeit der Bemessungsgrundlage in Héhe von 63,5 Tsd. Euro betragt
eine volle Gebuhr 1 320 Euro; wir gehen von einem mittleren Wert innerhalb des Bemes-
sungsspielraums von 4/10 aus, woraus sich Sachkosten pro Fall von 528 Euro ergeben.
Dadurch reduziert sich der Sachaufwand der Burgerinnen und Blrger um rund 18,7 Millio-
nen Euro jahrlich.

Zu Lfd. Nr. 4.1.2: Hilfeleistungen in Steuersachen durch Lohnsteuerhilfeverein (§ 4
Absatz 2 StBerG-E)

Die Personen, die nun nicht mehr einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin um Hilfe
bitten, kdnnen einen Lohnsteuerhilfeverein beauftragen. Dieser erhebt in Abhangigkeit der
Hohe der Bemessungsgrundlage jahrliche Mitgliedschaftsbeitrage.

Die Fallzahl hierzu ist entsprechend der von Lfd. Nr. 1.1.

Geht man von einem durchschnittlichen jahrlichen Haushaltsbruttoeinkommen (siehe Lfd.
Nr. 1.1) von etwa 63,5 Tsd. Euro aus, betragt der jahrliche Mitgliedschaftsbeitrag beim Ver-
einigten Lohnsteuerhilfe e.V., dem gréten deutschen Lohnsteuerhilfeverein, 229 Euro.

Dadurch erhoht sich der Sachaufwand der Burgerinnen und Barger um rund 8,1 Millionen.
Euro jahrlich, die vollstandig auf Blrokratiekosten aus Informationspflichten entfallen.

Zu Lfd. Nr. 4.1.3: Biirger bevollmichtigt Kreditinstitut, Ansassigkeitsbescheinigung
zu beantragen

Um auslandische Quellensteuer auf die deutsche Einkommensteuer anrechnen zu kénnen,
bendtigen Steuerpflichtige eine Ansassigkeitsbescheinigung ihres zustandigen Finanzam-
tes. Bisher erhalten Steuerpflichtige diese nach selbst gestelltem Antrag. Klinftig sollen sie
ihr daflr bevollmachtigtes Kreditinstitut mit der Beantragung beauftragen koénnen.

Nach der Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Statistischen Bundesamtes bezogen in
2020 etwa 281 Tsd. Steuerpflichtige DBA-Einkunfte (Doppelbesteuerungsabkommen). Laut
einer Umfrage von Statista Consumer Insights von 2024 nutzten 36% der Befragten einen
Berater fUr Bankgeschafte. Nimmt man nun an, dass 36% der Steuerpflichtigen mit DBA-
Einkunften ihr Kreditinstitut fur die Beantragung der Ansassigkeitsbescheinigung bevoll-
machtigen, ergibt sich eine Fallzahl von etwa 101 Tsd.

Diese 101 Tsd. Steuerpflichtigen sparen nun Zeitaufwand, da die Ausstellung einer Voll-
macht schneller geht, als die eigenhandige Beantragung der Ansassigkeitsbescheinigung.
Der bendétigte Zeitaufwand wird mit Hilfe der Zeitwerttabelle flir Vorgaben der Blrgerinnen
und Birger des ,Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des Erflllungsaufwands in Re-
gelungsvorhaben der Bundesregierung® von 2024 ermittelt. Als Standartaktivitdten werden
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fur die Ausstellung der Vollmacht ,Formulare ausfillen* (einfache Komplexitat 3 Minuten)
und ,Informationen oder Daten an die zustandigen Stellen Ubermitteln” (einfacher Komple-
xitat 2 Minuten) fur den Zeitaufwand angenommen. Aktuell muss sich ein Steuerpflichtiger
noch in die Informationspflicht einarbeiten (mittlere Komplexitat 5 Minuten). AuRerdem
muss er daflr notige Daten beschaffen (einfache Komplexitat, 2 Minuten), das Formular
ausflllen (einfache Komplexitat, 3 Minuten) und eine Kopie erstellen (einfache Komplexitat,
1 Minute), da die Ansassigkeitsbescheinigung in zweifacher Ausfiihrung eingereicht werden
muss. Es ergibt sich eine zeitliche Differenz zwischen den beiden Ablaufen von -6 Minuten
pro Fall, was der zeitlichen Entlastung der Blrgerinnen und Burger pro Fall entspricht. Zu-
dem verringern sich die Sachkosten der Birgerinnen und Birger in Form von Portokosten
um 1,20 Euro pro Fall, da die Steuerpflichtigen die Ansassigkeitsbescheinigung nicht mehr
zum Finanzamt schicken missen. Insgesamt verringert sich der Zeitaufwand der Burgerin-
nen und Blrger um 10.100 Stunden und der Sachaufwand um etwa 121 Tsd. Euro.

4.2, Erfiillungsaufwand fiir die Wirtschaft

Jahrlicher Einmaliger
Aufwand Aufwand
pro Fall T pro Fall . .
(Minuten * Jahrllcher (Minuten * Elnnmallger
Artikel Rege- ) Lohnkos- | Erfullungs- Lohnkos- | Erdllungs-
lunasentwurf: Jahrliche ten oro aufwand Einma- ten oro aufwand
Ifd. Ngrm ss). | p | Faiizahl Sturf’de (inTsd. | lige Fall- Sturf’ o (in Tsd.
Nr. Bezeichnur; und Ein- (Wirt- Euro) oder | zahl und (Wirt- Euro) oder
9 heit ~geringfu- Einheit ~geringfu-
der Vorgabe schafts- gig* (Be- schafts- 9ig* (Be-
) grindung) zweig) + grindung)
Sachkos- Sachkos-
ten in tenin
Euro) Euro)

421 | §80Absatz2 | Ja | 152 500 -4,91 Euro | -748,8

AO-E; Voll- Bera- =(6/60"*
machtsver- tungsfalle | 34,00
mutung  flr Euro/h
Notare und (Wz: A-S
Patentan- ohne O) -
walte (a*) 1,2 Euro)

4.2.2 | Beantragung | Ja | 103 000 8,19 Euro | 843,3

der Ansas- Ansas- =(6/60"*
sigkeitsbe- sigkeits- 57,60
scheinigung beschei- | Euro/h
zur  Erstat- nigungen | (WZ: K)
tung auslan- +2,4 Euro)
discher Quel-
len-steuer
durch bevoll-
machtigte
Kreditinsti-
tute

4.2.3 | Beantragung | Ja | 2000 -4,41 Euro | -8,8
der Ansas- Steuer- =(-5/60"*
sigkeitsbe- pflichtige | 38,60
scheinigung mit DBA Euro/h
zur  Erstat- Wz: A-S
tung auslan- ohne O) -
discher Quel- 1,2 Euro)
len-steuer

durch Unter-
nehmen mit
DBA
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pflichten (IP)

Jahrlicher Einmaliger
Aufwand Aufwand
il | saviche i | enmalge
Artikel Rege- . Lohnkos- uiungs- . Lohnkos- | Erfullungs-
lungsentwurf; Jahrliche ten pro ayfwand .Elnma- ten pro ayfwand
Ifd. N D P Fallzahl Stunde (in Tsd. lige Fall- Stunde (in Tsd.
Nr. orm (§8): und Ein- . Euro) oder | zahl und . Euro) oder
ECEENETI] heit (ool eringfii- | Einheit 1eli= eringfii-
der Vorgabe el schafts- 9 p 9 schafts- "9 P 9
. gig“ (Be- ; gig“ (Be-
A rindung) ZEE)) rindung)
Sachkos- 9 9 Sachkos- 9 9
ten in tenin
Euro) Euro)
424 | §34 Absatz 2 250 Neue | -100.000 -12.500
StBerG-E; Bera- Euro
Aufhebung tungs- = (0 -
des Leiterfor- stelle 100 000
dernisses Euro)
425 | §34 Absatz 2 500 Aus- | -342,5 -171,25
StBerG-E; nahme- Euro
Wegfall der genehmi- | =(-300/60
Ausnahme- gungen * 67,10
genehmi- Euro/h - 7
gung wegen Euro)
Aufhebung
des Leiterfor-
dernisses
(b*)
426 | §1GrEStG 2400 -37,28 -90
Euro
= (-49/60 *
43,20
Euro/h
(100%
durch-
schnitt) - 2
Euro)
Summe  (in
Tsd. Euro) AT )
davon aus In-
formations- 100

Erlauterungen

Zu Lfd. Nr. 4.2.1 (Informationspflichtinformationspflicht): Vollmachtsvermutung fiir
Notare und Patentanwilte; § 80 Absatz 2 AO

§ 80 Absatz 2 AO regelt die Vermutung flr eine ordnungsgemafe Bevollmachtigung bei
Personen und Vereinigungen im Sinne der §§ 3 und 4 Nummer 11 StBerG, die anstelle
des Steuerpflichtigen in Steuerfragen handeln. Durch eine Anderung des § 80 Absatz 2
AO soll diese Vermutung der ordnungsgemafien Bevollmachtigung auch auf Notarinnen
und Notare sowie Patentanwaltinnen und Patentanwalte angewandt werden, sodass kuinftig

von diesen keine Vollmacht mehr vorgelegt werden muss.

Zu den Notarinnen und Notaren
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Im Jahr 2023 gab es laut verschiedener Auswertungen des Statistischen Bundesamtes
etwa 1,49 Millionen Félle mit Bezug zur Grunderwerbssteuer, Schenkungssteuer, Korper-
schaftssteuer und Erbschaftssteuer mit notarieller Beteiligung. Laut Bundesnotarkammer
sind 27% aller hauptberuflichen Notarinnen und Notaren keine Anwaltsnotarinnen und -
notare. Ubertragt man die 28% Beratungsquote der Steuerberatung (Lfd. Nr. 1.1) auf Notar-
tatigkeiten, ergibt sich eine Fallzahl von 113,1 Tsd.

Zu den Patentanwaéltinnen und Patentanwalten:

In 2023 sind insgesamt 140,8 Tsd. Anmeldungen von Patenten, Gebrauchsmustern, Mar-
ken und Designs beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen (Deutsches Patent-
und Markenamt, Jahresbericht 2023). Bei all diesen entstehen entweder durch Selbstnut-
zung oder durch Verpachtung der Rechte Einnahmen, weshalb eine steuerliche Relevanz
angenommen wird. Es wird vermutet, dass in 28% der Falle (Lfd. Nr. 1.1) eine Patentan-
waltin oder ein Patentanwalt auch in steuerrechtlichen Fragen beauftragt wird, woraus sich
eine Fallzahl von 39,4 Tsd. ergibt.

Berlcksichtigt man beide Fallgruppen ergibt sich eine Gesamtfallzahl von 152,5 Tsd. Bera-
tungsfallen.

Der bendtigte Zeitaufwand wird mit Hilfe der Zeitwerttabelle fur Vorgaben der Wirtschaft
des ,Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des Erfullungsaufwands in Regelungsvor-
haben der Bundesregierung“ von 2024 ermittelt. Als Standartaktivitdten wurden zum einen
das ,Kopieren, Archivieren und Verteilen® mit einer einfachen Komplexitat und einem ange-
nommenen Zeitaufwand von 1 Minute und zum anderen die ,Datentbermittlung und Verof-
fentlichung® mit einer hohen Komplexitat und einem angenommenen Zeitaufwand von 5
Minuten pro Fall festgelegt. Insgesamt ergibt sich eine Verringerung des Zeitaufwands von
6 Minuten pro Fall. Der Lohnsatz der Gesamtwirtschaft (A-S) bei mittlerem Qualifikations-
niveau liegt bei 37,10 Euro.

Ausgehend vom angesetzten Lohnsatz und dem Zeitaufwand ergibt sich bei gegebener
Fallzahl eine Verringerung der Personalkosten in Hohe von 565,8 Tsd. Euro. Der Standart-
wert zur Ermittlung des Erfullungsaufwands fur Porto und Papier liegt aktuell bei 1,20 Euro
pro Fall, wodurch sich die Sachkosten um 183 Tsd. Euro verringern. Dadurch reduzieren
sich die Burokratiekosten der Wirtschaft um rund 748,8 Tsd. Euro jahrlich.

Zu Lfd. Nr. 4.2.2 (Informationspflichtinformationspflicht): Beantragung der Ansassig-
keitsbescheinigung zur Erstattung auslandischer Quellensteuer durch bevollméach-
tigte Kreditinstitute

Kreditinstitute sollen zukiinftig befugt sein, fur ihre Kunden Ansassigkeitsbescheinigungen
zu beantragen, wenn sie hierzu von ihrem Kunden bevollmachtigt wurden. Eine Ansassig-
keitsbescheinigung wird flr die Beantragung der Erstattung auslandischer Quellensteuer
bendtigt. Ein Kunde muisste dann nicht mehr selbst das Formular ausfullen und kénnte sich
zudem den Papierversand sparen. Bei Kunden kann es sich um natirliche Personen oder
auch Unternehmen handein.

Nach der Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Statistischen Bundesamtes bezogen in
2020 etwa 281 Tsd. Steuerpflichtige DBA-Einklinfte (Doppelbesteuerungsabkommen).
Etwa 5 500 Unternehmen erzielten im selben Zeitraum laut Kérperschaftssteuerstatistik des
Statistischen Bundesamtes DBA-Einkinfte. Unter der Annahme, dass auch hier 36% der
Steuerpflichtigen (vgl. Lfd. Nr. 1.3) ihr Kreditinstitut fir die Beantragung der Ansassigkeits-
bescheinigung bevollmachtigen, ergibt sich eine Fallzahl von etwa 103 Tsd., bestehend aus
101 Tsd. Burgerinnen und Burgern und 2 Tsd. Unternehmen.

Der bendtigte Zeitaufwand wird mit Hilfe der Zeitwerttabelle fir Vorgaben der Wirtschaft
des ,Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des Erfullungsaufwands in Regelungsvor-
haben der Bundesregierung“ von 2024 ermittelt. Mit der Anderung muss das Kreditinstitut
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die Ansassigkeitsbescheinigung fur den Kunden beim Finanzamt beantragen. Das Kredit-
institut muss die dafiir nétigen Daten beschaffen (einfache Komplexitat, 2 Minuten), das
Formular ausfiillen (einfache Komplexitat, 3 Minuten) und eine Kopie erstellen (einfache
Komplexitat, 1 Minute). Als Lohnsatz wird 57,90 Euro angenommen, ausgehend vom durch-
schnittlichen Lohnsatz des Wirtschaftszweigs K. Dadurch erhéht sich der Personalaufwand
der Wirtschaft um etwa 596,3 Tsd. Euro.

Das Kreditinstitut muss den Antrag der Ansassigkeitsbescheinigung an das zustandige Fi-
nanzamt senden und die Ansassigkeitsbescheinigung dann an den Kunden. Dadurch ent-
stehen der Wirtschaft Sachkosten in Form von Portokosten in Hohe von 2,40 Euro pro Fall,
also insgesamt 247 Tsd. Euro.

Insgesamt erhéhen sich die Burokratiekosten der Wirtschaft um etwa 843,3 Tsd. Euro jahr-
lich.

Zu Lfd. Nr. 4.2.3 (Informationspflichtinformationspflicht): Beantragung der Ansassig-
keitsbescheinigung zur Erstattung ausldandischer Quellensteuer durch Unternehmen
mit DBA

Die etwa 2 Tsd. Unternehmen (vgl. Lfd. Nr. 2.2) beauftragen nun ihr bevollmachtigtes Kre-
ditinstitut mit der Beantragung der Ansassigkeitsbescheinigung. Der bendtigte Zeitaufwand
wird mit Hilfe der Zeitwerttabelle fir Vorgaben der Wirtschaft des ,Leitfadens zur Ermittlung
und Darstellung des Erflullungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung® von
2024 ermittelt. Vor der Anderung mussten Unternehmen sich in die Informationspflicht ein-
arbeiten (5 Minuten, mittlere Komplexitat), Daten beschaffen (2 Minuten, einfach Komplexi-
tat), das Formular ausfillen (3 Minuten, einfache Komplexitat) und das Formular an das
Finanzamt schicken (Dateniibermittlung, 1 Minute, einfache Komplexitat). Mit der Anderung
muss ein Unternehmen nur noch die Vollmacht an das Kreditinstitut ausstellen. Dazu muss
es die daflir bendtigten Daten beschaffen (2 Minuten, einfache Komplexitat), das Formular
ausfullen (3 Minuten, einfache Komplexitat) und die Daten an das Kreditinstitut Gbermitteln
(1 Minute, einfache Komplexitat). Es ergibt sich eine zeitliche Differenz von -5 Minuten zwi-
schen den beiden Vorgangen. Als Lohnsatz wird 38,60 Euro angenommen, der durch-
schnittlichen Lohnsatz der Gesamtwirtschaft A-S.

Die Unternehmen sparen Sachkosten in Form von Portokosten in H6he von 1,20 Euro pro
Fall, da sie keine Beantragung mehr an das Finanzamt schicken mussen. Insgesamt ver-
ringern sich die Blrokratiekosten der Wirtschaft um 8,8 Tsd. Euro.

Zu Lfd. Nr. 4.2.4: Aufhebung des Leitererfordernisses (§ 34 Absatz 2 StBerG)

Durch den Wegfall des Leitererfordernisses fur weitere Beratungsstellen nach § 34 Ab-
satz 2 StBerG muss in diesen keine Leitung mehr angestellt werden, wodurch mit Einspa-
rungen zu rechnen ist. Es wird eine jahrliche Anzahl von neugegriindeten Zweigniederlas-
sungen angenommen: In 2023 setzte sich der Wirtschaftszweig M laut Unternehmensre-
gister-System des Statistischen Bundesamtes aus insgesamt etwa 519 Tsd. rechtlichen
Einheiten zusammen, von diesen entfallen etwa 57 Tsd. auf Wz-69.20 ,Wirtschaftsprifung
und Steuerberatung; Buchfiihrung®, was anteilig etwa 11% entspricht. Ubertragt man diese
11% auf die insgesamt 2242 Neugrindungen von Zweigniederlassungen in Wirtschafts-
zweig M in 2023, ergeben sich etwa 250 Neugriindungen von Beratungsstellen jahrlich.

In Fallen, in denen zuklnftig eine Beratungsstelle neu gegriindet wird, kann davon ausge-
gangen werden, dass die Steuerberaterin oder der Steuerberater selbst fir die Einhaltung
der Berufspflichten in der Beratungsstelle sorgen wird und davon absieht, flr die Leitung
der neuen Beratungsstelle eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater zusatzlich anzu-
stellen. Ausgehend vom jahrlichen Mediangehalt eines Steuerberaters, das laut Entgeltat-
las der Bundesagentur fur Arbeit 2023 bei 84 Tsd. Euro liegt, erhalt man nach Hinzurech-
nung von Sozialabgaben in Héhe von 20% etwa 100 Tsd. Euro. Da eine angestellte Steu-
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erberaterin oder ein angestellter Steuerberater in der Regel deutlich mehr Umsatz erwirt-
schaften kann als eine Steuerberaterin oder ein Steuerberater, die oder der zusatzlich zu
ihrer oder seiner beruflichen Niederlassung eine Beratungsstelle unterhalt, ist flr die Be-
rechnung der Verringerung des laufenden Erfullungsaufwand ein Abschlag von 50 % vor-
zunehmen. Hieraus ergibt sich fur zuklnftig neu gegriindete Beratungsstellen eine Verrin-
gerung des laufenden Erfullungsaufwand von 12,5 Millionen Euro (250 Neugrindungen x
100 000 Euro x 50 %)

Fir bestehende Beratungsstellen, die von angestellten Steuerberaterinnen und Steuerbe-
ratern geleitet werden, wird hingegen davon ausgegangen, dass diese in den allermeisten
Fallen auch weiterhin als Leiterinnen oder Leiter der Beratungsstellen angestellt bleiben.
Dies beruht auf der Annahme, dass die angestellten Steuerberaterinnen und Steuerberater
lokale Mandantinnen und Mandaten betreuen und aufgrund ihrer Qualifikation und Berufs-
erfahrung einen entsprechenden Umsatz erwirtschaften, der eine weitere Anstellung recht-
fertigt.

Zu Lfd. Nr. 4.2.5: Wegfall der Ausnahmegenehmigungen wegen Aufhebung des Lei-
tererfordernisses (§ 34 Absatz 2 StBerG-E)

Bei den Steuerberaterinnen und Steuerberatern ist mit Einsparungen zu rechnen, da diese kiinf-
tig keine Antrage auf Erteilung beziehungsweise Verlangerung einer Ausnahmegenehmigung
vom Leitererfordernis stellen missen. Es ist da ist davon auszugehen, dass jahrlich rund 500
Antrage auf Ausnahmegenehmigung gestellt werden.

Vor dem Hintergrund, dass die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nur dann in Betracht
kommt, wenn die Steuerberaterin oder der Steuerberater nachweist, dass die Erflllung der Be-
rufspflichten nicht beeintrachtigt wird und gegebenenfalls noch atypische Umstande flr eine
Ausnahmegenehmigung darzulegen sind, ist mit einer Zeitersparnis bei Steuerberaterinnen und
Steuerberatern von durchschnittlich etwa 5 Stunden zu rechnen. Laut Lohnkostentabelle liegt
der Lohnsatz fiir Rechts-, Steuerberatung (M69) bei hohem Qualifikationsniveau bei 67,10 Euro.
Zudem entfallen Kosten fiir Porto, Papier, Akten und ahnliches in Héhe von 7 Euro pro Fall.
Insoweit ergibt sich eine Anderung der Biirokratiekosten aus Informationspflichten der Wirt-
schaft von rund -171 250 Euro (5h x 500 Falle x 67,10 Euro + 7 Euro x 500 Falle). Davon ent-
fallen 167 750 Euro auf Personalkosten und 3.500 Euro auf Sachkosten.

Zu Lfd. Nr. 4.2.6: Umkehr des Besteuerungsvorrangs im GrEStG (§§ 1 Absatz 3b, 16
GrEStG-E)

Es wird davon ausgegangen, dass durch die Anderungen des GrEStG 2 400 Anzeigen an die
Finanzamter weniger Ubermittelt werden missen. Bei einem Lohnsatz in Héhe von 43,20 Euro
ergibt sich eine Anderung des Erfiillungsaufwandes der Wirtschaft in Héhe von -90 000 Euro
(49 Minuten x 2 400 Falle x 35,28 Euro + 2 Euro x 2 400 Falle). Davon entfallen 85 000 Euro
auf Personalkosten und 5 000 Euro auf Sachkosten.

4.3. Erfiillungsaufwand fir die Verwaltung
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Jahrlicher Einmaliger
Aufwand Aufwand
Artikel pro Fall Jahrlicher pro Fall Einmaliger
Rege- (Minuten * | Erfillungs- (Minuten * Erfiill _
lungsent- - Lohnkos- aufwand . Lohnkos- uiungs
) Jahrliche . Einma- aufwand
Ifd. wurf, | Bing/ | Falizahl | €N PrO U5l ) gy, | BRI (in Tsd.
Norm - Stunde Euro) oder 9 Stunde
Nr. . Land und Ein- . S zahl und . Euro) oder
(§88); Be- hei (Hierar- »geringfu- S (Hierar- R
. eit . L Einheit . ~geringfu-
zeich- chieebe- gig® (Be- chieebe- ia* (Be-
nung der ne) + grin- ne) + 919 d(
Vorgabe Sachkos- dung)“ Sachkos- )
ten in tenin
Euro) Euro)
431 | §80 Ab-| Land | 152.500 -4,74 Euro | -7241
satz 2 Bera- =(-7/60"*
AO; Voll- tungsfalle | 40,70
machts- Euro/h
vermu- (100%
tung fir durch-
Notare schnitt))
und Pa-
tentan-
walte (a*)
432 | §34 Ab-| Land | 500 An-|-137,4 -69
satz 2 trage auf | Euro
StBerG; Ausnah- =(-120/60
Wegfall mege- * 65,20
der Aus- nehmi- Euro/h
nahme- gung (100%
genehmi- durch-
gung we- schnitt) -7
gen Auf- Euro)
hebung
des Lei-
tererfor-
dernisses
(b*)
4.3.3 | Artikel 8, | Land | 2400 -53,96 -115
§ 1 Ab- Steuer- Euro
satz 3b festset-
i =(-68/60*
grEStG zungen 43,20
Euro/h
(100%
durch-
schnitt) -5
Euro)
Summe
(in  Tsd. -908,1 -
Euro)
davon auf
Bundes- 0 -
ebene
davon auf
Landes-
ebene. -908,1 :
(inklusive
Kommu-

nen)
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Erlauterungen

Zu Lfd. Nr. 5.3.1: Vollmachtsvermutung fiir Notare und Patentanwalte (§ 80 Absatz 2
AO)

Durch Anderung des § 80 Absatz 2 AO, adndert sich parallel zur Lfd. Nr. 2.1 der Wirtschaft
der Aufwand der Finanzverwaltung, da die eingereichten Vollmachten kinftig nicht mehr
bearbeitet werden mussen.

Die Fallzahl ist mit 152,5 Tsd. die gleiche wie beim Erfullungsaufwand fir die Wirtschaft.

Der bendtigte Zeitaufwand wird mit Hilfe der Zeitwerttabelle fir Vorgaben der Verwaltung
des ,Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des Erfillungsaufwands in Regelungsvor-
haben der Bundesregierung“ von 2024 ermittelt. Bei den Standardaktivitaten ,Formelle Pri-
fung, Daten sichten” (einfache Komplexitat, 5 Minuten) sowie ,Kopieren, Archivieren, Ver-
teilen® (einfache Komplexitat, 2 Minuten) reduziert sich der Zeitaufwand der Verwaltung um
rund 7 Minuten pro Fall.

Der durchschnittliche Lohnsatz der Verwaltung der Kommunen liegt aktuell bei 40,70 Euro,
damit reduziert sich der jahrliche Erflllungsaufwand der Verwaltung um 724,1 Tsd. Euro.

Zu Lfd. Nr. 4.3.2: Wegfall der Ausnahmegenehmigung wegen Aufhebung des Leiter-
erfordernisses (§ 34 Absatz 2 StBerG)

Da kinftig keine Verwaltungsverfahren zur Erteilung der Ausnahmegenehmigungen durch-
gefuhrt werden mussen, ist bei den regionalen Steuerberaterkammern mit Einsparungen
zu rechnen. Nach Angaben der Bundessteuerberaterkammer bestanden im Januar 2024
fur rund 1 000 weitere Beratungsstellen Ausnahmegenehmigungen vom Leitungserforder-
nis. Unter Berucksichtigung von § 11 Absatz 4 der Berufsordnung der Bundessteuerbera-
terkammer, wonach die Ausnahmegenehmigung langstens fur die Dauer von zwei Jahren
erteilt werden soll, wird angenommen, dass im Schnitt jahrlich etwa 500 Verwaltungsver-
fahren auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen durch die Steuerberaterkammern
durchgeflhrt werden.

Nach Auskunft der Bundessteuerberaterkammer sind fir die Durchfiihrung eines Verfah-
rens auf Erteilung und Verlangerung einer Ausnahmegenehmigung durchschnittlich 2 Stun-
den anzusetzen. AuRerdem entfallen Kosten flir Porto, Papier, Akten und &hnliches in Héhe
von 7 Euro pro Fall. Bei einem Lohnsatz der Verwaltung der Lander fiir die Personalkosten
in Hohe von 65,20 Euro (hohes Qualifikationsniveau) ergibt sich eine Anderung des Erfiil-
lungsaufwandes der Lander in Hohe von -68 700 Euro (2h x 500 Félle x 65,20 Euro + 7
Euro x 500 Falle). Davon entfallen 65 200 Euro auf Personalkosten und 3 500 Euro auf
Sachkosten.

Zu Lfd. Nr. 4.3.3: Umkehr des Besteuerungsvorrangs im GrEStG (§§ 1 Absatz 3b, 16
GrEStG-E)

Es wird davon ausgegangen, dass durch die Anderungen des GrEStG 2 400 Grunderwerb-
steuerbescheide weniger festgesetzt oder aufgehoben werden missen. Bei einem Lohn-
satz der Verwaltung der Lander fur die Personalkosten in Hohe von 43,20 Euro ergibt sich
eine Anderung des Erfiillungsaufwandes der Lénder in Héhe von -115 000 Euro (68 Minu-
ten x 2 400 Falle x 48,96 Euro + 2 Euro x 2 400 Falle). Davon entfallen 110 000 Euro auf
Personalkosten und 5 000 Euro auf Sachkosten.

Zur Anhebung des Mindesthebesatzes fiir die Gewerbesteuer:
Durch die Anderung im GewStG selbst ergeben sich keine direkten Auswirkungen auf die

konkreten Arbeitsablaufe und Prozesse in der Verwaltung, sodass mit keinen messbaren
Anderungen des laufenden personellen Erflllungsaufwands zu rechnen ist. Durch die An-
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derung entsteht in den Landern ein einmaliger automationstechnischer Umstellungsauf-
wand im Rahmen der Pflege. Die Hohe des Aufwands ist nicht quantifizierbar.

5. Weitere Kosten

Durch die Anderung der Gebiihrenhdhe fiir die Anerkennung von Lohnsteuerhilfevereinen
entstehen der Wirtschaft jahrliche Mehrausgaben in Hohe von schatzungsweise 9 600
Euro. Bei der Berechnung wurde der Durchschnitt der gestellten Antrage auf Anerkennung
als Lohnsteuerhilfeverein in den letzten Jahren pro Jahr zugrunde gelegt. Es wurden von
einem Mittelwert von drei Antragen pro Land ausgegangen. Die Gebduhr fur die Anerken-
nung als Lohnsteuerhilfeverein soll von 300 Euro auf 500 Euro erhéht werden.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten.

Sonstige Auswirkungen auf die Verbraucherinnen und Verbraucher oder demografische
Auswirkungen sind ebenfalls nicht zu erwarten. Unter Bericksichtigung der unterschiedli-
chen Lebenssituation von Frauen und Mannern sind keine Auswirkungen erkennbar, die
gleichstellungspolitischen Zielen geman § 2 der Gemeinsamen Geschaftsordnung der Bun-
desministerien zuwiderlaufen.

VIIl. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung der Regelungen kommt in Anbetracht der Tatsache, dass dauerhaft ver-
I&ssliche Vorgaben flr die geschaftsmalige Hilfeleistung in Steuersachen und die Vor-
schriften Uber die Lohnsteuerhilfevereine geschaffen werden sollen, nicht in Betracht. Eine
Befristung wirde diesem Ziel zuwiderlaufen.

Eine Evaluierung der Regelungen ist ebenfalls nicht vorgesehen, da der Schwellenwert

(jahrlicher Erfullungsaufwand von einer Million Euro fir die Verwaltung) nicht Uberschritten
ist. Aber auch unabhangig vom Schwellenwert erscheint eine Evaluierung nicht angezeigt.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung des Steuerberatungsgesetzes)
Zu Nummer 1 (Inhaltslibersicht)
Zu Buchstabe a

Die Anderungen vollziehen die Anderung der Uberschrift des § 4 StBerG-E und resultieren
im Ubrigen aus der Einfligung der §§ 4a bis 4e StBerG-E.

Zu Buchstabe b
Die Anderung vollzieht die Anderung der Uberschrift des § 7 StBerG.
Zu Buchstabe ¢

Die Anderungen folgen aus der Neuregelung des Zweiten Abschnitts des Ersten Teils des
StBerG.
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Zu Buchstabe d

Die Anderungen volliziehen die Streichung der L"Jperschriften zum Ersten und Zweiten Ab-
schnitt des Dritten Teils sowie die Anderung der Uberschrift des § 160 StBerG und die Auf-
hebung der §§ 161 und 164 StBerG.

Zu Nummer 2 (§ 2)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung.
Zu Buchstabe b

Im Zuge der Anderung des Absatzes 2 soll auf die Aufnahme der Angabe ,Geschéftsma-
Rige“ verzichtet werden. Absatz 2 bestimmt nicht, in welchen Fallen eine Hilfeleistung in
Steuersachen geschaftsmalig ist, sondern definiert lediglich die Hilfeleistung in Steuersa-
chen. Eine Hilfeleistung in Steuersachen liegt auch dann vor, wenn sie einmalig ohne Wie-
derholungsabsicht erbracht wird.

Durch den neuen Absatz 3 soll klargestellt werden, dass die Erstattung wissenschaftlicher
Gutachten nicht als Hilfeleistung in Steuersachen gilt. Nach geltender Rechtslage ist die
Erstattung wissenschaftlich begriindeter Gutachten vom Verbot der unbefugten Hilfeleis-
tung in Steuersachen ausgenommen (§ 6 Nummer 1 StBerG). Dies impliziert, dass es sich
hierbei um eine Hilfeleistung in Steuersachen handelt. Um Widerspriiche mit § 2 Absatz 3
Nummer 1 RDG zu vermeiden, wonach die Erstattung wissenschaftlicher Gutachten keine
Rechtsdienstleistung ist, soll die Erstattung wissenschaftlicher Gutachten kiinftig im StBerG
nicht mehr vom Verbot der unbefugten Hilfeleistung in Steuersachen ausgenommen wer-
den, sondern im Gleichklang mit der Regelung im RDG schon keine Hilfeleistung in Steu-
ersachen sein. Am Ergebnis, dass die Erstattung wissenschaftlicher Gutachten zulassig ist,
andert dies freilich nichts. Soweit der Wortlaut der Vorschrift nicht mehr das Wort ,begrin-
deter” beinhaltet, handelt es sich lediglich um eine sprachliche Angleichung an die Formu-
lierung im RDG, mit der keine inhaltliche Anderung verbunden ist.

DarUber hinaus soll auch der derzeitige Regelungsgehalt des § 6 Nummer 3 StBerG in § 2
Absatz 3 StBerG-E Uberfuhrt werden. Bei der Durchfiihrung mechanischer Arbeitsgange
bei der Fihrung von Blichern und Aufzeichnungen, die fir die Besteuerung von Bedeutung
sind, handelt es sich ebenfalls nicht um eine Hilfeleistung in Steuersachen, sondern — wie
sich aus dem Wortlaut der Vorschrift ergibt — um ,mechanische Arbeitsgange®, die blof als
Hilfestellung einzuordnen sind. Das Kontieren von Belegen und das Erteilen von Buchungs-
anweisungen geht jedoch Uber einen bloRen ,mechanischen Arbeitsgang“ hinaus und stellt
deshalb auch weiterhin eine Hilfeleistung in Steuersachen dar.

Zu Nummer 3 (§ 3a)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgednderung zur Neufassung des § 5 StBerG-E und, soweit das

Wort ,geschaftsmaliigen” durch ,geschaftsmaliger” ersetzt wurde, um eine redaktionelle
Anderung.
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Zu Nummer 4 (§§ 4 bis 7)

Zu § 4 (Lohnsteuerhilfevereine)

Lohnsteuerhilfevereine sind Selbsthilfeeinrichtungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern, die ihren Mitgliedern, die typische Arbeithehmereinklinfte erzielen, bei Fragen der
Einkommensteuer und der Erstellung der Einkommensteuererklarung unterstitzen. Derzeit
sind sie unter den in § 4 Nummer 11 StBerG genannten Voraussetzungen zur geschafts-
mafigen Hilfeleistung in Steuersachen befugt. Die Beratungsbefugnis von Lohnsteuerhil-
fevereinen soll kinftig in einer eigenstandigen Vorschrift geregelt werden, da Lohnsteuer-
hilfevereine eine besondere Stellung innerhalb des Regelungsregimes der beschrankten
geschaftsmafigen Hilfeleistung in Steuersachen innehaben: Zum einen ist ihr Zweck aus-
schlief3lich die Erbringung von geschaftsmaiger Hilfeleistung in Steuersachen. Zum ande-
ren unterliegen sie der Aufsicht und bedurfen fur ihre Tatigkeit der Anerkennung, die im
Zweiten Abschnitt des Ersten Teils des StBerG (§§ 13 bis 31 StBerG) naher geregelt ist.

Zu Absatz 1

In Absatz 1 werden die Einkunftsarten aufgefihrt, bei denen Lohnsteuerhilfevereine origi-
nar zur Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind. Die Regelung greift die derzeitige Rege-
lung in § 4 Nummer 11 Buchstabe a StBerG auf.

Zu den originaren Tatigkeiten der Lohnsteuerhilfevereine gehdren folgende Einkunftsarten:
— Nummer 1: Einkunfte aus nichtselbstandiger Arbeit,
— Nummer 2: Einkunfte aus wiederkehrenden Bezlgen (zum Beispiel Renten),

— Nummer 3: Einklinfte aus Unterhaltsleistungen (insbesondere des dauernd getrenntle-
benden oder geschiedenen Ehegatten) und

— Nummer 4: Einklinfte aus Leistungen nach § 22 Nummer 5 des Einkommensteuerge-
setzes (EStG) (zum Beispiel aus Altersvorsorgevertragen, Pensionsfonds, Pensions-
kassen und Direktversicherungen).

Zu Absatz 2
In Absatz 2 werden die vereinbaren Tatigkeiten der Lohnsteuerhilfevereine geregelt.

Lohnsteuerhilfevereine sollen auch zukiinftig zur geschaftsmaRigen Hilfeleistung in Steuer-
sachen befugt sein, wenn das Mitglied zusatzlich zu den in Absatz 1 genannten Einkunfts-
arten weitere Einklnfte erzielt und diese im Veranlagungsverfahren zu erklaren sind oder
auf Grund eines Antrags der steuerpflichtigen Person erklart werden. Da bei Gewinnein-
kinften nach Absatz 3 Satz 1 grundsatzlich keine Beratungsbefugnis besteht, erfasst Ab-
satz 2 nur Einklnfte aus Vermietung und Verpachtung, Einklinfte aus Kapitalvermégen und
sonstige EinkUnfte im Sinne des § 22 EStG, soweit diese nicht unter Absatz 1 fallen, z.B.
Einkiinfte aus privaten VerauRerungsgeschaften, (Uberschusseinkiinfte).

Abweichend von den bislang in § 4 Nummer 11 Buchstabe ¢ StBerG vorgesehenen Be-
schrankungen verzichtet die vorgeschlagene Neufassung bei vereinbaren Tatigkeiten auf
die Aufnahme von Betragsgrenzen. Diese haben in jingerer Vergangenheit vereinzelt dazu
gefiihrt, dass die Beratungsbefugnis von Lohnsteuerhilfevereinen bei im Ubrigen unveran-
derten Sachverhalten ausschlieRlich aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen entfallen
ist. Dies betrifft beispielsweise Einklnfte aus Vermietung und Verpachtung im Zusammen-
hang mit Wohnraummietvertragen, bei denen Mietzinsanpassungen mit einer Indexklausel
versehen sind und der Mietzins entsprechend der Steigerung des allgemeinen Verbrau-
cherpreisindexes angehoben wurde.



-65-

Dieser Problematik kénnte zwar mit einer Erhéhung der Betragsgrenzen begegnet werden,
allerdings ware die Beibehaltung von Betragsgrenzen im Hinblick auf den Verhaltnismafig-
keitsgrundsatz sachlich nur noch schwer zu rechtfertigen. Denn die steuerrechtliche Kom-
plexitat eines Falles steht weder mit der Anzahl der Mietobjekte noch mit der Miethdhe
zwingend in sachlichem Zusammenhang. Die steuerrechtliche Wirdigung der Vermietung
von zwei Objekten kann weniger komplex sein, als die Vermietung von einem Objekt. Die
Komplexitat ist letztlich von den Umstanden des Einzelfalls abhangig und zwar unabhangig
von der Hohe des Mietzinses.

Veranschaulichen Iasst sich dies anhand der unterschiedlichen Miethohen in Ballungszen-
tren und im landlichen Raum: In Ballungszentren kann die bisherige Betragsgrenze bereits
mit Mieteinklnften aus einem Mietobjekt erreicht werden, zumal nach der Rechtsprechung
des Bundesfinanzhofs zu den Mieteinnahmen auch die Umlagen fir Neben- und Betriebs-
kosten zahlen (Bundesfinanzhof, Urteil vom 14. Dezember 1999, IX R 69/98, BStBI. 2000
II, S. 197). Im landlichen Raum kann die Betragsgrenze jedoch fur Einkinfte aus Vermie-
tung und Verpachtung aus mehreren (kleineren) Mietobjekten ausreichend sein. Wenn aber
die Beratung bei Einkunften aus der Vermietung von mehreren Mietobjekten mit geringerem
Mietzins nach geltender Rechtslage zuldssig ist, dann scheint nicht nachvollziehbar, wes-
halb Lohnsteuerhilfevereinen eine Beratung bei Einklinften aus der Vermietung von einem
Mietobjekt mit einem héheren Mietzins versagt werden sollte. Die Hohe der Einkunfte lasst
keinen zwingenden Rickschluss auf die steuerrechtliche Komplexitat zu.

Bei Einklnften aus Kapitalvermdgen haben die Betragsgrenzen seit der Einflihrung der Ab-
geltungssteuer ohnehin massiv an praktischer Bedeutung verloren und wurden nur rele-
vant, wenn die daraus resultierenden Einklinfte tatsachlich auch im Veranlagungsverfahren
zu erklaren sind oder auf Antrag erklart werden.

Soweit schlieBlich noch damit argumentiert werden kénnte, dass es sich bei Lohnsteuerhil-
fevereinen um Selbsthilfeeinrichtungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern handelt
und diese nur bei ,typischen Arbeitnehmereinklnfte* beraten dirfen, wird darauf hingewie-
sen, dass die Hilfeleistung bei Einklnften aus Vermietung und Verpachtung schon nach
bestehender Rechtslage zulassig ist. Die Hohe der Einkilnfte ist auch in diesem Kontext
kein taugliches Differenzierungskriterium, da auch bei den Einklinften aus nichtselbstandi-
ger Arbeit hinsichtlich der Héhe der Einklnfte nicht nach ,typischen Arbeitnehmereinkinf-
ten® unterschieden wird.

Zu Absatz 3

Absatz 3 Satz 1 bestimmt die unzulassigen Tatigkeitsbereiche der Lohnsteuerhilfevereine.
Hiernach darf der Lohnsteuerhilfeverein insgesamt, das heif3t fir den gesamten Veranla-
gungsfall, nicht tatig werden, wenn die Person Einkiinfte aus Land- und Forstwirtschaft
(§ 13 EStG), Gewerbebetrieb (§ 15 EStG), selbstandiger Arbeit (§ 18 EStG) oder umsatz-
steuerpflichtige Umsatze erzielt. Die in Satz 2 enthaltene Ausnahme greift, wenn die den
Einklnften zugrundeliegenden Einnahmen in voller Hohe nach § 3 Nummer 12, 26, 26a,
26b oder 72 EStG von der Einkommensteuer befreit sind.

Die Regelung entspricht inhaltlich dem derzeitigen § 4 Nummer 11 Buchstabe b StBerG.
Zu Absatz 4

Durch Absatz 4 werden die originaren Tatigkeiten der Lohnsteuerhilfevereine (Einkom-
mensteuer und Zuschlagsteuern) um Zusatztatigkeiten erganzt, die in engem Zusammen-

hang mit den originaren Tatigkeiten stehen. Zulassig ist demnach in den Fallen des Absat-
zes 1 auch eine Hilfeleistung

— bei Arbeitgeberaufgaben, die mit Kinderbetreuungskosten im Sinne des § 10 Absatz 1
Nummer 5 EStG zusammenhangen,
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— bei Arbeitgeberaufgaben, die mit haushaltsnahen Beschaftigungsverhaltnissen im
Sinne des § 35a EStG zusammenhangen,

— beim Familienleistungsausgleich im Sinne des EStG,
—  bei sonstigen Zulagen und Pramien, auf die die Vorschriften der AO anzuwenden sind.

Die bislang in § 4 Nummer 11 Satz 3 StBerG enthaltene Aufzéhlung wird somit grundsatz-
lich beibehalten. Sie wird jedoch redaktionell neu strukturiert. Entfallen soll die Hilfeleistung
in Steuersachen im Zusammenhang mit der Eigenheimzulage und der Investitionszulage,
da beide Zulagen ausgelaufen sind und diesbezuglich kein Bedarf mehr fur eine Hilfeleis-
tung besteht. Diese ist bislang noch in § 4 Nummer 11 Satz 3 StBerG enthalten.

Zu § 4a (Vereine von Land- und Forstwirten)

Die Vorschrift gibt im Wesentlichen den Regelungsgehalt des derzeitigen § 4 Nummer 8
StBerG wieder.

Zu Absatz 1

Die zur Berufsvertretung oder zu ahnlichen Zwecken gegriindeten Vereine von Land- und
Forstwirten unterscheiden sich von den in § 4b StBerG-E genannten Berufs- und Interes-
senvereinigungen dergestalt, dass der geschaftsmafRigen Hilfeleistung in Steuersachen fir
land- und forstwirtschaftliche Betriebe im Sinne des Bewertungsgesetzes ausnahmsweise
auch ubergeordnete Bedeutung zukommen kann. Dies lasst sich durch die sehr hohen An-
forderungen, die an die fachliche Qualifikation gestellt werden, rechtfertigen. Nach Absatz 1
Nummer 3 muss die Hilfeleistung durch eine Person erfolgen, der die Berechtigung zum
Flhren der Bezeichnung ,Landwirtschaftliche Buchstelle* verliehen wurde. Die Bezeich-
nung kann nach § 44 Absatz 1 StBerG nur Steuerberaterinnen, Steuerberatern und Steu-
erbevollmachtigten sowie Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalten verliehen werden, die
eine besondere Sachkunde auf dem Gebiet der Hilfeleistung in Steuersachen fir land- und
forstwirtschaftliche Betriebe im Sinne des Bewertungsgesetzes nachgewiesen haben.

Die Beratungsbefugnis ist nach § 4a Absatz 1 Nummer 1 StBerG-E grundsatzlich auf Mit-
glieder beschrankt. Da sich die Beratungsbefugnis fur die Mitglieder auf die Hilfeleistung fur
land- und forstwirtschaftliche Betriebe bezieht, sollen Betriebsangehdrige und vorherige Be-
triebsinhaber (sogenannte Altenteiler) den Mitgliedern gleichgestellt werden. Dadurch soll
sichergestellt werden, dass Betriebsangehorige und vorherige Betriebsinhaber weiterhin —
wie nach geltender Rechtslage - in dieser speziellen Materie durch Vereine von Land- und
Forstwirten beraten werden kdnnen.

Zu Absatz 2

Die sachlichen Einschrankungen in Satz 1 entsprechen den bislang in § 4 Nummer 8
StBerG enthaltenen Einschrankungen. Die Beratungsbefugnis von Vereinen von Land- und
Forstwirten umfasst nicht die Ermittlung von Einklnften aus Gewerbebetrieb oder selbstan-
diger Arbeit. Sofern im jeweiligen Einzelfall Einkiinfte aus Gewerbebetrieb oder selbstandi-
ger Arbeit erzielt werden, besteht lediglich in Bezug auf diese Einkunfte keine Beratungs-
befugnis. Im Ubrigen bleibt die Befugnis zur Hilfeleistung in Steuersachen bestehen. Die in
Satz 2 vorgesehene Ausnahme soll kunftig nicht nur bei Ublichen Nebeneinkunften von
Landwirten, sondern auch bei Forstwirten Anwendung finden, da keine sachlichen Griinde
fur eine Differenzierung ersichtlich sind.
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Zu § 4b (Berufs- und Interessenvereinigungen; genossenschaftliche
Prifungsverbande und Treuhandstellen)

Zu Absatz 1

Die Vorschrift regelt die Befugnis zur geschaftsmafligen Hilfeleistung in Steuersachen von
Berufs- und Interessenvereinigungen (zum Beispiel Gewerkschaften oder Verbande der
Vertriebenen, Fluchtlinge und Spataussiedler, soweit die geschaftsmafige Hilfeleistung in
Steuersachen nicht bereits nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 2
StBerG-E zuldssig ist) sowie genossenschaftlichen Prufverbdanden im Rahmen ihres sat-
zungsmafigen Aufgabenbereichs. Um den diversen nach dem Vereinsrecht moglichen Or-
ganisationsformen Rechnung zu tragen, wird klargestellt, dass auch Zusammenschlisse
von Vereinigungen und damit insbesondere ihre Spitzenorganisationen oder Spitzenver-
bande Hilfeleistung in Steuersachen nicht nur fir die ihnen unmittelbar angehérenden Per-
sonen oder Vereinigungen, sondern auch fur alle Mitglieder der ihnen angeschlossenen
Vereinigungen erbringen dirfen.

Die Hilfeleistung in Steuersachen gegentber Mitgliedern ist nicht uneingeschrankt gestat-
tet, sondern nur im Rahmen des satzungsmafligen Aufgabenbereichs. Sie muss deshalb
stets im Zusammenhang mit den eigentlichen satzungsmaRigen Aufgaben der Vereinigung
stehen und darf diese nicht tUberlagern. Auch eine Ausweitung des Satzungszwecks auf
eine umfassende Hilfeleistung in Steuersachen der Mitglieder ware unzulassig, da diese
gegenuber der Erflllung der Ubrigen Vereinszwecke nicht von Gbergeordneter Bedeutung
sein darf. Die Vorschrift stellt daher bewusst auf die tatsachliche Erfullung der satzungsma-
Rigen Aufgaben und nicht lediglich auf die in der Satzung niedergelegten Vereinszwecke
ab. Die Hilfeleistung in Steuersachen darf im Vergleich zu den tatsachlich erbrachten Ubri-
gen Vereinstatigkeiten nicht Uberwiegen. Diese Voraussetzung wird in den derzeitigen § 4
Nummer 6 und 7 StBerG zwar nicht explizit genannt, folgt aber aus der jeweiligen Beschran-
kung der Befugnis zur geschaftsmalligen Hilfeleistung in Steuersachen ,im Rahmen des
Aufgabenbereichs®. Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs bestimmt sich dieser
Aufgabenbereich nach den gemeinsamen wirtschaftlichen und sozialen Interessen, durch
die die Mitglieder der Vereinigung verbunden sind, wobei das gemeinsame Interesse weder
ausschlief3lich noch tberwiegend in der Hilfeleistung in Steuersachen bestehen darf (Bun-
desfinanzhof, Urteil vom 6. Oktober 1998, VII R 146/97). Durch die ausdruckliche Aufnahme
der Voraussetzung in den Wortlaut der Vorschrift erfolgt eine Angleichung an § 7 RDG.

Die Regelung in Satz 3 ermdglicht Vereinigungen und ihren Spitzenverbanden, die ihnen
erlaubte Hilfeleistung in Steuersachen durch eine in ihrem wirtschaftlichen Alleineigentum
stehende juristische Person zu erbringen. Dies entspricht § 7 Absatz 1 Satz 3 RDG. Hierbei
ist jedoch zu beachten, dass die Hilfeleistung in Steuersachen auch bei Einschaltung einer
Gesellschaft stets nur in den durch Satz 1 vorgegebenen Grenzen erbracht werden darf.
Far die Frage der Erfullung der Gbrigen satzungsmafligen Aufgaben ist auf die Vereinigung
abzustellen, die die Hilfeleistung in Steuersachen als Teil ihrer Aufgabe ausgelagert hat.

Zu Nummer 1

Die Befugnis zur geschaftsmafigen Hilfeleistung in Steuersachen von beruflichen Vereini-
gungen, die sich derzeit aus § 4 Nummer 7 StBerG ergibt, bleibt weiter bestehen. Daneben
sollen klnftig auch sonstige Vereinigungen treten, die zur Wahrung gemeinschaftlicher In-
teressen gegrindet worden sind. Erforderlich ist ein Uber die Interessen des Einzelnen hin-
ausgehendes Gruppeninteresse. Erfasst werden neben den bereits bislang in § 4 Num-
mer 7 StBerG unter ,auf ahnlicher Grundlage gebildete Vereinigung“ zu fassende Mieter-
und Grundstuckseigentimervereine auch Vereinigungen mit gesellschaftlicher, sportlicher
oder kultureller Zielsetzung. Diese durfen Hilfeleistung in Steuersachen ausschlieRlich
punktuell im Rahmen des Satzungszwecks erbringen.
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Zu Nummer 2

Die Vorschrift entspricht dem geltenden § 4 Nummer 6 StBerG. Genossenschaftliche Pri-
fungsverbande und deren Spitzenverbande sowie genossenschaftliche Treuhandstellen
sollen ihren Mitgliedern auch weiterhin Hilfe in Steuersachen leisten dirfen, soweit diese
im Rahmen des satzungsmaRigen Aufgabenbereichs der Stelle geleistet wird.

Zu Absatz 2

Zum Schutz von Rechtsuchenden wird die Pflicht zur sachgemafen Hilfeleistung in Steu-
ersachen in Absatz 2 gesetzlich normiert und konkretisiert. Die Erforderlichkeit einer sach-
gemalen Tatigkeit der nach § 4 Nummer 7 StBerG zur Hilfeleistung in Steuersachen be-
fugten Berufsvertretungen und auf dhnlicher Grundlage gebildete Vereinigungen ergibt sich
bislang zwar nicht unmittelbar aus § 4 StBerG, aber mittelbar aus § 7 Absatz 2 StBerG.
Nach dieser Vorschrift kann die Hilfeleistung in Steuersachen nach § 4 Nummer 7 StBerG
ganz oder teilweise untersagt werden, wenn eine sachgemalie Téatigkeit nicht gewahrleistet
ist.

Durch Absatz 2 soll die sachgemale Hilfeleistung in Steuersachen sichergestellt werden.

Berufs- und Interessenvereinigungen sowie genossenschaftliche Prifverbande, die ihren
Mitgliedern Hilfe in Steuersachen leisten, missen nach Absatz 2 Satz 1 Uber eine entspre-
chende Ausstattung verfligen, um eine sachgemaRe Hilfeleistung in Steuersachen anzu-
bieten. Die Anforderung an die Ausstattung steht dabei in unmittelbaren Zusammenhang
zu dem Umfang, fir den eine Vereinigung Hilfe in Steuersachen anbietet. Kleine Vereini-
gungen mit wenigen Mitgliedern, die nur in geringem Umfang steuerrechtlichen Rat geben,
bendtigen keine besondere Ausstattung. Wird hingegen einer sehr gro3en Mitgliederzahl
eine umfangreichere Hilfe in Steuersachen angeboten, wird eine professionelle Organisati-
onsstruktur bendtigt. Dies umfasst nicht nur eine ausreichende Anzahl entsprechend aus-
gebildeter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vor Ort Hilfe in Steuersachen leisten, son-
dern auch eine der Tatigkeit angemessene Blroausstattung sowie eine finanzielle Ausstat-
tung, die — vor dem Hintergrund, dass eine Haftpflichtversicherung grundsatzlich nicht er-
forderlich ist — auch ausreicht, um einzelne Haftungsfalle abzudecken.

Absatz 2 Satz 2 konkretisiert Satz 1 dahingehend, dass fir die zur sachgemafen Hilfeleis-
tung in Steuersachen erforderliche personelle Ausstattung zumindest eine Person mit hin-
reichend fachlicher Qualifikation erforderlich ist, durch die oder unter deren Anleitung die
Hilfeleistung in Steuersachen erbracht wird. Diese Mindestvoraussetzung dient — ebenso
wie die Voraussetzung in Absatz 2 Satz 1 — dem Schutz der Rechtsuchenden vor unsach-
gemaler Hilfeleistung in Steuersachen. Hierbei handelt es sich ausdriicklich nicht um ein
generelles und unabhangig vom Einzelfall bestehendes Erfordernis, eine zur unbeschrank-
ten Hilfeleistung in Steuersachen im Sinne des § 3 Satz 1 Nummer 1 StBerG in die Hilfe-
leistung in Steuersachen einzubinden. In Abhangigkeit von Art und Umfang der zu erbrin-
genden Hilfeleistung in Steuersachen kann vielmehr auch die Einbindung einer Person aus-
reichend sein, die zum Beispiel durch langjahrige Berufserfahrung in diesem Bereich oder
durch entsprechende Ausbildung oder Fortbildungen hinreichend qualifiziert ist. In umfang-
reichen, komplexen und schwierigen Fallen (zum Beispiel bei der Erstellung von Jahresab-
schllssen flr Konzerne) kann jedoch auch die Erbringung der Hilfeleistung durch oder zu-
mindest unter Anleitung einer zur unbeschrankten Hilfeleistung in Steuersachen nach § 3
Satz 1 Nummer 1 StBerG befugten Person erforderlich werden. Dies wird jedoch regelma-
Rig bei Berufsvertretungen nicht notwendig sein, sofern sie fir ihre Mitglieder Hilfe in Steu-
ersachen leisten, die nach Schwierigkeit, Art und Umfang mit der Hilfeleistung in Steuersa-
chen vergleichbar ist, die durch Lohnsteuerhilfevereine nach § 4 StBerG-E erbracht wird.

Die entsprechende Ausstattung wird in der Praxis regelmafig weder bei kleinen Vereini-
gungen, die nur gelegentlich und beilaufig Hilfe in Steuersachen leisten, noch bei grof3en
Mitgliederorganisationen (zum Beispiel Gewerkschaften) problematisch und Anlass fir eine
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Untersagungsverfliigung sein. Bedeutung wird sie jedoch in den Fallen erlangen, in denen
Vereinigungen quantitativ in erheblichem Umfang Hilfe in Steuersachen leisten, ohne lber
eine entsprechende Organisationsstruktur zu verfiigen.

Schwerwiegende VerstoRe gegen die Pflicht nach Absatz 2 kénnen nach § 7 Absatz 1
StBerG-E zur Untersagung der Beratungsbefugnis fihren.

Zu § 4c (Offentliche und 6ffentlich anerkannte Stellen; Notare; Patentanwilte)

In § 4c StBerG-E soll geregelt werden, dass die genannten &ffentlichen und 6ffentlich an-
erkannten Personen und Stellen, Notarinnen und Notare sowie Patentanwaltinnen und Pa-
tentanwalte innerhalb des ihnen zugewiesenen Aufgaben- und Zustandigkeitsbereichs be-
ziehungsweise im Rahmen ihrer Befugnisse nach der BNotO oder der PAO zur Hilfeleistung
in Steuersachen befugt sind. Dies schlie3t eine ,Annextatigkeit®, die bereits nach § 4e Ab-
satz 1 StBerG-E zulassig ware, ausdricklich mit ein. § 4c StBerG-E bildet inhaltlich den
derzeitigen § 4 Nummer 1 bis 3 und 15 StBerG. Hinzukommen sollen die neuen Regelun-
gen in Absatz 1 Nummer 1 und 4 (gerichtlich oder behordlich bestellte Personen, Verbande
der freien Wohlfahrtspflege, anerkannte Trager der freien Jugendhilfe, anerkannte Ver-
bande zur Férderung der Belange von Menschen mit Behinderungen).

§ 4c StBerG-E regelt abweichend von § 4b und § 6 Absatz 1 Nummer 2 StBerG-E, dass
die Hilfeleistung in Steuersachen als Hauptleistung auch entgeltlich und nicht nur gegen-
uber Mitgliedern erbracht werden darf.

Zu Absatz 1
Zu Nummer 1

Nach Nummer 1 soll kiinftig jede durch ein Gericht oder eine Behorde bestellte Person im
Rahmen des ihr mit der Bestellung zugewiesenen Aufgabenkreises Hilfe in Steuersachen
leisten kénnen. Erfasst sind damit im Bereich der gerichtlich bestellten Personen insbeson-
dere Betreuerinnen, Betreuer, Pflegerinnen, Pfleger und Vormunder.

Zu Nummer 2

Die Regelung, die inhaltlich an den derzeitigen § 4 Nummer 3 StBerG anknipft, regelt die
Hilfeleistung in Steuersachen durch juristische Personen des 6ffentlichen Rechts und durch
Behorden. Abweichend von der bisherigen Regelung soll die Hilfeleistung in Steuersachen
nicht mehr nur von Behérden und Koérperschaften des dffentlichen Rechts sowie Uberortli-
che Prufungseinrichtungen flr Korperschaften und Anstalten des 6ffentlichen Rechts er-
bracht werden kénnen, sondern von allen juristischen Personen des offentlichen Rechts.
Damit werden, auch ohne, dass es einer Aufzahlung im Normtext bedirfte, alle Korper-
schaften, Anstalten, Stiftungen und sonstigen Vereinigungen des o6ffentlichen Rechts er-
fasst und eine kongruente Regelung zu § 62 Absatz 2 Nummer 1 FGO geschaffen. Dane-
ben sind alle Arten von Zusammenschlissen, die von Personen des oOffentlichen Rechts
zum Zweck der Erfullung ihrer Aufgaben gebildet werden, erfasst. Dies sind beispielsweise
Verbande, Spitzenverbande und Arbeitsgemeinschaften.

Uberdies werden von der Regelung in Nummer 2 auch privatrechtlich organisierte, zur Er-
fullung o6ffentlicher Aufgaben gebildete Unternehmen erfasst. Solche Unternehmen kénnen
auch im Wege interkommunaler Zusammenarbeit von mehreren Gemeinden gemeinschaft-
lich gegriindet und unterhalten werden.

Daneben wird weiterhin der Begriff der Behdrde verwendet, der aus sich heraus verstand-
lich ist und Behérden im Sinne des § 6 Absatz 1 AO umfasst.
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Zu Nummer 3

Nach Nummer 3, die inhaltlich dem bisherigen § 4 Nummer 15 StBerG entspricht, sind die
nach Landesrecht zur Insolvenzberatung berechtigten Einzelpersonen, die regelmaliig
keine o&ffentliche Férderung erhalten, sondern Insolvenzberatung ehrenamtlich oder in Aus-
nahmefallen auch freiberuflich oder gewerblich betreiben, in dem ihnen durch die landes-
rechtlichen Ausflihrungsgesetze erlaubten Umfang zur Hilfeleistung in Steuersachen be-
fugt.

Die in Nummer 3 genannten Personen und Stellen sind von der zuséatzlichen Vorausset-
zung, wie sie in Nummer 4 vorgesehen ist, ausgenommen, da deren Beféahigung zur Durch-
fuhrung der Insolvenzberatung in landesrechtlich geregelten Anerkennungsverfahren kon-
kret gepruft wird. Zeigen sich in der Arbeit der anerkannten Stelle Unzulanglichkeiten, so
reicht es aus, wenn die fur ihre Anerkennung zustandige Behorde die erforderlichen Mal-
nahmen ergreift und gegebenenfalls die Anerkennung widerruft.

Zu Nummer 4

Die Trager der freien Wohlfahrtspflege nehmen im System der sozialen Beratung eine zent-
rale Stellung ein. Die Hilfeleistung in Steuersachen soll, soweit sie nicht unter Nummer 2
fallt, kinftig punktuell bezogen auf die jeweiligen Aufgabenbereiche der Wohlfahrtsver-
bande erfolgen. Die nach § 75 des Achten Buchs Sozialgesetzbuch anerkannten Trager
der freien Jugendhilfe missen zwar kein Anerkennungsverfahren durchlaufen, sind aber
nach ihrer Stellung und Funktion dennoch mit den anerkannten Insolvenzberatungsstellen
vergleichbar. Die anerkannten Verbande zur Foérderung der Belange von Menschen mit
Behinderungen im Sinne des § 15 Absatz 3 des Behindertengleichstellungsgesetzes bera-
ten ihre Mitglieder und kdnnen Verbandsklage erheben. Auch sie missen fur die staatliche
Anerkennung unter anderem eine mehrjahrige Tatigkeit vorweisen. Soweit sich im Rahmen
dieser Tatigkeit der Bedarf flr eine Hilfeleistung in Steuersachen ergeben sollte, soll ihnen
dies kunftig nicht nur unter den Voraussetzungen der §§ 4b oder 6 StBerG-E, sondern un-
abhangig Uber § 4c Absatz 1 Nummer 4 StBerG-E ermdglicht werden.

Die in Nummer 4 genannten Sozialverbande unterliegen keiner oder nur einer einge-
schrankten offentlichen Aufsicht. Da lhre Befahigung zur Erbringung von Hilfeleistung in
Steuersachen insoweit nicht gesondert Uberprift wird, ist es gerechtfertigt, diese Verbande
hinsichtlich der Ausgestaltung der Befugnis insgesamt den Vereinigungen gleichzustellen,
die nach § 4b StBerG-E Hilfe in Steuersachen fir ihre Mitglieder erbringen dirfen. Deshalb
gilt fir sie die in § 4b Absatz 2 StBerG-E normierte Pflicht sowie die in § 7 Absatz 1 StBerG-
E enthaltene Mdglichkeit der Untersagung. Im Ubrigen wird auf die Begriindung zu § 4b
Absatz 2 StBerG-E verwiesen. Die Anforderung an die personelle, sachliche und finanzielle
Ausstattung steht in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Umfang der angebotenen Hil-
feleistung in Steuersachen. Anders als Vereinigungen nach § 4b Absatz 1 StBerG-E sind
die in § 4c Absatz 1 Nummer 4 StBerG-E genannten Sozialverbande nicht mitgliederfinan-
ziert. Sofern diese Sozialverbande auch Rechtsdienstleistungen nach § 8 Absatz 1 Nummer
5 RDG erbringen, haben sie die Voraussetzungen des § 7 Absatz 2 RDG zu erflllen.

Zu Absatz 2
Zu Nummer 1

Bei einer Vielzahl von notariell zu beurkundenden Fallen kdnnen steuerrechtliche Aspekte
eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Aus diesem Grund sollen hauptberufliche Notarinnen
und Notare nach § 4c Absatz 2 Nummer 1 StBerG-E weiterhin zur geschaftsmaRigen Hil-
feleistung in Steuersachen im Rahmen ihrer Befugnisse nach der BNotO befugt sein.

Zum Amt von Notarinnen und Notaren gehért nach § 24 BNotO die sonstige Betreuung auf
dem Gebiet vorsorgender Rechtspflege und die Beratung. Zur Betreuung gehort nach § 24
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Absatz 1 Satz 1 BNotO die Beratung. Notarinnen und Notare durfen deshalb aufgrund ihrer
Amtstatigkeit in Einzelfallen eine steuerrechtliche Beratung vornehmen.

Zu Nummer 2

Die sachliche Befugnis von Patentanwaltinnen und Patentanwalten sowie Berufsaus-
Ubungsgesellschaften im Sinne der PAO fur eine Hilfeleistung in Steuersachen ergibt sich
aus ihrem beruflichen Tatigkeitsfeld in den in § 3 PAO geregelten Angelegenheiten. Diese
bilden zugleich den Rahmen fir die Beratung in steuerrechtlichen Angelegenheiten.

Zu § 4d (Spediteure; sonstige Zollvertreter)

Speditionsunternehmen sind derzeit nach § 4 Nummer 9 Buchstabe a StBerG in Eingangs-
abgabensachen und bei der verbrauchsteuerlichen Behandlung von Waren im Warenver-
kehr mit anderen Mitgliedstaaten der Europaischen Union zur Hilfeleistung befugt. Sonstige
Unternehmen sind momentan nach § 4 Nummer 9 Buchstabe b StBerG zur Hilfeleistung
befugt, soweit diese im Zusammenhang mit der Zollbehandlung in Eingangsabgabensa-
chen erfolgt. Diese auf eine Spezialmaterie beschrankten Befugnisse sollen durch die Neu-
regelung der §§ 4 ff. StBerG-E beibehalten werden, da sie der Vereinfachung der Ablaufe
bei der Zollverwaltung bezlglich der verschiedenen Zollverfahren sowie der Erhebung von
Einfuhrabgaben dienen. Zum Schutz des Rechtsuchenden vor unsachgemaler Hilfeleis-
tung in Steuersachen darf die Hilfeleistung nur nach Maligabe des § 4b Absatz 2 StBerG-
E erfolgen. Auf die Begrindung zu § 4b Absatz 2 StBerG-E wird Bezug genommen.

Die Erfallung der umsatzsteuerlichen Pflichten beim zustandigen Finanzamt gehért jedoch
— mit Ausnahme der Tatigkeit des Fiskalvertreters nach den §§ 22a ff. UStG — auch in die-
sen Fallen weiterhin zu den Tatigkeiten, die nach § 33 StBerG den Personen und Gesell-
schaften im Sinne des § 3 Satz 1 StBerG vorbehalten sind.

Zu Nummer 1

Nummer 1 regelt die Befugnis von Spediteurinnen und Spediteuren zur geschaftsmafigen
Hilfeleistung in Steuersachen. Diese sollen entsprechend des bisherigen Umfangs in Ein-
fuhrabgabensachen und bei der verbrauchsteuerlichen Behandlung von Waren im Waren-
verkehr mit anderen Mitgliedstaaten der Europaischen Union zur Hilfeleistung befugt sein.
Bei der Anderung der Begrifflichkeit ,Eingangsabgabe*“ in ,Einfuhrabgabe“ handelt es sich
um eine redaktionelle Anderung, die sich am Zollverwaltungsgesetz (ZollVG) orientiert.
Nach § 1 Absatz 1 Satz 3 ZollVG sind Einfuhrabgaben Zoll, Einfuhrumsatzsteuer und Ver-
brauchsteuern. Die Befugnis soll sich ausdrticklich auch auf Ausfuhrabgabensachen erstre-
cken, da fir die entsprechenden Zollverfahren erforderlichen Kenntnisse nahezu identisch
sind. AuRerdem sieht das EU-Zollrecht nach den Artikeln 18 ff. des Zollkodex der Union
(Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des europaischen Parlaments und des Rates vom 9. Okto-
ber 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union, ABI. L 269 vom 10. Oktober 2013, S. 1)
einen weiten Spielraum der Mitgliedstaaten bei der Erbringung von Dienstleistungen durch
Zollvertreter vor. Demnach betrifft das Recht, sich vertreten zu lassen, alle zollrechtlichen
Verfahrenshandlungen. Es ist umfassend, also nicht auf die Zollanmeldung oder ahnliche
Handlungen im Zusammenhang mit Zollverfahren beschrankt. Es beinhaltet etwa das Aus-
kunftsrecht, Antrage auf Bewilligungen, das Zollwertrecht, das Zollschuldrecht, die Vor-
zugsbehandlungen sowie die Rechtsbehelfe (vergleiche Witte, Zollkodex der Union, Arti-
kel 18, Rn. 26). Die Erganzung der ,zollrechtlichen Verfahrenshandlungen® greift die Inten-
tion des Artikels 18 des Unionszollkodex auf. Umfasst sollen samtliche ,Prozesse” rund um
die Abgabe ,Zoll“ im Sinne des Unionszollkodex sein.

Zu Nummer 2
Nach Nummer 2 sollen Zollvertreter kinftig in Einfuhr- und Ausfuhrabgabensachen zur ge-

schaftsmafligen Hilfeleistung in Steuersachen befugt sein. Zollvertreter kann jede naturli-
che oder juristische Person oder eine Personenvereinigung sein, die keine juristische Per-
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son ist, aber nach dem Recht der Europaischen Union oder nach nationalem Recht die
Maoglichkeit hat, im Rechtsverkehr wirksam aufzutreten.

Zu § 4e (Nebenleistungen)

Bei § 4e StBerG-E handelt es sich um ein wesentliches Element der Neuregelung der Be-
fugnis der geschaftsmaRigen Hilfeleistung in Steuersachen. Hiernach sollen kiinftig die Vo-
raussetzungen, unter denen Hilfeleistung in Steuersachen als Nebenleistung zum Berufs-
oder Tatigkeitsbild erbracht werden darf, in einer Generalklausel bestimmt werden. Damit
soll gewahrleistet werden, dass die Ausubung solcher Berufe, die nicht speziell Hilfeleistung
in Steuersachen erbringen, nicht eingeschrankt wird, zugleich aber die Verbraucherinnen
und Verbraucher vor unsachgemaler Hilfeleistung in Steuersachen geschiitzt werden. So-
weit keine ausdrickliche Befugnis zur Hilfeleistung in Steuersachen nach den §§ 4 bis 4d
StBerG-E besteht, sollen die bislang in § 4 StBerG abschlieRend Genannten ihre Befugnis
zur Hilfeleistung in Steuersachen kinftig aus § 4e StBerG-E ableiten kdnnen. Daneben soll
die Neuregelung auch unter den dort genannten Voraussetzungen in weiteren Fallen eine
Hilfeleistung in Steuersachen ermdglichen. Die Vorschrift findet auf wirtschaftliche Tatigkei-
ten aller Art Anwendung. Beispielsweise sollen Kreditinstitute im Sinne des § 1 Absatz 1
Satz 1 KWG, befugt sein, Ansassigkeitsbescheinigungen zu beantragen und Antrage auf
Erstattung von Kapitalertragsteuer nach § 44a Absatz 9 oder § 50c EStG oder nach § 11
Absatz 1 InvStG oder einen Antrag auf Ausstellung einer Statusbescheinigung nach § 7
Absatz 4 InvStG flr den Inhaber des Wertpapiers, der ihr eigener Kunde ist (unmittelbare
Kundenbeziehung) oder in sog. mehrstufigen Verwahrstrukturen fur die Kunden anderer
Kreditinstitute (mittelbare Kundenbeziehung) zu stellen.

Ebenfalls antragsberechtigt sind Kreditinstitute mit Sitz im Ausland, die EWR-Zweignieder-
lassungen nach § 53b KWG, Zweigniederlassungen nach § 53¢ Nr. 2 KWG oder Zweigstel-
len nach § 53 KWG unterhalten. Mit mehrstufigen Verwahrstrukturen sind Falle gemeint, in
denen ein Kreditinstitut die Wertpapiere fir die Kunden eines anderen Kreditinstituts ver-
wahrt oder in denen weitere Kreditinstitute vor dem Kreditinstitut mit der unmittelbaren Kun-
denbeziehung zwischengeschaltet werden. Vergltungsschuldner im Sinne des § 50a EStG
sollen befugt sein, Antrage auf Freistellung oder Erstattung vom Steuerabzug nach § 50a
EStG gemal § 50c EStG zu stellen, soweit sie in Vertretung ihrer Vertragspartner (Vergu-
tungsglaubiger) handeln. Die reine Vertretung in den genannten Verfahren begrindet dabei
noch keine Kundenbeziehung. Vielmehr muss eine unmittelbare oder mittelbare Kunden-
beziehung unabhangig davon bestehen, insbesondere in Form der Verwahrung und Ver-
waltung der Wertpapiere des Glaubigers der Kapitalertrage oder einer sonstigen Vertrags-
beziehung zwischen Vergltungsschuldner und -glaubiger.

Durch die Neuregelung wird bestimmt, dass geschaftsmafige Hilfe in Steuersachen geleis-
tet werden darf, wenn diese als Nebenleistung erbracht wird.

Ob eine Nebenleistung zum Berufs- oder Téatigkeitsbild vorliegt, ist nach Satz 2 nach dem
Inhalt, Umfang und sachlichen Zusammenhang mit der Haupttatigkeit zu beurteilen. Dabei
sind als ein Aspekt auch die erforderlichen Steuerrechtskenntnisse zu berlcksichtigen. Die
Formulierung ist an § 5 Absatz 1 RDG angelehnt.

Die Hilfeleistung in Steuersachen nach § 4e StBerG-E ist nicht auf Erlauterungen allgemei-
ner Art beschrankt, sondern kann auch eine Beratung im Einzelfall umfassen. Dies folgt
bereits aus § 2 Absatz 2 StBerG, wonach Hilfeleistung in Steuersachen jede Tatigkeit in
fremden Angelegenheiten im Anwendungsbereich des StBerG ist, sobald sie eine rechtli-
che Prifung des Einzelfalls erfordert.

Inhalt und Umfang
Durch das Abstellen auf Inhalt und Umfang der Hilfeleistung in Steuersachen wird deutlich,

dass es bei der Gewichtung von Haupt- und Nebentatigkeit nicht allein auf den (Zeit-)Anteil
der Hilfeleistung in Steuersachen an der Gesamttatigkeit, sondern auch auf die Schwierig-
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keit und Komplexitat der Hilfeleistung in Steuersachen ankommt. Entscheidend ist, welche
Bedeutung nach der Verkehrsanschauung die Nebenleistung innerhalb der Gesamtleistung
hat.

Eine Nebenleistung liegt vor, wenn die Hilfeleistung in Steuersachen die Leistung insge-
samt nicht pragt und es sich nicht um eine Tatigkeit handelt, die nach § 33 StBerG Steuer-
beraterinnen, Steuerberatern, Steuerbevollmachtigten und steuerberatenden Berufsaus-
Ubungsgesellschaften vorbehalten ist. Nach § 33 Satz 1 StBerG haben Steuerberaterinnen,
Steuerberater, Steuerbevollmachtigte und Berufsaustbungsgesellschaften die Aufgabe, im
Rahmen ihres Auftrags ihre Auftraggeber in Steuersachen zu beraten, sie zu vertreten und
ihnen bei der Bearbeitung ihrer Steuerangelegenheiten sowie bei der Erfiillung ihrer steu-
erlichen Pflichten Hilfe zu leisten. Haupttatigkeit dieser Personen ist die unbeschrankte ge-
schaftsmaRige Hilfeleistung in Steuersachen fir den Auftraggeber. Personen und Gesell-
schaften im Sinne des § 3 Satz 1 StBerG haben die Pflicht zur umfassenden und erschop-
fenden Beratung im Rahmen des § 33 StBerG. Maldgebend ist, ob die Hilfeleistung in Steu-
ersachen innerhalb der Gesamtleistung ein solches Gewicht hat, dass fir sie die volle Kom-
petenz einer Steuerberaterin oder eines Steuerberaters erforderlich ist. Es ist im Einzelfall
zu prufen, ob insgesamt die Hilfeleistung in Steuersachen im Vordergrund steht und es im
Wesentlichen auch um die Klarung steuerrechtlicher Fragen geht. Entscheidend ist aber
nicht, ob die Dienstleistung auch ohne die steuerrechtliche Beratung erbracht werden kann.
Im Vordergrund der beruflichen Tatigkeit muss die allgemeine, nicht spezifisch steuerrecht-
liche Dienstleistung stehen. Vor diesem Hintergrund sollen beispielsweise diejenigen, die
Vertrage im Sinne des § 2 Absatz 1 des Wohnungsbau-Pramiengesetzes schlieRen oder
vermitteln, weiterhin zum Ausflllen von Antragen auf Wohnungsbaupramie befugt bleiben,
auch wenn die Haupttatigkeit ohne das Ausflllen derartiger Antrage erbracht werden kann.

Die als Nebenleistung zu erbringende Hilfeleistung in Steuersachen ist auf solche Fragen
beschrankt, die sich aus einer nicht steuerberatenden Haupttatigkeit auf dem Gebiet des
Steuerrechts ergeben. Es darf sich dabei nur um einen untergeordneten Teil der Hauptta-
tigkeit handeln und muss mit dieser in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Die ei-
gentliche Kompetenz liegt in der beruflichen Haupttatigkeit und nicht in der steuerrechtli-
chen Beratung. Lediglich in einem isoliert sektorspezifischen niederschwelligen Bereich,
der auf die Haupttatigkeit bezogen ist, besteht die Beratungsbefugnis, die auch nur in die-
sem sektorspezifischen niederschwelligen Bereich zur Anwendung kommen darf.

Eine vertragliche Vereinbarung zwischen Parteien, wonach die Hilfeleistung in Steuersa-
chen als Nebenleistung erbracht wird, ist fur die tatsachliche Beurteilung dieser Frage un-
erheblich.

Sachlicher Zusammenhang

Erforderlich ist kein unmittelbarer, unlésbarer Zusammenhang mit der beruflichen Tatigkeit.
Es ist ausreichend, dass die Hilfeleistung in Steuersachen zu der jeweiligen Haupttatigkeit
gehort. Eine Hilfeleistung in Steuersachen ist damit nur dann zuldssig, wenn sie zum ubli-
chen Ablauf oder zur Abwicklung des Hauptgeschéafts gehoért und zwar auch dann, wenn
sie nicht im Mittelpunkt der Leistung steht. Dies impliziert, dass sich die im Zusammenhang
angebotene Hilfeleistung in Steuersachen in die eigentliche Tatigkeit einfligt und tatsachlich
nicht isoliert als gesonderte Dienstleistung angeboten wird. Nicht zulassig ist damit vor al-
lem die Vereinbarung einer untergeordneten Hilfeleistung in Steuersachen, die nicht im Zu-
sammenhang mit der eigentlichen Téatigkeit steht.

Soweit sich die Befugnis zur Hilfeleistung in Steuersachen aus der Zugehorigkeit zu einem
Berufs- oder Tatigkeitsbild ergibt, ist es ausreichend, dass es sich um eine fest umrissene,
typisierte berufliche Betatigung handelt, mit der nach der Verkehrsanschauung eine Hilfe-
leistung in Steuersachen verbunden ist.

Erforderliche Steuerrechtskenntnisse
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Ein weiterer Aspekt, der bei der Beurteilung der Frage der Nebenleistung zu bertcksichti-
gen ist, sind die Steuerrechtskenntnisse, die fir die Haupttatigkeit erforderlich sind. Im
Sinne einer typisierenden Betrachtung ist dabei grundsatzlich nicht auf den jeweiligen Ein-
zelfall abzustellen, sondern auf die Berufsqualifikation, die allgemein fir die Haupttatigkeit
erforderlich ist. Dieses Kriterium legt einen Mindeststandard fir die Hilfeleistung in Steuer-
sachen fest und dient dem Schutz des Verbrauchers. Fur die Haupttatigkeit erforderliche
Steuerrechtskenntnisse sind grundsatzlich solche, die im Studium, in der Berufsausbildung
oder Weiterbildung fir die nicht steuerberatende Haupttatigkeit vermittelt wurden.

Wird eine Tatigkeit ausgeubt, fur die weder eine abgeschlossene Berufsausbildung noch
ein erfolgreich absolviertes Hochschulstudium erforderlich ist, soll dies eine Hilfeleistung in
Steuersachen als Nebenleistung ausdricklich nicht ausschlieen. In diesen Fallen ist ent-
scheidend, ob aufgrund des Inhalts, Umfangs und sachlichen Zusammenhangs mit der
Haupttatigkeit bei einer typisierenden Betrachtung davon ausgegangen werden kann, dass
die fur eine Hilfeleistung in Steuersachen als Nebenleistung erforderlichen Steuerrechts-
kenntnisse vorhanden sind. Davon ist regelmafig bei solchen steuerrechtlichen Fragen
auszugehen, die typischerweise mit der ausgelbten Tatigkeit einhergehen. So soll bei-
spielsweise eine Energieberaterin oder ein Energieberater auch uber steuerliche Forde-
rungsmaoglichkeiten fur Energiesparmallnahmen beraten und gegebenenfalls etwaige For-
derantrage stellen dirfen, da Entscheidungen Uber Energiesparmal®nahmen haufig in be-
sonderem Mafe von steuerlichen Forderungsmdglichkeiten abhangig sind. Die Beratung
durch eine Energieberaterin oder einen Energieberater kann deshalb kiinftig auch eine Be-
ratung Uber steuerrechtliche Fragen umfassen. Dies gilt unabhangig davon, ob die Tatigkeit
als Energieberaterin oder Energieberater eine gesonderte Ausbildung erfordert oder nicht.

Zu § 5 (Verbot der unbefugten Hilfeleistung in Steuersachen, Missbrauch von
Berufsbezeichnungen)

Zu Absatz 1

Bei den in Absatz 1 enthaltenen Anderungen handelt es sich um Folgeanderungen auf-
grund der Neufassung der §§ 4 ff. StBerG-E. Soweit nunmehr abweichend von der bisheri-
gen Fassung jeweils nicht mehr nur auf die gesamte Norm verwiesen wird, handelt es sich
um eine Prazisierung, die aufgrund des Bestimmtheitsgrundsatzes und der BuRgeldbeweh-
rung erforderlich ist. In Satz 1 soll zudem auf die Aufnahme des bisherigen Zusatzes ,ins-
besondere nicht geschaftsmalig Rat in Steuersachen erteilen” verzichtet werden, da es
sich bei dem ,Rat® in Steuersachen um eine Art der Hilfeleistung in Steuersachen (§ 2 Ab-
satz 2 StBerG) handelt.

Zu Absatz 2

Durch die in Absatz 2 Satz 1 beabsichtigten Anderungen soll sichergestellt werden, dass
die Finanzbehoérden dem fur die Durchfuhrung der Bul3geldverfahren nach § 20 RDG zu-
standigen Bundesamt fir Justiz alle fir die Durchfiihrung des Buldgeldverfahrens erforder-
lichen Informationen mitgeteilt werden kénnen. Durch den neuen Absatz 2 Satz 2 soll ge-
regelt werden, dass die Finanzbehdrde, die eine Mitteilung nach Satz 1 gemacht hat, Uber
den Ausgang des Buligeldverfahrens zu unterrichten ist. Der Ausgang eines Buligeldver-
fahrens im Bereich der unerlaubten Hilfeleistung in Steuersachen kann Rickschlisse auf
Steuerhinterziehungen zulassen, fir deren Verfolgung die Finanzbehoérden zustandig sind.
Daruber hinaus kdnnen Rickmeldungen des Bundesamtes fur Justiz mit einem fur die Pra-
xis wichtigen Erkenntnisgewinn verbunden sein, der fir die Ausgestaltung von Mitteilungen
der Finanzbehdrden an das Bundesamt fur Justiz von praktischer Bedeutung ist.

Zu Absatz 3

Der bisherige § 5 Absatz 2 Satz 2 wird in einen neuen Absatz 3 Uberfiihrt, wobei zugleich
auf die Beibehaltung des Uberflissigen Klammerzusatzes ,(§ 76 Absatz 11)“ verzichtet
wird. Zudem soll kiinftig auf die bislang in Absatz 2 Satz 2 und 3 enthaltene Differenzierung
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der Mitteilungsbefugnis beziehungsweise Mitteilungspflicht zur Geltendmachung von An-
spruchen nach den Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
durch die Steuerberaterkammern verzichtet werden, da diese dezidierte Differenzierung
wenig Uberzeugend ist. Aus diesem Grund soll durch den neuen § 5 Absatz 3 StBerG-E
undifferenziert geregelt werden, dass die Finanzbehérden oder das Bundesamt fur Justiz
den Steuerberaterkammern die fur die Prifung der Geltendmachung von Anspriichen nach
dem UWG erforderlichen Informationen mitteilen konnen.

Im Ubrigen sollen lediglich redaktionelle Korrekturen vorgenommen werden.
Zu Absatz 4

Inhaltlich entspricht der neue Absatz 4 dem bisherigen § 5 Absatz 3 StBerG. Die erforderli-
che Folgeanderung aufgrund der Neufassung des § 160 StBerG-E soll zum Anlass genom-
men werden, die recht kompliziert abgefasste Nummer 2 des bisherigen Absatzes 3 neu zu
strukturieren.

Zu Absatz 5
Es soll lediglich eine redaktionelle Anderung vorgenommen werden.
Zu Absatz 6

In Absatz 6 soll lediglich eine Folgednderung aufgrund der Einfligung des neuen Absatzes
3 vorgenommen werden.

Zu § 6 (Ausnahmen vom Verbot der unbefugten Hilfeleistung in Steuersachen)

Durch die Neuregelung des § 6 StBerG-E soll die bisher bestehende beschrankte Zulassig-
keit der unentgeltlichen Hilfeleistung nur bei Angehdérigen im Sinne des § 15 AO entfallen
und die unentgeltliche Hilfeleistung in Steuersachen im Regelfall zuldssig werden. Dadurch
sollen die Lebensrealitaten einer modernen Gesellschaft wieder sachgerecht abgebildet
werden. Zugleich sollen durch die vorgesehene Anlehnung an § 6 RDG, der die unentgelt-
liche Rechtsdienstleistung in allen anderen Rechtsgebieten auller dem Steuerrecht regelt,
Wertungswiderspriche verhindert werden.

Durch die Neuregelung entfallt kinftig das Verbot von sogenannten ,Tax Law Clinics®. Da-
bei handelt es sich um Einrichtungen, in denen Studentinnen und Studenten an einer Hoch-
schule unter Anleitung von Professorinnen und Professoren kostenlos Hilfeleistung in Steu-
ersachen anbieten kdnnen. Nachdem durch die Reform des Rechtsdienstleistungsrechts
im Jahr 2008 durch die Einfuhrung des § 6 RDG altruistische Rechtsdienstleistungen in
weitem Umfang ermdglicht wurden, sind mittlerweile ungefahr 100 sogenannte ,Legal Cli-
nics“ an oder im Umfeld deutscher Hochschulen entstanden, in denen unentgeltliche
Rechtsberatung ermdglicht wird. Diese durfen bislang in allen Rechtsgebieten Rechtsrat
erteilen, nur im Steuerrecht nicht. Das soll kiinftig erméglicht werden. Mit der Neuregelung
des § 6 StBerG-E soll das burgerliche Engagement im Bereich der Hilfeleistung in Steuer-
sachen ermoglicht und die Gewinnung von Nachwuchskraften im Bereich des Steuerrechts
gefordert werden.

Zu Absatz 1
Zu Nummer 1

§ 6 Absatz 1 Nummer 1 StBerG-E entspricht inhaltlich weitestgehend dem bisherigen § 6
Nummer 4 StBerG. Erganzend zu dem bisherigen Regelungsumfang soll das Anlegen von
Kontenplanen kiinftig ebenfalls vom Verbot der unbefugten Hilfeleistung in Steuersachen
ausgenommen werden. Beim Anlegen von Kontenplanen wird Ublicherweise auf Standard-
kontenrahmen zurtickgegriffen. Damit ist regelmaRig keine besondere rechtliche Komplexi-
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tat verbunden. Entsprechende Kenntnisse sind bei Personen, die die in § 6 Absatz 1 Num-
mer 1 StBerG-E genannten Voraussetzungen erfillen, anzunehmen, da diese Personen
auch zum Buchen laufender Geschaftsvorfalle befugt sind.

Zu Nummer 2

Durch § 6 Absatz 1 Nummer 2 StBerG-E soll die unentgeltliche Hilfeleistung in Steuersa-
chen kunftig grundsétzlich — gegebenenfalls unter Einhaltung der in Absatz 2 normierten
Pflichten — zulassig sein, soweit sich nicht aus dem StBerG oder anderen Gesetzen, etwa
der BRAO oder dem UWG, ein Verbot unentgeltlicher Tatigkeit ergibt.

Der Begriff der Unentgeltlichkeit ist autonom auszulegen. Eine Unentgeltlichkeit liegt nicht
vor, wenn die Hilfeleistung in Steuersachen nach dem Willen des Hilfeleistenden und des
Rechtsuchenden von einer Gegenleistung des Rechtsuchenden abhangig sein soll. Als Ge-
genleistung kommt dabei nicht nur eine Geldzahlung, sondern jeder andere Vermogens-
vorteil in Betracht, den der Hilfeleistende flir seine Leistung erhalt. Entgeltlich im Sinne des
StBerG erfolgt eine Hilfeleistung jedoch auch dann, wenn eine Vergitung nicht explizit im
Hinblick auf die Hilfeleistung in Steuersachen, sondern im Zusammenhang mit anderen be-
ruflichen Tatigkeiten des Hilfeleistenden anfallt oder auch nur anfallen kann. Immer dann,
wenn die Hilfeleistung im Zusammenhang mit einer anderen entgeltlichen beruflichen Ta-
tigkeit erbracht wird, liegt daher keine unentgeltliche Hilfeleistung in Steuersachen vor. Von
§ 6 Absatz 1 Nummer 2 StBerG-E ist deshalb nur die uneigenniitzige Hilfeleistung in Steu-
ersachen vom Verbot der unbefugten Hilfeleistung in Steuersachen ausgenommen. Bereits
eine auf eine mittelbare Gewinnerzielung gerichtete Absicht steht der Unentgeltlichkeit im
Sinne des § 6 Absatz 1 Nummer 2 StBerG-E entgegen. Aus diesem Grund kénnen sich
etwa Banken, die in Steuersachen beraten, nicht auf die Unentgeltlichkeit ihres Beratungs-
angebotes berufen, da dieses fur den Bankkunden zuné&chst kostenlos erscheinende Bera-
tungsangebot im Hinblick auf eine entgeltliche Leistung, namlich die Vermdgensanlage, er-
folgt. Es handelt sich in diesen Fallen um eine Leistung, deren Zulassigkeit bei Vorliegen
der Voraussetzungen allein auf § 4e StBerG-E gestutzt werden kann.

Entsprechendes gilt in jedem Fall, in dem eine Hilfeleistung in Steuersachen zwar im Ein-
zelfall ohne besonderes Entgelt erbracht wird, jedoch eine Mitgliedschaft in einer Vereini-
gung voraussetzt. In diesem Fall richtet sich die Zulassigkeit der an Mitglieder zu erbrin-
genden Hilfeleistungen in Steuersachen allein nach den §§ 4 und 4b StBerG-E, die gegen-
Uber § 6 Absatz 1 Nummer 2 StBerG-E lex specialis sind.

Freiwillige Geschenke, die sich im Rahmen des nach der Verkehrsanschauung Ublichen
bewegen, stehen der Unentgeltlichkeit jedoch nicht entgegen. Aufwandsentschadigungen
stellen ein Entgelt dar, soweit sie eine Honorierung der aufgewendeten Arbeitszeit bedeu-
ten. Dagegen steht ein reiner Auslagenersatz, insbesondere Schreib- und Portoauslagen
sowie Fahrtkostenersetz im Ublichen Rahmen, der Unentgeltlichkeit nicht entgegen.

Zu Absatz 2
Zu Satz 1

Bisher ist die unentgeltliche Hilfeleistung in Steuersachen nach § 6 Nummer 2 StBerG aus-
schliel3lich gegenliber Angehdrigen im Sinne des § 15 AO zulassig. In allen Gbrigen Rechts-
gebieten auller dem Steuerrecht ist die unentgeltliche Rechtsberatung hingegen nach § 6
RDG nicht nur innerhalb des engsten Familienkreises, sondern auch im Rahmen von nach-
barschaftlichen oder dhnlich engen persénlichen Beziehungen ohne weitere Voraussetzun-
gen moglich. Dies flihrt zu dem kaum nachvollziehbaren Ergebnis, dass beispielsweise eine
unentgeltliche Rechtsberatung in einem Rechtsgebiet durch eine Arbeitskollegin oder einen
Arbeitskollegen erlaubt ist, bei der denselben Sachverhalt betreffenden steuerrechtlichen
Fragen eine Hilfeleistung aber verboten ware. Die verscharfende Abweichung der Regelung
im StBerG von der in allen Gbrigen Rechtsgebieten geltenden Vorschrift im RDG lasst sich
bei einer Beratung durch Personen aus dem Familien- und Bekanntenkreis sachlich nicht
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mit dem Schutz der Rechtsuchenden vor unqualifizierter Beratung rechtfertigen. Denn der-
jenige, der sich bei Familienangehdrigen, Freunden oder Nachbarn unentgeltlich steuerli-
chen Rat einholt, muss sich Uber die Risiken eines unentgeltlichen, aus persoénlicher Ver-
bundenheit erteilten Rechtsrats im Klaren sein und ist daher nicht schutzbedirftig.

Vom Begriff der Familie sind entsprechend der bisherigen Regelung in § 6 Nummer 2
StBerG alle Angehdrigen im Sinne des § 15 AO umfasst. Dartber hinaus soll Hilfeleistung
in Steuersachen kinftig in allen Fallen naherer persoénlicher Bekanntschaft ohne Einschran-
kungen erbracht werden konnen, wie sich aus der ausdrucklichen Nennung der nachbar-
schaftlichen Beziehung ergibt. Ahnliche soziale Beziehungen bestehen etwa unter Arbeits-
kollegen oder Vereinsmitgliedern, soweit diese sich gegenseitig Hilfe leisten.

Im Ubrigen enthalt Absatz 2 fir alle Personen, die Hilfeleistung in Steuersachen nicht nur
innerhalb des Familien- und Bekanntenkreises erbringen, eine gesetzliche, zum Schutz der
Rechtsuchenden erforderliche Pflicht zur Einschaltung von besonders qualifizierten Perso-
nen, deren Nichteinhaltung nach § 7 StBerG-E zur Untersagung der Hilfeleistung in Steu-
ersachen fihren kann. Diese Verpflichtung trifft nicht nur karitative Organisationen und Ver-
einigungen, sondern auch Einzelpersonen, soweit diese Hilfeleistung in Steuersachen tber
den Familien- und Bekanntenkreis hinaus erbringen. Diese missen die nach Absatz 2 er-
forderliche Qualifikation regelmaRig in eigener Person besitzen.

Unentgeltliche Hilfeleistung in Steuersachen darf durch Personen erbracht werden, die zur
unbeschrankten geschaftsmafiigen Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind. Dabei han-
delt es sich um Personen im Sinne des § 3 Satz 1 Nummer 1 StBerG, namentlich um Steu-
erberaterinnen und Steuerberater, Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte, europaische
Rechtsanwaltinnen und europaische Rechtsanwalte, Wirtschaftspriferinnen und Wirt-
schaftsprifer sowie vereidigte Buchpriferinnen und vereidigte Buchprtfer. Fir die Tatigkeit
von Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalten bleibt jedoch § 49b Absatz 1 BRAO unberihrt.

Neben den zur unbeschrankten geschaftsmaligen Hilfeleistung in Steuersachen befugten
Personen soll aber auch juristisch qualifizierten Personen, die die Befahigung zum Richter-
amt haben, die Erbringung einer unentgeltlichen Hilfeleistung in Steuersachen gestattet
werden. Dies umfasst unter anderem Professorinnen und Professoren der Rechtswissen-
schaften, (pensionierte) Richterinnen und Richter, Beamtinnen und Beamte des hoéheren
Verwaltungsdienstes oder Volljuristinnen und Volljuristen aus anderen Berufen. Bei diesen
Personen ist aufgrund ihrer Ausbildung zum Einheitsjuristen davon auszugehen, dass sie
sich in samtliche Rechtsgebiete einarbeiten kdnnen, auch wenn diese — wie in der Regel
das Steuerrecht — auf3erhalb des Ublichen Ausbildungskanons liegen sollten.

Da nur auf den entsprechenden Befahigungsnachweis abzustellen ist und keine aktuell be-
stehende Berufsausiibungsbefugnis vorausgesetzt wird, sollen auch Personen mit bestan-
dener Steuerberaterprufung oder bestandenem Wirtschaftsprufungsexamen die unentgelt-
liche Hilfeleistung in Steuersachen gestattet werden. Bei diesen Personen ist auch ohne
Berufszulassung eine entsprechende Qualifikation nachgewiesen. Dies ermdglicht eine alt-
ruistische Hilfeleistung in Steuersachen auch dann, wenn die Bestellung beziehungsweise
Zulassung beispielsweise aus Altersgrinden zuriickgegeben wird. Entsprechendes gilt fur
Personen, die von der Steuerberaterprifung befreit worden sind, aber sich nicht zur Steu-
erberaterin oder zum Steuerberater bestellen lassen (wollen).

Schlief3lich soll es auch genugen, wenn die unentgeltliche Hilfeleistung in Steuersachen
unter Anleitung der genannten Personen erfolgt. Der Begriff der Anleitung ist entsprechend
den Zielen des Gesetzes, einerseits die Rechtsuchenden vor den Folgen unqualifizierter
Hilfeleistung in Steuersachen zu schitzen, andererseits aber auch burgerschaftliches En-
gagement im Bereich karitativer Hilfeleistung in Steuersachen zu ermdglichen und zu for-
dern, im Sinne einer Grundanforderung zur Sicherstellung der auch im Bereich altruistischer
Hilfeleistung in Steuersachen erforderlichen Beratungsqualitat auszulegen.



-78 -
Zu Satz 2

Im Bereich der altruistischen, unentgeltlichen Hilfeleistung in Steuersachen ist eine stéandige
Begleitung oder Beaufsichtigung der Beratungstatigkeit durch eine besonders qualifizierte
Person weder mdglich noch erforderlich. Vielmehr muss die in Satz 2 konkretisierte Anlei-
tung durch eine besonders qualifizierte Person ausreichen, um den Schutz der Rechtsu-
chenden sicherzustellen. Hierfir ist es einerseits erforderlich, dass die beratend tatigen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter einer Einrichtung in die fur ihre Tatigkeit wesentlichen Steu-
errechtsfragen eingewiesen sind, sodass sie die typischen Fallkonstellationen weitgehend
selbstandig rechtlich erfassen und bearbeiten kénnen. Diese Grundanleitung kann tber
eine Schulungs- oder FortbildungsmalRnahme, daneben aber auch — etwa bei wesentlichen
Rechtsanderungen und aktuellen rechtlichen Entwicklungen — tber Rundschreiben und an-
dere Informationsmedien erfolgen. Uber diese Einweisung hinaus setzt die Anleitung aber
auch voraus, dass in Fallen, in denen das Fachwissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nicht ausreicht, letztlich eine juristisch oder sonst fiir die Hilfeleistung in Steuersachen qua-
lifizierte Person zur Verflgung steht, um auch eine Anleitung im Einzelfall geben zu kénnen.
Weder fir die Grundanleitung noch fur die Anleitung im Einzelfall ist es erforderlich, dass
jede beratende Stelle selbst Uber eine besonders qualifizierte Person verfligt, der den Be-
ratenden jederzeit zur Seite steht. Der Begriff der Anleitung lasst vielmehr vielfaltige Orga-
nisationsstrukturen zu. Ausreichend ist insbesondere eine Organisationsform, bei der be-
sonders qualifizierte Personen in einer Ubergeordneten Dachorganisation die Betreuung
der ortlichen Beratungsstellen Gbernehmen. Daneben kann die Anleitung — insbesondere
bei kleineren und kleinsten Organisationen — auch Uber die Kooperation mit einer Steuer-
beraterin oder einem Steuerberater erfolgen, die oder der die Einweisung der Beratenden
Ubernimmt und fir Einzelfragen nach Absprache zur Verfligung steht. Vor allem bei grée-
ren Einrichtungen kommt sowohl fiir die Grundanleitung als auch fir die Anleitung im Ein-
zelfall ein Multiplikatorensystem in Betracht, bei dem das spezielle Fachwissen der beson-
ders qualifizierten Person Uber besonders geschulte Mitarbeiter vermittelt wird. Entschei-
dend ist, dass am Ende stets auf das umfassende steuerrechtliche Wissen der besonders
qualifizierten Person zuriickgegriffen werden kann.

Sofern eine Steuererklarung oder Steueranmeldung erstellt wird, kann unter Bericksichti-
gung des Umfangs und der Schwierigkeit auch eine abschlieRende Entscheidung der be-
sonders qualifizierten Person erforderlich sein.

Die Begriindung einer Pflicht zum Abschluss und Unterhalt einer Haftpflichtversicherung
ware gerade bei kleineren Einrichtungen oder Einzelpersonen unverhaltnismaRig. Hinzu
kommt, dass eine gesetzlich verankerte Versicherungspflicht auch durch die zustandigen
Finanzbehdrden Uberprift werden muisste, was zwangslaufig die Registrierung aller Perso-
nen und Stellen zur Folge hatte, die auerhalb des Familien- und Bekanntenkreises unent-
geltlich Hilfe in Steuersachen leisten, was zu einem unverhaltnismafligen Verwaltungsauf-
wand fuhren wirde.

Zu § 7 (Untersagung der Hilfeleistung in Steuersachen; Verordnungsermachtigung)

Die Neuregelung der §§ 4 ff. StBerG-E soll zum Anlass genommen werden, § 7 StBerG
insgesamt neu zu fassen und an § 9 RDG anzulehnen. Von der Bu3geldbewehrung nach
§ 160 Absatz 1 Nummer 1 StBerG-E sollen vor allem Verstdlie gegen § 4b Absatz 2 und §
6 Absatz 2 StBerG erfasst werden. Das betrifft zum Beispiel Félle, in denen die Anleitung
einer studentischen ,Tax Law Clinic* nicht den Vorgaben des § 6 Absatz 2 StBerG-E ent-
spricht. Denn in diesen Fallen gilt die geschaftsmafRige Hilfeleistung in Steuersachen, so-
weit sie von den in § 4a Absatz 1 Satz 1, § 4b Absatz 1 Satz 1 oder Satz 3, § 4c Absatz 1
Nummer 4, § 4d oder § 6 Absatz 1 StBerG-E genannten Tatbestadnden gedeckt ist, nicht
als unbefugt im Sinne des § 5 StBerG-E. Kommt es zu einem Verstol3 gegen die jeweiligen
Absatze 2 der §§ 4b und 6 StBerG-E, soll kunftig der Mechanismus des § 7 Absatz 1
StBerG-E greifen, wonach die Finanzéamter den in § 4a Absatz 1 Satz 1, § 4b Absatz 1 Satz
1 oder 3, § 4c Absatz 1 Nummer 4, § 4d sowie § 6 Absatz 1 StBerG-E genannten Personen
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und Vereinigungen die weitere Erbringung der Hilfeleistung in Steuersachen (durch Verwal-
tungsakt) untersagen kénnen, wenn begriindete Tatsachen die Annahme dauerhaft un-
sachgemaler Hilfeleistung in Steuersachen zum Nachteil der Rechtsuchenden oder des
Rechtsverkehrs rechtfertigen. Letzteres ist nach § 7 Absatz 1 Satz 2 StBerG-E insbeson-
dere (aber regelmafig auch nur dann) der Fall, wenn erhebliche Verstolie gegen die Vor-
gaben des § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, des § 4b Absatz 2 und des § 6 Absatz 2 StBerG-
E vorliegen. Buchhalterinnen und Buchhaltern soll die weitere Erbringung der Hilfeleistung
in Steuersachen ebenfalls dann untersagt werden kénnen, wenn begriindete Tatsachen die
Annahme dauerhaft unsachgemafer Tatigkeit zum Nachteil der Rechtsuchenden oder des
Rechtsverkehrs rechtfertigen. Die Bufdgeldbewehrung von Verstof3en gegen eine einschla-
gige Untersagungsverfugung erfolgt dann nach § 160 Absatz 1 Nummer 1 StBerG-E auf-
grund des Verstoles gegen die mittels Verwaltungsakts getroffene Anordnung) und nicht
durch § 20 Absatz 1 Nummer 1 RDG in Verbindung mit § 3 Nummer 1 RDG aufgrund eines
Verstolies gegen das Verbot aus § 5 Absatz 1 StBerG-E.

Durch die Neufassung des § 7 StBerG-E entfallen die bisherigen Untersagungstatbestande
des § 7 Absatz 1 StBerG. In der Praxis wird von der Untersagungsmaoglichkeit in Nummer
2 in den Fallen der §§ 3a und 3d StBerG kein Gebrauch gemacht, da den Steuerberater-
kammern als zustandigen Stellen eine Untersagungsbefugnis nach § 3a Absatz 6 Satz 1
Nummer 4 und § 3f Nummer 4 StBerG zusteht. Diese Falle werden von den Finanzamtern
nach § 5 Absatz 4 StBerG an die zustandige Steuerberaterkammer gemeldet. Im Ubrigen
wird die Vorschrift in der Praxis fast ausschlief3lich in Bezug auf die ,,uberschrittene” Tatig-
keit angewendet. Da insoweit aber eine Ordnungswidrigkeit nach § 20 Absatz 1 Nummer 1
RDG vorliegt, ist nicht ersichtlich, weshalb in diesen Fallen als weiteres Instrument noch
eine Untersagungsverfigung angezeigt sein soll, zumal die gesamte Tatigkeit bei dauerhaft
unsachgemalier Tatigkeit kiinftig nach § 7 Absatz 1 StBerG-E untersagt werden kdénnen
soll. Gleiches gilt in den Fallen der Nummer 3, in denen die Anstellung bei mehreren Ar-
beitgebern nur zu dem Zwecke erfolgt, um fir den Arbeitgeber Steuererklarungen oder -
voranmeldungen anzufertigen, obwohl es sich tatsachlich um eine (verbotene) Tatigkeit in
fremden Angelegenheiten handelt.

Zu Absatz 1

Klnftig sollen die Finanzamter den Personen und Vereinigungen, die nach § 4a Absatz 1
Satz 1, 4b Absatz 1 Satz 1 oder 3, § 4c Absatz 1 Nummer 4, § 4d und § 6 Absatz 1 StBerG-
E geschaftsmalig Hilfe in Steuersachen leisten, die weitere Erbringung dieser Hilfeleistung
fur die Dauer von langstens funf Jahren untersagen kdnnen, wenn begrindete Annahmen
die Tatsachen rechtfertigen, dass diese dauerhaft unsachgeman erfolgt. Dies soll nach Ab-
satz 2 Satz 2 insbesondere dann der Fall sein, wenn in den Fallen des § 4b Absatz 1 und
des § 4c Absatz 1 Nummer 4 StBerG-E erhebliche VerstéRe gegen die Pflichten nach § 4b
Absatz 2 StBerG-E und in den Fallen des § 6 Absatz 1 StBerG-E erhebliche Verstdlie ge-
gen die Pflichten des § 6 Absatz 2 StBerG-E vorliegen.

Zu Absatz 2

Bestandskraftige Untersagungen nach § 7 Absatz 1 StBerG-E sind kunftig dem Bundesamt
fur Justiz mitzuteilen. Das Bundesamt flr Justiz soll diejenigen Personen oder Vereinigun-
gen in der Liste der Untersagungen o6ffentlich bekanntmachen, denen die Erbringung der
Hilfeleistung in Steuersachen nach § 7 Absatz 1 StBerG-E bestandskraftig untersagt wor-
den ist. Dies dient dem Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich Uber etwa-
ige Untersagungsverfigungen offentlich informieren kénnen. Die 6ffentliche Bekanntma-
chung erfolgt durch eine Veroffentlichung im Internet unter der Adresse www.rechtsdienst-
leistungsregister.de. Das Steuergeheimnis (§ 30 AO) steht der Mitteilung der bestandskraf-
tigen Untersagungen von den Finanzamtern an das Bundesamt fiir Justiz und der vorgese-
henen Veréffentlichung ausdricklich nicht entgegen.

Zu Absatz 3
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Nach Absatz 3 soll die Untersagung der Befugnis zu unentgeltlicher Hilfeleistung in Steuer-
sachen innerhalb familiarer, nachbarschaftlicher oder ahnlich enger personlicher Bezie-
hung erbringen zu dirfen, unberihrt bleiben.

Erganzend wird auf die Begriindung zu § 4b Absatz 2 StBerG-E und § 6 Absatz 2 StBerG-
E verwiesen.

Zu Absatz 4

In Absatz 4 ist eine Verordnungsermachtigung vorgesehen, durch die die Landesregierun-
gen ermachtigt werden, durch Rechtsverordnung die den Finanzadmtern nach § 7 Absatz 1
Satz 1 und 3 StBerG-E zugewiesene Aufgabe auf eine andere Landesfinanzbehdrde oder
einem Finanzamt die Aufgabe fur die Bezirke mehrerer Finanzadmter zu Ubertragen. Mit
Blick auf landerspezifische Bedurfnisse soll hierdurch eine Zentralisierung oder Blindelung
der Aufgabe (zum Beispiel bei der Oberfinanzdirektion oder beim Landesamt fur Steuer
oder eine Bundelung der Aufgabe bei bestimmten Finanzamtern) ermdglicht werden. Nach
Satz 2 kann die Aufgabe mit Zustimmung des anderen Landes auch auf eine Landesfinanz-
behoérde eines anderen Landes ubertragen werden. Nach Satz 3 kann die Verordnungser-
machtigung durch Rechtsverordnung auf die jeweils fir die Finanzverwaltung oberste Lan-
desbehérde Ubertragen werden.

Zu Nummer 5 (§ 8)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der Neufassung des § 6 StBerG-E.
Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der Neufassung des § 6 StBerG-E.
Zu Doppelbuchstabe bb

In § 8 Absatz 4 Satz 2 StBerG-E wird erganzend klargestellt, dass gepriifte Bilanzbuchhal-
terinnen und Bilanzbuchhalter auch unter der Bezeichnung ,Bachelor Professional in Bi-
lanzbuchhaltung® werben dirfen, wenn sie einen entsprechenden Abschluss nach der Bi-
lanzbuchhalter-Bachelor Professional in Bilanzbuchhaltungs-Fortbildungsprifungsverord-
nung (BGBI. I. 2020, S. 3070) erworben haben.

Zu Nummer 6 (§ 10)

Im Satzteil vor Nummer 1 soll die Angabe ,Lohnsteuerhilfevereine® aus redaktionellen Grin-
den erganzt werden. Nach § 10 Absatz 1 Nummer 3 StBerG sind auch Daten tber Lohn-
steuerhilfevereine an die fir die Entscheidung zustandige Stelle zu tbermitteln, die die An-
erkennung, die Riucknahme oder den Widerruf der Anerkennung von Lohnsteuerhilfeverei-
nen betreffen.

In der gednderten Nummer 5 soll der Regelungsgehalt des bisherigen § 10 Absatz 1 Num-
mer 5 StBerG und des § 27 Absatz 3 StBerG zusammengefuhrt werden. Die bisher von
§ 10 Absatz 1 Nummer 5 StBerG fiir die Uberpriifung der Voraussetzungen fiir die Bestel-
lung der Leitung einer Beratungsstelle erforderlichen Daten sollen weiterhin an die zustan-
dige Aufsichtsbehdrde Ubermittelt werden kdnnen. Daneben sollen der zustandigen Auf-
sichtsbehdrde kunftig aber auch diejenigen Daten nach § 10 Absatz 1 Nummer 5 StBerG-
E mitgeteilt werden kénnen, die bislang von den Finanzbehérden nach § 27 Absatz 3
StBerG mitgeteilt werden. VerstolRe gegen Vorschriften des StBerG, auf die bislang in § 27
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Absatz 3 StBerG abgestellt wird, rechtfertigen in der Regel MalRnahmen der Aufsichtsbe-
horde Uber Lohnsteuerhilfevereine und werden mithin von der neuen Formulierung erfasst.

In der gednderten Nummer 6 soll neben der Untersagung nach § 3f StBerG kinftig auch
die Untersagung nach § 7 Absatz 1 StBerG-E aufgenommen werden. Durch diese Ergan-
zung soll die Ubermittlung von Daten an die fir die Untersagung nach § 7 Absatz 1 und 3
StBerG-E zustandige Finanzbehdrde ermdglicht werden.

Bei den Gbrigen Nummern sollen keine Anderungen vorgenommen werden.
Zu Nummer 7 (Anderung des Zweiten Abschnitts des Ersten Teils)

Lohnsteuerhilfevereine sind Selbsthilfeeinrichtungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern zur Hilfeleistung in Steuersachen fur ihre Mitglieder. Sie bedurfen der Anerken-
nung und unterliegen einer behdrdlichen Aufsicht.

Der Entwurf sieht in § 4 StBerG-E eine eigenstandige Norm flr die Befugnis zur geschafts-
mafigen Hilfeleistung in Steuersachen von Lohnsteuerhilfevereinen vor. Neben der Neure-
gelung des § 4 StBerG-E ist eine Neustrukturierung der Vorschriften des Zweiten Abschnitts
des Ersten Teils, der Regelungen zum Anerkennungsverfahren, zu den Pflichten der Lohn-
steuerhilfevereine sowie zur Aufsicht vorgesehen. Mit dem neuen Aufbau soll die bislang
eher unsystematische Anordnung der Vorschriften in eine nachvollziehbarere Struktur ge-
bracht werden.

Wahrend die Bezeichnung des Zweiten Abschnitts unverandert bleibt, soll die Bezeichnung
des bisherigen Ersten und Zweiten Unterabschnitts des Zweiten Teils in einen gemeinsa-
men Unterabschnitt mit der Bezeichnung ,,Anerkennung“ geandert werden.

Zum Zweiten Abschnitt (Lohnsteuerhilfevereine)
Zum Ersten Unterabschnitt (Anerkennung und allgemeine Anforderungen)
Zu § 13 (Tatigkeit)

§ 13 StBerG-E regelt die Tatigkeit der Lohnsteuerhilfevereine. Hiernach dirfen Lohnsteu-
erhilfevereine als Selbsthilfeeinrichtung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im
Rahmen ihrer Befugnis Hilfe in Steuersachen fir ihre Mitglieder leisten. Der bisherige § 13
Absatz 1 StBerG wird mit Anpassung der Zitierung des § 4 Nummer 11 StBerG Ubernom-
men.

Daruber hinaus soll kunftig in § 13 Satz 2 StBerG-E der Regelungsgehalt des bisherigen §
4 Nummer 11 Satz 4 StBerG aufgenommen werden. Arbeitslose werden deshalb in § 13
Satz 2 StBerG-E den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nach § 13 Satz 1 StBerG-E
gleichgestellt. Damit ist zugleich eine geringfiigige Ausweitung der Beratungsbefugnis ver-
bunden. Denn nach dem derzeitigen § 4 Nummer 11 Satz 4 StBerG gilt die Befugnis zur
geschaftsmafigen Hilfeleistung in Steuersachen nur flir Mitglieder des Lohnsteuerhilfever-
eins, die arbeitslos geworden sind. Fur diese Beschrankung spricht zwar der Umstand, dass
es sich bei Lohnsteuerhilfevereinen um Selbsthilfeeinrichtungen von Arbeithehmerinnen
und Arbeitnehmern handelt. Dagegen spricht jedoch, dass das Bestehen der Beratungsbe-
fugnis ausschlieRlich von dem einmaligen Bestehen eines Arbeitsverhaltnisses abhangig
ist, unabhangig davon, ob dieses kurz- oder langfristig angelegt ist. Dies kann zu dem Er-
gebnis fuhren, dass eine Person nach einem aulerst kurzfristigen Arbeitsverhaltnis in einer
sehr langen Phase der Arbeitslosigkeit weiterhin beraten werden darf, eine andere Person
ohne ein kurzfristiges Arbeitsverhaltnis jedoch nicht, obwohl in beiden Fallen nach Beendi-
gung des Arbeitsverhaltnisses die Komplexitat der zu bewaltigenden steuerrechtlichen Fra-
gen identisch sein dirfte. Klnftig sollen deshalb auch Arbeitslose einem Lohnsteuerhil-
feverein beitreten und von diesem bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 4 StBerG-E
beraten werden durfen.
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Fir Rentnerinnen und Rentner, Pensionarinnen und Pensionare, Versorgungsempfange-
rinnen und Versorgungsempfanger folgt die Beratungsbefugnis der Lohnsteuerhilfevereine
unmittelbar aus § 4 StBerG-E, sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen.

Der bisherige § 13 Absatz 2 StBerG wird aus systematischen Griinden in § 14 Absatz 1
StBerG-E verschoben, da die Anerkennung insgesamt in § 14 StBerG-E neu geregelt wird.

Zu § 14 (Anerkennung)
Zu Absatz 1

Absatz 1 entspricht dem bisherigen § 13 Absatz 2 StBerG. Hiernach bedurfen Lohnsteuer-
hilfevereine der Anerkennung durch die zustéandige Aufsichtsbehdrde. Durch die Regelung
soll die Einhaltung der fur Lohnsteuerhilfevereine geltenden Normen sichergestellt werden.
Die Rechtsuchenden sollen vor einer unsachgemafen Hilfeleistung in Steuersachen ge-
schutzt und ein Beitrag zur funktionierenden Steuerrechtspflege geleistet werden. Die An-
erkennung als Lohnsteuerhilfeverein ist von der zustandigen Aufsichtsbehdrde dann zu er-
teilen, wenn die Voraussetzungen des § 14 Absatz 2 StBerG-E vorliegen. Entfallen diese
Voraussetzungen nach Erteilung der Anerkennung, so ist diese nach § 16 Absatz 3 StBerG-
E zu widerrufen.

Von der Fiktion einer positiven Anerkennung nach Artikel 13 Absatz 4 der Dienstleistungs-
richtlinie bei Nichtentscheidung durch die zustéandige Aufsichtsbehdrde innerhalb einer be-
stimmten Frist soll abgesehen werden. Zum Schutz einer funktionierenden Steuerrechts-
pflege und aus Griinden des Verbraucherschutzes hat in jedem Fall eine tatsachliche Uber-
prufung der Erflllung der gesetzlichen Voraussetzungen durch die zustandige Aufsichtsbe-
hoérde zu erfolgen.

Die zustandige Aufsichtsbehdrde wird in § 27 StBerG-E bestimmt. Auf die dortige Begrin-
dung wird verwiesen.

Zu Absatz 2

In Absatz 2 werden die Voraussetzungen bestimmt, die fir eine Anerkennung des Lohn-
steuerhilfevereins erfullt sein mussen. Sind diese Voraussetzungen erfullt, besteht ein An-
spruch auf Anerkennung.

Zu Nummer 1

Bisher wird in § 14 Absatz 1 Satz 1 StBerG auf die Rechtsfahigkeit des Vereins abgestellt.
Zukunftig soll nach der neuen Nummer 1 Voraussetzung fur die Anerkennung als Lohnsteu-
erhilfeverein sein, dass der Verein im Vereinsregister eingetragen ist. Anderenfalls konnten
auch nicht eingetragene Idealvereine als Lohnsteuerhilfeverein anerkannt werden, da durch
die Anderung des § 54 Absatz 1 Satz 1 BGB durch das MoPeG auch fir den Idealverein
ohne Rechtspersonlichkeit die vereinsrechtlichen Vorschriften der §§ 24 bis 53 BGB ent-
sprechend gelten.

Durch die Pflicht des Lohnsteuerhilfevereins zur Eintragung in das Vereinsregister soll die
Handelndenhaftung nach § 54 Absatz 2 BGB ausgeschlossen werden, da ansonsten Haf-
tungsrisiken nach § 54 Absatz 2 BGB insbesondere flr die Leitung einer Beratungsstelle
sowie fur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstellen entstehen kdnnten.

Zu Nummer 2

Aus der neuen Nummer 2 folgt, dass die Satzung des Vereins auch weiterhin gewissen
Mindestanforderungen genligen muss, damit eine Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein
erfolgen kann. Die bisherigen Mindestanforderungen an die Satzung des Lohnsteuerhil-
fevereins nach § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 8 StBerG werden jedoch aus Griinden
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der Ubersichtlichkeit ausgegliedert und zukiinftig gesondert in § 18 StBerG-E geregelt. Auf
die Begriindung zu § 18 StBerG-E wird verwiesen.

Zu Nummer 3

Die Anerkennung setzt des Weiteren nach Nummer 3 voraus, dass der Verein mindestens
eine Beratungsstelle in dem Bezirk der Aufsichtsbehorde, in dem er seinen Sitz hat, einge-
richtet hat. Weitere Ausfiihrungen zur Beratungsstelle sind der Begrindung zu § 19
StBerG-E zu entnehmen.

Zu Nummer 4

Der Lohnsteuerhilfeverein muss nach Nummer 4 nachweisen, dass er eine Haftpflichtver-
sicherung abgeschlossen hat oder eine vorlaufige Deckungszusage der Versicherung vor-
legen. Diese Anforderung entspricht den bisherigen §§ 14 Absatz 2, 25 Absatz 2 StBerG in
Verbindung mit § 13 DVLStHV.

Zu Absatz 3

Aus Grinden des Verbraucherschutzes stellt Absatz 3 klar, dass der Lohnsteuerhilfeverein
erst dann geschaftsmaRig Hilfeleistung in Steuersachen erbringen darf, wenn die zustan-
dige Aufsichtsbehdrde positiv Uber den Antrag des Lohnsteuerhilfevereins auf Anerken-
nung entschieden hat.

Zu § 15 (Anerkennungsverfahren; Bezeichnung; Gebiihr)
Zu Absatz 1

Nach Absatz 1 Satz 1 ist der Antrag auf Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein bei der
zustandigen Aufsichtsbehorde zu stellen. Der bisherige Regelungsgehalt des § 1 DVLStHV
soll damit in das StBerG aufgenommen werden.

Absatz 1 Satz 2 soll den Regelungsgehalt des bisherigen § 15 Absatz 2 StBerG modifizie-
ren. Dem Antrag auf Anerkennung soll kiinftig nur noch eine einfache Abschrift der Satzung
beigefligt werden missen, um die Digitalisierung des Anerkennungsverfahrens zu erleich-
tern und Medienbriche zu vermeiden.

Zu Absatz 2

In Absatz 2 wird die Gebuhr fir die Bearbeitung des Antrags auf Anerkennung als Lohn-
steuerhilfeverein festgelegt. Die Gebihr wird in Anlehnung an § 54 Absatz 3 StBerG von
300 Euro auf 500 Euro erhoht, nachdem diese im Jahr 2000 noch 600 Deutsche Mark be-
tragen hat und infolge der Wahrungsumstellung auf 300 Euro geandert wurde und seitdem
unverandert geblieben ist.

Zu Absatz 3

Absatz 3 ubernimmt inhaltlich weitgehend unverandert die Regelung des § 17 StBerG. Die
Vorschrift soll dahingehend erganzt werden, dass die Urkunde dem Lohnsteuerhilfeverein
auszuhandigen ist. Malkgebliches Datum fiir die Anerkennung ist das Ausstellungsdatum
der Urkunde.

Zu Absatz 4
In Absatz 4 wird geregelt, dass die Bezeichnungen ,Lohnsteuerhilfeverein® oder ,LStHV*

ausschliel3lich von anerkannten Lohnsteuerhilfevereinen gefuhrt werden durfen. Versto3e
hiergegen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar.
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Vor der Anerkennung durfen Vereine die vorgenannten Bezeichnungen nur im Zusammen-
hang mit Handlungen fuhren, die der Herbeifihrung der Anerkennung oder der Vorberei-
tung der Geschaftsaufnahme dienen. Diese Ausnahme ist erforderlich, da die Bezeichnung
.Lohnsteuerhilfeverein“ oder ,LStHV* in den Vereinsnamen aufzunehmen ist (vergleiche
§ 18 Absatz 1 Nummer 1 StBerG-E) und die Eintragung in das Vereinsregister — mit dem
entsprechenden Vereinsnamen — nach § 14 Absatz 2 Nummer 1 StBerG-E Voraussetzung
fur die Anerkennung ist. Zudem muss der Lohnsteuerhilfeverein in dem Bezirk der Auf-
sichtsbehdrde, in dem er seinen Sitz hat, mindestens eine Beratungsstelle unterhalten. Die
fur die Unterhaltung derartiger Raumlichkeiten erforderlichen Mietvertrage durften ebenfalls
regelmafig bereits vor der Anerkennung abgeschlossen werden.

Zu § 16 (Erléschen, Riicknahme und Widerruf der Anerkennung)

Die Vorschrift regelt das Erléschen, die Ricknahme und den Widerruf der Anerkennung
und greift den Inhalt der bisherigen Regelungen in § 19 und § 20 StBerG auf. Der Lohn-
steuerhilfeverein ist im Falle des Erloschens, der Riicknahme oder des Widerrufs der An-
erkennung nicht mehr zur Hilfeleistung in Steuersachen befugt. Zudem darf die Bezeich-
nung ,Lohnsteuerhilfeverein® oder ,LStHV* ab diesem Zeitpunkt nicht mehr gefiihrt werden.

Zu Absatz 1

In Absatz 1 werden drei Grinde aufgeflihrt, die das Erléschen der Anerkennung als Lohn-
steuerhilfeverein zur Folge haben:

— Nummer 1 entspricht dem bisherigen § 19 Absatz 1 Nummer 1 StBerG und nennt die
Auflésung des Lohnsteuerhilfevereins als Erléschensgrund. Die Auflésung des Vereins
erfolgt nach allgemeinen vereinsrechtlichen Vorschriften (zum Beispiel durch einen Be-
schluss der Mitglieder- oder Vertreterversammlung).

— Nummer 2 fasst den bisherigen § 19 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 StBerG zusam-
men. Grund fir ein Erldschen der Anerkennung kann demnach auch der schriftliche
Verzicht auf die Anerkennung gegenuber der zustandigen Aufsichtsbehdrde sein.

— Nummer 3 nennt als weiteren Grund die L6schung aus dem Vereinsregister. Bislang
stellt § 19 Absatz 1 Nummer 3 StBerG auf den Verlust der Rechtsfahigkeit ab. Die An-
derung erfolgt aufgrund der Anderung des § 54 BGB. Auf die Begriindung zu § 14
StBerG-E wird verwiesen. Die Loschung aus dem Vereinsregister erfolgt, wenn

— der Verein weniger als sieben Mitglieder hat;

— wenn durch einen gesetzeswidrigen Beschluss der Mitgliederversammlung oder
durch gesetzeswidriges Verhalten des Vorstands das Gemeinwohl gefahrdet wird
oder

— wenn der Verein auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Geschaftsbetriebs ausge-
richtet ist.

Zu Absatz 2

Absatz 2 Satz 1 regelt die Voraussetzungen fir die Riicknahme der Anerkennung und ent-
spricht im Wesentlichen dem bisherigen § 20 Absatz 1 StBerG. Die zustandige Aufsichts-
behoérde hat die Anerkennung zurlickzunehmen, wenn bereits der Antrag auf Anerkennung
hatte versagt werden mussen, weil die Voraussetzungen nach § 14 Absatz 2 StBerG-E
nicht erfiillt waren. Die Ricknahme der Anerkennung wirkt aus diesem Grund auf den Zeit-
punkt der Anerkennung zurick.

Absatz 2 Satz 2 ist in Anlehnung an § 55 Absatz 2 Satz 2 StBerG erganzt worden. Von der
Ricknahme der Anerkennung kann abgesehen werden, wenn die Griinde, aus denen die
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Anerkennung hatte versagt werden mussen, nicht mehr bestehen. Entscheidend ist, dass
der gesetzmalige Zustand wiederhergestellt ist.

Zu Absatz 3
Absatz 3 normiert die Grinde fur den Widerruf der Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein.
Zu Nummer 1

Nach Nummer 1, der inhaltlich dem bisherigen § 20 Absatz 2 Nummer 1 StBerG entspricht,
ist die Anerkennung zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen fir die Erteilung nicht mehr
vorliegen. Die zusténdige Aufsichtsbehdrde hat dem Lohnsteuerhilfeverein jedoch eine an-
gemessene Frist fur die Wiederherstellung eines ordnungsgemafen Zustandes einzurdu-
men. In Bezug auf die Anerkennungsvoraussetzungen, die sich ausdricklich aus § 14 Ab-
satz 2 StBerG-E ergeben, wird auf die Begrindung zu § 14 Absatz 2 Nummer 2 bis 4
StBerG-E verwiesen. Soweit in Absatz 3 Nummer 1 kein Verweis auf § 14 Absatz 2 Num-
mer 1 StBerG-E enthalten ist, liegt dies darin begriindet, dass die Léschung aus dem Ver-
einsregister schon zum Erléschen der Anerkennung fuhrt und deshalb fur einen Widerruf
kein Raum bleibt.

Zu Nummer 2

In Nummer 2, der inhaltlich § 20 Absatz 2 Nummer 2 StBerG entspricht, wird auf die Ein-
haltung der satzungsmafligen Anforderungen bei der tatsachlichen Geschaftsfihrung ab-
gestellt. Die Mindestanforderungen, die die Satzung des Lohnsteuerhilfevereins erflllen
muss, ergeben sich aus § 18 StBerG-E. Auf die dortige Begriindung wird verwiesen.

Zu Nummer 3

Ein weiterer Widerrufsgrund ist nach Absatz 3 Nummer 3 der Vermdgensverfall des Lohn-
steuerhilfevereins. Ein Vermdgensverfall wird vermutet, wenn ein Insolvenzverfahren uber
das Vermogen des Lohnsteuerhilfevereins eréffnet oder der Lohnsteuerhilfeverein in das
vom Insolvenzgericht oder vom Vollstreckungsgericht zu fihrende Schuldnerverzeichnis
eingetragen worden ist.

Zu Nummer 4

Als letzten Widerrufsgrund fihrt Nummer 4 die unsachgerechte Austibung der Hilfeleistung
in Steuersachen und die nicht ordnungsgemale Geschaftsflihrung an.

Der Lohnsteuerhilfeverein muss in seiner Satzung die sachgemafRe Auslbung der Tatigkeit
(§ 18 Absatz 1 Nummer 4 StBerG-E) vorsehen. Wird die Hilfeleistung in Steuersachen dau-
erhaft unsachgemal ausgeubt, so hat die zustandige Aufsichtsbehérde die Anerkennung
zu widerrufen. Hierbei hat die zustandige Aufsichtsbehdrde stets zu priifen, ob eine sach-
gemale Hilfeleistung in Steuersachen insgesamt und auch in Zukunft nicht gewahrleistet
werden kann. Sofern der Lohnsteuerhilfeverein mehrere Beratungsstellen unterhalten
sollte, kann die Schliellung einer Beratungsstelle nach § 28a Absatz 5 StBerG-E ein milde-
res Mittel gegentiber dem Widerruf der Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein darstellen.

Daneben wird in Nummer 4 auch bestimmt, dass eine ordnungsgemafe Geschéaftsfuhrung
insbesondere dann nicht vorliegt, wenn gegen die Pflichten nach diesem Gesetz in nach-
haltiger Weise verstof3en wird. In Betracht kommen unter anderem:

— das Erheben unzulassiger Entgelte von Mitgliedern,

— das Missachten der mitgliedschaftlichen Mitwirkungsrechte,

— das Unterlassen einer Geschaftsprifung.
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Die Verstdlke mussen in nachhaltiger Weise erfolgen. Einmalige und geringfligige Verstolie
stellen grundsatzlich keinen Grund fir den Widerruf einer Anerkennung dar.

Vor einem Widerruf der Anerkennung hat die Aufsichtsbehérde zu priifen, ob die in der
Vergangenheit erfolgten Versdumnisse voraussichtlich auch in der Zukunft noch weiterbe-
stehen werden.

Handelt es sich bei den Pflichtverletzungen, die dem Widerruf der Anerkennung zugrunde
liegen, um solche nach dem GwG, besteht eine spezielle geldwascherechtliche Befugnis
zum Widerruf der Anerkennung nach § 51 Absatz 5 GwG nach den dort geregelten Voraus-
setzungen.

Zu Absatz 4

Nach Absatz 4 ist dem Lohnsteuerhilfeverein vor einer Riicknahme oder einem Widerruf
der Anerkennung rechtliches Gehdr zu gewahren.

Zu § 17 (Abwicklung schwebender Steuersachen)
Zu Absatz 1

Verliert ein Lohnsteuerhilfeverein seine Anerkennung, ist er nicht mehr befugt, Hilfe in Steu-
ersachen zu leisten. Um Mitglieder eines solchen Vereins zu schutzen, die darauf vertraut
haben, dass ihre Einkommensteuererklarungen durch den Verein erstellt werden, kann die-
ser eine natlrliche Person bestellen, die die schwebenden Steuersachen abwickelt. Die
Bestellung des Beauftragten zur Abwicklung der schwebenden Steuersachen ist von dem
Vorstand des Vereins bei der zustandigen Aufsichtsbehdrde zu beantragen.

Absatz 1 entspricht dem bisherigen § 24 Absatz 1 StBerG.
Zu Absatz 2

Die beauftragte Person muss die Voraussetzung einer Leitung einer Beratungsstelle erfiil-
len. Anderenfalls kdnnte eine qualifizierte und sachgemafe Abwicklung der schwebenden
Steuersachen nicht sichergestellt werden. Auf die Begriindung zu § 20 Absatz 2 StBerG-E
wird verwiesen.

DarUber hinaus muss aus Verbraucherschutzgriinden sichergestellt sein, dass die Abwick-
lung der schwebenden Steuersachen durch eine Haftpflichtversicherung abgedeckt ist. Ab-
satz 2 Satz 2 setzt insoweit einen Versicherungsschutz voraus, ohne jedoch festzulegen,
ob die oder der Beauftragte Uber den Verein versichert ist oder selbst eine Versicherung fur
ihre beziehungsweise seine Tatigkeit der Abwicklung vorhalt. Entscheidend ist nur, dass
ein Versicherungsschutz besteht, der die Abwicklung der schwebenden Steuersachen um-
fasst.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt den Bestellungszeitraum der beauftragten Person. Dieser soll nicht mehr
entsprechend der bisherigen Regelung in § 24 Absatz 3 StBerG nur sechs Monate betra-
gen. Eine Bestellung der beauftragten Person soll klinftig bis zu einem Jahr mdglich sein,
um eine sachgerechte Abwicklung zu ermoglichen. Eine Verlangerung um ein weiteres Jahr
ist auf Antrag des Vereins méglich, wenn glaubhaft gemacht werden kann, dass die schwe-
benden Steuersachen im Rahmen des reguléren Bestellungszeitraums von einem Jahr
nicht zu Ende gefuhrt werden kdnnen.
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Zu Absatz 4

Die zur Abwicklung der schwebenden Steuersachen bestellte Person wird im Namen des
Vereins tatig und fungiert wie die Leitung einer Beratungsstelle. Da die Tatigkeit auf die
Abwicklung der schwebenden Steuersachen begrenzt ist, dirfen keine neuen Auftrage an-
genommen werden. Schwebende Steuersachen sind nur solche Angelegenheiten, die be-
gonnen worden sind, als der Lohnsteuerhilfeverein als solcher anerkannt war. Anschlie-
Rende und noch nicht begonnene Rechtsbehelfsverfahren stellen keine schwebenden
Steuersachen dar.

Die zur Abwicklung beauftragte Person gilt in schwebenden Steuersachen als durch das
jeweilige Mitglied des Lohnsteuerhilfevereins bevollmachtigt, es sei denn, das Mitglied hat
aufgrund des Verlusts der Anerkennung bereits eine andere Person oder einen anderen
Lohnsteuerhilfeverein bevollmachtigt.

Entgegen des bisherigen § 24 Absatz 4 StBerG sieht § 17 StBerG-E keinen Verweis mehr
auf § 70 Absatz 2 und 3 StBerG vor, da dieser hinsichtlich der Bestellungsdauer aufgrund
der Regelung in § 24 Absatz 3 StBerG Uberflissig und bezuglich der Verlangerungsmog-
lichkeit zumindest nicht unmissverstandlich war. Im Ubrigen erscheint die Annahme von
neuen Auftragen dem Zweck der Abwicklung eines Lohnsteuerhilfevereins nach dem Ver-
lust der Anerkennung zu widersprechen, weshalb insoweit auf eine entsprechende Anwen-
dung des § 70 Absatz 3 StBerG verzichtet werden soll. Zur besseren Ubersichtlichkeit sol-
len die fUr Lohnsteuerhilfevereine inhaltlich erforderlichen Regelungen eigenstandig in § 17
StBerG-E aufgenommen werden.

Zu § 18 (Satzung des Lohnsteuerhilfevereins)
Zu Absatz 1

In Absatz 1 werden die satzungsmalfigen Vorgaben geregelt, die inhaltlich weitestgehend
dem bisherigen § 14 Absatz 1 StBerG entsprechen.

Zu Nummer 1

Der Name des Vereins muss, wie bislang in § 18 StBerG normiert, nach Nummer 1 die
Bezeichnung ,Lohnsteuerhilfeverein enthalten. Daneben wird nach Nummer 1 als zusatz-
liche Bezeichnung kulnftig die Abkurzung ,LStHV* ermdglicht. Fir Verbraucherinnen und
Verbraucher wird — je nach Haufigkeit des Gebrauchmachens — nach einer gewissen Zeit-
spanne die Abkidrzung ,LStHV* gelaufig werden. Daher wird bereits durch den Namen des
Vereins erkennbar sein, dass es sich um einen Lohnsteuerhilfeverein handelt.

Aus Verbraucherschutzgrinden darf der Name des Vereins keinen besonderen Werbecha-
rakter haben. Der Name des Vereins darf nicht irrefihrend sein oder zu Verwechslungen
fuhren, die dem Verbraucher weitergehende Befugnisse suggerieren.

Zu Nummer 2

Die Satzung muss nach Nummer 2 den Sitz und die Geschéftsleitung des Vereins angeben.
Sowohl Sitz als auch Geschéaftsleitung missen sich im Bezirk der Aufsichtsbehdrde befin-
den. Auf die Regelung zur Zustandigkeit nach § 27 StBerG-E wird verwiesen.

Zu Nummer 3

Nach Nummer 3 darf der Zweck des Vereins nach der Satzung ausschlie3lich in der ge-
schaftsmafigen Hilfeleistung in Steuersachen fir die Mitglieder im Rahmen der Befugnis
nach § 4 StBerG-E und der in diesem Zusammenhang als Nebenleistung erlaubten Erbrin-
gung von Rechtsdienstleistungen bestehen. § 18 Absatz 1 Nummer 3 StBerG-E nimmt in-
haltlich den Regelungsgehalt des bisherigen § 14 Absatz 1 Nummer 1 StBerG auf. Dartber
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hinaus soll erganzend geregelt werden, dass der Zweck des Vereins zusatzlich auch in der
im Zusammenhang mit der Hilfeleistung in Steuersachen erlaubten Erbringung von Rechts-
dienstleistung (§ 5 RDG) bestehen kann. In sprachlicher Hinsicht soll in Anlehnung an die
Formulierung im Burgerlichen Gesetzbuch statt des bislang in § 14 Absatz 1 Nummer 1
StBerG enthaltenen Begriffs ,Aufgabe“ der Begriff ,Zweck” verwendet werden.

Zu Nummer 4

Bereits die Satzung des Vereins muss eine Regelung treffen, wonach die sachgemalie
Ausubung der geschaftsmafigen Hilfeleistung in Steuersachen sichergestellt wird. Diese
Vorschrift ist im Zusammenhang mit den allgemeinen Pflichten des Lohnsteuerhilfevereins
nach § 22 Absatz 1 StBerG-E sowie den Anforderungen an die Leitung einer Beratungs-
stelle nach § 20 StBerG-E zu betrachten.

Zu Nummer 5

Nach Nummer 5 darf der Verein nach seiner Satzung neben dem Mitgliedsbeitrag kein ge-
sondertes Entgelt im Einzelfall erheben. Darlber hinaus soll in Nummer 5 ausdrucklich ge-
regelt werden, dass der Mitgliedsbeitrag unabhangig von der konkreten Tatigkeit des Ver-
eins zu erheben ist. Damit wird die bisherige gefestigte hochstrichterliche Rechtsprechung
aufgegriffen, wonach es Lohnsteuerhilfevereinen untersagt ist, die Mitgliedsbeitrage von
der Beratungsleistung abhangig zu machen. Der Mitgliedsbeitrag darf kein verdecktes Leis-
tungsentgelt sein (vergleiche Bundesgerichtshof; Urteil vom 15. Juni 1989, | ZR 158/87,
Bundesfinanzhof, Urteil vom 9. September 1997, VII R 108/96). Eine Abstufung des Mit-
gliedsbeitrags nach sozialen Gesichtspunkten wird dadurch nicht ausgeschlossen, sofern
diese unabhangig von der konkreten Beratungsleistung erfolgt.

Die vorgeschlagene Regelung stellt nicht nur ein Erfordernis fur den Satzungsinhalt dar.
Vielmehr sind hieran auch die nach Malkgabe der Satzung beschlossene Beitragsordnung
und die tatsachliche Beitragspraxis auszurichten. Weder die Beitragspflicht noch die Bei-
tragshohe dirfen grundsatzlich an die konkret vom Lohnsteuerhilfeverein zu erbringenden
Hilfeleistungen geknlpft werden.

Zu Nummer 6

Die Satzung des Vereins darf nach Nummer 6 den § 27 Absatz 1 und 3 Satz 1 StBerG-E
sowie die §§ 32 und 33 BGB nicht ausschlieBen. Damit gelten fur den Verein folgende Re-
gelungen:

— Die Bestellung des Vorstands erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung.

— Aufdie Geschaftsflihrung des Vorstands finden die flir den Auftrag geltenden Vorschrif-
ten der §§ 664 bis 670 BGB entsprechende Anwendung.

— Die Angelegenheiten des Vereins werden, soweit sie nicht von dem Vorstand oder ei-
nem anderen Vereinsorgan zu besorgen sind, durch Beschlussfassung in einer Ver-
sammlung der Mitglieder geordnet. Zur Gultigkeit des Beschlusses ist erforderlich, dass
der Gegenstand bei der Berufung bezeichnet wird. Bei der Beschlussfassung entschei-
det die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

— Auch ohne Versammlung der Mitglieder ist ein Beschluss gliltig, wenn alle Mitglieder
ihre Zustimmung zu dem Beschluss schriftlich erklaren.

— Zu einem Beschluss, der eine Anderung der Satzung enthalt, ist eine Mehrheit von drei
Vierteln der abgegebenen Stimmen erforderlich. Zur Anderung des Zweckes des Ver-
eins ist die Zustimmung aller Mitglieder erforderlich; die Zustimmung der nicht erschie-
nenen Mitglieder muss schriftlich erfolgen.
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Die dargestellten Regelungen sichern jedem Mitglied des Vereins eine Teilhabe am Ver-
einsleben und gewahrleisten eine Einflussmdglichkeit der Vereinsmitglieder auf den Vor-
stand.

Zu Nummer 7

Zur Sicherung der Mitgliederrechte muss die Satzung des Vereins nach Nummer 7 vorse-
hen, dass Vertrage mit Mitgliedern des Vorstands oder deren Angehorigen der Zustimmung
oder Genehmigung der Mitgliederversammlung bedurfen. Als Vertrage kommen beispiels-
weise Anstellungs-, Miet- oder Darlehensvertrage in Betracht.

Zu Nummer 8

In Nummer 8 werden die satzungsmafigen Vorgaben flr Mitgliederversammlungen und
Vertreterversammlungen festgelegt. Es wird eine Frist von drei Monaten nach Bekanntgabe
des Prufungsberichts des Geschéftsprifers bestimmt, innerhalb der eine Mitgliederver-
sammlung oder Vertreterversammlung stattzufinden hat. Hinsichtlich des Prifungsberichts
der Geschaftsprifung wird auf die Begrindung zu § 26 StBerG-E verwiesen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 entspricht dem bisherigen § 15 Absatz 3 StBerG. Der Lohnsteuerhilfeverein ist
verpflichtet, Satzungsanderungen innerhalb eines Monats nach Beschlussfassung anzuzei-
gen und eine offentlich beglaubigte Abschrift beizuftigen.

Zu § 19 (Beratungsstellen)
Zu Absatz 1

Der Lohnsteuerhilfeverein ist nach Absatz 1 verpflichtet, mindestens eine Beratungsstelle
zu unterhalten. Dies entspricht dem bisherigen § 23 Absatz 2 Satz 1 StBerG. Die Einrich-
tung mindestens einer Beratungsstelle ist zugleich Voraussetzung fir die Anerkennung als
Lohnsteuerhilfeverein (vergleiche § 14 Absatz 2 Nummer 4 StBerG-E).

Die Beratungsstelle muss tber Raumlichkeiten verfligen, die von Mitgliedern und Interes-
senten aufgesucht werden koénnen. Eine ausschliel3lich online tatige Beratungsstelle ist
nicht zulassig. Die Beratungsstelle muss des Weiteren adressierbar und erreichbar sein
(beispielsweise telefonisch zu festgelegten Geschéaftszeiten). In der Beratungsstelle muss
eine sachgemalie Hilfeleistung in Steuersachen gewahrleistet und unzulassige wirtschaft-
liche Tatigkeiten ausgeschlossen sein.

Auswartige Sprechstunden und voribergehende Annahmestellen kdnnen im Einzelfall zu-
I&ssig sein, wenn die handelnden Personen einer Beratungsstelle angehéren, die allgemei-
nen Pflichten des Lohnsteuerhilfevereins nach § 22 StBerG-E eingehalten werden und nach
auflen nicht der Eindruck einer eigenstandigen Beratungsstelle erweckt wird.

Zu Absatz 2

Der Lohnsteuerhilfeverein kann nach Absatz 2 auch in den Bezirken anderer Aufsichtsbe-
horden Beratungsstellen unterhalten. Die Anzahl der weiteren Beratungsstellen ist nicht be-
grenzt. Hinsichtlich der fir Beratungsstellen zustandigen Aufsichtsbehdrde wird auf die Be-
grindung zu § 27 StBerG-E verwiesen.

Zu Absatz 3

In Absatz 3, der dem bisherigen § 23 Absatz 6 StBerG entspricht, wird klargestellt, dass die
Tatigkeit einer Beratungsstelle erst nach der Eintragung in das elektronische Verzeichnis
der Lohnsteuerhilfevereine nach § 30 StBerG-E begonnen werden darf.
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Zu § 20 (Leitung einer Beratungsstelle)

Aufgrund der besonderen Bedeutung und der Anforderungen an die Leitung einer Bera-
tungsstelle sollen die diesbezliglichen Regelungen des § 23 StBerG inhaltsgleich in eine
eigenstandige Norm uberflihrt werden.

Zu Absatz 1

In Absatz 1 Satz 1 wird festgelegt, dass fur jede einzelne Beratungsstelle unabhangig von
ihrer GrofRe und ihrer Mitgliederzahl eine Leitung bestellt werden muss. Die Leitung einer
Beratungsstelle muss eine naturliche Person sein. Das Wort ,eine” ist nicht numerisch zu
verstehen.

Nach Satz 2 soll eine Person hdchstens drei Beratungsstellen gleichzeitig leiten durfen.
Nach § 23 Absatz 1 Satz 3 StBerG darf gleichzeitig nur eine weitere Beratungsstelle geleitet
werden, das heil3t nach derzeitiger Rechtslage darf eine Person hdchstens zwei Beratungs-
stellen gleichzeitig leiten. In Anbetracht der Nutzung moderner Kommunikationsmittel, die
keine dauerhafte Anwesenheit in der Beratungsstelle vor Ort erfordern, erscheint eine malf3-
volle Ausweitung der gleichzeitigen Leitung auf héchstens drei weitere Beratungsstellen
sachgerecht. Dadurch kann in Zeiten des Fachkraftemangels das Risiko reduziert werden,
dass Beratungsstellen geschlossen werden missen, weil nicht genigend Leitungsperso-
nen zur Verfigung stehen, obwohl die entsprechenden Aufgaben auch von Leitungsperso-
nen anderer Beratungsstellen wahrgenommen werden kdnnten.

Zu Absatz 2

Die Leitung einer Beratungsstelle muss eine der fachlichen Qualifikationen nach den Num-
mern 1 bis 3 erfiillen. An den bestehenden Anforderungen des § 23 Absatz 3 StBerG wird
festgehalten.

Zu Nummer 1

Nach Nummer 1 kann als Leitung einer Beratungsstelle eine Person bestellt werden, die
nach § 3 Satz 1 Nummer 1 StBerG zur unbeschrankten geschaftsmaRigen Hilfeleistung in
Steuersachen befugt ist. Hierzu gehdren Steuerberaterinnen und Steuerberater, Steuerbe-
vollmachtigte, Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte, niedergelassene europaische
Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte, Wirtschaftspriferinnen und Wirtschaftsprifer so-
wie vereidigte Buchpriferinnen und Buchprifer. Diese Personen verfliigen uneingeschrankt
Uber die erforderliche fachliche Qualifikation.

Zu Nummer 2

Alternativ kann nach Nummer 2 zur Leitung einer Beratungsstelle auch eine Person bestellt
werden, die Uber eine bestandene Abschlussprufung in einem kaufmannischen Ausbil-
dungsberuf verfligt und nach Abschluss ihrer Ausbildung Uber drei Jahre in einem Umfang
von mindestens 16 Wochenstunden auf dem Gebiet der von den Bundes- oder Landesfi-
nanzbehdrden verwalteten Steuern praktisch tatig gewesen ist.

Statt des erfolgreichen Abschlusses einer kaufmannischen Ausbildung ist nach Nummer 2
auch eine Qualifikation durch eine gleichwertige Vorbildung méglich. Hierbei ist entschei-
dend, dass wesentliche Lern- und Prifungsinhalte des erlernten Berufs mit einer kaufman-
nischen Ausbildung vergleichbar sind.

Zu Nummer 3
SchlieBlich kommt nach Nummer 3 die Mdglichkeit in Betracht, sich durch geleistete prak-

tische Tatigkeit fur die Leitung einer Beratungsstelle zu qualifizieren. In diesem Fall muss
die Person mindestens drei Jahre auf den fir die Beratungsbefugnis nach § 4 StBerG-E
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einschlagigen Gebieten des Einkommensteuerrechts in einem Umfang von mindestens 16
Wochenstunden praktisch tatig gewesen sein. Ausbildungszeiten sind hierbei nicht zu be-
ricksichtigen.

Nach Nummer 3 sollen insbesondere langjahrige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines
Lohnsteuerhilfevereins, die ihr Wissen durch ihre praktische Tatigkeit erworben haben, die
Maoglichkeit erhalten, als Leitung einer Beratungsstelle bestellt zu werden.

Zu Absatz 3

In Absatz 3 Satz 1 wird bestimmt, dass eine Person zur Leitung einer Beratungsstelle nur
bestellt werden darf, wenn sie persdnlich geeignet ist. Davon ist nicht auszugehen, wenn
aufgrund des Verhaltens der Person in der Vergangenheit die Sorge besteht, dass sie die
Pflichten des Lohnsteuerhilfevereins nicht erflllen werde. Durch die persénliche Eignung
der Leitung einer Beratungsstelle muss insbesondere eine sachgemale, gewissenhafte
und verschwiegene Hilfeleistung in Steuersachen sowie eine ordnungsgemale Leitung der
Beratungsstelle gewahrleistet werden.

Eine Bestellung darf nach Satz 2 nicht erfolgen, wenn die Person nicht in
geordneten Verhiltnissen lebt, infolge strafgerichtlicher Verurteilung die Fahigkeit
zur Bekleidung 6ffentlicher Amter nicht besitzt oder sich so verhalten hat, dass die
Besorgnis begriindet ist, dass sie die Pflichten des Lohnsteuerhilfevereins nicht
erfiillen wird. Eine vergleichbare Regelung gilt nach § 40 Absatz 2 Satz 2 StBerG fiir
angehende Steuerberaterinnen und Steuerberater.Zum Zweiten Unterabschnitt
(Pflichten)

Zu § 22 (Aligemeine Pflichten der Lohnsteuerhilfevereine)

§ 22 StBerG-E regelt die allgemeinen Pflichten der Lohnsteuerhilfevereine und entspricht
im Wesentlichen dem derzeitigen § 26 StBerG.

Zu Absatz 1

Zu den Kernpflichten des Lohnsteuerhilfevereins gehort nach Satz 1 die sachgemalie, ge-
wissenhafte und verschwiegene Ausfilhrung der Hilfeleistung in Steuersachen unter Be-
achtung des § 8 StBerG. Die sachgemale und gewissenhafte Hilfeleistung in Steuersachen
erfordert die zutreffende Anwendung materiell- und verfahrensrechtlicher Vorgaben. Alle
Personen, die fir den Lohnsteuerhilfeverein Hilfe in Steuersachen leisten, muissen uber
Tatsachen, die ihnen im Rahmen der Ausibung dieser Téatigkeit bekannt werden, schwei-
gen. Die Verschwiegenheitspflicht gilt fort, auch wenn die Mitgliedschaft im Lohnsteuerhil-
feverein beendet wird oder die hilfeleistende Person nicht mehr fir die Lohnsteuerhilfever-
eine tatig ist. Der Lohnsteuerhilfeverein darf in dem nach § 8 StBerG zuldssigen Umfang
fur seine Tatigkeit werben. Nicht erlaubt ist die auf die Erteilung eines Auftrags sowie auf
die Abwerbung von Mitgliedern aus einem anderen Lohnsteuerhilfeverein gerichtete Wer-
bung.

Nach Satz 2 darf die geschaftsmaRige Hilfeleistung in Steuersachen nur durch Personen
erbracht werden, die einer Beratungsstelle angehoren. Dies entspricht dem derzeitigen § 23
Absatz 1 Satz 1 StBerG.

Zu Absatz 2

Die geschaftsmalige Hilfeleistung in Steuersachen durch fir den Lohnsteuerhilfeverein ta-
tige Personen ist nach Absatz 2 nicht mit anderen wirtschaftlichen Tatigkeiten vereinbar.
Mit dieser Regelung wird aus Verbraucherschutzgriinden ausgeschlossen, dass der Lohn-
steuerhilfeverein die Mitgliedschaft ausnutzt, um Mitgliedern weitere Dienstleistungen an-
zubieten. Interessenkollisionen und Kombinationsgeschafte sollen dadurch verhindert wer-
den.



-92-
Zu Absatz 3

Neu ist das Erfordernis in Absatz 3, dass die Personen, die fir den Lohnsteuerhilfeverein
tatig werden, in Textform zur Verschwiegenheit zu verpflichten sind. Der Regelungsgehalt
des § 62 StBerG, der flr Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie Steuerbevollmach-
tigte gilt, wird entsprechend auf die fir Lohnsteuerhilfevereine tatigen Personen Gbertragen.
Die bisher geltende Pflicht des Lohnsteuerhilfevereins seine Mitarbeiter zur Einhaltung der
Pflichten des Lohnsteuerhilfevereins anzuhalten, bleibt daneben bestehen.

Neu hinzugekommen ist auch der Regelungsgehalt des Absatzes 3 Satz 3, der eine ent-
sprechende Anwendung des § 62a StBerG fur Lohnsteuerhilfevereine normiert. Beauftragt
ein Lohnsteuerhilfeverein einen Dienstleister, der flr die Ausfuihrung der Dienstleistung auf
Daten des Lohnsteuerhilfevereins zugreifen muss, die der Verschwiegenheitspflicht unter-
liegen, mussen die Anforderungen des § 62a StBerG erfillt werden. Der Lohnsteuerhil-
feverein muss den Dienstleister sorgfaltig aussuchen. Der Vertrag mit dem Dienstleister
bedarf der Textform. In dem Vertrag muss der Dienstleister zur Verschwiegenheit verpflich-
tet werden. Der Dienstleister darf nur insoweit auf die Daten des Lohnsteuerhilfevereins
zugreifen, soweit es fur die Ausfihrung der Leistung erforderlich ist. In dem Vertrag ist fest-
zuhalten, ob der Dienstleister weitere Personen zur Erfullung des Vertrags heranziehen
darf. In diesem Fall muss die Verschwiegenheitspflicht auch fir die weiteren Personen gel-
ten.

Zu § 23 (Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten)

Mit § 23 StBerG-E wird der bisherige § 21 StBerG in inhaltlich unveranderter Form Uber-
nommen. Die Uberschrift soll entsprechend des Inhalts der Norm um das Wort ,,Aufbewah-
rungspflicht erganzt werden.

Zu Absatz 1

Nach Absatz 1 Satz 1 muss der Lohnsteuerhilfeverein samtliche Einnahmen und Ausgaben
vollstandig aufzeichnen. Die Grundsatze der Einzelaufzeichnung nach § 146 Absatz 1 AO
gelten entsprechend. Die Aufzeichnungen missen nach Absatz 1 Satz 2 in deutscher Spra-
che erfolgen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 verpflichtet den Lohnsteuerhilfeverein, Betrage, die er fir ein Mitglied erhalt, ge-
trennt vom Vereinsvermogen zu erfassen und zu verwalten. Hierbei kann es sich beispiels-
weise um eine Steuererstattung eines Mitglieds des Lohnsteuerhilfevereins handeln.

Zu Absatz 3

Der Lohnsteuerhilfeverein muss bei Beginn seiner Tatigkeit sowie am Ende eines jeden
Geschéftsjahres nach Absatz 3 Vermdgenswerte und Schulden aufzeichnen und eine Ver-
madgensubersicht erstellen.

Zu Absatz 4

Nach Absatz 4 gelten fur die Aufbewahrung von Belegen, sonstigen Unterlagen, Aufzeich-
nungen und Vermogensubersichten die Vorschriften des Handelsgesetzbuches Uber die
Aufbewahrung von Belegen, sonstigen Unterlagen, Bilanzen und Inventaren entsprechend.
Far die Aufzeichnungen von Einnahmen und Ausgaben sowie fur die Vermogensubersicht
betragt die Aufbewahrungsfrist zehn Jahre; fir Belege und andere Unterlagen hingegen
sechs Jahre.
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Zu Absatz 5

Der bisherige § 26 Absatz 4 StBerG wird inhaltlich unverandert in § 23 Absatz 5 StBerG-E
Ubernommen. Die Handakten des Lohnsteuerhilfevereins sind zehn Jahre aufzubewahren.
Die Regelung des § 66 StBerG gilt entsprechend. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit Ab-
schluss der konkreten Tatigkeit des Lohnsteuerhilfevereins. Endet vor Ablauf der zehn
Jahre die Mitgliedschaft im Lohnsteuerhilfeverein, kann sich in entsprechender Anwendung
des § 66 Absatz 2 StBerG die Aufbewahrungspflicht verkirzen.

Zu Absatz 6

Uber die Regelungen in Absatz 1 bis 5 hinaus sind die sonstigen Vorschriften tiber Auf-
zeichnungs- und Buchfuhrungspflichten zu beachten. Dies betreffen insbesondere die Vor-
schriften der AO.

Zu § 24 (Mitteilungspflichten; Verzeichnisauszug)
Zu Absatz 1

Die Mitteilungspflicht des Lohnsteuerhilfevereins an die zustandige Aufsichtsbehdrde war
bislang in § 23 Absatz 4 StBerG geregelt. In Absatz 1 wird die bestehende Regelung mit
einer Erganzung des Handlungszeitpunktes Ubernommen. Die Tatsachen sind unverzig-
lich nach Eintritt des Ereignisses mitzuteilen. Der Mitteilungspflicht nach Absatz 1 unterlie-
gen:

— die Eréffnung, die SchlieBung sowie die Anderung der Anschrift einer Beratungsstelle,
— die Bestellung oder Abberufung der Leitung einer Beratungsstelle,

— Vor- und Nachnamen der Personen, deren sich der Lohnsteuerhilfeverein bei der Hil-
feleistung in Steuersachen bedient.

Zu Absatz 2

Sofern die zustandige Aufsichtsbehérde Eintragungen oder Anderungen aufgrund der Mit-
teilung des Lohnsteuerhilfevereins nach Absatz 2 im elektronischen Verzeichnis der Lohn-
steuerhilfevereine vornimmt, Ubermittelt sie im Anschluss dem Lohnsteuerhilfeverein einen
entsprechenden Auszug aus dem elektronischen Verzeichnis.

Die Regelung in Absatz 2 ist neu und steht im Zusammenhang mit § 19 Absatz 3 StBerG-
E. Erst mit der Eintragung in das elektronische Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine darf
eine Beratungsstelle tatig werden. Die Verpflichtung der zustandigen Aufsichtsbehérde zur
Ubermittlung eines entsprechenden Auszugs aus dem elektronischen Verzeichnis ist vor
diesem Hintergrund erforderlich.

Zu § 25 (Haftpflichtversicherung; Haftungsausschluss)

Lohnsteuerhilfevereine sind selbst berechtigt, Hilfeleistung in Steuersachen zu erbringen.
Die Haftung bei Beratungsfehlern trifft in diesen Fallen grundsatzlich auch den Lohnsteuer-
hilfeverein. Daher sind alle Lohnsteuerhilfevereine Adressaten der Versicherungspflicht. In
der Neuregelung des § 25 StBerG-E soll der bisherigen Regelungsgehalt des § 25 StBerG
mit § 9 DVLStHV zusammengefuhrt werden.

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird die Pflicht normiert, dass der Lohnsteuerhilfeverein die Haftpflichtversiche-
rung wahrend der gesamten Dauer seiner Anerkennung aufrechterhalten muss. Dies dient
dem Schutz des einzelnen Mitglieds des Lohnsteuerhilfevereins, das gegebenenfalls gegen
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den Lohnsteuerhilfeverein einen Schadensersatzanspruch aufgrund eines Beratungsfeh-
lers durchsetzen mdchte. Zugleich dient dies aber auch dem Schutz des Lohnsteuerhil-
fevereins selbst vor Haftungsrisiken im Fall eines Beratungsfehlers.

Ein Nachweis Uber den Abschluss der Haftpflichtversicherung oder eine vorlaufige De-
ckungszusage eines Versicherers ist bereits nach § 14 Absatz 2 Nummer 4 StBerG-E fur
die Anerkennung vorzulegen. Entfallt der Haftpflichtversicherungsschutz nach der Anerken-
nung, stellt dies einen Widerrufsgrund nach § 16 Absatz 3 Nummer 1 StBerG-E dar.

Zu Absatz 2

In Absatz 2 wird der Umfang der erforderlichen Haftpflichtversicherung des Lohnsteuerhil-
fevereins naher geregelt. Die Haftpflichtversicherung muss sich auf alle Risiken erstrecken,
die sich aus der gesetzlich zulassigen Téatigkeit des Lohnsteuerhilfevereins (§ 13 StBerG-
E) ergeben, und diese angemessen abdecken. Ob ein Lohnsteuerhilfeverein angemessen
gegen Haftpflichtgefahren fir Vermdgensschaden versichert ist, bedarf grundsatzlich der
Prufung im Einzelfall unter Berlcksichtigung der jeweiligen Umstande (beispielsweise An-
zahl der Mitglieder des Vereins).

Nach Absatz 2 Satz 2 muss sich der Versicherungsschutz auch auf solche Vermdgens-
schaden erstrecken, fur die der Lohnsteuerhilfeverein nach den §§ 278 und 831 BGB ein-
zustehen hat. Fur einen Lohnsteuerhilfeverein bedeutet dies, dass die Haftpflichtversiche-
rung insbesondere die Haftung wegen eines Verschuldens der Leitung einer Beratungs-
stelle sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfassen muss.

Im Ubrigen soll das Bundesministerium der Finanzen durch § 31 Absatz 1 Nummer 4
StBerG-E unter anderem ermachtigt werden, die Hohe der Mindestversicherungssummen
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen.

Zu Absatz 3

Nach Absatz 3 muss der Lohnsteuerhilfeverein aus Verbraucherschutzgriinden die Haft-
pflichtversicherung bei einem im Inland zum Geschaftsbetrieb befugten Versicherungsun-
ternehmen zu den nach MaRRgabe des Versicherungsaufsichtsgesetzes eingereichten all-
gemeinen Versicherungsbedingungen abschlieen.

Zu Absatz 4

Wird die Haftpflichtversicherung des Lohnsteuerhilfevereins unterbrochen oder gekindigt,
muss der Versicherer dies nach § 117 Absatz 2 des Versicherungsvertragsgesetzes der
zustandigen Aufsichtsbehoérde mitteilen. Sofern der Lohnsteuerhilfeverein nicht umgehend
den Versicherungsschutz wiederherstellt, ist die Anerkennung nach § 16 Absatz 3 Num-
mer 1 StBerG-E zu widerrufen.

Zu Absatz 5

Die Haftung des Lohnsteuerhilfevereins kann nach Absatz 5 bei der Hilfeleistung in Steuer-
sachen (§ 4 StBerG-E) nicht fUr die Organe des Lohnsteuerhilfevereins (unter anderem der
Vorstand) und auch nicht fur seine Angestellten ausgeschlossen werden. Der Lohnsteuer-
hilfeverein darf weder in seiner Satzung noch durch anderweitige Absprachen einen Haf-
tungsausschluss vorsehen.

Zu § 26 (Geschaftsprifung)
Zu Absatz 1

Aufgrund der besonderen Stellung und der Befugnis zur Hilfeleistung in Steuersachen nach
§ 4 StBerG-E ist der Lohnsteuerhilfeverein nach Absatz 1 verpflichtet, durch eine unabhan-
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gige Geschaftspriferin oder einen unabhangigen Geschaftsprifer jahrlich seine wirtschaft-
lichen Verhaltnisse prifen zu lassen. Die Geschéaftsprifung dient insbesondere der Siche-
rung des Vereinsvermdgens sowie der Uberpriifung der Einhaltung der satzungsmaRigen
Vorgaben des § 18 StBerG-E.

Zu der im derzeitigen § 22 Absatz 1 StBerG enthaltene Regelung herrscht in der Praxis ein
unterschiedliches Verstandnis. Teilweise wird diese so verstanden, dass die Prifung inner-
halb von sechs Monaten abgeschlossen sein muss. Teilweise wird davon ausgegangen,
dass die Geschéaftsprufung innerhalb von sechs Monaten beauftragt worden sein muss. Aus
Grunden der Rechtsklarheit soll deshalb in Absatz 1 Satz 2 ausdrlcklich geregelt werden,
dass die Geschaftsprifung spatestens acht Monate nach Beendigung des Geschéftsjahres
abgeschlossen sein muss. Dadurch werden eine zeitnahe Beurteilung und Kontrolle der zu
prifenden Tatsachen gewahrleistet.

Es ist dem Lohnsteuerhilfeverein tberlassen, ob eine oder mehrere Geschéaftspriferinnen
beziehungsweise einen oder mehrere Geschaftsprifer bestellt werden.

Zu Absatz 2

Absatz 2 bestimmt die personlichen Voraussetzungen der Geschéaftspriferinnen und Ge-
schaftsprifer. Als Geschaftspriferinnen oder Geschéaftsprifer kdnnen nach Nummer 1 die
in § 3 StBerG genannten Personen und Gesellschaften bestellt werden. Nach Nummer 2
kommen auch Prufungsverbande als Geschéftsprufer in Betracht, wenn zu deren satzungs-
mafigen Zweck die Prifung der Mitglieder gehdrt und mindestens eine Vertreterin oder ein
Vertreter nach § 3 Satz 1 Nummer 1 StBerG zu unbeschrankter geschaftsmaliger Hilfe-
leistung in Steuersachen befugt ist.

Die Regelung entspricht dem bisherigen § 22 Absatz 2 StBerG, wobei in Nummer 2 die
Aufzahlung der zur unbeschrankten Hilfeleistung in Steuersachen befugten Personen durch
einen Verweis auf § 3 Satz 1 Nummer 1 StBerG ersetzt werden soll.

Zu Absatz 3

Absatz 3 legt fest, welche Personen nicht zu Geschéaftspriferinnen oder Geschaftsprifern
bestellt werden dirfen. Hierbei ist die personliche Eignung zu prufen, um eine gewissen-
hafte und unparteiische Prifung sicherzustellen. Bei

— Vorstandsmitgliedern,

— besonderen Vertreterinnen oder besonderen Vertreter,
— Angestellten,

— freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

besteht aufgrund des Naheverhaltnisses zum Lohnsteuerhilfeverein grundsatzlich die Be-
sorgnis der Befangenheit. Dies gilt auch fir Angehérige der genannten Personen, bei denen
aufgrund der personlichen Beziehung der Anschein erweckt werden kann, dass eine Ge-
schaftsprifung nicht mit der notwendigen Objektivitat durchgefuhrt werden konnte.

Zu Absatz 4

Nach Absatz 4, der inhaltlich dem bisherigen § 22 Absatz 4 StBerG entspricht, sind die Ge-
schaftspruferinnen und Geschéaftspriufer zur Durchfuhrung der Geschaftsprifung zur Ein-
sicht in alle Unterlagen berechtigt, die nach § 23 StBerG-E der Aufzeichnungs- und Aufbe-
wahrungspflicht des Lohnsteuerhilfevereins unterliegen. Ihnen sind zudem die Feststellung
des Kassenbestandes und der Bestande an sonstigem Vermdgen zu gestatten. Daneben
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sind den Geschaftspriferinnen und Geschaftsprifern auch Erklarungen und Nachweise zu-
ganglich zu machen, die fur die Durchfihrung einer sorgfaltigen Prufung notwendig sind.

Zu Absatz 5

Geschéftspriferinnen und Geschéaftsprifer unterliegen bestimmten Pflichten, die in Ab-
satz 5 normiert werden. Sie mussen die Geschéaftsprifung gewissenhaft, unparteiisch und
verschwiegen durchfihren. Die Unparteilichkeit gilt sowohl gegenliber dem zu prifenden
Lohnsteuerhilfeverein sowie gegentber der zustandigen Aufsichtsbehoérde.

Zur Verschwiegenheitspflicht wird in Absatz 5 Satz 2 auRerdem bestimmt, dass Geschafts-
geheimnisse des Lohnsteuerhilfevereins, die der Geschéaftspriferin oder dem Geschafts-
prufer bei der Priifung bekannt werden, Dritten nicht offenbart oder fir die eigene berufliche
Tatigkeit verwertet werden durfen.

Bei vorsatzlichen oder grob fahrlassigen Pflichtverletzungen haften die Geschaftspriferin-
nen oder Geschéaftsprifer gegenuber dem Lohnsteuerhilfeverein fur den hieraus entstan-
denen Schaden. Sind mehrere Geschéaftspriferinnen und Geschéaftsprifer tatig und besteht
gegen mehrere Personen ein Schadensersatzanspruch, so haften diese zum Schutz des
Lohnsteuerhilfevereins gesamtschuldnerisch (Satz 4).

Zu Absatz 6

Nach Absatz 6 mussen die Geschaftspruferinnen und Geschaftsprifer das Ergebnis der
Geschaftsprifung ohne schuldhaftes Zogern (§ 121 Absatz 1 BGB) dem Vorstand des
Lohnsteuerhilfevereins mitteilen. In diesem Zusammenhang soll weiterhin an dem Schrift-
formerfordernis festgehalten werden, da die Urheberschaft des Geschéaftsprifungsberichts
von besonderer Bedeutung ist.

Ein Recht zur Mitteilung oder eine Mitteilungspflicht Gber festgestellte Mangel oder Ver-
stdlRe gegenlber der zustandigen Aufsichtsbehdrde besteht fur die Geschaftspriferinnen
und Geschaftsprifer vor dem Hintergrund der Verschwiegenheitspflicht nicht.

Zu Absatz 7

Der Lohnsteuerhilfeverein hat eine Abschrift des Prifungsberichts der zustandigen Auf-
sichtsbehdrde und den wesentlichen Inhalt des Prufungsberichts seinen Mitgliedern zu
Ubermitteln. Die Berichtspflichten dienen der Transparenz und der Kontrolle durch die Auf-
sichtsbehdrde und durch die Mitglieder des Lohnsteuerhilfevereins.

Zu Nummer 1

Nach Nummer 1 muss der Lohnsteuerhilfeverein eine Abschrift des Berichts Uber die Ge-
schaftsprifung innerhalb eines Monats nach Erhalt der zustandigen Aufsichtsbehdrde zu-
leiten. In Anbetracht dessen, dass die Geschéaftsprifung nach Absatz 1 Satz 2 spatestens
acht Monate nach Beendigung des Geschaftsjahres abgeschlossen sein muss und hiertiber
nach Absatz 7 unverziglich zu berichten ist, soll auf die Aufnahme der Frist von neun Mo-
naten verzichtet werden. Denn diese wurde nur dann tberschritten werden, wenn die ,un-
verzugliche® Erstellung des Prifungsberichts mehr als zwei Monate dauern wirde. Sollte
dies tatsachlich so sein, wirde dem Lohnsteuerhilfeverein jedoch auch faktisch kein Pri-
fungsbericht vorliegen, den er weiterleiten kénnte.

Zu Nummer 2

Der Lohnsteuerhilfeverein muss nach Nummer 2 den wesentlichen Inhalt des Prifungsbe-
richts spatestens sechs Monate nach Erhalt bekanntgeben.
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VerstdRe gegen die Pflichten des Absatzes 7 Nummer 1 und 2 stellen eine Ordnungswid-
rigkeit nach § 160 Absatz 1 Nummer 8 und 9 StBerG-E dar, die mit einem Buf3geld geahn-
det werden kdnnen.

Zum Dritten Unterabschnitt (Aufsicht)
Zu § 27 (Zustandige Aufsichtsbehorde)

Lohnsteuerhilfevereine unterliegen einer staatlichen Aufsicht. Die Zustandigkeitsbestim-
mung des bisherigen § 27 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 StBerG sowie die Mitteilungspflicht
nach § 27 Absatz 2 Satz 2 StBerG soll unverandert tbernommen werden. Die bislang in
§ 27 Absatz 3 StBerG normierte Pflicht von Finanzbehdrden zur Mitteilung von Tatsachen,
die den Verdacht begrinden, dass ein Lohnsteuerhilfeverein gegen Vorschriften des
StBerG verstolRen hat, entfallt. Entsprechende Mitteilungen erfolgen kinftig Uber den durch
Artikel 1 Nummer 6 geanderten § 10 Absatz 1 Nummer 5 StBerG-E. Auf die dortige Be-
grindung wird verwiesen.

Zu Absatz 1

Absatz 1 bestimmt die zustandige Landesfinanzbehoérde, der die Aufsicht Gber den Lohn-
steuerhilfeverein obliegt. Zustandig ist die Oberfinanzdirektion oder die durch die Landes-
regierung bestimmte Landesfinanzbehérde in deren Bezirk der Lohnsteuerhilfeverein sei-
nen Sitz hat (,Sitz-Aufsichtsbehorde).

Zu Absatz 2

Absatz 2 bestimmt die zustandige Finanzbehdrde, der die Aufsicht Uber die Beratungsstelle
des Lohnsteuerhilfevereins obliegt. Zustandig ist die Oberfinanzdirektion oder die durch die
Landesregierung bestimmte Landesfinanzbehdrde, in deren Bezirk die Beratungsstelle des
Lohnsteuerhilfevereins ihren Sitz hat (,Beratungsstellen-Aufsichtsbehdrde®).

Die Aufteilung der Zustandigkeiten nach den Absatzen 1 und 2 stellt sicher, dass diejenige
Landesfinanzbehorde die Aufsicht fihrt, die aufgrund der értlichen Belegenheit mit den Ver-
haltnissen am besten vertraut ist. Die Sitz-Aufsichtsbehdrde kann gleichzeitig auch die Be-
ratungsstellen-Aufsichtsbehdrde sein, wenn der Lohnsteuerhilfeverein im Bezirk dieser Auf-
sichtsbehdrde seinen Sitz sowie eine Beratungsstelle unterhalt.

Durch Satz 2 wird gewahrleistet, dass die Sitz-Aufsichtsbehdrde fir die Aufsicht tGber den
Lohnsteuerhilfeverein die erforderlichen Informationen erhalt, um gegebenenfalls aufsichts-
rechtliche MalRnahmen ergreifen zu kénnen. Die Beratungsstellen-Aufsichtsbehdrde hat
deshalb alle im Rahmen der Aufsicht getroffenen Feststellungen lber eine Beratungsstelle
der Sitz-Aufsichtsbehdrde mitzuteilen.

Zu § 28 (Pflicht zum Erscheinen vor der Aufsichtsbehorde)

In § 28 StBerG-E soll aus dem bisherigen § 28 StBerG nur die Pflicht zum Erscheinen vor
der Aufsichtsbehérde Gbernommen werden. Die Befugnisse der Aufsichtsbehdrde, die bis-
lang ebenfalls Regelungsgegenstand des § 28 StBerG sind, sollen kinftig in der gesonder-
ten Vorschrift des § 28a StBerG-E geregelt werden.

Zu Absatz 1

Um eine effektive Aufsicht zu gewahrleisten, missen der zustandigen Aufsichtsbehdrde
alle erforderlichen Informationen, Unterlagen und Daten zuganglich gemacht werden. Nach
Absatz 1 kann die zustandige Aufsichtsbehérde deshalb verlangen, dass

— die Mitglieder des Vorstands sowie Personen, die flr den Lohnsteuerhilfeverein tatig
sind, vor der Aufsichtsbehoérde erscheinen (Erscheinungspflicht);
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— die vorgenannten Personen Auskunft erteilen (Auskunftspflicht);

— Handakten und Geschéftsdokumente des Lohnsteuerhilfevereins vorgelegt werden
(Vorlagepflicht).

Gegentber der zustandigen Aufsichtsbehérde haben die Mitglieder des Vorstands sowie
die Personen, die fur den Lohnsteuerhilfeverein tatig sind, nicht das Recht, die Auskunft
unter Hinweis auf die Verschwiegenheitspflicht zu verweigern. Auf die Begriindung zu § 22
StBerG-E wird verwiesen.

Zu Absatz 2

In Absatz 2 soll aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung in Lohnsteuerhilfevereinen
kinftig geregelt werden, wie mit Handakten und Geschéaftsdokumenten zu verfahren ist,
wenn diese beim Lohnsteuerhilfeverein in elektronischer Form vorliegen. Hierzu enthalt der
derzeitige § 28 StBerG keine Regelung. In Anlehnung an § 147 Absatz 6 AO soll die zu-
standige Aufsichtsbehdrde verlangen kénnen, dass der Lohnsteuerhilfeverein die Daten in
einem maschinell auswertbaren Format zur Verfligung stellt. Dabei soll grundsatzlich auf
das beim Lohnsteuerhilfeverein bereits verwendete Format zurtickgegriffen werden, sofern
dieses maschinell auswertbar ist. Die zustandige Aufsichtsbehdrde soll damit die Moglich-
keit erhalten, elektronische Handakten und Geschaftsdokumente ortsunabhangig durch
Datenzugriff zu prifen.

Zu § 28a (Befugnisse der Aufsichtsbehorde)

In § 28a StBerG-E werden im Wesentlichen die bislang in § 28 StBerG enthaltenen Befug-
nisse der Aufsichtsbehérde normiert. Dabei handelt es sich im Kern um die Vor-Ort-Prifung
durch die Aufsichtsbehorde und die Moglichkeit der SchlieBung einer Beratungsstelle.

Zu Absatz 1

Nach Absatz 1 kbnnen Amtstragerinnen und Amtstrager der zustandigen Aufsichtsbehoérde
zur Prifung von Sachverhalten, die fir die Aufsicht erheblich sein kénnen, die Geschafts-
raume des Lohnsteuerhilfevereins wahrend der (blichen Geschéfts- und Arbeitszeiten be-
treten. Die Prifung ist auRerdem in Geschéaftsrdumen von Mitgliedern des Vorstands des
Lohnsteuerhilfevereins sowie von Personen, die flir den Lohnsteuerhilfeverein tatig werden,
wahrend der Ublichen Arbeits- und Geschaftszeiten zulassig.

Anhaltspunkte fur eine Pflichtverletzung des Lohnsteuerhilfevereins missen im Vorfeld
nicht vorliegen. Von dem Lohnsteuerhilfeverein erstellte Einkommensteuererklarungen dur-
fen im Einzelfall auf ihre sachgemafe und gewissenhafte Erstellung geprift werden. Da
sich die Prifung auf die Verhaltnisse des Lohnsteuerhilfevereins beziehen muss, dirfen
jedoch keine Feststellungen zu den steuerlichen Verhaltnissen einzelner Mitglieder des
Lohnsteuerhilfevereins getroffen werden.

Zu Absatz 2

Ebenso wie § 28 Absatz 1 StBerG-E sieht § 28a Absatz 2 StBerG-E eine Auskunfts- und
Vorlagepflicht vor. Die von der Prufung betroffenen Personen sind zur Auskunft und Vorlage
von Handakten und Geschaftsdokumenten gegentiber der Amtstragerin oder dem Amtstra-
ger verpflichtet. Hinsichtlich elektronischer Dokumente wird auf § 28 Absatz 2 StBerG ver-
wiesen. Auf Verlangen der Amtstragerin oder des Amtstragers sind die Daten demnach in
einem maschinell auswertbaren Format zur Verfligung zu stellen.

Zu Absatz 3

Sofern der zustandigen Aufsichtsbehdrde Anhaltspunkte vorliegen, die ernsthafte Zweifel
daran begriinden, dass die zur Leitung einer Beratungsstelle bestellte Person die Voraus-
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setzungen des § 20 Absatz 2 und 3 StBerG-E erflllt oder dass in einer Beratungsstelle die
Einhaltung der in § 22 StBerG-E bezeichneten Pflichten gewahrleistet sind, hat diese der
Leitung der Beratungsstelle und dem Lohnsteuerhilfeverein rechtliches Gehér zu gewah-
ren.

Die zeitliche Abfolge der Durchfiihrung der Anhérung der Leitung der Beratungsstelle und
des Lohnsteuerhilfevereins wird nicht vorgegeben. Sofern sich beispielsweise bereits im
Rahmen der Anhérung der Leitung der Beratungsstelle herausstellt, dass keine Pflichtver-
letzung vorliegt, ist eine Anhérung des Lohnsteuerhilfevereins nicht erforderlich.

Nach Satz 2 ist der Leitung der Beratungsstelle sowie dem Lohnsteuerhilfeverein zudem
die Mdglichkeit zu geben, einen gesetzmaligen Zustand herbeizufihren. Sofern ein ge-
setzmaliger Zustand herbeigeflihrt wird, kommen eine Ricknahme oder ein Widerruf der
Anerkennung oder die SchlielBung der Beratungsstelle nicht in Betracht.

Zu Absatz 4

FUr den Fall, dass eine Beratungsstelle keine Leitung hat, muss die zustandige Aufsichts-
behorde nach Absatz 2 den Lohnsteuerhilfeverein anhoren und auffordern, innerhalb einer
angemessenen Frist eine Leitung zu bestellen, die die Qualifikation und persénliche Eig-
nung nach § 20 Absatz 2 und 3 StBerG-E erfilllt.

Zu Absatz 5

Die Befugnis der zustandigen Aufsichtsbehorde, eine Beratungsstelle zu schlief3en ist bis-
lang in § 28 Absatz 5 StBerG geregelt.

Voraussetzung fur eine Schlielung einer Beratungsstelle ist zunachst, dass die zustandige
Aufsichtsbehdrde nach Absatz 3 der Leitung der Beratungsstelle und dem Lohnsteuerhil-
feverein rechtliches Gehoér und im Fall von Pflichtverletzungen eine angemessene Frist zur
Herbeifihrung des gesetzmaRigen Zustandes gesetzt hat, die erfolglos verstrichen ist.

Eine SchlieBung der Beratungsstelle kann erfolgen, wenn
— eine Beratungsstelle keine Leitung hat;

— eine Leitung nicht die erforderliche Qualifikation oder die personliche Eignung nach
§ 20 Absatz 2 oder 3 StBerG-E besitzt;

— in der Beratungsstelle die Einhaltung der Pflichten nach § 22 StBerG-E nicht gewahr-
leistet ist.

Die SchlieBung einer Beratungsstelle ist eine Ermessensentscheidung, die unter Beach-
tung des VerhaltnismaRigkeitsgrundsatzes getroffen werden muss. Es missen schwerwie-
gende und nachhaltige Verstolie vorliegen, die diesen Eingriff rechtfertigen. Sofern der
Lohnsteuerhilfeverein nur eine Beratungsstelle unterhalt, ist statt der SchlieRung dieser Be-
ratungsstelle die Ricknahme oder der Widerruf der Anerkennung des Lohnsteuerhilfever-
eins zu prifen. Verfligt ein Lohnsteuerhilfeverein tGber mehrere Beratungsstellen kann die
SchlieBung der betroffenen Beratungsstelle ein milderes Mittel zur Ricknahme oder zum
Widerruf der Anerkennung des Lohnsteuerhilfevereins sein.

Erganzend wird auf die Begriindung zu § 16 StBerG-E wird verwiesen.
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Zu § 29 (Unterrichtung uiber Mitgliederversammlungen und Teilnahme der
Aufsichtsbehorde)

Die bestehende Regelung des § 29 StBerG zur Teilnahme der zustandigen Aufsichtsbe-
hérde an der Mitgliederversammlung des Lohnsteuerhilfevereins wird inhaltlich unverandert
in § 29 StBerG-E Ubernommen.

Die Satzung des Lohnsteuerhilfevereins muss nach § 18 Absatz 1 Nummer 8 StBerG-E
vorsehen, dass spatestens drei Monate nach Bekanntgabe des wesentlichen Inhalts des
Prifungsberichts (§ 26 Absatz 7 Nummer 2 StBerG-E) eine Mitgliederversammlung oder
Vertreterversammlung stattfinden muss. Die Mitgliederversammlung dient unter anderem
der Erdrterung des Geschéaftsprifungsberichts.

Zu Absatz 1

Nach Absatz 1 muss der Lohnsteuerhilfeverein die zustandige Aufsichtsbehdrde Uber eine
bevorstehende Mitgliederversammlung unterrichten. Die Unterrichtung muss spatestens
zwei Wochen vor der bevorstehenden Mitgliederversammlung erfolgen.

Zu Absatz 2

Die zustandige Aufsichtsbehdrde ist nach Absatz 2 berechtigt, an der Mitglieder- oder Ver-
treterversammlung teilzunehmen. Mit der Zwei-Wochen-Frist nach Absatz 1 wird ihr ausrei-
chend Zeit eingerdaumt, um eine Vertreterin oder einen Vertreter auszuwahlen und diese
gegebenenfalls zu der Mitglieder- oder Vertreterversammlung zu entsenden.

Die Teilnahme der zustandigen Aufsichtsbehdrde steht in ihrem Ermessen. Durch die Teil-
nahmemdglichkeit kann die zustandige Aufsichtsbehdrde prifen, ob der Lohnsteuerhil-
feverein seinen gesetzlichen Pflichten nachkommt und die Mitgliederrechte ausreichend
gewahrt werden.

Sofern eine Mitgliederversammlung ohne vorherige Unterrichtung der Aufsichtsbehdrde ab-
gehalten wird, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit nach § 160 Absatz 1 Nummer 10 StBerG-
E dar, die mit einem Buligeld geahndet werden.

Zu Absatz 3
Nach Absatz 3 gelten die Absatze 1 und 2 bei Vertreterversammlungen entsprechend.
Zu § 30 (Elektronisches Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine)

Das Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine ist derzeit in § 30 StBerG geregelt. Die beste-
hende Regelung wird inhaltlich Gbernommen und in Bezug auf die elektronische Form des
Verzeichnisses aktualisiert. Seit dem 1. Januar 2020 ist mit der Verwaltungsdatenbank-
Lohnsteuerhilfevereine eine bundesweite Lésung bei den Aufsichtsbehdrden in Benutzung.

Zu Absatz 1

Die zustandige Aufsichtsbehoérde hat nach Absatz 1 alle Lohnsteuerhilfevereine und Bera-
tungsstellen in das elektronische Verzeichnis einzutragen, die in ihrem Bezirk ihren Sitz
haben. Auf die Mitteilungspflicht des Lohnsteuerhilfevereins nach § 24 Absatz 1 StBerG-E
wird verwiesen.

Zu Absatz 2

Nach Absatz 2 erhalten Dritte aus Transparenzgrinden das Recht, einen Auszug einzelner
Daten aus dem elektronischen Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine zu erhalten, wenn
sie ein berechtigtes Interesse darlegen. Ein berechtigtes Interesse kann beispielsweise vor-
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liegen, wenn eine Person beabsichtigt, einem Lohnsteuerhilfeverein beizutreten und sich
aus diesem Grund daruber informieren will, ob dieser Lohnsteuerhilfeverein im elektroni-
schen Verzeichnis eingetragen ist.

Zum Vierten Unterabschnitt (Verordnungsermachtigung)

Zu § 31 (Durchfiihrung der Vorschriften liber die Lohnsteuerhilfevereine;
Verordnungsermachtigung)

§ 31 StBerG-E soll wie bereits bisher das Bundesministerium der Finanzen erméchtigen,
Einzelheiten zur Durchfihrung der Vorschriften Gber die Lohnsteuerhilfevereine durch eine
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen. Der Umfang der Ver-
ordnungsermachtigung soll inhaltlich im Vergleich zu der bestehenden Regelung in § 31
StBerG unverandert bleiben.

Zu Absatz 1

Die Verordnungsermachtigung des Bundesministeriums der Finanzen betrifft folgende Be-
reiche:

Nach Nummer 1 kénnen Einzelheiten des Anerkennungsverfahrens von Lohnsteuerhil-
fevereinen geregelt werden.

Nach Nummer 2 kann das Verfahren bei der Eréffnung, der SchlieBung sowie der Anderung
der Anschrift von Beratungsstellen ebenfalls durch Rechtsverordnung geregelt werden. Der
Zusatz ,bei der Bestellung von Leitern einer Beratungsstelle®, der bislang in § 31 Absatz 1
Nummer 3 StBerG enthalten ist, wird aus systematischen Griinden mit einer gendergerech-
ten Sprache in Nummer 3 verschoben. Im Ubrigen sind sprachliche Anpassungen vorgese-
hen, mit denen jedoch keine inhaltliche Veranderung verbunden ist.

Nach Nummer 3 kann das Verfahren bei der Bestellung der Leitung einer Beratungsstelle
sowie die hierzu erforderlichen Erklarungen und Nachweise durch Rechtsverordnung be-
stimmt werden. Der bisherige § 31 Absatz 1 Nummer 4 StBerG soll inhaltlich Gbernommen
und um den in Nummer 2 entfallenen Teil erganzt werden.

Schlielich kénnen nach Nummer 4 auch Regelungen zum Abschluss und der Aufrechter-
haltung der Haftpflichtversicherung, dem Inhalt, dem Umfang und zu den Ausschlissen des
Versicherungsvertrages sowie zur Hohe der Mindestversicherungssumme getroffen wer-
den. Soweit in Nummer 4 sprachliche Anderungen vorgesehen sind, ist mit diesen keine
inhaltliche Anderung verbunden.

SchlieBlich kann nach Nummer 5 auch die Einrichtung und Fihrung des elektronischen
Verzeichnisses der Lohnsteuerhilfevereine nach § 30 Absatz 1 StBerG-E sowie die sich auf
die Eintragung beziehenden Meldepflichten der Lohnsteuerhilfevereine durch Rechtsver-
ordnung geregelt werden. In Anlehnung an die Erganzung des Wortes ,elektronisch®in § 30
Absatz 1 StBerG-E ist auch in Nummer 2 eine entsprechende Erganzung vorgesehen.

Zu Absatz 2

Durch die Regelung des Absatzes 2 Satz 1 besteht die Moglichkeit, durch Rechtsverord-
nung der Landesregierung die Aufsicht tiber die Lohnsteuerhilfevereine von der Oberfinanz-
direktion auf eine andere Landesfinanzbehodrde zu Ubertragen. Von dieser Reglung wird in
einigen Landern, insbesondere in solchen, die Uber keine Mittelbehdrden mehr verfligen,
derzeit Gebrauch gemacht.

Nach Satz 2 kann zudem mit Zustimmung des anderen Landes die Aufsicht auf eine Lan-
desfinanzbehorde eines anderen Landes ubertragen werden.
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Mit Satz 3, der dem bisherigen § 31 Absatz 2 Satz 3 StBerG entspricht, wird den Landes-
regierungen die Mdglichkeit eingeraumt, die Erméachtigung nach Satz 1 durch Rechtsver-
ordnung auf die oberste Finanzbehoérde des Landes zu Ubertragen.

Zu Nummer 8 (§ 34)

Durch die Anderung soll das Leitererfordernis fiir weitere Beratungsstellen von Steuerbera-
terinnen und Steuerberatern entfallen, da es nicht mehr zeitgemaf ist. Mandantengespra-
che von Steuerberaterinnen und Steuerberatern finden fast ausschlief3lich nach Terminver-
einbarungen statt. Laufkundschaft, die ohne vorherige Terminvereinbarung eine Steuerbe-
ratungskanzlei aufsucht, wird heutzutage kaum noch verzeichnet. Mandantengesprache
kénnen im Ubrigen jederzeit problemlos mit dem Einsatz von digitalen Kommunikationsmit-
teln (zum Beispiel in Form einer Videokonferenz) durchgefuhrt werden, ohne dass es eine
gleichzeitige personliche Anwesenheit der Beteiligten in der Steuerberatungskanzlei be-
darf. Zudem kénnen Steuerberaterinnen und Steuerberater unter Zuhilfenahme von moder-
ner Kanzleisoftware auch auf3erhalb der Steuerberatungskanzlei auf inre Daten zugreifen.
Eine eigenverantwortliche Berufsauslibung ist somit grundsatzlich auch unter Zuhilfenahme
digitaler Kommunikationsmittel méglich, ohne dass es eines grundsatzlichen Leitungserfor-
dernisses bei weiteren Beratungsstellen bedarf.

Durch den Wegfall des Leitungserfordernisses wird zugleich eine Inkoharenz innerhalb der
bestehenden Vorschrift beseitigt: Wahrend nach § 34 Absatz 2 Satz 2 StBerG ein anderer
Steuerberater Leiter einer weiteren Beratungsstellen sein muss, der seine berufliche Nie-
derlassung am Ort der Beratungsstelle oder in deren Nahbereich hat, sieht § 34 Absatz 2
Satz 3 StBerG kein Leitungserfordernis vor, wenn die weitere Beratungsstelle in einem an-
deren Mitgliedstaat der Europaischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz liegt. Die Einflh-
rung dieser Regelung im Jahr 1990 wie folgt begriindet:

,Mit der weitergehenden Einfiihrung des freizligigen Angebots von Dienstleistungen
in der Europaischen Gemeinschaft sollen auch deutsche Steuerberater verbesserte
Méglichkeiten erhalten sollen, ihre Dienstleistungen in anderen Mitgliedstaaten der
Europaischen Gemeinschaft. Es erscheine nicht sachgerecht, bei Grindung von
auswartigen Beratungsstellen in anderen Mitgliedstaaten der Europaischen Ge-
meinschaft vorzuschreiben, dass ein deutscher Steuerberater oder Steuerbevoll-
machtigter seine berufliche Niederlassung am Ort der Beratungsstelle oder in deren
Nahbereich hat; insoweit gelten lediglich die Bestimmungen des Gastlandes® (Bun-
destag-Drucksache 11/7665, S. 9).

Es ist sachlich nicht mehr zu rechtfertigen, dass an die Errichtung einer weiteren Beratungs-
stelle im Inland hohere Anforderungen gestellt werden, als an eine weitere Beratungsstelle
eines Steuerberaters in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union. Dies gilt ins-
besondere in Fallen, in denen weitere Beratungsstellen in Grenznahe erdffnet werden.

Der Wegfall des Leitungserfordernisses bei weiteren Beratungsstellen von Steuerberaterin-
nen und Steuerberatern fuhrt schlief3lich zu einer weitestgehenden Angleichung an die bei
Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalten bestehende Rechtslage. Die BRAO sieht bei der
Einrichtung einer Zweigstelle durch Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte keine Uber die
Einhaltung der Berufspflichten hinausgehenden Anforderungen vor. Nach § 5 der Berufs-
ordnung fir Rechtsanwalte ist der Rechtsanwalt lediglich verpflichtet, die fir seine Berufs-
ausubung erforderlichen sachlichen, personellen und organisatorischen Voraussetzungen
in Kanzlei und Zweigstelle vorzuhalten.

Mit der vorgesehenen Aufhebung des Leitererfordernisses wird ein erheblicher Beitrag zur
Flexibilisierung des Berufsrechts der Steuerberaterinnen und Steuerberater geleistet, der
deutlich Uber die durch das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 1. Februar 2024 (Az.:
8 C 1.23, DStR 2024, S. 1781) entschiedenen Abkehr von der bisher strengen Auslegung
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des Leitererfordernis hinaus geht. Das Bundesverwaltungsgericht entschied zur bisher gel-
tenden Rechtslage, dass eine Steuerberaterin oder ein Steuerberater nach § 34 Absatz 2
Satz 4 StBerG einen Anspruch auf Genehmigung einer Ausnahme vom Erfordernis der
Bestellung eines anderen Leiters flir weitere Beratungsstellen hat, wenn er oder sie die
Erflllung der Berufspflichten nachweist und sich seine oder ihre berufliche Niederlassung
am Ort oder im Nahbereich der weiteren Beratungsstelle befindet.

Unberlhrt von der Aufhebung des Leitungserfordernisses bleibt jedoch die Voraussetzung,
dass weitere Beratungsstellen nur unterhalten werden durfen, soweit dadurch die Berufs-
pflichten nicht beeintrachtigt werden. Die zivil-, straf- und berufsrechtliche Verantwortung
der Steuerberaterinnen und Steuerberater bleibt folglich unverandert bestehen. Im Einzel-
fall kann es auch nach der vorgeschlagenen Anderung erforderlich sein, eine Leiterin oder
einen Leiter fUr eine weitere Beratungsstelle zu beschaftigen.

Zu Nummer 9 (§ 43)

Derzeit ist § 43 Absatz 4 Satz 1 StBerG auf mannliche Berufsbezeichnungen beschrankt,
obwohl sich dieser in Ansehung des Absatzes 1 Satz 2 auch auf die weiblichen Berufsbe-
zeichnungen erstrecken musste. Die weiblichen Berufsbezeichnungen sollen daher aus-
drucklich in Absatz 4 genannt werden. Gleichzeitig soll auf die Aufnahme der Bezeichnung
~oteuerberatungsgesellschaft® verzichtet werden. § 43 StBerG regelt die ,Berufsbezeich-
nungen®, weshalb Verortung der Bezeichnung ,Steuerberatungsgesellschaft in dieser Vor-
schrift gesetzessystematisch wenig passend erscheint. Durch die in Artikel 1 Nummer 11
vorgesehene Erganzung von § 55g StBerG wird eindeutig festgelegt, dass nur Berufsaus-
Ubungsgesellschaften unter den dort genannten Voraussetzungen die Bezeichnung ,Steu-
erberatungsgesellschaft flihren dirfen.

Im Zuge der Neufassung des § 43 Absatz 4 StBerG-E soll auf die Aufnahme des Rege-
lungsgehaltes von § 43 Absatz 4 Satz 2 und 3 StBerG verzichtet werden. Nach § 43 Absatz
4 Satz 2 StBerG ist es unzulassig, zum Hinweis auf eine steuerberatende Tatigkeit anderen
Bezeichnungen als ,Steuerberater”, ,Steuerbevollmachtigter” oder ,Steuerberatungsgesell-
schaft” zu verwenden. Diese Regelung greift erkennbar zu kurz, da nach dem Gesetz zur
Neuregelung des Berufsrechts der anwaltlichen und steuerberatenden Berufsausibungs-
gesellschaften sowie zur Anderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden
Berufe vom 7. Juli 2021 (BGBI. | S. 2363) die Steuerberatungsgesellschaft nur eine beson-
dere Form der steuerberatenden Berufsaustibungsgesellschaft darstellt. Zum Hinweis auf
eine steuerberatende Tatigkeit muss deshalb im Rechtsverkehr auch die Bezeichnung ,Be-
rufsausubungsgesellschaft® oder ,steuerberatende Berufsausubungsgesellschaft verwen-
det werden kénnen. Hinzu kommt, dass zum Beispiel auch Lohnsteuerhilfevereine in be-
schranktem Umfang steuerberatende Tatigkeiten ausiiben und hierflr die Bezeichnung
,Lohnsteuerhilfeverein“ verwenden. Da die Nennung samtlicher Bezeichnungen, unter de-
nen eine steuerberatende Tatigkeit erfolgen kann, nicht sinnvoll erscheint, soll Absatz 4
Satz 2 ersatzlos gestrichen werden.

Aufgrund der Streichung des Satzes 2 des Absatzes 4 soll auch die Ausnahme in Satz 3
als Folgeanderung gestrichen werden. Bei dieser Regelung ist unabhangig von der Strei-
chung des Satzes 2 des Absatzes 4 schon nicht ersichtlich, weshalb die Ausnahme nur fir
.,Rechtsanwaltsgesellschaften und nicht auch flir ,anwaltliche Berufsausibungsgesell-
schaften“ oder ,Wirtschaftsprifungsgesellschaften“ gelten soll, die ebenfalls zur unbe-
schrankten Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind.

Zu Nummer 10 (§ 44)
Zu Buchstabe a
Absatz 2a hat neben Absatz 3 keinen eigenstandigen Anwendungsbereich mehr, da Part-

nerschaftsgesellschaften, deren Gesellschaftszweck insbesondere die geschaftsmalige
Hilfeleistung in Steuersachen ist, ebenfalls Berufsausiibungsgesellschaften sind. Diese
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durfen unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 die Bezeichnung ,Landwirtschaftliche
Buchstelle® fihren.

Zu Buchstabe b
Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der Neufassung der §§ 4 ff. StBerG-E.
Zu Buchstabe ¢

Bei der Anderung des Absatzes 5 handelt sich um Folgeénderungen aufgrund der Neufas-
sung der §§ 4 ff. StBerG-E in Artikel 1 Nummer 4.

Daruber hinaus soll Absatz 6 neu gefasst werden. Bislang ist nicht ausdrucklich geregelt,
dass die Berechtigung zum Fihren der Bezeichnung ,Landwirtschaftliche Buchstelle* auch
erlischt, wenn die Aufnahme in der Rechtsanwaltskammer erlischt, zuriickgenommen oder
widerrufen wird. Diese Erganzung soll nunmehr aufgenommen werden, da niedergelassene
europaische Rechtsanwalte lediglich in die Rechtsanwaltskammer aufgenommen werden
(§§ 2 ff. des Gesetzes Uber die Tatigkeit europaischer Rechtsanwalte in Deutschland). Zu-
gleich soll auf die Aufnahme des bisherigen Satzes 2 verzichtet werden. Denn es folgt be-
reits aus Absatz 3, dass eine Berufsausibungsgesellschaft die Bezeichnung ,Landwirt-
schaftliche Buchstelle” als Zusatz zur Firma oder zum Namen nur fihren darf, wenn min-
destens ein gesetzlicher Vertreter berechtigt ist, diese Bezeichnung als Zusatz zur Berufs-
bezeichnung zu fuhren.

Der bisherige Regelungsgehalt des Absatzes 7 erscheint entbehrlich, da er neben den
§§ 76a ff. StBerG keinen eigenstandigen praxisrelevanten Anwendungsbereich hat und im
Ubrigen aus gesetzessystematischen Griinden auch dort zu verorten ware. Die Eintragung
der Bezeichnung ,Landwirtschaftlichen Buchstelle® in das Berufsregister ergibt sich bei
Steuerberaterinnen und Steuerberatern sowie bei Steuerbevollmachtigten aus § 76a Ab-
satz 1 Nummer 1 Buchstabe ¢ StBerG, bei Berufsausibungsgesellschaften aus § 76a Ab-
satz 1 Nummer 2 Buchstabe ¢ StBerG, bei weiteren Beratungsstellen von Steuerberaterin-
nen und Steuerberatern aus § 76a Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b StBerG und bei wei-
teren Beratungsstellen von Berufsauslbungsgesellschaften § 76a Absatz 1 Nummer 4
Buchstabe b auch in Verbindung mit § 76a Absatz 2 StBerG. Bei Vereinen im Sinne des
§ 44 Absatz 4 StBerG und Buchstellen nach § 44 Absatz 5 StBerG ergeben sich die Eintra-
gungsvoraussetzungen aus § 76d Absatz 1 StBerG.

Durch die Neufassung des Absatzes 7 soll klargestellt werden, dass nur die in Absatz 1
Satz 1 und Absatz 3 bis 5 berechtigten Personen und Stellen befugt sind, die Bezeichnung
,Landwirtschaftliche Buchstelle® zu fihren.

Zu Nummer 11 (§ 46)

Mit der Anderung wird in Anlehnung an § 14 Absatz 1 BRAO die Mdglichkeit eréffnet, dass
von der Riicknahme einer Bestellung zur Steuerberaterin oder zum Steuerberater dann ab-
gesehen werden kann, wenn die Grunde, aus denen die Bestellung hatte versagt werden
massen, im Zeitpunkt der Ricknahmeentscheidung nicht mehr bestehen sollten. Den Steu-
erberaterkammern soll diesbezlglich Ermessen eingeraumt werden, damit in Ausnahme-
fallen eine Ricknahme der Bestellung zur Steuerberaterin oder zum Steuerberater auch
dann mdglich ist, wenn die Grinde im Zeitpunkt der Ricknahmeentscheidung nicht mehr
bestehen, zum Beispiel wenn die urspriingliche Bestellungsentscheidung durch arglistige
Tauschung, Drohung oder Bestechung herbeigeflihrt wurde.

Zu Nummer 12(§ 559)

Durch die Anderung soll der bisherige § 55g StBerG sprachlich durch das Voranstellen der
Angabe ,Nur” in ein Handlungsverbot umformuliert werden, um (weiterhin) eine Buligeld-
bewehrung zu ermdglichen. Die Bezeichnung ,Steuerberatungsgesellschaft® darf aus-
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schlieRlich von Berufsauslibungsgesellschaften unter den in § 55g StBerG genannten Vo-
raussetzungen gefihrt werden.

Zu Nummer 13(§ 58)

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der Neufassung der Vorschriften des
Zweiten Abschnitts des Ersten Teils durch Artikel 1 Nummer 7.

Zu Nummer 14 (§ 76d)
Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der Anderung des § 44 Absatz 5 StBerG-
E durch Artikel 1 Nummer 10 Buchstabe c.

Zu Buchstabe b
Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der Anderung des § 44 Absatz 5 StBerG-
E durch Artikel 1 Nummer 10 Buchstabe c.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der Anderung des § 44 Absatz 5 StBerG-
E durch Artikel 1 Nummer 10 Buchstabe c.

Zu Buchstabe ¢

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der Anderung des § 44 Absatz 5 StBerG-
E durch Artikel 1 Nummer 10 Buchstabe c.

Zu Nummer 15 (§ 85a)
Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der Neufassung der §§ 4 ff. StBerG-E.
Zu Nummer 16 (§ 154)

Es handelt sich um Folgednderungen aufgrund der Neufassung der §§ 4 ff. StBerG-E. Zu-
dem soll in § 154 Absatz 1 Satz 3 StBerG auf die Nennung des Datums ,31. Dezember
1990“ aufgrund des Zeitablaufs verzichtet werden.

Zu Nummer 17 (Uberschriften des Ersten und Zweiten Abschnitts des Dritten Teils)

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der Anderung der §§ 160 bis 164 StBerG-
E. Die Uberschriften zum Ersten und Zweiten Abschnitt des Dritten Teils erscheinen bei
lediglich zwei verbleibenden Vorschriften im Dritten Teil Gberflissig.

Zu Nummer 18 (§§ 160 bis 164)

Durch die Neuregelung des § 160 StBerG-E soll die bisherige Aufteilung der Tatbestande,
Bufigelddrohungen, Verfolgungszustandigkeiten und sonstigen Verfahrensbestimmungen
auf finf Paragraphen (§§ 160 bis 164 StBerG) entfallen. Kiinftig soll nur noch eine Bul3-
geldvorschrift bestehen, in der der bisherige Regelungsgehalt der §§ 160 bis 164 StBerG
zusammengefihrt und unter Berlicksichtigung der Neufassung der Vorschriften des Zwei-
ten Abschnitts des Ersten Teils modifiziert wird.
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Daruber hinaus sollen die BuRgeldvorschriften des StBerG an die heutigen Anforderungen
an die Ausgestaltung von Bu3geldvorschriften auerhalb des OWiG angepasst werden. Die
Buligeldtatbestande des bisherigen § 162 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 8 StBerG ge-
nidgen diesen Anforderungen nicht mehr, da sie mangels eines eindeutigen Handlungsge-
bots oder Handlungsverbots einer Bewehrung nicht zuganglich sind. Daher werden diese
BuRgeldtatbestande nicht in den neuen § 160 StBerG-E Uberfiihrt.

Zu § 160 (BuRgeldvorschriften)

Zu Absatz 1

In Absatz 1 werden die einzelnen objektiven BuRgeldtatbestande aufgelistet.
Zu Nummer 1

Ordnungswidrigkeiten nach § 160 Absatz 1 Nummer 1 StBerG-E sind Zuwiderhandlungen
gegen eine vollziehbare Anordnung nach § 7 Absatz 1 Satz 1 StBerG-E.

Zu Nummer 2

§ 160 Absatz 1 Nummer 2 StBerG-E regelt den Schutz der Bezeichnungen ,Lohnsteuerhil-
feverein®, ,LStHV*, ,Landwirtschaftliche Buchstelle® und ,Steuerberatungsgesellschaft® vor
der missbrauchlichen Verwendung durch unberechtigte Personen und Vereinigen und ent-
spricht dem bisherigen § 161 StBerG.

Wer die vorgenannten Bezeichnungen fihren darf, wird in § 14 Absatz 3, § 44 Absatz 1
Satz 1 und § 55g StBerG-E bestimmt. Auf die Begrindung zu diesen Vorschriften wird ver-
wiesen.

Durch den BuRgeldtatbestand nach § 160 Absatz 1 Nummer 2 StBerG-E soll das Vertrauen
der Rechtsuchenden in die Trager der geschitzten Bezeichnungen und der damit verbun-
denen Befugnisse geschitzt werden.

Zu Nummer 3

Eine Ordnungswidrigkeit nach § 160 Absatz 1 Nummer 3 StBerG-E liegt vor, wenn ein
Lohnsteuerhilfevereine eine Satzungsanderung der zustandigen Aufsichtsbehorde nicht,
nicht richtig oder nicht rechtszeitig anzeigt. Dies entspricht dem bisherigen § 162 Absatz 1
Nummer 2 StBerG.

Die Pflicht des Lohnsteuerhilfevereins zur Anzeige einer Satzungsanderung ergibt sich aus
§ 18 Absatz 2 Satz 1 StBerG-E. Auf die Begriindung zu dieser Vorschrift wird verwiesen.

Die Sanktionsmoglichkeit nach § 160 Absatz 1 Nummer 3 StBerG-E soll sicherstellen, dass
Lohnsteuerhilfevereine ihrer Zweckbestimmung als Selbsthilfeorganisation der Mitglieder
gerecht werden. Die Einhaltung der Verfahrensvorschriften ist fur die Ausibung einer ef-
fektiven Aufsicht unerlasslich.

Zu Nummer 4

Uber welche fachliche Qualifikation eine Person verfligen muss, um die Leitung einer Be-
ratungsstelle eines Lohnsteuerhilfevereins Ubernehmen zu durfen, regelt § 20 Absatz 2
StBerG-E. Auf die Begrindung zu dieser Vorschrift wird verwiesen.

Sofern ein Lohnsteuerhilfeverein eine Person als Beratungsstellenleitung einstellt, die nicht
uber eine fachliche Qualifikation nach § 20 Absatz 2 StBerG-E verfugt, ist der BuRgeldtat-
bestand nach § 160 Absatz 1 Nummer 4 StBerG-E erfullt. Dieser BuRgeldtatbestand ent-
spricht dem bisherigen § 162 Absatz 1 Nummer 6 StBerG.
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Der BuRgeldtatbestand dient dem Schutz der Mitglieder der Lohnsteuerhilfevereine vor un-
sachgemaler Hilfeleistung in Steuersachen.

Zu Nummer 5

Der Buligeldtatbestand nach § 160 Absatz 1 Nummer 5 StBerG-E nimmt Bezug auf die
Mitteilungspflichten des Lohnsteuerhilfevereins nach § 21 Absatz 1 StBerG-E und ent-
spricht dem bisherigen § 162 Absatz 1 Nummer 7 StBerG.

Nach § 24 Absatz 1 StBerG-E sind folgenden Sachverhalte der zustandigen Aufsichtsbe-
hérde mitzuteilen:

— die Eroéffnung, die Verlegung und die Schliefung der Beratungsstelle,

— die Bestellung oder Abberufung der Leitung der Beratungsstelle und

— die Personen, deren er sich bei der Hilfeleistung in Steuersachen bedient.
Es wird auf die Begriindung zu § 24 Absatz 1 StBerG-E verwiesen.

Die Sanktionsmaoglichkeit nach § 160 Absatz 1 Nummer 5 StBerG-E bezweckt die Einhal-
tung der Verfahrensvorschriften. Die Mitteilungen sind fur eine effektive Austibung der Auf-
sicht durch die zustandigen Aufsichtsbehdrden erforderlich.

Zu Nummer 6

Zu den allgemeinen Pflichten des Lohnsteuerhilfevereins gehért die unabhangige Berufs-
ausubung. Der Lohnsteuerhilfeverein darf als Selbsthilfeorganisation seiner Mitglieder nur
die Hilfeleistung in Steuersachen im Rahmen des § 4 StBerG-E erbringen. Weitere wirt-
schaftliche Tatigkeiten widersprechen dem Vereinszweck und sind daher nach § 22 Ab-
satz 2 StBerG-E unzulassig. Auf die Begriindung zu § 22 Absatz 2 StBerG-E wird verwie-
sen. Eine strikte raumliche und organisatorische Trennung der Beratungsstellen des Lohn-
steuerhilfevereins von anderen gewerblichen oder sonstigen Firmen muss sichergestellt
werden.

Verstolit ein Lohnsteuerhilfeverein gegen seine allgemeine Pflicht aus § 22 Absatz 2
StBerG-E ist der BuRgeldtatbestand nach § 160 Absatz 1 Nummer 6 StBerG-E erfillt. An-
ders als der bisherige § 163 StBerG richtet sich die BuRgeldnorm an den Lohnsteuerhil-
feverein beziehungsweise an den Vorstand des Lohnsteuerhilfevereins als vertretungsbe-
rechtigtes Organ des Lohnsteuerhilfevereins. Da die Mitglieder des Vorstands eines Lohn-
steuerhilfevereins personlich fir die Erfullung der Verpflichtungen des Lohnsteuerhilfever-
eins verantwortlich sind, kann ein Buldgeld auch gegen diese direkt verhangt werden.

Zu Nummer 7

Nach § 160 Absatz 1 Nummer 7 StBerG-E kann ein Buf3geld verhangt werden, wenn ein
Lohnsteuerhilfeverein die nach § 26 Absatz 1 StBerG-E vorgeschriebene Geschéaftspriifung
nicht oder nicht rechtszeitig durchfiihren lasst. Die Bu3geldnorm entspricht dem bisherigen
§ 162 Absatz 1 Nummer 3 StBerG.

Die jahrliche Geschéaftsprufung des Lohnsteuerhilfevereins dient der Wahrung der Rechte
der Mitglieder des Lohnsteuerhilfevereins und ist daher von besonderer Bedeutung. Wei-
tere Ausflhrungen zur Geschaftsprifung sind der Begriindung zu § 26 StBerG-E zu ent-
nehmen.
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Zu Nummer 8

Nach § 26 Absatz 7 Nummer 1 StBerG-E ist der Lohnsteuerhilfeverein verpflichtet, inner-
halb eines Monats nach Erhalt des Geschéaftspriifungsberichts diesen an die zustandige
Aufsichtsbehoérde zu Gbermitteln. Auf die Begriindung zu § 26 Absatz 7 StBerG-E wird ver-
wiesen. Kommt der Lohnsteuerhilfeverein seiner Pflicht nach § 26 Absatz 7 Nummer 1
StBerG-E nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig nach, kann dieser Ver-
stold nach § 160 Absatz 1 Nummer 8 StBerG-E mit einem Buf3geld geahndet werden. § 160
Absatz 1 Nummer 8 StBerG-E entspricht inhaltlich dem bisherigen § 162 Absatz 1 Num-
mer 4 StBerG.

Der BuRgeldtatbestand nach § 160 Absatz 1 Nummer 8 StBerG-E dient der Einhaltung der
Verfahrensvorschriften und der Gewahrleistung einer effektiven Aufsicht durch die zustan-
digen Aufsichtsbehdérden.

Zu Nummer 9

Der wesentliche Inhalt des Geschéaftsprifungsberichts ist den Mitgliedern des Lohnsteuer-
hilfevereins innerhalb von sechs Monaten nach Erhalt des Geschaftsprifungsberichts be-
kannt zu geben (§ 26 Absatz 7 Nummer 2 StBerG-E). Auf die Begriindung zu § 26 Absatz 7
Nummer 2 StBerG-E wird verwiesen.

Kommt der Lohnsteuerhilfeverein seiner Pflicht nach § 26 Absatz 7 Nummer 2 StBerG-E
nicht oder nicht rechtzeitig nach, kann dieser Versto3 nach § 160 Absatz 1 Nummer 9
StBerG-E mit einem BuRgeld geahndet werden. Die Bul3geldnorm dient dem Schutz der
Mitgliederrechte und entspricht dem bisherigen § 162 Absatz 1 Nummer 5 StBerG.

Zu Nummer 10

Nach § 160 Absatz 1 Nummer 10 StBerG-E kann ein Bul3geld verhangt werden, wenn der
Lohnsteuerhilfeverein die zustédndige Aufsichtsbehoérde nicht, nicht richtig, nicht vollstandig
oder nicht rechtzeitig Uber die bevorstehende Mitglieder- oder Vertreterversammlung unter-
richtet. Auf die Begrindung zu § 29 StBerG-E wird verwiesen.

Die Durchfuhrung der Mitglieder- und Vertreterversammlung dient dem Schutz der Mitglie-
derrechte. Zur Gewahrleistung einer effektiven Aufsicht muss die zustandige Aufsichtsbe-
horde die Moglichkeit haben, an der Mitglieder- oder Vertreterversammlung teilzunehmen.
Die Buldgeldnorm entspricht dem bisherigen § 162 Absatz 1 Nummer 9 StBerG.

Zu Absatz 2

In § 160 Absatz 2 StBerG-E wird der BuRgeldrahmen festgelegt. Dieser entspricht weitest-
gehend den bisherigen Regelungen in § 160 Absatz 2, § 161 Absatz 2 und § 162 Absatz 2
StBerG.

Eine Zuwiderhandlung gegen eine vollziehbare Anordnung nach § 7 Absatz 1 Satz 1
StBerG-E (§ 160 Absatz 1 Nummer 1 StBerG-E) kann mit einem Buf3geld in Hohe von bis
zu 50 000 Euro geahndet werden.

Ubt der Lohnsteuerhilfeverein eine weitere wirtschaftliche Tatigkeit aus und verstoRt damit
gegen seine Pflicht nach § 22 Absatz 2 StBerG-E (§ 160 Absatz 1 Nummer 6 StBerG-E) ist
ein BuRRgeldrahmen bis 20 000 Euro vorgesehen. Der bisherige § 163 Absatz 2 StBerG sah
ein BulRgeld in HOhe von bis zu 25 000 Euro vor. Dieser bisherige Buldgeldrahmen ent-
spricht nicht mehr der Ublichen Staffelung. Eine Erhéhung des Bul3geldrahmens auf 30 000
Euro erscheint in Anbetracht des in § 160 StBerG-E vorgesehenen BulRgeldrahmens bei
anderen Ordnungswidrigkeiten des Lohnsteuerhilfevereins nicht verhaltnismafig, daher er-
folgt eine Herabsetzung des Buligeldrahmens auf 20 000 Euro.
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Bei Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 160 Absatz 1 Nummer 2, 4 und 7 bis 9 StBerG-
E betragt der BuRgeldrahmen 5 000 Euro. In den Ubrigen Fallen des § 160 Absatz 1
StBerG-E kann ein Verstol3 mit einer Geldbufle bis zu 1 000 Euro geahndet werden (§ 160
Absatz 1 Nummer 3, 5 und 10 StBerG-E).

Zu Absatz 3

Nach Absatz 3 wird das Finanzamt als die fur das Ordnungswidrigkeitenverfahren zustan-
dige Behdrde bestimmt. Dies entspricht der bisherigen Regelung in § 164 Satz 1 StBerG.

Zu Absatz 4

Nach Absatz 4 gelten fur bei der Durchflihrung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens wei-
terhin die bislang in § 164 Satz 2 StBerG genannten Vorschriften der AO.

Zu Nummer 19 (§ 164a)
Zu Buchstabe a

Bei der Anderung handelt es sich lediglich um eine Folgednderung aufgrund der Streichung
der Uberschrift des Ersten Abschnitts des Dritten Teils in Artikel 1 Nummer 20. Da der Dritte
Teil kinftig nur noch aus zwei Vorschriften bestehen soll, soll in § 164 Absatz 1 Satz 1
StBerG-E nur noch auf § 159 StBerG Bezug genommen werden.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der Neufassung der Vorschriften des
Zweiten Abschnitts des Ersten Teils. Darlber hinaus sollen sprachliche Prazisierungen vor-
genommen werden.

Zu Nummer 20 (Anlage 1)

Mit dem Gesetz zur Regelung hybrider und virtueller Versammlungen in der Bundes-
notarordnung, der Bundesrechtsanwaltsordnung, der Patentanwaltsordnung und dem
Steuerberatungsgesetz sowie zur Anderung weiterer Vorschriften vom 25. Oktober 2024
(BGBI. 2024 | Nr. 320) wurde der bisherige § 86 StBerG zu § 85a StBerG. Die Anderung
vollzieht nunmehr Folgeanderungen in der Anlage 1 zum StBerG nach, die zuvor verse-
hentlich unterblieben sind.

Zu Artikel 2 (Anderung der Verordnung zur Durchfiihrung der Vorschriften iiber die
Lohnsteuerhilfevereine)

Zu Nummer 1 (§ 1)

Die Vorschrift soll zur Vermeidung einer Doppelregelung aufgehoben werden, da sich der
Regelungsgehalt des § 1 DVLStHV bereits aus § 15 Absatz 1 StBerG-E ergibt. Auf die Be-
grindung zu Artikel 1 Nummer 7 wird verwiesen.

Zu Nummer 2 (§ 2)

Es handelt sich lediglich um Folgeanderungen aufgrund der Neufassung der Vorschriften
des Zweiten Abschnitts des Ersten Teils des StBerG. Im Satzteil vor Nummer 1 soll die
Angabe ,§ 15 Abs. 2 des Gesetzes” durch die Angabe ,§ 15 Absatz 1 des Steuerberatungs-
gesetzes” ersetzt werden. In Nummer 1 soll die Angabe ,den Erwerb der Rechtsfahigkeit*
durch die Angabe ,die Eintragung in das Vereinsregister” ersetzt werden. In Nummer 3 soll
auf die Angabe ,im Rahmen der Befugnis nach § 4 Nr. 11 des Steuerberatungsgesetzes”
verzichtet werden, da sich bereits aus dem Zusammenhang ergibt, dass sich die Haftpflicht-
versicherung auf die Hilfeleistung in Steuersachen beziehen muss, die ohnehin nur im ge-
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setzlichen Rahmen zulassig ist. In Nummer 4 soll die Angabe ,(§ 1)“ als Folgednderung zur
Streichung des § 1 DVLStV gestrichen werden.

Zu Nummer 3 (§ 3)

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der Neufassung der Vorschriften des
Zweiten Abschnitts des Ersten Teils des StBerG.

Zu Nummer 4 (Uberschrift des Zweiten Teils)

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der Neufassung der Vorschriften des
Zweiten Abschnitts des Ersten Teils des StBerG.

Zu Nummer 5 (§ 4a)

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der Neufassung der Vorschriften des
Zweiten Abschnitts des Ersten Teils des StBerG.

Zu Nummer 6 (§ 4b)

Bei den Anderungen handelt es sich um Folgeanderungen aufgrund der Neufassung der
§§ 13 ff. StBerG-E sowie um sprachliche Anderungen.

Zu Nummer 7 (Uberschrift des Dritten Teils)

Es handelt sich um eine Folgeanderung zur Neufassung der Vorschriften des Zweiten Ab-
schnitts des Ersten Teils. Die Uberschrift des § 30 StBerG-E soll gedndert werden. Auf die
Begrindung zu Artikel 1 Nummer 7 wird verwiesen.

Zu Nummer 8 (§ 5)

Es handelt sich um Folgeanderungen aufgrund der Neufassung der Vorschriften des Zwei-
ten Abschnitts des Ersten Teils des StBerG.

Zu Nummer 9 (§ 5a)

Es handelt sich um eine Folgeadnderung aufgrund der Neufassung der Vorschriften des
Zweiten Abschnitts des Ersten Teils. Die Angabe ,Beratungsstellenleiter soll durch die An-
gabe ,Leitung einer Beratungsstelle® ersetzt werden. Zudem soll statt des Begriffs ,Ver-
zeichnis” der Begriff ,elektronisches Verzeichnis“ verwendet werden.

Zu Nummer 10 (§ 6)

Es handelt sich um eine Folgeadnderung aufgrund der Neufassung der Vorschriften des
Zweiten Abschnitts des Ersten Teils.

Zu Nummer 11 (§ 7)

Es handelt sich um Folgednderungen aufgrund der Neufassung der Vorschriften des Zwei-
ten Abschnitts des Ersten Teils.

Zu Nummer 12 (§ 8)
Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der Neufassung der Vorschriften des
Zweiten Abschnitts des Ersten Teils.
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Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der Neufassung der Vorschriften des
Zweiten Abschnitts des Ersten Teils.

Zu Nummer 13 (§ 9)

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der Neufassung der Vorschriften des
Zweiten Abschnitts des Ersten Teils. Der Regelungsgehalt des § 9 DVLStHV ergibt sich
aus § 25 Absatz 2 und 3 StBerG-E. Auf die Begriindung zu Artikel 1 Nummer 7 wird ver-
wiesen.

Zu Nummer 14 (§ 11 Absatz 2 und § 13)

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der Neufassung der Vorschriften des
Zweiten Abschnitts des Ersten Teils.

Zu Nummer 15 (§ 14)

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der Neufassung der Vorschriften des
Zweiten Abschnitts des Ersten Teils.

Zu Artikel 3 (Anderung der Abgabenordnung)
Zu Nummer 1 (§ 80)
Zu Buchstabe a

Durch die Anderung soll die Vermutung fir eine ordnungsgemaRe Bevollmachtigung tiber
die zur unbeschrankten Hilfeleistung in Steuersachen nach § 3 StBerG und die Lohnsteu-
erhilfevereine nach § 4 StBerG-E auch auf Notarinnen und Notare und Patentanwaltinnen
und Patentanwalte ausgeweitet werden, die gemaf § 4c Absatz 2 StBerG-E in dem dort
benannten Umfang ebenfalls zur geschaftsmafigen Hilfeleistungen in Steuersachen befugt
sind. Sowohl Notarinnen und Notare als auch Patentanwaltinnen und Patentanwalte sind
besonders vertrauenswirdig. Notarinnen und Notare sind nach § 1 der Bundesnotarord-
nung unabhangige Trager eines offentlichen Amtes. Patentanwaltinnen und Patentanwalte
sind nach § 1 PAO unabhangige Organe der Rechtspflege. Notarinnen und Notare sowie
Patentanwaltinnen und Patentanwalte unterliegen ebenso wie Rechtsanwaltinnen und
Rechtsanwalte sowie Steuerberaterinnen und Steuerberater strengen berufsrechtlichen
Rechten und Pflichten, weshalb die Vollmachtvermutung des § 80 Absatz 2 Satz 1 AO kunf-
tig auch fir sie gelten soll. Dies fihrt auch zu einer Verfahrensvereinfachung, da Vollmach-
ten im Einzelfall nicht mehr grundsatzlich vorzulegen sind.

Im Ubrigen handelt es sich um eine Folgeénderung aufgrund der Neufassung der §§ 4 ff.
StBerG-E.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der Neufassung der §§ 4 ff. StBerG-E.
Zu Nummer 2 (§ 80a Absatz 3)

Die Anderung lasst den bisherigen Regelungsgehalt der Vorschrift inhaltlich unverandert.
In der vorgeschlagenen Neufassung soll jedoch auf die Angabe ,anerkannten“ vor dem
Wort Lohnsteuerhilfevereine verzichtet werden. Der Zusatz ist entbehrlich, da Lohnsteuer-

hilfevereine erst nach der Anerkennung tatig werden diirfen. Im Ubrigen handelt es sich um
eine Folgeanderung aufgrund der Neufassung der §§ 4 ff. StBerG-E.
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Zu Nummer 3 (§ 147 Absatz 6 Satz 4)

Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der Neufassung der §§ 4 ff. StBerG-E.
Soweit zu Beginn des Satzes die Angabe ,Satzes 3 durch die Angabe ,Satzes 2“ ersetzt
wurde, handelt es sich um die Bereinigung eines redaktionellen Versehens.

Zu Nummer 4 (§ 149 Absatz 3)

Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der Neufassung der §§ 4 ff. StBerG-E.
Zu Artikel 4 (Anderung des Umsatzsteuergesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 22a Absatz 2)

Die Regelung zur Fiskalvertretung soll aufgrund der Anderung der §§ 4 ff. StBerG-E neu
gefasst werden, ohne dass damit eine inhaltliche Anderung verbunden sein soll.

Abweichend von § 4 Nummer 9 Buchstabe ¢ StBerG soll in der Befugnis nicht mehr aus-
dricklich geregelt werden, dass der Fiskalvertreter nicht von der Fiskalvertretung nach

§ 22e UStG ,ausgeschlossen® sein darf. Schon aus der Gesetzessystematik folgt, dass
die Befugnis zur Fiskalvertretung nach § 22a Absatz 2 des Umsatzsteuergesetzes in der
Entwurfsfassung (UStG-E) nur dann besteht, wenn sie nicht nach § 22e UStG untersagt
wurde. An dieser Rechtslage soll durch den Wegfall des Zusatzes auch keine Anderung
herbeigefihrt werden.

Zu Nummer 2 (§ 22e Absatz 1)

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der Anderung des § 22a Absatz 2 UStG-
E. In diesem Zusammenhang wurde sprachliche Anpassungen vorgenommen, mit denen
keine inhaltlichen Anderungen verbunden sind.

Zu Artikel 5 (Anderung des Lastenausgleichsgesetzes)

In § 327 Absatz 2 LAG entsprechen einige Verweise nicht mehr dem aktuellen Rechtsstand.
Der Absatz soll deshalb insgesamt mit folgenden inhaltlichen Anderungen neu gefasst wer-
den:

Im Satzteil vor Nummer 1 soll der Verweis auf das Rechtsberatungsgesetz vom 13. Dezem-
ber 1935 gestrichen werden, da er ins Leere lauft. Das Rechtsberatungsgesetz ist zum 1.
Juli 2008 auler Kraft getreten und durch das RDG ersetzt worden. Mithin sind nach dem
Rechtsberatungsgesetz keine Personen mehr zur Rechtsberatung befugt. Eine Erweite-
rung des Kreises der Vertretungsberechtigten Gber denjenigen der Rechtsanwaltinnen und
Rechtsanwalte sowie der sich aus § 327 Absatz 2 Nummer 2 und 3 LAG ergebenen Perso-
nen und Verbanden hinaus ist nicht angezeigt. Im Ubrigen gelten fiir die Erbringung auer-
gerichtlicher Rechtsdienstleistungen von Behoérden und juristischen Personen des 6ffentli-
chen Rechts die Vorschriften des RDG.

Aus diesem Grund soll auch auf die Aufnahme des Regelungsgehalts des bisherigen § 327
Absatz 2 Nummer 1 LAG verzichtet werden.

Der bisherige § 327 Absatz 2 Nummer 2 LAG soll zur neuen Nummer 1 werden und als
Folgeanderung aufgrund der Neufassung der §§ 4 ff. StBerG-E angepasst werden.

Die bisherige § 327 Absatz 2 Nummer 3 LAG wird zur neuen Nummer 2 und inhaltlich an-
gepasst. Nach § 327 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe a LAG kann den zur geschaftsmafi-
gen Vertretung vor den Ausgleichsbehdrden und den Beschwerdeausschussen befugten
Verbanden die Vertretung durch den Leiter des Landesausgleichsamtes untersagt werden,
wenn die Vertretung ganz oder Gberwiegend von Personen ausgelbt wird, denen die Zu-
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lassung nach den §§ 4 bis 8 der 1. Ausflihrungsverordnung zum Rechtsberatungsgesetz
zu versagen ware, und wenn gerigte Mangel in dieser Hinsicht nicht in angemessener Zeit
abgestellt werden. Da die Verweisung auf die nicht mehr geltende 1. Ausfiihrungsverord-
nung zum Rechtsberatungsgesetz vom 13. Dezember 1935 mittlerweile ins Leere lauft, soll
diese durch eine Verweisung auf § 12 Absatz 1 Nummer 1 RDG ersetzt werden. Nach § 10
Absatz 1 RDG durfen registrierte Personen aufgrund besonderer Sachkunde Rechtsdienst-
leistungen in den dort genannten Bereichen erbringen. Registrierungsvoraussetzung ist
nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 RDG unter anderem die personliche Eignung und Zuverlas-
sigkeit der registrierten Person. Diese Voraussetzungen sollen auch bei der Frage der Un-
tersagung der geschaftsmaRigen Vertretung von Verbanden nach § 327 Absatz 2 Num-
mer 2 Buchstabe a LAG in der Entwurfsfassung entscheidend sein.

Bei der Anderung des § 327 Absatz 3 LAG handelt es sich um eine Folgeanderung zur
Neufassung des § 327 Absatzes 2 LAG.

Zu Artikel 6 (Folgeanderungen)
Zu Absatz 1 (§ 95 BVFG)

Die Anderungen stellen Folgeanderungen aufgrund der Neufassung der §§ 4 ff. StBerG-E
dar.

Die in § 95 BVFG festgeschriebene Befugnis zur unentgeltlichen Beratung in Steuerfragen
der Vertriebenen- und Flichtlingsverbande (im Sinne des BVFQG) ist infolge der umfassen-
den Freigabe der unentgeltlichen Hilfeleistung in Steuersachen und der Befugnis zur Hilfe-
leistung in Steuersachen durch Vereine in den §§ 4b und 6 StBerG-E nicht mehr erforder-
lich, da sie keine eigenstandige Bedeutung mehr hat. Die §§ 4b und 6 StBerG-E entspre-
chen inhaltlich weitestgehend den §§ 6 und 7 RDG, die durch das Gesetz zur Neuregelung
des Rechtsberatungsrechts vom 12. Dezember 2007 (BGBI. |, S. 2840) geschaffen wurden.
Im Zuge dieser Neuregelung wurde in § 95 BVFG ebenfalls die Befugnis zur unentgeltlichen
Rechtsberatung gestrichen. Dies muss nun konsequenterweise auch fir die Hilfeleistung in
Steuersachen erfolgen, da die vorgesehenen Regelungen im StBerG denen des RDG ent-
sprechen.

Die Aufhebung erscheint im Ubrigen auch aus gesetzessystematischen Griinden geboten,
da die Befugnis zur Hilfeleistung in Steuersachen mit Ausnahme des § 95 BVFG sowohl fir
die entgeltliche als auch die unentgeltliche Erbringung abschlieBend im Ersten Teil des
StBerG geregelt ist.

Zu Absatz 2 (FGO)
Zu Nummer 1 (§ 33 Absatz 1 Nummer 3)

Die Inbezugnahme des Ersten Abschnitts des Dritten Teils des StBerG in § 33 Absatz 1
Nummer 3 FGO wirde infolge der in Artikel 1 Nummer 20 vorgesehenen Streichung der
Uberschrift zum Ersten Abschnitt des Dritten Teils des StBerG leerlaufen und soll daher
durch § 159 StBerG ersetzt werden. Dabei handelt es sich bislang schon um die einzige in
diesem Abschnitt vorhandene Vorschrift, sodass mit der Anderung keine inhaltliche Ande-
rung des Finanzrechtswegs verbunden ist.

Zu Nummer 2 (§ 62 Absatz 2 Satz 2)

Die Anderungen stellen Folgednderungen aufgrund der Neufassung der §§ 4 ff. StBerG-E
dar.

Zu Absatz 3 (§ 41a Absatz 2 Satz 1 PAO)

Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der Neufassung der §§ 4 ff. StBerG-E.
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Zu Absatz 4 (§ 2 Absatz 1 Nummer 12 und § 50 Nummer 7a GWG)

Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der Neufassung der §§ 4 ff. StBerG-E.
Zu Artikel 7 (Anderung des Gewerbesteuergesetzes)
Zu Nummer 1 (§ 16 Absatz 4 Satz 2)

Die Einfuhrung des geltenden Mindesthebesatzes von 200 Prozent in § 16 Abs. 4 Satz 2
GewStG durch das Gesetz zur Anderung des Gewerbesteuergesetzes und anderer Ge-
setze vom 23. Dezember 2003 (BGBI. | S. 2922) diente der Abwehr rein steuermotivierter
Unternehmensverlagerungen und der damit verbundenen haushaltsschadigenden Wirkun-
gen fur betroffene Gemeinden.

Inzwischen hat sich gezeigt, dass auch der derzeitige Mindesthebesatz von 200 Prozent
noch zu hohe Anreize fir rein steuermotivierte Unternehmensverlagerungen bietet.

Mit der Anhebung des Mindesthebesatzes auf 280 Prozent soll derartigen Gestaltungen
von Unternehmen unter Nutzung von Niedrighebesatzkommunen daher kinftig in noch
starkerem Malie als es bisher schon der Fall ist entgegengewirkt werden.

Zu Nummer 2 (§ 36)
Zu Buchstabe a (Absatz 5b — neu -)

Die Anhebung des bisherigen Mindesthebesatzes von 200 Prozent auf 280 Prozent ist erst-
mals fur den Erhebungszeitraum 2027 anzuwenden.

Zu Buchstabe b (Absiatze 5¢ und 5d — neu -)

Es handelt sich um eine rein redaktionelle Folgednderung aus der Einfligung zu Buchstabe
a.

Zu Artikel 8
Zu Nummer 1 (§ 1 Absatz 3, 3a und 3b GrEStG)

Das Grunderwerbsteuergesetz besteuert in § 1 Absatz 1 Nummer 1 GrEStG grundsatzlich
vorrangig das Verpflichtungsgeschéft, das heil’t den Abschluss eines Grundstlickskaufver-
trags. Nachrangig erfolgt die Besteuerung des Ubergangs des Grundstiicks (Verfiigungs-
geschaft) in Fallen, in denen kein Verpflichtungsgeschaft vorausgegangen ist. Dieser
Grundsatz der Besteuerungsreihenfolge wird mit dem neuen Absatz 3b auf Anteilstber-
gange an Grundstucksgesellschaften Ubertragen.

Die Vereinigung von mindestens 90 % der Anteile einer grundbesitzenden Personen- oder
Kapitalgesellschaft oder der Ubergang bereits vereinigter Anteile erfiillen den Tatbestand
nach § 1 Absatz 3 GrEStG. Auf Grundlage eines Kaufvertrags oder eines anderen Rechts-
geschéfts entsteht die Grunderwerbsteuer regelmaflig mit dem Abschluss des schuldrecht-
lichen Rechtsgeschafts (Signing).

Nach § 1 Absatz 2a und Absatz 2b GrEStG werden aulRerdem Anteilseignerwechsel in
Hohe von mindestens 90 % im Gesellschafterbestand einer grundbesitzenden Personen-
beziehungsweise Kapitalgesellschaft innerhalb von zehn Jahren besteuert. Fir Zwecke der
§ 1 Absatz 2a und Absatz 2b GrEStG entsteht die Grunderwerbsteuer erst mit der Vor-
nahme des dinglichen Rechtsgeschéfts (Verfigungsgeschaft), also der Abtretung der An-
teile (Closing).

Soweit die Besteuerungszeitpunkte des § 1 Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 3 GrEStG
und § 1 Absatz 2a oder Absatz 2b GrEStG auseinanderfallen, wird der Vorrang durch § 16
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Absatz 4a in Verbindung mit Absatz 5 Satz 2 GrEStG umgesetzt. Gleichwohl wurde der
Tatbestand nach § 1 Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 3 GrEStG verwirklicht. Das gilt
auch, wenn aufgrund einer Befreiungsvorschrift die Steuer nach § 1 Absatz 2a oder Ab-
satz 2b GrEStG nicht erhoben wird.

Fir den Zeitpunkt des Ubergangs der Beteiligung (Closing) erfolgt eine Festsetzung nach
§ 1 Absatz 2a oder Absatz 2b GrEStG. Die Festsetzung nach § 1 Absatz 3 Nummer 1 oder
Nummer 3 GrEStG (fir den Zeitpunkt des Signing) — sofern erfolgt — ist bei Grundstlicks-
identitat auf Antrag nach § 16 Absatz 4a GrEStG aufzuheben oder zu andern. Dies gilt unter
Berucksichtigung des § 16 Absatz 5 Satz 2 GrEStG jedoch nur, wenn die bezeichneten Er-
werbsvorgange fristgerecht und in allen Teilen vollstandig angezeigt wurden. Fur den Fall,
dass die Voraussetzungen des § 16 Absatz 5 Satz 2 GrEStG nicht vorliegen und bisher
keine Festsetzung nach § 1 Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 3 GrEStG (fur den Zeitpunkt
des Signing) erfolgt ist, ist diese nachzuholen.

Diese Regelungen flhrten bisher dazu, dass in der Praxis beide Erwerbsvorgange inner-
halb der Fristen vollstdndig angezeigt werden mussten und grundséatzlich beide Erwerbs-
vorgange festgesetzt werden bzw. die mogliche Festsetzung des Signings Uberwacht wer-
den musste. Mit der Anderung des Besteuerungsvorrangs wird die Rechtsanwendung fur
die Wirtschaft und die Verwaltung vereinfacht, da grundsatzlich nur noch eine Anzeige zum
Zeitpunkt des Signing notwendig ist und der Vorgang regelmafig zu diesem Zeitpunkt be-
reits abschlieRend besteuert werden kann.

Im Ergebnis wird ein Lebenssachverhalt nur einmal besteuert.

Die fur den Zeitpunkt des Closings mal3geblichen § 1 Absatz 2a und Absatz 2b GrEStG
finden nachrangig weiterhin Anwendung, soweit keine Steuerbarkeit nach den vorrangigen
§ 1 Absatz 3 und Absatz 3a GrEStG eingetreten ist. Dies betrifft zum Beispiel Grundstucke,
die im Zeitraum zwischen Signing und Closing hinzuerworben wurden. Im Zeitpunkt des
Closings werden nur die Grundstiicke nach § 1 Absatz 2a beziehungsweise Absatz 2b
GrEStG besteuert, die im Zeitpunkt des Signing noch nicht zum Gesellschaftsvermdgen
gehorten.

Um die Umkehr des Besteuerungsvorrangs mit dem neuen Absatz 3b umzusetzen, werden
die bisher in den Absatzen 3 und 3a enthaltenen Vorrangregelungen folgerichtig gedndert
und ohne Vorrangregelung neu gefasst.

Zu Nummer 2 (§ 8 Absatz 2 Satz 2 GrEStG)

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der mit dem neuen § 1 Absatz 3b GrEStG
geregelten Besteuerungsvorrangs des Signings vor dem Closing im Rahmen der Ergan-
zungstatbestande. Damit Grundstlicke, deren zukunftige Bebauung im Zeitpunkt des Sig-
ning oder Closing vorgesehen ist, weiterhin mit ihnrem Wert im bebauten Zustand der Be-
steuerung unterliegen, wird § 8 Absatz 2 Satz 2 GrEStG entsprechend angepasst. Nach
§ 8 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 GrEStG wird die Steuer in den Fallen des § 1 Absatz 2a bis
3a GrEStG nach dem Grundbesitzwert im Sinne des § 151 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in
Verbindung mit § 157 Absatz 1 bis 3 BewG bemessen.

Zu Nummer 3 (§ 13 GrEStG Nummer 5a, 5b und Nummer 8 GrEStG)

Bei den Erganzungstatbestanden des § 1 Absatz 3 und Absatz 3a GrEStG ist Steuer-
schuldner der anteilserwerbende Gesellschafter, bei § 1 Absatz 2a und Absatz 2b GrEStG
ist Steuerschuldnerin die grundbesitzende Gesellschaft. Aufgrund der Umkehr des Besteu-
erungsvorrangs wird die Steuerschuldnerschaft des Gesellschafters, die bisher die Aus-
nahme ist, zum Regelfall. Die Steuerschuldnerschaft der grundbesitzenden Gesellschaft,
die bisher die Regel ist, wird zur Ausnahme. Um einen Zugriff auf die grundbesitzende Ge-
sellschaft beizubehalten, wird die in § 13 Nummer 5 und 8 geregelte Steuerschuldnerschaft
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entsprechend angepasst. Dies dient der Sicherung des Steueraufkommens, da Uber die
grundbesitzende Gesellschaft auf das Grundstiick zugegriffen werden kénnte.

Zu Nummer 4 (§ 16 Absatz 4a und Absatz 5 Satz 2 GrEStG)

Da bei Anteilsiibergangen von grundbesitzenden Gesellschaften vorrangig das Verpflich-
tungsgeschaft besteuert wird, sind die Verfahrensvorschriften des § 16 Absatz 4a und Ab-
satz 5 Satz 2 GrEStG nicht mehr erforderlich und werden aufgehoben.

Zu Nummer 5 (§ 19 Absatz 3 GrEStG)

Die Anzeigefristen der Beteiligten fur inlandische Sachverhalte betragen nach § 19 GrEStG
bisher zwei Wochen. Insbesondere bei Anteilsiibergdngen mit komplexen Beteiligungs-
strukturen kann die Frist nicht immer eingehalten werden. Die Frist wird daher auf einen
Monat verlangert. Durch die Verlangerung wird zugleich ein Gleichklang der Fristenlange
bei Sachverhalten hergestellt, in denen der Steuerpflichtige keinen Inlandsbezug (Wohn-
sitz, gewdhnlichen Aufenthalt, Sitz, Geschéftsleitung, Geschéaftsfihrung) hat. Durch diesen
Gleichklang tritt zugleich eine Rechtvereinfachung ein. Aufgrund dessen ist der bisherige
Satz 2 des Absatzes 3 zu streichen.

Zu Nummer 6 (§ 23 GrEStG)

Nach § 23 Absatz 28 ist die Umkehr des Besteuerungsvorrangs bei § 1 Absatz 2a bis 3a
GrEStG fur Rechtsgeschafte anzuwenden, die nach dem Tag der Verkindung verwirklicht
werden.

Nach Absatz 29 erfolgt eine Besteuerung fir Erwerbsvorgange, bei denen die Anteile in
Erflllung eines vor dem [einfiigen: Tag nach Verkiindung] abgeschlossenen Rechtsge-
schéafts im Sinne des § 1 Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 3 oder des § 1 Absatz 3a erst
nach dem [einfiigen: Tag der Verkiindung] tbergehen, ausschliellich nach § 1 Absatz 3
und 3a in der Fassung am [einfligen: Tag der Verkiindung]. Die Anwendung des § 16 Ab-
satz 4a ist ausgeschlossen. Hierdurch wird gewahrleistet, dass auch in Fallen, in denen der
Vertrag vor Umkehr des Besteuerungsvorrangs abgeschlossen, aber die Anteile erst da-
nach Ubergegangen sind, nur das Signing besteuert wird. Die Verfahrensvorschriften des
§ 16 Absatz 4a und Absatz 5 Satz 2 gelten in diesen Fallen nicht, um eine Besteuerung des
Signing sicherzustellen.

Zu Artikel 9 (Inkrafttreten)

Zu Absatz 1

Die Artikel 1 bis 6 sollen am 1. September 2026 in Kraft treten. Die Regelungen sollen
einerseits zugig in Kraft treten, andererseits ist fir die Praxis ein gewisser zeitlicher Vorlauf
erforderlich, um sich auf die geanderte Rechtslage einstellen zu kénnen.

Zu Absatz 2

Die Artikel 7 und 8 treten am Tag nach der Verkindung in Kraft.
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	§ 6
	Ausnahmen vom Verbot der unbefugten Hilfeleistung in Steuersachen
	(1) Das aus den §§ 2 und 5 folgende Verbot gilt nicht für
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	(1) Das für den Sitz einer Person oder Vereinigung zuständige Finanzamt kann Personen und Vereinigungen, die nach § 4a Absatz 1 Satz 1, § 4b Absatz 1 Satz 1 oder 3, § 4c Absatz 1 Nummer 4, § 4d oder § 6 Absatz 1 geschäftsmäßig Hilfe in Steuersachen le...
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	6. § 10 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
	(1) „ Gerichte und Behörden einschließlich der Berufskammern übermitteln der für die Entscheidung zuständigen Stelle diejenigen Daten über Personen, Lohnsteuerhilfevereine oder Berufsausübungsgesellschaften, deren Kenntnis aus Sicht der übermittelnden...
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	Lohnsteuerhilfevereine
	Erster Unterabschnitt
	Anerkennung und allgemeine Anforderungen
	§ 13
	Tätigkeit
	Lohnsteuerhilfevereine sind Selbsthilfeeinrichtungen von Arbeitnehmern, die für ihre Mitglieder geschäftsmäßig Hilfe in Steuersachen im Rahmen ihrer Befugnis nach § 4 leisten. Arbeitslose stehen Arbeitnehmern im Sinne des Satzes 1 gleich.

	§ 14
	Anerkennung
	(1) Ein Lohnsteuerhilfeverein bedarf der Anerkennung durch die zuständige Aufsichtsbehörde.
	(2) Die Anerkennung ist zu erteilen, wenn
	(3) Der Lohnsteuerhilfeverein darf erst nach der Anerkennung geschäftsmäßig Hilfeleistung in Steuersachen erbringen.

	§ 15
	Anerkennungsverfahren; Bezeichnung; Gebühr
	(1) Der Antrag auf Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein ist schriftlich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu stellen. Ihm ist eine Abschrift der Satzung des Lohnsteuerhilfevereins beizufügen.
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	(3) Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn
	(4) Vor einer Rücknahme oder einem Widerruf ist der Lohnsteuerhilfeverein zu hören.

	§ 17
	Abwicklung schwebender Steuersachen
	(1) Ist die Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein erloschen, zurückgenommen oder widerrufen worden, so kann die zuständige Aufsichtsbehörde auf Antrag des Vereins erlauben, dass der Verein einen Beauftragten zur Abwicklung der schwebenden Steuersachen...
	(2) Der Beauftragte darf nur bestellt werden, wenn er
	(3) Eine Erlaubnis nach Absatz 1 soll höchstens für ein Jahr erteilt werden; sie kann jederzeit widerrufen werden. Auf Antrag des Vereins kann die Erlaubnis um bis zu einem Jahr verlängert werden, wenn glaubhaft gemacht wird, dass schwebende Steuersac...
	(4) Dem Beauftragten obliegt es, die schwebenden Steuersachen abzuwickeln. Ihm stehen die Befugnisse nach § 4 zu. Der Beauftragte gilt für die schwebenden Steuersachen als von dem jeweiligen Mitglied des Vereins bevollmächtigt, sofern dieses nicht für...

	§ 18
	Satzung des Lohnsteuerhilfevereins
	(1) Aus der Satzung des Lohnsteuerhilfevereins muss sich ergeben, dass
	(2) Der Lohnsteuerhilfeverein hat der zuständigen Aufsichtsbehörde Satzungsänderungen innerhalb eines Monats nach der Beschlussfassung anzuzeigen. Der Änderungsanzeige ist eine öffentlich beglaubigte Abschrift der jeweiligen Urkunde beizufügen.

	§ 19
	Beratungsstellen
	(1) Der Lohnsteuerhilfeverein muss in dem Bezirk der Aufsichtsbehörde, in dem er seinen Sitz hat, mindestens eine Beratungsstelle unterhalten.
	(2) Die Unterhaltung von Beratungsstellen in Bezirken anderer Aufsichtsbehörden ist zulässig.
	(3) Eine Beratungsstelle darf ihre Tätigkeit erst aufnehmen, wenn sie und ihre Leitung nach Überprüfung der in § 20 Absatz 2 und 3 genannten Voraussetzungen bei der zuständigen Aufsichtsbehörde im elektronischen Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine ...

	§ 20
	Leitung einer Beratungsstelle
	(1) Für jede Beratungsstelle ist eine natürliche Person als Leitung zu bestellen. Eine Person darf höchstens drei Beratungsstellen gleichzeitig leiten.
	(2) Der Lohnsteuerhilfeverein darf als Leitung einer Beratungsstelle nur Personen bestellen, die
	(3) Der Lohnsteuerhilfeverein darf als Leitung einer Beratungsstelle nur Personen bestellen, die persönlich geeignet sind. Eine Bestellung darf insbesondere nicht erfolgen, wenn die Person

	§ 21
	Vertreterversammlung
	(1) An die Stelle der Mitgliederversammlung eines Lohnsteuerhilfevereins kann eine Vertreterversammlung treten, sofern durch sie eine ausreichende Wahrnehmung der Interessen der Mitglieder gewährleistet ist. Die Vorschriften über Mitgliederversammlung...
	(2) Als Vertreter kann jedes Mitglied des Lohnsteuerhilfevereins gewählt werden, das nicht dem Vorstand angehört. Vertreter können nicht durch Bevollmächtigte vertreten werden.


	Zweiter Unterabschnitt
	Pflichten
	§ 22
	Allgemeine Pflichten der Lohnsteuerhilfevereine
	(1) Die geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen im Rahmen der Befugnis nach § 4 ist sachgemäß, gewissenhaft, verschwiegen und unter Beachtung der Regelungen zur Werbung (§ 8 Absatz 1 und 2) zu erbringen. Sie darf nur durch Personen erbracht werd...
	(2) Die Ausübung einer anderen wirtschaftlichen Tätigkeit in Verbindung mit der geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen ist verboten.
	(3) Personen, derer sich der Lohnsteuerhilfeverein bei der geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen bedient, sind in Textform zur Verschwiegenheit zu verpflichten und zur Einhaltung der in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Pflichten anzuhalten. ...

	§ 23
	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten
	(1) Der Lohnsteuerhilfeverein hat sämtliche Einnahmen und Ausgaben fortlaufend und vollständig aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind unverzüglich und in deutscher Sprache vorzunehmen.
	(2) Für einzelne Mitglieder des Lohnsteuerhilfevereins empfangene Beträge sind vom Vereinsvermögen getrennt zu erfassen und gesondert zu verwalten.
	(3) Der Lohnsteuerhilfeverein hat bei Beginn seiner Tätigkeit und am Ende eines jeden Geschäftsjahres auf Grund einer für diesen Zeitpunkt vorgenommenen Bestandsaufnahme seine Vermögenswerte und Schulden aufzuzeichnen und in einer Vermögensübersicht z...
	(4) Für die Aufbewahrung von Belegen und sonstigen Unterlagen, Aufzeichnungen über Einnahmen und Ausgaben sowie Vermögensübersichten gelten die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Aufbewahrung von Belegen, sonstigen Unterlagen, Bilanzen und I...
	(5) Die Handakten über die geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen sind für eine Dauer von zehn Jahren nach Abschluss der Tätigkeit des Lohnsteuerhilfevereins in der jeweiligen Steuersache des Mitglieds aufzubewahren. § 66 ist sinngemäß anzuwenden.
	(6) Sonstige Vorschriften über Aufzeichnungs- und Buchführungspflichten bleiben unberührt.

	§ 24
	Mitteilungspflichten; Verzeichnisauszug
	(1) Der Lohnsteuerhilfeverein hat der für den Sitz seiner Beratungsstelle zuständigen Aufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen:
	(2) Die Aufsichtsbehörde übermittelt dem Lohnsteuerhilfeverein, der die Beratungsstelle unterhält, einen Auszug des Eintrags dieser Beratungsstelle aus dem elektronischen Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine.

	§ 25
	Haftpflichtversicherung; Haftungsausschluss
	(1) Lohnsteuerhilfevereine sind verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen und während der Dauer ihrer Anerkennung aufrechtzuerhalten.
	(2) Die Haftpflichtversicherung muss die Haftpflichtgefahren für Vermögensschäden, die sich aus der Tätigkeit des Lohnsteuerhilfevereins ergeben, angemessen decken. Der Versicherungsschutz muss sich auch auf solche Vermögensschäden erstrecken, für die...
	(3) Die Versicherung muss bei einem im Inland zum Geschäftsbetrieb befugten Versicherungsunternehmen zu den nach Maßgabe des Versicherungsaufsichtsgesetzes eingereichten allgemeinen Versicherungsbedingungen genommen werden.
	(4) Zuständige Stelle im Sinne des § 117 Absatz 2 des Versicherungsvertragsgesetzes ist die für den Lohnsteuerhilfeverein zuständige Aufsichtsbehörde.
	(5) Bei der geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen kann die Haftung des Vereins für das Verschulden seiner Organe und Angestellten nicht ausgeschlossen werden.

	§ 26
	Geschäftsprüfung
	(1) Der Lohnsteuerhilfeverein hat die Vollständigkeit und Richtigkeit der Aufzeichnungen und der Vermögensübersicht nach § 23 Absatz 1 und 3 sowie die Übereinstimmung der tatsächlichen Geschäftsführung mit den satzungsmäßigen Aufgaben des Lohnsteuerhi...
	(2) Zu Geschäftsprüfern können nur bestellt werden:
	(3) Als Geschäftsprüfer dürfen keine Personen tätig sein, bei denen die Besorgnis der Befangenheit besteht.
	(4) Geschäftsprüfern ist Einsicht in Belege und sonstige Unterlagen, Aufzeichnungen über Einnahmen und Ausgaben sowie Vermögensübersichten des Lohnsteuerhilfevereins zu gewähren sowie eine Feststellung des Kassenbestands und der Bestände an sonstigen ...
	(5) Geschäftsprüfer sind zur gewissenhaften und unparteiischen Prüfung sowie zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie dürfen Geschäftsgeheimnisse, die sie bei der Wahrnehmung ihrer Tätigkeit erfahren haben, nicht unbefugt verwerten. Geschäftsprüfer, die...
	(6) Geschäftsprüfer haben über das Ergebnis der Geschäftsprüfung dem Vorstand des Lohnsteuerhilfevereins unverzüglich schriftlich zu berichten.
	(7) Nach Erhalt des Prüfungsberichts hat der Lohnsteuerhilfeverein


	Dritter Unterabschnitt
	Aufsicht
	§ 27
	Zuständige Aufsichtsbehörde
	(1) Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Oberfinanzdirektion oder die durch die Landesregierung bestimmte Landesfinanzbehörde. Sie führt die Aufsicht über die Lohnsteuerhilfevereine, die ihren Sitz im Bezirk der Aufsichtsbehörde haben.
	(2) Der Aufsicht durch die Aufsichtsbehörde unterliegen auch alle im Bezirk der Aufsichtsbehörde bestehenden Beratungsstellen. Die im Rahmen dieser Aufsicht getroffenen Feststellungen und Maßnahmen sind der für den Sitz des Lohnsteuerhilfevereins zust...

	§ 28
	Pflicht zum Erscheinen vor der Aufsichtsbehörde
	(1) Die Mitglieder des Vorstands eines Lohnsteuerhilfevereins und die Personen, derer sich der Lohnsteuerhilfeverein bei der Hilfeleistung in Steuersachen bedient, haben auf Verlangen der Aufsichtsbehörde vor dieser zu erscheinen sowie der Aufsichtsbe...
	(2) Liegen die in Absatz 1 genannten Handakten und Geschäftsdokumente in elektronischer Form vor, kann die Aufsichtsbehörde verlangen, dass sie ihr nach ihren Vorgaben in einem maschinell auswertbaren Format zur Verfügung gestellt werden.

	§ 28a
	Befugnisse der Aufsichtsbehörde
	(1) Die mit der Aufsicht betrauten Amtsträger der Aufsichtsbehörde sind berechtigt, die Geschäftsräume der Lohnsteuerhilfevereine während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten zu betreten, um Prüfungen vorzunehmen oder sonstige Feststellungen zu t...
	(2) Die von der Prüfung nach Absatz 1 Betroffenen haben den mit der Prüfung betrauten Amtsträgern auf Verlangen Auskunft zu erteilen sowie Handakten und Geschäftsdokumente des Lohnsteuerhilfevereins vorzulegen, soweit dies zur Durchführung der Maßnahm...
	(3) Liegen der Aufsichtsbehörde Hinweise vor, die ernsthafte Zweifel daran begründen, dass die Leitung einer Beratungsstelle die Voraussetzungen des § 20 Absatz 2 und 3 erfüllt oder dass in einer Beratungsstelle die in § 22 bezeichneten Pflichten eing...
	(4) Ist für eine Beratungsstelle keine Leitung bestellt, so ist der Lohnsteuerhilfeverein zu hören und ihm die Möglichkeit einzuräumen, innerhalb einer angemessenen, von der Aufsichtsbehörde zu bestimmenden Frist eine Leitung zu bestellen.
	(5) Die Aufsichtsbehörde kann die Schließung einer Beratungsstelle anordnen, wenn

	§ 29
	Unterrichtung über Mitgliederversammlungen und Teilnahme der Aufsichtsbehörde
	(1) Lohnsteuerhilfevereine haben die Aufsichtsbehörde über bevorstehende Mitgliederversammlungen spätestens zwei Wochen im Voraus zu unterrichten.
	(2) Die Aufsichtsbehörde ist berechtigt, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen.
	(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Vertreterversammlungen entsprechend.

	§ 30
	Elektronisches Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine
	(1) Die Aufsichtsbehörden führen ein elektronisches Verzeichnis über
	(2) Ein Auszug einzelner Daten aus dem elektronischen Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine steht jedem zu, der ein berechtigtes Interesse darlegt.


	Vierter Unterabschnitt
	Verordnungsermächtigung
	§ 31
	Durchführung der Vorschriften über die Lohnsteuerhilfevereine; Verordnungsermächtigung
	(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Folgendes zu bestimmen:
	(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die den Oberfinanzdirektionen nach diesem Abschnitt zugewiesenen Aufgaben auf eine andere Landesfinanzbehörde zu übertragen. Diese Aufgaben können mit Zustimmung des anderen Landes au...



	8. § 34 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:
	(2) „ Steuerberater und Steuerbevollmächtigte können weitere Beratungsstellen unterhalten, soweit die Erfüllung ihrer Berufspflichten dadurch nicht beeinträchtigt wird.“

	9. § 43 Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:
	(4) „ Die Bezeichnung „Steuerberater“, „Steuerberaterin“, „Steuerbevollmächtigter“ oder „Steuerbevollmächtigte“ darf nur führen, wer nach diesem Gesetz dazu berechtigt ist.“

	10. § 44 wird wie folgt geändert:
	(5) „ „ Wird eine Buchstelle für land- und forstwirtschaftliche Betriebe von einer nach § 4b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen befugten Berufs- oder Interessenvereinigung oder einer nach § 4c Absatz 1 Nummer 2...
	(6) Die Berechtigung nach Absatz 1 Satz 1 erlischt, wenn die Bestellung zum Steuerberater oder Steuerbevollmächtigten, die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft oder die Aufnahme in die Rechtsanwaltskammer erlischt oder zurückgenommen oder widerrufen wird.
	(7) Die Bezeichnung „Landwirtschaftliche Buchstelle“ darf nur von den nach Absatz 1 Satz 1 und den Absätzen 3 bis 5 dazu berechtigten Personen, Vereinigungen und Körperschaften geführt werden. Die nach Satz 1 Berechtigten dürfen die Bezeichnung nur al...

	11. § 46 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
	(1) „ Die Bestellung ist mit Wirkung für die Zukunft zurückzunehmen, wenn Tatsachen nachträglich bekannt werden, bei deren Kenntnis die Bestellung hätte versagt werden müssen. Von der Rücknahme der Bestellung kann abgesehen werden, wenn die Gründe, au...

	12. § 55g wird durch den folgenden § 55g ersetzt:
	„§ 55g
	Steuerberatungsgesellschaft
	Nur Berufsausübungsgesellschaften, bei denen Steuerberater und Steuerbevollmächtigte die Mehrheit der Stimmrechte innehaben und bei denen die Mehrheit der Mitglieder des Geschäftsführungsorgans Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte sind, dürfen die...


	13. In § 58 Satz 2 Nummer 1 und 2 wird jeweils die Angabe „Leiter“ durch die Angabe „Leitung“ ersetzt.
	14. § 76d wird wie folgt geändert:
	15. In § 85a Absatz 4 Nummer 5 wird nach der Angabe „§§ 4“ die Angabe „bis 4d“ eingefügt.
	16. § 154 Absatz 1 Satz 2 und 3 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:
	17. Die Überschriften zum Ersten und Zweiten Abschnitt des Dritten Teils werden gestrichen.
	18. Die §§ 160 bis 164 werden durch den folgenden § 160 ersetzt:
	§ 160 „
	Bußgeldvorschriften
	(1) Ordnungswidrig handelt, wer
	(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 6 mit einer Geldbuße bis zu zwanzigtausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2, 4 und 7 bi...
	(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist das Finanzamt.
	(4) § 387 Absatz 2, § 410 Absatz 1 Nummer 1, 2, 6 bis 11 und Absatz 2 sowie § 412 der Abgabenordnung gelten entsprechend.“


	19. § 164a wird wie folgt geändert:
	20. In Anlage 1 wird in der Überschrift und in Ziffer II. in der Angabe vor Nummer 1 jeweils die Angabe „§ 86“ durch die Angabe „§ 85a“ ersetzt.


	Artikel 2
	Änderung der Verordnung zur Durchführung der Vorschriften über die Lohnsteuerhilfevereine
	Die Verordnung zur Durchführung der Vorschriften über die Lohnsteuerhilfevereine vom 15. Juli 1975 (BGBl. I S. 1906), die zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung vom 12. Juli 2017 (BGBl. I S. 2360) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 1 wird gestrichen.
	2. § 2 wird durch den folgenden § 2 ersetzt:
	§ 2 „
	Nachweise
	Dem Antrag auf Anerkennung als Lohnsteuerhilfeverein sind neben der Abschrift der Satzung (§ 15 Absatz 1 des Steuerberatungsgesetzes) beizufügen:


	3. In § 3 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „§ 17 des Gesetzes“ durch die Angabe „§ 15 Absatz 3 des Steuerberatungsgesetzes“ ersetzt.
	4. Die Überschrift des Zweiten Teils wird durch die folgende Überschrift ersetzt:
	„Zweiter Teil
	Beratungsstellen und deren Leitung“.

	5. In § 4a in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „§ 23 Absatz 4 Nummer 1 des Gesetzes“ durch die Angabe „§ 24 Absatz 1 Nummer 1 des Steuerberatungsgesetzes“ ersetzt.
	6. § 4b wird durch den folgenden § 4b ersetzt:
	„§ 4b
	Bestellung der Leitung einer Beratungsstelle
	(1) Die Mitteilung über die Bestellung der Leitung einer Beratungsstelle (§ 24 Absatz 1 Nummer 2 des Steuerberatungsgesetzes) muss die Anschrift der übernommenen Beratungsstelle sowie folgende Angaben über die Person, die als Leitung der Beratungsstel...
	(2) Der Mitteilung nach Absatz 1 sind beizufügen:


	7. Die Überschrift zum Dritten Teil wird durch die folgende Überschrift ersetzt:
	„Dritter Teil
	Elektronisches Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine“.

	8. § 5 wird wie folgt geändert:
	9. In § 5a wird durch den folgenden § 5a ersetzt:
	„§ 5a
	Ablehnung der Eintragung
	Wird die Eintragung einer Beratungsstelle oder der Leitung einer Beratungsstelle in das elektronische Verzeichnis der Lohnsteuerhilfevereine abgelehnt, gilt § 4 entsprechend.“


	10. In § 6 in der Angabe vor Nummer 1 wird nach der Angabe „Im“ die Angabe „elektronischen“ eingefügt.
	11. § 7 wird wie folgt geändert:
	12. § 8 wird wie folgt geändert:
	13. § 9 wird gestrichen.
	14. In § 11 Absatz 2 Satz 2 und § 13 Satz 1 wird jeweils die Angabe „des Gesetzes“ durch die Angabe „Absatz 1 des Steuerberatungsgesetzes“ ersetzt.
	15. In § 14 Absatz 1 wird die Angabe „§ 25 Absatz 2 des Gesetzes“ durch die Angabe „§ 27 Absatz 1 des Steuerberatungsgesetzes“ ersetzt.


	Artikel 3
	Änderung der Abgabenordnung
	Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 24) wird wie folgt geändert:
	1. § 80 wird wie folgt geändert:
	2. § 80a Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:
	(3) „ Absatz 2 gilt entsprechend für Vollmachtsdaten, die von einem Lohnsteuerhilfeverein im Sinne des § 4 des Steuerberatungsgesetzes übermittelt werden, sofern die für die Aufsicht zuständige Stelle in einem automatisierten Verfahren die Zulassung z...

	3. § 147 Absatz 6 Satz 4 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	4. In § 149 Absatz 3 in der Angabe vor Nummer 1 wird nach der Angabe „§§ 3 und 4“ die Angabe „bis 4d“ eingefügt.


	Artikel 4
	Änderung des Umsatzsteuergesetzes
	Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 27 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 22a Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:
	(2) „ Zur Fiskalvertretung sind befugt:

	2. In § 22e Absatz 1 wird die Angabe „die Fiskalvertretung der in § 22a Abs. 2 mit Ausnahme der in § 3 des Steuerberatungsgesetzes“ durch die Angabe „eine Fiskalvertretung durch die in § 22a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2“ ersetzt.


	Artikel 5
	Änderung des Lastenausgleichsgesetzes
	Das Lastenausgleichsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 1993 (BGBl. I S. 845; 1995 I S. 248), das zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	§ 327 Absatz 2 und 3 wird durch die folgenden Absätze 2 und 3 ersetzt:
	(2) „ Zur geschäftsmäßigen Vertretung vor den Ausgleichsbehörden und den Beschwerdeausschüssen sind neben Rechtsanwälten zugelassen
	(3) Die in Absatz 2 Nummer 1 und 2 genannten Personen, Gesellschaften und Verbände sind, soweit sie zur geschäftsmäßigen Vertretung vor den Ausgleichsbehörden und den Beschwerdeausschüssen zugelassen sind, auch zur geschäftsmäßigen Rechtsberatung in d...



	Artikel 6
	Folgeänderungen
	(1) Das Bundesvertriebenengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2007 (BGBl. I S. 1902), das zuletzt durch Artikel 5 Absatz 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 185) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	(2) Die Finanzgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. März 2001 (BGBl. I S. 442, 2262; 2002 I S. 679), die zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 237) geändert worden, wird wie folgt geändert:
	1. § 33 Absatz 1 Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:
	2. § 62 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

	(3) Die Patentanwaltsordnung vom 7. September 1966 (BGBl. I S. 557), die zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 10. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 64) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	(4) Das Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 27. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 438) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In § 2 Absatz 1 Nummer 12 wird die Angabe „die in § 4 Nummer 11 des Steuerberatungsgesetzes genannten Vereine“ durch die Angabe „Lohnsteuerhilfevereine,“ ersetzt.
	2. In § 50 Nummer 7a wird die Angabe „Vereine nach § 4 Nummer 11 des Steuerberatungsgesetzes“ durch die Angabe „Lohnsteuerhilfevereine“ ersetzt.


	Artikel 7
	Änderung des Gewerbesteuergesetzes
	Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 69) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In § 16 Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe „200“ durch die Angabe „280“ ersetzt.
	2. § 36 wird wie folgt geändert:
	„(5b) § 16 Absatz 4 Satz 2 in der Fassung des Artikels 7 des Gesetzes vom … (BGBl. I. S. …) [einsetzen: Artikel, Datum und Fundstelle dieses Gesetzes] ist erstmals für den Erhebungszeitraum 2027 anzuwenden.“



	Artikel 8
	Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes
	Das Grunderwerbsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 1997 (BGBl. I S. 418, 1804), das zuletzt durch Artikel 33 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 1 wird wie folgt geändert:
	(3) „ Gehört zum Vermögen einer Gesellschaft ein inländisches Grundstück, so unterliegen der Steuer:
	„(3b) Absatz 2a oder Absatz 2b gilt nicht, soweit Anteile in Erfüllung eines Rechtsgeschäfts im Sinne des Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 3 oder des Absatz 3a nach Abschluss dieses Rechtsgeschäfts übergehen oder die Anteile nach Absatz 3 Nummer 2 oder N...

	2. § 8 Absatz 2 Satz 2 wird durch folgende Sätze ersetzt:
	3. § 13 wird wie folgt geändert:
	4. § 16 wird wie folgt geändert:
	5. § 19 Absatz 3 wird durch folgenden Absatz 3 ersetzt:
	(3) „ Die Anzeigepflichtigen haben innerhalb von einem Monat, nachdem sie von dem anzeigepflichtigen Vorgang Kenntnis erhalten haben, den Vorgang anzuzeigen, und zwar auch dann, wenn der Vorgang von der Besteuerung ausgenommen ist.“

	6. Nach § 23 Absatz 27 werden folgende Absätze 28 und 29 eingefügt:
	(28) „ § 1 Absatz 2a bis 3a in der Fassung des Artikels 8 des Gesetzes vom [….] [einsetzen: Datum des Tages des Inkrafttretens nach Artikel 9 Absatz 2 dieses Gesetzes] sind erstmals auf Erwerbsvorgänge anzuwenden, die nach dem [einfügen: Tag der Verkü...
	(29) Für Erwerbsvorgänge, bei denen die Anteile in Erfüllung eines vor dem [einfügen: Tag nach der Verkündung] abgeschlossenen Rechtsgeschäfts im Sinne des § 1 Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 3 oder des § 1 Absatz 3a nach dem [einfügen: Tag der Verkündu...



	Artikel 9
	Inkrafttreten
	(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 1. September 2026 in Kraft.
	(2) Die Artikel 7 und 8 treten am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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